
Deutscher Bundestag Drucksache 20/9190 (neu) 
20. Wahlperiode 08.11.2023 

Beschlussempfehlung und Bericht 
des Finanzausschusses (7. Ausschuss) 

zu dem Gesetzentwurf der Bundesregierung 
– Drucksache 20/8668 – 

Entwurf eines Gesetzes zur Umsetzung der Richtlinie (EU) 2022/2523  
des Rates zur Gewährleistung einer globalen Mindestbesteuerung  
und weiterer Begleitmaßnahmen 

A. Problem 
Nach Jahren intensiver Arbeiten und Verhandlungen zur Anpassung der interna-
tionalen Steuerregeln an die Anforderungen des 21. Jahrhunderts hat das Inclusive 
Framework on BEPS der OECD und der G20 am 8. Oktober 2021 die Erklärung 
über eine Zwei-Säulen-Lösung für die steuerlichen Herausforderungen der Digi-
talisierung der Wirtschaft verabschiedet. Damit haben sich 136 Staaten und Ge-
biete, die zusammen mehr als 90 Prozent des weltweiten BIP ausmachen, auf das 
neue Zwei-Säulen-Modell für die internationale Besteuerung verständigt. 

Ziel des vorliegenden Gesetzentwurfs der Bundesregierung ist die Umsetzung 
zentraler Elemente der internationalen Vereinbarungen zur Säule 2 der sog. Zwei-
Säulen-Lösung und die Umsetzung weiterer Begleitmaßnahmen. Die in der inter-
nationalen Vereinbarung enthaltenen Nachversteuerungsregelungen sollen eine 
globale effektive Mindestbesteuerung sicherstellen, schädlichem Steuerwettbe-
werb und aggressiven Steuergestaltungen entgegenwirken und damit zur Förde-
rung der Steuergerechtigkeit und Wettbewerbsgleichheit beitragen. 

B. Lösung 
Mit der Umsetzung der Richtlinie (EU) 2022/2523 des Rates vom 15. Dezember 
2022 zur Gewährleistung einer globalen Mindestbesteuerung für multinationale 
Unternehmensgruppen und große inländische Gruppen in der Union (ABl. L 328 
vom 22.12.2022, S. 1; L 13 vom 16.1.2023, S. 9 (Mindestbesteuerungsrichtlinie 
– MinBestRL)) wird eine globale effektive Mindestbesteuerung eingeführt. Damit 
im Zusammenhang steht die Anpassung einzelner Regelungen insbesondere im 
Einkommensteuerrecht und im Außensteuerrecht. 

Darüber hinaus empfiehlt der Finanzausschuss insbesondere folgende Änderun-
gen am Gesetzentwurf: 
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- Ergänzung des Mindeststeuergesetzes in Artikel 1 des Gesetzentwurfs um die 
vom Inclusive Framework on BEPS am 13. Juli 2023 angenommenen Verwal-
tungsleitlinien zur Administration der GloBE (Global Anti-Base Erosion Rules)-
Mustervorschriften und daraus resultierende redaktionelle Folgeänderungen 

- Ergänzung der Weiterleitung der Gruppenträgermeldung im Finanzverwaltungs-
gesetz 

- Anwendung der geänderten Stundungsmodalitäten nach § 6 Absatz 5 Außen-
steuergesetz auch bei einbringungsgeborenen Anteilen 

- Klarstellungen im Handelsgesetzbuch und im Einführungsgesetz zum Handels-
gesetzbuch 

Annahme des Gesetzentwurfs in geänderter Fassung mit den Stimmen der 
Fraktionen SPD, CDU/CSU, BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN und FDP gegen 
die Stimmen der Fraktionen AfD und DIE LINKE. 

C. Alternativen 
Aus der verabschiedeten MinBestRL ergibt sich eine rechtliche Umsetzungsver-
pflichtung für die Bundesrepublik Deutschland. Eine Nichtumsetzung würde so-
mit gegen Unionsrecht verstoßen. Alternativen bestehen nicht. 

D. Haushaltsausgaben ohne Erfüllungsaufwand 
(Steuermehr-/-mindereinnahmen (–) in Mio. Euro)* 

Gebiets-
körper-
schaft 

Volle Jah-
res-wir-
kung** 

Kassenjahr 

2024 2025 2026 2027 2028 

Insgesamt +20 - – 25  +950 +650 +420 
Bund +80 - – 4  +492 +383 +280 
Länder +79 - – 2  +491 +383 +279 
Gemeinden -139 - – 19  – 33 – 116 – 139 

* Es werden nur die direkten Wirkungen des Gesetzentwurfs ausgewiesen. Indirekte, nicht konkret bezif-
ferbare Auswirkungen durch Verhaltensanpassungen und Verlagerungseffekte sind nicht enthalten. 

** Wirkung für einen vollen (Veranlagungs-)Zeitraum von zwölf Monaten. 

Auf Bundesebene entsteht zur Umsetzung Vollzugsaufwand in Höhe von 
26 526 000 Euro. Dieser verteilt sich auf die Jahre von 2023 bis 2027 (10 000 
Euro; 6 588 000 Euro; 7 289 000 Euro; 6 301 000 Euro; 6 338 000 Euro). 

Durch die Umsetzung des Gesetzes ergeben sich im Einzelplan 08 beim Bundes-
zentralamt für Steuern (BZSt) und beim Informationstechnikzentrum Bund (ITZ-
Bund) voraussichtlich laufende Mehraufwände in Höhe von insgesamt 
17 781 000 Euro. Darin enthalten sind Personalausgaben in Höhe von 3 406 000 
Euro. Der einmalige Umstellungsaufwand beträgt voraussichtlich insgesamt 
8 745 000 Euro. Eine genaue Aufteilung ist aus dem allgemeinen Teil der Begrün-
dung des Gesetzentwurfs ersichtlich. 

Der Mehrbedarf an Sach- und Personalmitteln soll finanziell und stellenmäßig im 
Einzelplan 08 ausgeglichen werden. 
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E. Erfüllungsaufwand 

E.1 Erfüllungsaufwand für Bürgerinnen und Bürger 
Für Bürgerinnen und Bürger entsteht kein Erfüllungsaufwand. 

E.2 Erfüllungsaufwand für die Wirtschaft 
Für die Wirtschaft ergibt sich voraussichtlich eine Änderung des jährlichen Erfül-
lungsaufwands in Höhe von rund 31 122 000 Euro durch das Mindeststeuergesetz 
(Artikel 1). Darüber hinaus wird einmaliger Erfüllungsaufwand von rund 322 625 
000 Euro erwartet. Der einmalige Aufwand ist vollständig der Kategorie Einfüh-
rung oder Anpassung digitaler Prozessabläufe zuzuordnen. Aus den übrigen Be-
gleitmaßnahmen verringert sich der Erfüllungsaufwand für die Wirtschaft. 

Der laufende Erfüllungsaufwand für die Wirtschaft aus dem Mindeststeuergesetz 
unterliegt nicht der „One in, one out“-Regelung (Kabinettsbeschluss vom 25. 
März 2015), da hiermit ausschließlich die Richtlinie (EU) 2022/2523 des Rates 
vom 14. Dezember 2022 sowie internationale Verträge 1:1 umgesetzt werden. 

Für die übrigen Begleitmaßnahmen liegt der jährliche Erfüllungsminderaufwand 
für die Wirtschaft bei 1 899 000 Euro. Dieser jährliche Erfüllungsminderaufwand 
unterliegt der „One in, one out“-Regelung und steht dem Bundesministerium der 
Finanzen als Kompensationsvolumen für künftige Regelungsvorhaben zur Verfü-
gung. 

E.3 Erfüllungsaufwand der Verwaltung 

Erfüllungsaufwand (in Tsd. Euro) 

Veränderung des jährlichen Erfül-
lungsaufwands 

2 452 

davon auf Bundesebene 2 180 

davon auf Landesebene 272 

Einmaliger Erfüllungsaufwand 5 353 

davon auf Bundesebene 4 220 

davon auf Landesebene 1 133 

Soweit der unter E.3 dargestellte Erfüllungsaufwand für den Bund haushaltswirk-
sam wird, soll er im Einzelplan 08 gegenfinanziert werden. 

F. Weitere Kosten 
Der Wirtschaft, einschließlich mittelständischer Unternehmen, entstehen keine 
direkten sonstigen Kosten. Auswirkungen auf das Preisniveau, insbesondere das 
Verbraucherpreisniveau, sind nicht zu erwarten. 
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Beschlussempfehlung 

Der Bundestag wolle beschließen, 

den Gesetzentwurf auf Drucksache 20/8668 in der aus der nachstehenden Zusam-
menstellung ersichtlichen Fassung anzunehmen. 

Berlin, den 8. November 2023 

Der Finanzausschuss 

Alois Rainer 
Vorsitzender 

 
 

 
 

Parsa Marvi 
Berichterstatter 

Fritz Güntzler 
Berichterstatter 
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Zusammenstellung 
des Entwurfs eines Gesetzes zur Umsetzung der Richtlinie (EU) 2022/2523 des Rates zur Gewähr-
leistung einer globalen Mindestbesteuerung und weiterer Begleitmaßnahmen 
– Drucksache 20/8668 –
mit den Beschlüssen des Finanzausschusses (7. Ausschuss)

Entwurf Beschlüsse des 7. Ausschusses 

Entwurf eines Gesetzes zur Umset-
zung der Richtlinie (EU) 2022/2523  

des Rates zur Gewährleistung einer 
globalen Mindestbesteuerung  

und weiterer Begleitmaßnahmen 

Entwurf eines Gesetzes zur Umset-
zung der Richtlinie (EU) 2022/2523  

des Rates zur Gewährleistung einer 
globalen Mindestbesteuerung  

und weiterer Begleitmaßnahmen 

Vom ... Vom ... 

Der Bundestag hat mit Zustimmung des Bun-
desrates das folgende Gesetz beschlossen: 

Der Bundestag hat mit Zustimmung des Bun-
desrates das folgende Gesetz beschlossen: 

I n h a l t s ü b e r s i c h t u n v e r ä n d e r t

Artikel 1 Gesetz zur Gewährleistung einer glo-
balen Mindestbesteuerung für Unter-
nehmensgruppen (Mindeststeuerge-
setz – MinStG) 

Artikel 2 Änderung der Abgabenordnung 

Artikel 3 Änderung des Finanzverwaltungsge-
setzes 

Artikel 4 Änderung des Einkommensteuerge-
setzes 

Artikel 5 Änderung des Außensteuergesetzes 

Artikel 6 Änderung des Umwandlungssteuer-
gesetzes 

Artikel 7 Änderung des Handelsgesetzbuchs 

Artikel 8 Änderung des Einführungsgesetzes 
zum Handelsgesetzbuch 

Artikel 9 Inkrafttreten 

Artikel 1 Artikel 1 

Gesetz zur Gewährleistung einer glo-
balen Mindestbesteuerung für Unter-

nehmensgruppen 

Gesetz zur Gewährleistung einer glo-
balen Mindestbesteuerung für Unter-

nehmensgruppen 

(Mindeststeuergesetz – MinStG) (Mindeststeuergesetz – MinStG) 

Anlage 1 
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Entwurf Beschlüsse des 7. Ausschusses 

I n h a l t s ü b e r s i c h t  I n h a l t s ü b e r s i c h t  

T e i l  1  

A l l g e m e i n e  V o r s c h r i f t e n  

T e i l  1  

u n v e r ä n d e r t  

A b s c h n i t t  1  

A n w e n d u n g s b e r e i c h  

A b s c h n i t t  1  

u n v e r ä n d e r t  

§ 1 Steuerpflicht § 1 u n v e r ä n d e r t  

§ 2 Umfang der Besteuerung § 2 u n v e r ä n d e r t  

§ 3 Mindeststeuergruppe § 3 u n v e r ä n d e r t  

§ 4 Umfang der Unternehmensgruppe und 
ihre Bestandteile 

§ 4 u n v e r ä n d e r t  

§ 5 Ausgeschlossene Einheiten § 5 u n v e r ä n d e r t  

§ 6 Belegenheit von Einheiten und Betriebs-
stätten 

§ 6 u n v e r ä n d e r t  

A b s c h n i t t  2  

B e g r i f f s b e s t i m m u n g e n  

A b s c h n i t t  2  

u n v e r ä n d e r t  

§ 7 Begriffsbestimmungen § 7 u n v e r ä n d e r t  

T e i l  2  

E r g ä n z u n g s s t e u e r  

T e i l  2  

u n v e r ä n d e r t  

A b s c h n i t t  1  

P r i m ä r e r g ä n z u n g s s t e u e r  

A b s c h n i t t  1  

u n v e r ä n d e r t  

§ 8 Umfang der Besteuerung der Mutterge-
sellschaft 

§ 8 u n v e r ä n d e r t  

§ 9 Anteil der Muttergesellschaft am Steuerer-
höhungsbetrag 

§ 9 u n v e r ä n d e r t  

§ 10 Minderung des Primärergänzungssteuer-
betrags 

§ 10 u n v e r ä n d e r t  

A b s c h n i t t  2  

S e k u n d ä r e r g ä n z u n g s s t e u e r  

A b s c h n i t t  2  

u n v e r ä n d e r t  

§ 11 Umfang der Besteuerung der Geschäfts-
einheit 

§ 11 u n v e r ä n d e r t  
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Entwurf Beschlüsse des 7. Ausschusses 

§ 12 Anteil der Bundesrepublik Deutschland 
am Gesamtbetrag der Steuererhöhungsbe-
träge 

§ 12 u n v e r ä n d e r t  

§ 13 Besonderheiten bei transparenten Einhei-
ten 

§ 13 u n v e r ä n d e r t  

§ 14 Besonderheiten bei Steuerhoheitsgebieten 
mit anerkannter Sekundärergänzungssteu-
erregelung 

§ 14 u n v e r ä n d e r t  

T e i l  3  

E r m i t t l u n g  d e s  M i n d e s t -

s t e u e r - G e w i n n s  o d e r  M i n -

d e s t s t e u e r - V e r l u s t s  

T e i l  3  

u n v e r ä n d e r t  

A b s c h n i t t  1  

G r u n d l a g e n  d e r  M i n d e s t -

s t e u e r - G e w i n n e r m i t t l u n g  

A b s c h n i t t  1  

u n v e r ä n d e r t  

§ 15 Mindeststeuer-Gewinn oder Mindest-
steuer-Verlust 

§ 15 u n v e r ä n d e r t  

§ 16 Betragsmäßige und fremdvergleichskon-
forme Anpassungen 

§ 16 u n v e r ä n d e r t  

§ 17 Korrespondierende Einstufung von Finan-
zinstrumenten 

§ 17 u n v e r ä n d e r t  

A b s c h n i t t  2  

E r m i t t l u n g s g r u n d s ä t z e  u n d  

A n p a s s u n g e n  

A b s c h n i t t  2  

u n v e r ä n d e r t  

Unterabschnitt 1 

Allgemeine Bestimmungen 

Unterabschnitt 1 

u n v e r ä n d e r t  

§ 18 Hinzurechnungen und Kürzungen § 18 u n v e r ä n d e r t  

§ 19 Gesamtsteueraufwand § 19 u n v e r ä n d e r t  

§ 20 Dividendenkürzungsbetrag § 20 u n v e r ä n d e r t  

§ 21 Gewinne oder Verluste aus Eigenkapital-
beteiligungen 

§ 21 u n v e r ä n d e r t  

§ 22 Gewinne oder Verluste aus der Anwen-
dung der Neubewertungsmethode auf 
Sachanlagen 

§ 22 u n v e r ä n d e r t  
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Entwurf Beschlüsse des 7. Ausschusses 

§ 23 Asymmetrische Fremdwährungsgewinne 
oder Fremdwährungsverluste 

§ 23 u n v e r ä n d e r t  

§ 24 Bilanzierungs- und Bewertungsfehler ei-
nes vorangegangenen Geschäftsjahres; 
Änderungen der Bilanzierungsvorschrif-
ten und Bewertungsmethoden 

§ 24 u n v e r ä n d e r t  

§ 25 Korrekturposten Pensionsaufwand § 25 u n v e r ä n d e r t  

§ 26 Gruppeninterne Finanzierungsvereinba-
rungen 

§ 26 u n v e r ä n d e r t  

§ 27 Steuerliche Zulagen § 27 u n v e r ä n d e r t  

 § 28 Marktfähige und übertragbare steuerli-
che Zulagen 

 § 29 Behandlung steuerlicher Vorteile bei 
Beteiligungen an bestimmten steuer-
transparenten Einheiten 

Unterabschnitt 2 

Sektorspezifische Gewinnermittlung 

Unterabschnitt 2 

u n v e r ä n d e r t  

§ 28 Ausnahme für Gewinne oder Verluste aus 
dem internationalen Seeverkehr 

§ 30 u n v e r ä n d e r t  

§ 29 Behandlung von Vergütungen auf beson-
dere Instrumente bei Kreditinstituten und 
Versicherern 

§ 31 u n v e r ä n d e r t  

§ 30 Behandlung bestimmter Versicherungser-
träge 

§ 32 u n v e r ä n d e r t  

§ 31 Ausschluss von Aufwendungen bei fonds-
gebundenen Versicherungen 

§ 33 u n v e r ä n d e r t  

A b s c h n i t t  3  

W a h l r e c h t e  b e i  d e r  G e w i n n e r -

m i t t l u n g  

A b s c h n i t t  3  

u n v e r ä n d e r t  

§ 32 Aktienbasierte Vergütungen § 34 u n v e r ä n d e r t  

§ 33 Anwendung der Realisationsmethode § 35 u n v e r ä n d e r t  

§ 34 Gewinne aus der Veräußerung von unbe-
weglichem Vermögen 

§ 36 u n v e r ä n d e r t  

§ 35 Konsolidierung § 37 u n v e r ä n d e r t  

§ 36 Steuerpflicht von Portfoliodividenden § 38 u n v e r ä n d e r t  

§ 37 Steuerpflicht von Gewinnen oder Verlus-
ten bei Eigenkapitalbeteiligungen 

§ 39 u n v e r ä n d e r t  
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Entwurf Beschlüsse des 7. Ausschusses 

§ 38 Symmetrische Behandlung qualifizierter 
Währungsgewinne oder qualifizierter 
Währungsverluste bei Nettoinvestitionen 
in einen Geschäftsbetrieb 

§ 40 u n v e r ä n d e r t  

§ 39 Qualifizierte Sanierungserträge § 41 u n v e r ä n d e r t  

A b s c h n i t t  4  

A u f t e i l u n g  v o n  G e w i n n e n  u n d  

V e r l u s t e n  b e i  B e t r i e b s s t ä t t e n  

u n d  t r a n s p a r e n t e n  E i n h e i t e n  

A b s c h n i t t  4  

u n v e r ä n d e r t  

§ 40 Zuordnung von Gewinnen und Verlusten 
zwischen Betriebsstätte und Stammhaus 

§ 42 u n v e r ä n d e r t  

§ 41 Zuordnung von Gewinnen und Verlusten 
bei transparenten Einheiten 

§ 43 u n v e r ä n d e r t  

T e i l  4  

E r m i t t l u n g  d e r  a n g e p a s s t e n  

e r f a s s t e n  S t e u e r n  

T e i l  4  

u n v e r ä n d e r t  

A b s c h n i t t  1  

A l l g e m e i n e  V o r s c h r i f t e n  

A b s c h n i t t  1  

u n v e r ä n d e r t  

§ 42 Betrag der angepassten erfassten Steuern 
einer Geschäftseinheit 

§ 44 u n v e r ä n d e r t  

§ 43 Erfasste Steuern § 45 u n v e r ä n d e r t  

§ 44 Zusätzlicher Steuererhöhungsbetrag bei 
Mindeststeuer-Gesamtverlust 

§ 46 u n v e r ä n d e r t  

A b s c h n i t t  2  

A n p a s s u n g e n  d e r  e r f a s s t e n  

S t e u e r n  

A b s c h n i t t  2  

u n v e r ä n d e r t  

§ 45 Hinzurechnungen § 47 u n v e r ä n d e r t  

§ 46 Kürzungen § 48 u n v e r ä n d e r t  

§ 47 Zurechnung erfasster Steuern zu anderen 
Geschäftseinheiten 

§ 49 u n v e r ä n d e r t  

§ 48 Gesamtbetrag der angepassten latenten 
Steuern 

§ 50 u n v e r ä n d e r t  

§ 49 Mindeststeuer-Verlustwahlrecht § 51 u n v e r ä n d e r t  
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Entwurf Beschlüsse des 7. Ausschusses 

§ 50 Nachträgliche Anpassungen und Ände-
rungen der erfassten Steuern 

§ 52 u n v e r ä n d e r t  

T e i l  5  

E r m i t t l u n g  d e s  e f f e k t i v e n  

S t e u e r s a t z e s  u n d  d e s  S t e u e r -

e r h ö h u n g s b e t r a g s  

T e i l  5  

u n v e r ä n d e r t  

A b s c h n i t t  1  

E r m i t t l u n g  d e s  e f f e k t i v e n  

S t e u e r s a t z e s  u n d  d e s  S t e u e r -

e r h ö h u n g s b e t r a g s  

A b s c h n i t t  1  

u n v e r ä n d e r t  

Unterabschnitt 1 

Grundsätze und Besonderheiten 

Unterabschnitt 1 

u n v e r ä n d e r t  

§ 51 Effektiver Steuersatz der Unternehmens-
gruppe für ein Steuerhoheitsgebiet 

§ 53 u n v e r ä n d e r t  

§ 52 Mindeststeuersatz und Ermittlung des 
Steuererhöhungsbetrags 

§ 54 u n v e r ä n d e r t  

§ 53 Behandlung von in Minderheitseigentum 
stehenden Geschäftseinheiten 

§ 55 u n v e r ä n d e r t  

§ 54 Wesentlichkeitsgrenze § 56 u n v e r ä n d e r t  

Unterabschnitt 2 

Zusätzlicher laufender Steuererhöhungsbetrag 

Unterabschnitt 2 

u n v e r ä n d e r t  

§ 55 Zusätzlicher Steuererhöhungsbetrag § 57 u n v e r ä n d e r t  

A b s c h n i t t  2  

S u b s t a n z b a s i e r t e r  F r e i b e t r a g  

A b s c h n i t t  2  

u n v e r ä n d e r t  

§ 56 Ermittlung des substanzbasierten Freibe-
trags 

§ 58 u n v e r ä n d e r t  

§ 57 Berücksichtigungsfähige Beschäftigte und 
berücksichtigungsfähige Lohnkosten 

§ 59 u n v e r ä n d e r t  

§ 58 Berücksichtigungsfähige materielle Ver-
mögenswerte 

§ 60 u n v e r ä n d e r t  

§ 59 Anwendung des substanzbasierten Freibe-
trags in Sonderfällen 

§ 61 u n v e r ä n d e r t  
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§ 60 Ermittlung des substanzbasierten Freibe-
trags in einem Übergangszeitraum 

§ 62 u n v e r ä n d e r t  

T e i l  6  

U n t e r n e h m e n s u m s t r u k t u r i e -

r u n g e n  u n d  B e t e i l i g u n g s -

s t r u k t u r e n  

T e i l  6  

u n v e r ä n d e r t  

A b s c h n i t t  1  

E r m i t t l u n g  d e r  U m s a t z g r e n z e  

i n  S o n d e r f ä l l e n  

A b s c h n i t t  1  

u n v e r ä n d e r t  

§ 61 Anwendung der Umsatzgrenze bei Zu-
sammenschluss oder Teilung 

§ 63 u n v e r ä n d e r t  

A b s c h n i t t  2  

V e r ä n d e r u n g e n  d e r  U n t e r n e h -

m e n s g r u p p e  

A b s c h n i t t  2  

u n v e r ä n d e r t  

§ 62 Austritt und Beitritt von Geschäftseinhei-
ten 

§ 64 u n v e r ä n d e r t  

§ 63 Erwerb und Veräußerung von Anteilen, 
die als Übertragung oder Erwerb von Ver-
mögenswerten und Schulden gelten 

§ 65 u n v e r ä n d e r t  

§ 64 Übertragung von Vermögenswerten oder 
Schulden 

§ 66 u n v e r ä n d e r t  

A b s c h n i t t  3  

B e s o n d e r e  B e t e i l i g u n g s s t r u k -

t u r e n  

A b s c h n i t t  3  

u n v e r ä n d e r t  

§ 65 Joint Venture § 67 u n v e r ä n d e r t  

§ 66 Unternehmensgruppen mit mehreren Mut-
tergesellschaften 

§ 68 u n v e r ä n d e r t  
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T e i l  7  

B e s o n d e r h e i t e n  b e i  o b e r s t e n  

M u t t e r g e s e l l s c h a f t e n ,  A u s -

s c h ü t t u n g s s y s t e m e n  u n d  I n -

v e s t m e n t e i n h e i t e n  

T e i l  7  

u n v e r ä n d e r t  

A b s c h n i t t  1  

B e s o n d e r h e i t e n  b e i  o b e r s t e n  

M u t t e r g e s e l l s c h a f t e n  

A b s c h n i t t  1  

u n v e r ä n d e r t  

§ 67 Transparente oberste Muttergesellschaft § 69 u n v e r ä n d e r t  

§ 68 Oberste Muttergesellschaft mit Dividen-
denabzugssystem 

§ 70 u n v e r ä n d e r t  

A b s c h n i t t  2  

A u s s c h ü t t u n g s s y s t e m e  

A b s c h n i t t  2  

u n v e r ä n d e r t  

§ 69 Zulässige Ausschüttungssysteme § 71 u n v e r ä n d e r t  

A b s c h n i t t  3  

B e s o n d e r h e i t e n  b e i  I n v e s t -

m e n t e i n h e i t e n  

A b s c h n i t t  3  

u n v e r ä n d e r t  

§ 70 Berechnung des effektiven Steuersatzes 
für Investmenteinheiten 

§ 72 u n v e r ä n d e r t  

§ 71 Steuertransparenzwahlrecht für Invest-
menteinheiten 

§ 73 u n v e r ä n d e r t  

§ 72 Wahlrecht für steuerpflichtige Ausschüt-
tungen von Investmenteinheiten 

§ 74 u n v e r ä n d e r t  

T e i l  8  

A d m i n i s t r a t i o n  

T e i l  8  

u n v e r ä n d e r t  

A b s c h n i t t  1  

M i n d e s t s t e u e r - B e r i c h t  

A b s c h n i t t  1  

u n v e r ä n d e r t  

§ 73 Abgabeverpflichtung § 75 u n v e r ä n d e r t  

§ 74 Inhalt des Mindeststeuer-Berichts § 76 u n v e r ä n d e r t  
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A b s c h n i t t  2  

W a h l r e c h t e  

A b s c h n i t t  2  

u n v e r ä n d e r t  

§ 75 Wahlrechte § 77 u n v e r ä n d e r t  

A b s c h n i t t  3  

S a f e - H a r b o u r - R e g e l u n g e n  

A b s c h n i t t  3  

u n v e r ä n d e r t  

Unterabschnitt 1 

Allgemeines 

Unterabschnitt 1 

u n v e r ä n d e r t  

§ 76 Überprüfung der Anspruchsberechtigung § 78 u n v e r ä n d e r t  

 
Unterabschnitt 2 

Safe Harbour für vereinfachte Berechnungen 

 § 79 Vereinfachte Berechnungen 

 § 80 Wahlrecht für vereinfachte Ausgangs-
größen bei unwesentlichen Geschäfts-
einheiten 

Unterabschnitt 2 

Safe-Harbour-Regelung bei anerkannter nationa-

ler Ergänzungssteuer 

Unterabschnitt 3 

u n v e r ä n d e r t  

§ 77 Anerkannte nationale Ergänzungssteuer § 81 Safe-Harbour bei anerkannter nationa-
ler Ergänzungssteuer 

Unterabschnitt 3 

Vereinfachung für unwesentliche Geschäftseinhei-

ten 

entfällt 

§ 78 Wahlrecht für vereinfachte Ausgangsgrö-
ßen bei unwesentlichen Geschäftseinhei-
ten 

entfällt 
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T e i l  9  

Ü b e r g a n g s r e g e l u n g e n  

T e i l  9  

u n v e r ä n d e r t  

A b s c h n i t t  1  

E r s t m a l i g e  S t e u e r p f l i c h t  

A b s c h n i t t  1  

u n v e r ä n d e r t  

§ 79 Steuerattribute des Übergangsjahres § 82 u n v e r ä n d e r t  

A b s c h n i t t  2  

U n t e r g e o r d n e t e  i n t e r n a t i o n a l e  

T ä t i g k e i t  

A b s c h n i t t  2  

u n v e r ä n d e r t  

§ 80 Übergangsregelung bei untergeordneter 
internationaler Tätigkeit 

§ 83 u n v e r ä n d e r t  

A b s c h n i t t  3  

Z e i t l i c h  b e f r i s t e t e  Ü b e r -

g a n g s r e g e l u n g e n  

A b s c h n i t t  3  

u n v e r ä n d e r t  

§ 81 Verwendung länderbezogener Berichte 
multinationaler Unternehmensgruppen 
(CbCR-Safe-Harbour) 

§ 84 u n v e r ä n d e r t  

§ 82 Besonderheiten bei bestimmten Einheiten § 85 u n v e r ä n d e r t  

§ 83 Ausschluss von bestimmten Geschäftsein-
heiten, Unternehmensgruppen oder Steu-
erhoheitsgebieten 

§ 86 u n v e r ä n d e r t  

§ 84 Definitionen für den CbCR-Safe-Harbour § 87 u n v e r ä n d e r t  

§ 85 Übergangsregelungen bei gemischter Hin-
zurechnungsbesteuerung 

§ 88 u n v e r ä n d e r t  

T e i l  1 0  

N a t i o n a l e  E r g ä n z u n g s s t e u e r  

T e i l  1 0  

u n v e r ä n d e r t  

A b s c h n i t t  1  

A l l g e m e i n e s  

A b s c h n i t t  1  

u n v e r ä n d e r t  

§ 86 Umfang der Besteuerung der Geschäfts-
einheit 

§ 90 u n v e r ä n d e r t  
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A b s c h n i t t  2  

B e s o n d e r h e i t e n  

A b s c h n i t t  2  

u n v e r ä n d e r t  

§ 87 Steuererhöhungsbeträge staatenloser Ge-
schäftseinheiten 

§ 91 u n v e r ä n d e r t  

§ 88 Grenzüberschreitende Zurechnung erfass-
ter Steuern 

§ 92 u n v e r ä n d e r t  

§ 89 Nichtberücksichtigung der nationalen Er-
gänzungssteuer 

§ 93 u n v e r ä n d e r t  

T e i l  1 1  

B e s t e u e r u n g s v e r f a h r e n  u n d  

s o n s t i g e  B e s t i m m u n g e n  

T e i l  1 1  

u n v e r ä n d e r t  

A b s c h n i t t  1  

B e s t e u e r u n g s v e r f a h r e n  

A b s c h n i t t  1  

u n v e r ä n d e r t  

§ 90 Entstehung der Mindeststeuer und Besteu-
erungszeitraum 

§ 94 u n v e r ä n d e r t  

§ 91 Steuererklärungspflicht, Steuerentrich-
tungspflicht 

§ 95 u n v e r ä n d e r t  

§ 92 Zuständigkeit § 96 u n v e r ä n d e r t  

 § 97 Währungsumrechnungen 

A b s c h n i t t  2  

B u ß g e l d v o r s c h r i f t e n ,  E r m ä c h -

t i g u n g e n  u n d  A n w e n d u n g s v o r -

s c h r i f t e n  

A b s c h n i t t  2  

u n v e r ä n d e r t  

§ 93 Bußgeldvorschriften § 98 u n v e r ä n d e r t  

§ 94 Ermächtigungen § 99 u n v e r ä n d e r t  

§ 95 Auswirkung auf die Abkommensberechti-
gung 

§ 100 u n v e r ä n d e r t  

§ 96 Anwendungsvorschriften § 101 u n v e r ä n d e r t  
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T e i l  1  T e i l  1  

A l l g e m e i n e  V o r s c h r i f t e n  A l l g e m e i n e  V o r s c h r i f t e n  

A b s c h n i t t  1  A b s c h n i t t  1  

A n w e n d u n g s b e r e i c h  A n w e n d u n g s b e r e i c h  

§ 1 § 1 

Steuerpflicht Steuerpflicht 

(1) Im Inland belegene Geschäftseinheiten, 
die zu einer Unternehmensgruppe gehören, welche 
in den Konzernabschlüssen der obersten Mutterge-
sellschaft in mindestens zwei von vier dem Ge-
schäftsjahr unmittelbar vorhergehenden Geschäfts-
jahren jährliche Umsatzerlöse von 750 Millionen 
Euro oder mehr ausweist (Umsatzgrenze), unterlie-
gen ungeachtet der Vorschriften eines Abkommens 
zur Vermeidung der Doppelbesteuerung der Min-
deststeuer. § 61 ist zu beachten. 

(1) Im Inland belegene Geschäftseinheiten, 
die zu einer Unternehmensgruppe gehören, welche 
in den Konzernabschlüssen der obersten Mutterge-
sellschaft in mindestens zwei von vier dem Ge-
schäftsjahr unmittelbar vorhergehenden Geschäfts-
jahren jährliche Umsatzerlöse von 750 Millionen 
Euro oder mehr ausweist (Umsatzgrenze), unterlie-
gen ungeachtet der Vorschriften eines Abkommens 
zur Vermeidung der Doppelbesteuerung der Min-
deststeuer. § 63 ist zu beachten. 

(2) Der Mindeststeuer unterliegen auch 
Joint Ventures, Joint-Venture-Tochtergesellschaf-
ten sowie jede Betriebsstätte eines Joint Venture 
oder einer Joint-Venture-Tochtergesellschaft, die 
die Voraussetzung des § 86 Absatz 2 erfüllen. 

(2) Der Mindeststeuer unterliegen auch 
Joint Ventures, Joint-Venture-Tochtergesellschaf-
ten sowie jede Betriebsstätte eines Joint Venture o-
der einer Joint-Venture-Tochtergesellschaft, die 
die Voraussetzung des § 90 Absatz 2 erfüllen. 

(3) Umfasst ein Geschäftsjahr einen Zeit-
raum von weniger oder mehr als zwölf Monaten, 
ist der Schwellenwert im Sinne des Absatzes 1 
Satz 1 für das betreffende Geschäftsjahr anteilig zu 
erhöhen oder zu kürzen. 

(3) u n v e r ä n d e r t  

(4) Dieses Gesetz findet auf ausgeschlos-
sene Einheiten im Sinne des § 5 keine Anwendung; 
für die Bestimmung der Umsatzgrenze sind die 
Umsatzerlöse dieser Einheiten jedoch zu berück-
sichtigen. 

(4) u n v e r ä n d e r t  

§ 2 § 2 

Umfang der Besteuerung Umfang der Besteuerung 

Die Mindeststeuer umfasst den Primärergän-
zungssteuerbetrag nach den §§ 8 bis 10, den Se-
kundärergänzungssteuerbetrag nach den §§ 11 

Die Mindeststeuer umfasst den Primärergän-
zungssteuerbetrag nach den §§ 8 bis 10, den Se-
kundärergänzungssteuerbetrag nach den 
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bis 14 sowie den nationalen Ergänzungssteuerbe-
trag nach den §§ 86 bis 89. 

§§ 11 bis 14 sowie den nationalen Ergänzungs-
steuerbetrag nach den §§ 90 bis 93. 

§ 3 § 3 

Mindeststeuergruppe Mindeststeuergruppe 

(1) Die nach § 1 steuerpflichtigen Ge-
schäftseinheiten einer Unternehmensgruppe bilden 
eine Mindeststeuergruppe. Die Primärergänzungs-
steuerbeträge, Sekundärergänzungssteuerbeträge 
und nationalen Ergänzungssteuerbeträge dieser 
Geschäftseinheiten werden dem Gruppenträger zu-
gerechnet. Der Gruppenträger schuldet die Min-
deststeuer. 

(1) u n v e r ä n d e r t  

(2) Steuerpflichtige Joint Ventures und ihre 
Tochtergesellschaften im Sinne des § 1 Absatz 2 
gelten für Zwecke dieses Paragraphen als Ge-
schäftseinheiten der Unternehmensgruppe, deren 
oberste Muttergesellschaft das Joint Venture im 
Konzernabschluss entsprechend § 65 Absatz 4 er-
fasst. Gilt ein Joint Venture als Geschäftseinheit 
zweier Unternehmensgruppen, ist dessen nationa-
ler Ergänzungssteuerbetrag hälftig aufzuteilen.  

(2) Steuerpflichtige Joint Ventures und ihre 
Tochtergesellschaften im Sinne des § 1 Absatz 2 
gelten für Zwecke dieses Paragraphen als Ge-
schäftseinheiten der Unternehmensgruppe, deren 
oberste Muttergesellschaft das Joint Venture im 
Konzernabschluss entsprechend § 67 Absatz 4 er-
fasst. Gilt ein Joint Venture als Geschäftseinheit 
zweier Unternehmensgruppen, ist dessen nationa-
ler Ergänzungssteuerbetrag hälftig aufzuteilen. 

(3) Gruppenträger ist die oberste Mutterge-
sellschaft, wenn sie im Inland belegen ist. Liegt 
kein Fall des Satzes 1 vor, ist die im Inland bele-
gene Muttergesellschaft Gruppenträger, wenn sie 
gemeinsame Muttergesellschaft aller im Inland be-
legenen Geschäftseinheiten ist. In allen anderen 
Fällen hat die oberste Muttergesellschaft eine der 
nach § 1 steuerpflichtigen Geschäftseinheiten als 
Gruppenträger bis auf Widerruf zu bestimmen. Er-
folgt keine Bestimmung des Gruppenträgers nach 
Satz 3, ist Gruppenträger die im Inland belegene 
wirtschaftlich bedeutendste Geschäftseinheit. Für 
die Anwendung der vorstehenden Sätze sind die 
Verhältnisse bei Ablauf des Besteuerungszeit-
raums für den gesamten Besteuerungszeitraum 
maßgeblich. Bei einem Wechsel des Gruppenträ-
gers ändert sich die Steuerschuldnerschaft nach 
Absatz 1 Satz 3 für bereits abgelaufene Besteue-
rungszeiträume nicht. Scheidet die nach Satz 3 be-
stimmte Geschäftseinheit aus der Mindeststeuer-
gruppe aus, gilt die Bestimmung für das laufende 
Kalenderjahr mit sofortiger Wirkung als widerru-
fen. 

(3) u n v e r ä n d e r t  

(4) Der Gruppenträger hat dem Bundeszent-
ralamt für Steuern spätestens zwei Monate nach 
Ablauf des Besteuerungszeitraums, für den die 

(4) Der Gruppenträger hat dem Bundeszent-
ralamt für Steuern spätestens zwei Monate nach 
Ablauf des Besteuerungszeitraums, für den die 
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Steuerpflicht nach diesem Gesetz besteht, seine 
Stellung als Gruppenträger nach amtlich vorge-
schriebenem Datensatz über die amtlich bestimmte 
Schnittstelle elektronisch mitzuteilen. Änderungen 
der Stellung als Gruppenträger einschließlich eines 
Widerrufs nach Absatz 3 Satz 3 sind durch den bis-
herigen Gruppenträger unverzüglich mitzuteilen; 
für den neuen Gruppenträger gilt Satz 1 entspre-
chend. Der Gruppenträger hat die übrigen Ge-
schäftseinheiten, die nach Absatz 5 haften, über 
seine Stellung zu informieren. 

Steuerpflicht nach diesem Gesetz besteht, seine 
Stellung als Gruppenträger nach amtlich vorge-
schriebenem Datensatz über die amtlich bestimmte 
Schnittstelle elektronisch mitzuteilen. Änderungen 
der Stellung als Gruppenträger einschließlich eines 
Widerrufs nach Absatz 3 Satz 3 sind durch den bis-
herigen Gruppenträger unverzüglich mitzuteilen; 
für den neuen Gruppenträger gilt Satz 1 entspre-
chend. Der Gruppenträger hat die übrigen Ge-
schäftseinheiten, die nach Absatz 5 haften, über 
seine Stellung zu informieren. Das Bundeszent-
ralamt für Steuern leitet die Information nach 
den Sätzen 1 und 2 den jeweils zuständigen Fi-
nanzbehörden der Länder zu. 

(5) Die Geschäftseinheiten, deren Ergän-
zungssteuerbeträge nach Absatz 1 Satz 2 dem 
Gruppenträger zugerechnet werden, haften ge-
samtschuldnerisch für die Mindeststeuer des Grup-
penträgers. 

(5) u n v e r ä n d e r t  

(6) Die Geschäftseinheiten, deren Ergän-
zungssteuerbeträge nach Absatz 1 Satz 2 dem 
Gruppenträger zugerechnet werden, sind der zah-
lenden Geschäftseinheit gegenüber zum Ausgleich 
der nach Maßgabe dieses Gesetzes auf sie entfal-
lenden und von der zahlenden Geschäftseinheit ge-
zahlten Anteile an der Mindeststeuer verpflichtet. 
Der Gruppenträger ist den Geschäftseinheiten zum 
Ausgleich der nach Maßgabe dieses Gesetzes auf 
sie jeweils entfallende Erstattung der Mindest-
steuer verpflichtet. Entstandene Ausgleichsansprü-
che nach den Sätzen 1 und 2 erhöhen oder mindern 
das Einkommen nach dem Einkommensteuerge-
setz oder Körperschaftsteuergesetz nicht. 

(6) u n v e r ä n d e r t  

§ 4 § 4 

Umfang der Unternehmensgruppe und ihre 
Bestandteile 

Umfang der Unternehmensgruppe und ihre 
Bestandteile 

(1) Eine Unternehmensgruppe umfasst alle 
Einheiten, die durch Eigentum oder Beherrschung 
miteinander verbunden sind, sodass die Vermö-
genswerte, Schulden, Erträge, Aufwendungen und 
Zahlungsströme dieser Einheiten 

(1) u n v e r ä n d e r t  

1. im Konzernabschluss der obersten Mutterge-
sellschaft zu konsolidieren sind oder 

 

2. nur aus Größen- oder Wesentlichkeitsgründen 
oder weil die Einheit zum Verkauf steht nicht 
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im Konzernabschluss der obersten Mutterge-
sellschaft zu konsolidieren sind. 

Eine Einheit, die nicht bereits Bestandteil einer Un-
ternehmensgruppe im Sinne des Satzes 1 ist, bildet 
auch eine Unternehmensgruppe für Zwecke dieses 
Gesetzes; dies umfasst auch ein Stammhaus und 
seine in einem anderen Steuerhoheitsgebiet belege-
nen Betriebsstätten. 

 

(2) Geschäftseinheit ist jede Einheit einer 
Unternehmensgruppe sowie jede ihrer in einem an-
deren Steuerhoheitsgebiet belegenen Betriebsstät-
ten. Jede Betriebsstätte ist für Zwecke dieses Ge-
setzes so zu behandeln, als wäre sie gegenüber dem 
Stammhaus nach Absatz 7 und etwaigen anderen 
Betriebsstätten dieses Stammhauses eine eigen-
ständige und unabhängige Geschäftseinheit. Aus-
geschlossene Einheiten im Sinne des § 5 sind keine 
Geschäftseinheiten. 

(2) u n v e r ä n d e r t  

(3) Oberste Muttergesellschaft ist (3) u n v e r ä n d e r t  

1. die Einheit einer Unternehmensgruppe, die 
unmittelbar oder mittelbar eine Kontrollbetei-
ligung an einer anderen Einheit hält, ohne 
dass an ihr von einer anderen Einheit unmit-
telbar oder mittelbar eine Kontrollbeteiligung 
gehalten wird, oder 

 

2. bei Unternehmensgruppen im Sinne des 
Absatzes 1 Satz 2 die Einheit selbst oder das 
Stammhaus im Fall von in einem anderen 
Steuerhoheitsgebiet belegenen Betriebsstät-
ten. 

 

Abweichend von Satz 1 Nummer 1 ist ein Staats-
fonds nicht als oberste Muttergesellschaft zu be-
handeln. Staatsfonds im Sinne des Satzes 2 ist eine 
staatliche Einheit, deren Hauptzweck in der Ver-
waltung des Vermögens der öffentlichen Hand, 
einschließlich der damit verbundenen Investitions-
tätigkeiten, besteht.  

 

(4) Zwischengeschaltete Muttergesellschaft 
ist jede Geschäftseinheit, die unmittelbar oder mit-
telbar eine Eigenkapitalbeteiligung an einer ande-
ren Geschäftseinheit derselben Unternehmens-
gruppe hält und die selbst weder oberste Mutterge-
sellschaft, in Teileigentum stehende Muttergesell-
schaft, Betriebsstätte noch Investmenteinheit ist.  

(4) u n v e r ä n d e r t  

(5) In Teileigentum stehende Muttergesell-
schaft ist jede Geschäftseinheit,  

(5) u n v e r ä n d e r t  
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1. die unmittelbar oder mittelbar eine Eigenka-
pitalbeteiligung an einer anderen Geschäfts-
einheit derselben Unternehmensgruppe hält,  

 

2. bei der mehr als 20 Prozent der Eigenkapital-
beteiligungen, die Anspruch auf ihren Ge-
winn geben, unmittelbar oder mittelbar von 
Personen gehalten werden, die keine Ge-
schäftseinheiten der Unternehmensgruppe 
sind, und 

 

3. die weder oberste Muttergesellschaft, Be-
triebsstätte noch Investmenteinheit ist. 

 

(6) Einheit ist (6) u n v e r ä n d e r t  

1. jeder Rechtsträger oder  

2. jede Einrichtung, die ein auf die eigene Ge-
schäftstätigkeit bezogenes Rechnungsle-
gungswerk aufstellt oder aufzustellen hat. 

 

Der Begriff „Einheit“ umfasst nicht natürliche Per-
sonen sowie den Teil der öffentlichen Hand, der 
hoheitliche Aufgaben wahrnimmt.  

 

(7) Stammhaus einer Betriebsstätte ist die 
Einheit, die den Jahresüberschuss oder Jahresfehl-
betrag der Betriebsstätte in ihrem Jahresabschluss 
erfasst.  

(7) u n v e r ä n d e r t  

(8) Für Zwecke dieses Gesetzes gilt als Be-
triebsstätte: 

(8) Für Zwecke dieses Gesetzes gilt als Be-
triebsstätte: 

1. eine in einem Steuerhoheitsgebiet belegene 
Geschäftseinrichtung, einschließlich einer 
fingierten Geschäftseinrichtung, die nach dem 
Abkommen zur Vermeidung der Doppelbe-
steuerung zwischen den betreffenden Steuer-
hoheitsgebieten als Betriebsstätte anzusehen 
ist, sofern die dieser Betriebsstätte zuzuord-
nenden Einkünfte nach dem Steuerrecht die-
ses Steuerhoheitsgebiets im Einklang mit den 
Grundsätzen dieses Abkommens besteuert 
werden; 

1. u n v e r ä n d e r t  

2. bei Fehlen eines anwendbaren Abkommens 
zur Vermeidung der Doppelbesteuerung eine 
in einem Steuerhoheitsgebiet belegene Ge-
schäftseinrichtung, einschließlich einer fin-
gierten Geschäftseinrichtung, die nach dem 
Steuerrecht dieses Steuerhoheitsgebiets auf 
einer Nettobasis besteuert wird, die der Be-
steuerung von in diesem Steuerhoheitsgebiet 
ansässigen Steuerpflichtigen entspricht; 

2. bei Fehlen eines anwendbaren Abkommens 
zur Vermeidung der Doppelbesteuerung, eine 
in einem Steuerhoheitsgebiet belegene Ge-
schäftseinrichtung, einschließlich einer fin-
gierten Geschäftseinrichtung, die nach dem 
Steuerrecht dieses Steuerhoheitsgebiets auf 
einer Nettobasis besteuert wird, die der Be-
steuerung von in diesem Steuerhoheitsgebiet 
ansässigen Steuerpflichtigen entspricht; 
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3. bei Fehlen eines Körperschaftsteuersystems 
in einem Steuerhoheitsgebiet eine in diesem 
Steuerhoheitsgebiet belegene Geschäftsein-
richtung, einschließlich einer fingierten Ge-
schäftseinrichtung, die gemäß dem OECD-
Musterabkommen als Betriebsstätte behan-
delt würde, sofern dieses Steuerhoheitsgebiet 
ein Besteuerungsrecht entsprechend den 
Grundsätzen des Artikels 7 des OECD-Mus-
terabkommens vom 21. November 2017 für 
der Betriebsstätte zuzuordnenden Einkünfte 
hätte oder 

3. u n v e r ä n d e r t  

4. eine Geschäftseinrichtung, einschließlich ei-
ner fingierten Geschäftseinrichtung, die nicht 
bereits von den Nummern 1 bis 3 erfasst ist, 
über die eine Einheit Tätigkeiten außerhalb 
ihres Belegenheitsstaats ausübt und die dieser 
Geschäftseinrichtung zurechenbare Einkünfte 
im Belegenheitsstaat der Einheit nicht besteu-
ert werden. 

4. u n v e r ä n d e r t  

§ 5 § 5 

Ausgeschlossene Einheiten Ausgeschlossene Einheiten 

(1) Ausgeschlossene Einheiten sind (1) u n v e r ä n d e r t  

1. staatliche Einheiten,  

2. internationale Organisationen,  

3. Organisationen ohne Erwerbszweck,  

4. Pensionseinheiten,  

5. Investmentvehikel, die oberste Muttergesell-
schaften sind, und 

 

6. Immobilien-Investmentvehikel, die oberste 
Muttergesellschaften sind. 

 

(2) Ausgeschlossene Einheiten sind auch die 
Einheiten, bei denen der Wert aller Anteile an die-
ser Einheit zu mindestens 

(2) u n v e r ä n d e r t  

1. 95 Prozent unmittelbar oder mittelbar von ei-
ner oder mehreren ausgeschlossenen Einhei-
ten im Sinne des Absatzes 1, ausgenommen 
einer Pensions-Dienstleistungseinheit, gehal-
ten wird und die  

 

a) ausschließlich oder fast ausschließlich 
dazu dient, für die ausgeschlossene Ein-
heit oder die ausgeschlossenen Einheiten 
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Vermögenswerte zu verwalten oder Fi-
nanzmittel anzulegen, oder 

b) ausschließlich Nebentätigkeiten zu den 
von der ausgeschlossenen Einheit oder 
den ausgeschlossenen Einheiten ausge-
übten Tätigkeiten ausführt oder  

 

2. 85 Prozent unmittelbar oder mittelbar von ei-
ner oder mehreren ausgeschlossenen Einhei-
ten im Sinne des Absatzes 1, ausgenommen 
einer Pensions-Dienstleistungseinheit, gehal-
ten wird und die fast ausschließlich ausge-
nommene Gewinne oder Verluste im Sinne 
des § 18 Nummer 2 in Verbindung mit § 20 
oder des § 18 Nummer 3 in Verbindung mit 
§ 21 erzielen. 

 

Als ausgeschlossene Einheit gilt auch eine qualifi-
zierte Tochtergesellschaft. Eine qualifizierte Toch-
tergesellschaft ist eine Einheit, deren gesamte Ei-
genkapitalanteile im gesamten Geschäftsjahr un-
mittelbar oder mittelbar von einer ausgeschlosse-
nen Einheit im Sinne des Absatzes 1 Nummer 3 ge-
halten werden und wenn im Geschäftsjahr die 
Summe der Umsatzerlöse der Geschäftseinheiten 
der Unternehmensgruppe, ausgenommen der Um-
satzerlöse ausgeschlossener Einheiten im Sinne 
des Absatzes 1 Nummer 3 sowie des Satzes 1, we-
niger als 750 Millionen Euro und weniger als 25 
Prozent der im Konzernabschluss ausgewiesenen 
Umsatzerlöse beträgt; für den 750-Millionen-
Schwellenwert gilt § 1 Absatz 3 entsprechend. 

 

(3) Auf Antrag der berichtspflichtigen Ge-
schäftseinheit kann für jede Einheit gesondert von 
der Behandlung als ausgeschlossene Einheit nach 
Absatz 2 abgesehen werden. Für die Ausübung des 
Wahlrechts gilt § 75 Absatz 2. 

(3) Auf Antrag der berichtspflichtigen Ge-
schäftseinheit kann für jede Einheit gesondert von 
der Behandlung als ausgeschlossene Einheit nach 
Absatz 2 abgesehen werden. Für die Ausübung des 
Wahlrechts gilt § 77 Absatz 2. 

§ 6 § 6 

Belegenheit von Einheiten und Betriebsstätten Belegenheit von Einheiten und Betriebsstätten 

(1) Belegenheitsstaat einer nichttransparen-
ten Einheit ist das Steuerhoheitsgebiet, in dem sie 
aufgrund des Orts ihrer Geschäftsleitung, ihres 
Gründungsorts oder ähnlicher Kriterien einer mit 
§ 1 des Körperschaftsteuergesetzes vergleichbaren 
Steuerpflicht unterliegt. Andernfalls ist dies das 
Steuerhoheitsgebiet, nach dessen Recht sie gegrün-
det wurde.  

(1) u n v e r ä n d e r t  
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(2) Belegenheitsstaat einer transparenten 
Einheit ist das Steuerhoheitsgebiet, nach dessen 
Recht sie gegründet wurde, wenn sie die oberste 
Muttergesellschaft der Unternehmensgruppe ist 
oder verpflichtet ist, eine Primärergänzungssteuer-
regelung nach den §§ 8 bis 10 oder eine ausländi-
sche anerkannte Primärergänzungssteuerregelung 
anzuwenden. Andernfalls wird sie als staatenlose 
Einheit behandelt.  

(2) u n v e r ä n d e r t  

(3) Der Belegenheitsstaat einer Betriebs-
stätte bestimmt sich wie folgt:  

(3) u n v e r ä n d e r t  

1. Eine Betriebsstätte im Sinne des § 4 Absatz 8 
Nummer 1 ist in dem Steuerhoheitsgebiet be-
legen, in dem sie als dortige Betriebsstätte be-
handelt wird und unter Beachtung des an-
wendbaren Abkommens zur Vermeidung der 
Doppelbesteuerung mit den ihr zuzuordnen-
den Einkünften der Besteuerung unterliegt;  

 

2. eine Betriebsstätte im Sinne des § 4 Absatz 8 
Nummer 2 ist in dem Steuerhoheitsgebiet be-
legen, in dem sie aufgrund ihrer geschäftli-
chen Präsenz auf Nettobasis steuerpflichtig 
ist;  

 

3. eine Betriebsstätte im Sinne des § 4 Absatz 8 
Nummer 3 ist in dem Steuerhoheitsgebiet be-
legen, in dem sie sich befindet, und  

 

4. eine Betriebsstätte im Sinne des § 4 Absatz 8 
Nummer 4 gilt als staatenlose Betriebsstätte. 

 

(4) Ist eine Geschäftseinheit aufgrund von 
Absatz 1 in mehr als einem Steuerhoheitsgebiet be-
legen, so wird ihr Status für die Zwecke dieses Ge-
setzes wie folgt bestimmt: 

(4) Ist eine Geschäftseinheit aufgrund von 
Absatz 1 in mehr als einem Steuerhoheitsgebiet be-
legen, so wird ihr Status für die Zwecke dieses Ge-
setzes wie folgt bestimmt: 

1. Ist ein Abkommen zur Vermeidung der Dop-
pelbesteuerung anwendbar, gilt die Ge-
schäftseinheit als in dem Steuerhoheitsgebiet 
belegen, in dem sie für die Zwecke dieses Ab-
kommens als ansässig betrachtet wird. Sieht 
das Abkommen zur Vermeidung der Doppel-
besteuerung vor, dass sich die zuständigen 
Behörden darauf verständigen, wo die Ge-
schäftseinheit als ansässig zu betrachten ist, 
und liegt keine entsprechende Vereinbarung 
vor oder sieht das Abkommen keine Steuerer-
leichterung oder Steuerbefreiung vor, weil die 
Geschäftseinheit in beiden Vertragsparteien 
steuerlich ansässig ist, gilt Nummer 2.  

1. u n v e r ä n d e r t  
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2. Ist kein Abkommen zur Vermeidung der Dop-
pelbesteuerung anwendbar, gilt die Ge-
schäftseinheit als in dem Steuerhoheitsgebiet 
belegen, in dem sie den höheren Betrag an er-
fassten Steuern für das Geschäftsjahr entrich-
tet hat, wobei die nach einer Hinzurechnungs-
besteuerung entrichteten Steuern unberück-
sichtigt bleiben. Ist der entrichtete Betrag der 
erfassten Steuern in beiden Steuerhoheitsge-
bieten gleich hoch oder beläuft er sich auf 
null, so gilt sie als in dem Steuerhoheitsgebiet 
belegen, in dem der nach den §§ 56 bis 60 be-
rechnete substanzbasierte Freibetrag auf 
Ebene der Geschäftseinheit höher ist. Ist der 
substanzbasierte Freibetrag in beiden Steuer-
hoheitsgebieten gleich hoch oder beläuft er 
sich auf null, gilt die Geschäftseinheit als staa-
tenlos. Dies gilt nicht, wenn es sich um die 
oberste Muttergesellschaft einer Unterneh-
mensgruppe handelt; in diesem Fall gilt sie als 
in dem Steuerhoheitsgebiet belegen, in dem 
sie gegründet wurde. 

2. Ist kein Abkommen zur Vermeidung der Dop-
pelbesteuerung anwendbar, gilt die Ge-
schäftseinheit als in dem Steuerhoheitsgebiet 
belegen, in dem sie den höheren Betrag an er-
fassten Steuern für das Geschäftsjahr entrich-
tet hat, wobei die nach einer Hinzurechnungs-
besteuerung entrichteten Steuern unberück-
sichtigt bleiben. Ist der entrichtete Betrag der 
erfassten Steuern in beiden Steuerhoheitsge-
bieten gleich hoch oder beläuft er sich auf 
null, so gilt sie als in dem Steuerhoheitsgebiet 
belegen, in dem der nach den §§ 58 bis 62 be-
rechnete substanzbasierte Freibetrag auf 
Ebene der Geschäftseinheit höher ist. Ist der 
substanzbasierte Freibetrag in beiden Steuer-
hoheitsgebieten gleich hoch oder beläuft er 
sich auf null, gilt die Geschäftseinheit als staa-
tenlos. Dies gilt nicht, wenn es sich um die 
oberste Muttergesellschaft einer Unterneh-
mensgruppe handelt; in diesem Fall gilt sie als 
in dem Steuerhoheitsgebiet belegen, in dem 
sie gegründet wurde. 

(5) Ist eine Muttergesellschaft nach Anwen-
dung von Absatz 4 in einem Steuerhoheitsgebiet 
belegen, in dem sie keiner anerkannten Primärer-
gänzungssteuerregelung unterliegt, gilt sie auch im 
anderen Steuerhoheitsgebiet belegen, wenn sie dort 
einer anerkannten Primärergänzungssteuerrege-
lung unterliegt und das Besteuerungsrecht nach 
dieser Regelung nicht durch ein Abkommen zur 
Vermeidung der Doppelbesteuerung beschränkt 
ist. 

(5) u n v e r ä n d e r t  

(6) Ändert sich die Belegenheit einer Einheit 
im Verlauf des Geschäftsjahres, so ist sie in dem 
Steuerhoheitsgebiet belegen, in dem sie zu Beginn 
des Geschäftsjahres belegen war. 

(6) u n v e r ä n d e r t  

A b s c h n i t t  2  A b s c h n i t t  2  

B e g r i f f s b e s t i m m u n g e n  B e g r i f f s b e s t i m m u n g e n  

§ 7 § 7 

Begriffsbestimmungen Begriffsbestimmungen 

(1) Für Zwecke dieses Gesetzes gelten, so-
weit nicht an anderer Stelle in diesem Gesetz er-
folgt, die in den nachstehenden Absätzen definier-
ten Begriffsbestimmungen. 

(1) u n v e r ä n d e r t  
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(2) Anerkannte nationale Ergänzungssteuer 
ist eine Steuer, die im nationalen Recht eines Steu-
erhoheitsgebiets vorgesehen ist und 

(2) u n v e r ä n d e r t  

1. bei der der bereinigte Mindeststeuer-Gesamt-
gewinn der in dem Steuerhoheitsgebiet bele-
genen Geschäftseinheiten auf eine Weise er-
mittelt wird, die den GloBE-Mustervorschrif-
ten entspricht; 

 

2. die dazu dient, die Steuerschuld im Hinblick 
auf den inländischen bereinigten Mindest-
steuer-Gesamtgewinn für das Steuerhoheits-
gebiet und die Geschäftseinheiten in einem 
Geschäftsjahr auf den Mindeststeuersatz an-
zuheben und  

 

3. die auf eine Weise umgesetzt und verwaltet 
wird, die mit den Vorschriften der GloBE-
Mustervorschriften im Einklang steht, und 
das betreffende Steuerhoheitsgebiet keine mit 
diesen Bestimmungen im Zusammenhang 
stehenden Vorteile gewährt. 

 

Der bereinigte Mindeststeuer-Gesamtgewinn kann 
auf der Grundlage eines vom zugelassenen Stan-
dardsetzer anerkannten Rechnungslegungsstan-
dards oder eines zugelassenen Rechnungslegungs-
standards, der zur Vermeidung erheblicher Ver-
gleichbarkeitseinschränkungen angepasst wurde, 
anstatt des im Konzernabschluss verwendeten 
Rechnungslegungsstandards berechnet werden.  

 

(3) Anerkannte Primärergänzungssteuerre-
gelung bezeichnet ein Regelwerk, das im nationa-
len Recht eines Steuerhoheitsgebiets umgesetzt 
und den in den GloBE-Mustervorschriften festge-
legten Bestimmungen gleichwertig ist, wonach die 
Muttergesellschaft einer Unternehmensgruppe den 
ihr zuzurechnenden Anteil an der Ergänzungs-
steuer für die niedrig besteuerten Geschäftseinhei-
ten dieser Unternehmensgruppe berechnet und ent-
richtet sowie in einer Weise verwaltet wird, die mit 
den Bestimmungen der GloBE-Mustervorschriften 
in Einklang steht. 

(3) u n v e r ä n d e r t  

(4) Anerkannte Rechnungslegungsstandards 
sind  

(4) u n v e r ä n d e r t  

1. die vom International Accounting Standards 
Board verabschiedeten International Finan-
cial Reporting Standards nach dem Internati-
onal Accounting Standard 1 Ziffer 7 (interna-
tionale Rechnungslegungsstandards), 
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2. die nach den Artikeln 2, 3 und 6 der Verord-
nung (EG) Nr. 1606/2002 des Europäischen 
Parlaments und des Rates vom 19. Juli 2002 
betreffend die Anwendung internationaler 
Rechnungslegungsstandards (ABl. L 243 
vom 11.9.2002, S. 1), die zuletzt durch die 
Verordnung (EG) Nr. 297/2008 (ABl. L 97 
vom 9.4.2008, S. 62) geändert worden ist, 
übernommenen internationalen Rechnungsle-
gungsstandards und 

 

3. die allgemein anerkannten Rechnungsle-
gungsgrundsätze von Australien, Brasilien, 
den Mitgliedstaaten der Europäischen Union, 
den anderen Vertragsstaaten des Europäi-
schen Wirtschaftsraums, von Hongkong 
(Volksrepublik China), Japan, Kanada, Me-
xiko, Neuseeland, der Republik Indien, der 
Republik Korea, von Russland, der Schweiz, 
von Singapur, dem Vereinigten Königreich, 
den Vereinigten Staaten von Amerika und der 
Volksrepublik China. 

 

(5) Anerkannte Sekundärergänzungssteuer-
regelung bezeichnet ein Regelwerk, das im natio-
nalen Recht eines Steuerhoheitsgebiets umgesetzt 
und den in den GloBE-Mustervorschriften festge-
legten Bestimmungen, wonach ein Steuerhoheits-
gebiet seinen zuzurechnenden Anteil an der Ergän-
zungssteuer einer Unternehmensgruppe, welcher 
nicht nach der Primärergänzungssteuerregelung er-
hoben wurde, für die niedrig besteuerten Ge-
schäftseinheiten der Unternehmensgruppe erhebt 
und in einer Weise verwaltet wird, die mit den 
Bestimmungen der GloBE-Mustervorschriften in 
Einklang steht. 

(5) u n v e r ä n d e r t  

(6) Beizulegender Zeitwert ist der Preis, der 
in einem gewöhnlichen Geschäftsvorfall zwischen 
Marktteilnehmern am Bewertungsstichtag für den 
Verkauf eines Vermögenswerts erzielt oder für die 
Übertragung einer Schuld gezahlt würde. 

(6) u n v e r ä n d e r t  

(7) Berichtspflichtige Geschäftseinheit ist 
die Geschäftseinheit, die nach § 73 Absatz 1 zur 
Einreichung des Mindeststeuer-Berichts verpflich-
tet ist oder diesen nach § 73 Absatz 1 Satz 2 oder 
Absatz 2 einreicht.  

(7) Berichtspflichtige Geschäftseinheit ist 
die Geschäftseinheit, die nach § 75 Absatz 1 zur 
Einreichung des Mindeststeuer-Berichts verpflich-
tet ist oder diesen nach 
§ 75 Absatz 1 Satz 2 oder Absatz 2 einreicht. 

(8) Eigenkapitalbeteiligung ist eine Beteili-
gung am Eigenkapital, die mit Rechten an den Ge-
winnen, dem Kapital oder den Rücklagen eines 
Unternehmens, einschließlich der Gewinne, des 

(8) u n v e r ä n d e r t  
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Kapitals oder der Rücklagen der Betriebsstätte ei-
nes Stammhauses verbunden ist. Als Eigenkapital-
beteiligung gelten auch Anteile an einer Invest-
menteinheit.  

(9) Equity-Methode ist eine Bilanzierungs-
methode, bei der die Anteile zunächst mit den An-
schaffungskosten angesetzt und in der Folge ent-
sprechend dem Anteil des Anteilseigners am sich 
ändernden Reinvermögen des Beteiligungsunter-
nehmens berichtigt werden. 

(9) u n v e r ä n d e r t  

(10) Erhebliche Vergleichbarkeitseinschrän-
kung ergibt sich in Bezug auf die Anwendung eines 
bestimmten Grundsatzes oder Verfahrens nach ei-
nem Katalog allgemein anerkannter Rechnungsle-
gungsgrundsätze, wenn die Anwendung des betref-
fenden Grundsatzes oder Verfahrens in einem Ge-
schäftsjahr zu einer Gesamtabweichung von mehr 
als 75 Millionen Euro gegenüber dem Betrag führt, 
der sich bei Anwendung des entsprechenden 
Grundsatzes oder Verfahrens der internationalen 
Rechnungslegungsstandards ergeben hätte. Führt 
die Anwendung eines bestimmten Grundsatzes 
oder Verfahrens zu einer erheblichen Vergleich-
barkeitseinschränkung, so muss die buchmäßige 
Behandlung eines Postens oder Geschäftsvorfalls 
nach diesem Grundsatz oder Verfahren so ange-
passt werden, dass sie im Einklang mit den GloBE-
Mustervorschriften der Behandlung entspricht, die 
nach internationalen Rechnungslegungsstandards 
für diesen Posten oder Geschäftsvorfall vorgese-
hen ist. 

(10) u n v e r ä n d e r t  

(11) Geschäftsjahr ist der Rechnungslegungs-
zeitraum, für den die oberste Muttergesellschaft ei-
nen Konzernabschluss aufstellt. Im Fall des 
Absatzes 21 Nummer 4 ist Geschäftsjahr regelmä-
ßig das Kalenderjahr.  

(11) u n v e r ä n d e r t  

(12) GloBE-Mustervorschriften sind die vom 
Inclusive Framework on BEPS betreffend die 
„Steuerliche[n] Herausforderungen der Digitalisie-
rung der Wirtschaft – GloBE-Mustervorschriften 
(Säule 2)“ am 14. Dezember 2021 gebilligten Re-
gelungen.  

(12) u n v e r ä n d e r t  

(13) Gruppenzugehöriger Gesellschafter ei-
ner Geschäftseinheit ist eine Geschäftseinheit, die 
unmittelbar oder mittelbar eine Eigenkapitalbetei-
ligung an einer anderen Geschäftseinheit derselben 
Unternehmensgruppe hält.  

(13) u n v e r ä n d e r t  
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(14) Eine Hinzurechnungsbesteuerung liegt 
vor, wenn auf Grundlage eines Katalogs von Steu-
ervorschriften, die keine Primärergänzungssteuer-
regelungen (§§ 8 bis 10) sind, ein unmittelbarer 
oder mittelbarer Gesellschafter einer ausländischen 
Geschäftseinheit für seinen Anteil an einem Teil 
oder an der Gesamtheit der von dieser erzielten Er-
träge einer laufenden Besteuerung unterliegt, unab-
hängig davon, ob diese Erträge im laufenden Ge-
schäftsjahr an den Gesellschafter ausgeschüttet 
werden.  

(14) u n v e r ä n d e r t  

(15) Immobilien-Investmentvehikel ist eine 
in Streubesitz befindliche Einheit, die überwiegend 
unbewegliches Vermögen hält und deren Erträge 
einer Ein-Ebenen-Besteuerung unterliegen, entwe-
der bei ihr selbst oder, mit höchstens einem Jahr 
Aufschub, bei ihren Anteilsinhabern. 

(15) u n v e r ä n d e r t  

(16) Inland ist das Hoheitsgebiet der Bundes-
republik Deutschland sowie der ihr zustehende An-
teil an der ausschließlichen Wirtschaftszone und 
am Festlandsockel. 

(16) u n v e r ä n d e r t  

(17) Internationale Organisation ist eine zwi-
schenstaatliche Organisation, einschließlich einer 
supranationalen Organisation, oder eine in deren 
Alleineigentum stehende Behörde oder Einrich-
tung,  

(17) u n v e r ä n d e r t  

1. die hauptsächlich aus Staaten besteht,  

2. die ein Sitzabkommen oder ein im Wesentli-
chen ähnliches Abkommen, das Vorrechte 
und Immunitäten gewährt, mit dem Hoheits-
gebiet, in dem sie niedergelassen ist, abge-
schlossen hat, und 

 

3. deren Erträge aufgrund eines Gesetzes oder 
ihrer Satzung Privatpersonen nicht zugute-
kommen. 

 

(18) Investmenteinheit ist (18) u n v e r ä n d e r t  

1. ein Investmentvehikel, ein Immobilien-In-
vestmentvehikel oder eine Versicherungsin-
vestmenteinheit; 

 

2. eine Einheit, die zu mindestens 95 Prozent un-
mittelbar von einer in Nummer 1 genannten 
Einheit oder über eine Kette solcher Einheiten 
gehalten wird und die ausschließlich oder fast 
ausschließlich Vermögenswerte hält oder 
Gelder zugunsten dieser Investmenteinheiten 
investiert, oder 
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3. eine Einheit, bei der mindestens 85 Prozent 
des Werts dieser Einheit im Eigentum einer in 
Nummer 1 genannten Einheit stehen, wenn 
die Erträge dieser Einheit im Wesentlichen 
bei der Berechnung des Mindeststeuer-Ge-
winns oder Mindesteuer-Verlusts nach § 18 
Nummer 2 in Verbindung mit § 20 oder nach 
§ 18 Nummer 3 in Verbindung mit § 21 aus-
genommen werden. 

 

(19) Investmentvehikel ist eine Einheit, (19) u n v e r ä n d e r t  

1. die dazu bestimmt ist, Vermögenswerte finan-
zieller und nicht finanzieller Art von einer 
Mehrzahl von Anlegern zu bündeln, wobei 
verbundene Anleger nicht als mehrere gelten, 

 

2. die nach einer festgelegten Anlagestrategie 
investiert, 

 

3. die es den Anlegern ermöglicht, die Transak-
tions-, Forschungs- und Analysekosten zu 
senken oder das Risiko kollektiv zu streuen, 

 

4. deren Zweck in erster Linie die Erzielung von 
Anlageerträgen oder -gewinnen oder der 
Schutz gegen ein bestimmtes oder allgemei-
nes Ereignis oder Ergebnis ist, 

 

5. deren Anleger einen Anspruch auf Erträge aus 
den Vermögenswerten des Investmentvehi-
kels oder auf Erträge aus diesen Vermögens-
werten auf der Grundlage der von diesen An-
legern geleisteten Beiträge haben, 

 

6. die einer aufsichtsrechtlichen Regelung ein-
schließlich ausreichender Vorschriften zur 
Bekämpfung der Geldwäsche und zum Anle-
gerschutz in dem Steuerhoheitsgebiet, in dem 
sie errichtet ist oder verwaltet wird, unterliegt 
und 

 

7. die von professionellen Verwaltern im Auf-
trag der Anleger verwaltet wird. 

 

(20) Kontrollbeteiligung ist eine Beteiligung 
an einer Einheit, die dazu führt, dass der Halter die-
ser Beteiligung verpflichtet ist oder bei Aufstellung 
eines Konzernabschlusses verpflichtet wäre, die 
Vermögenswerte, Verbindlichkeiten, Erträge, Auf-
wendungen und Zahlungsströme der Einheit nach 
einem anerkannten Rechnungslegungsstandard zu 
konsolidieren. Bei einem Stammhaus wird unter-
stellt, dass es als gruppenzugehöriger Gesellschaf-
ter die Kontrollbeteiligungen an seinen Betriebs-
stätten hält. 

(20) u n v e r ä n d e r t  
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(21) Konzernabschluss ist (21) u n v e r ä n d e r t  

1. der von der obersten Muttergesellschaft nach 
einem anerkannten Rechnungslegungsstan-
dard aufgestellte Abschluss, in dem die Ver-
mögenswerte, Verbindlichkeiten, Erträge, 
Aufwendungen und Zahlungsströme dieser 
Einheit und aller Einheiten, an denen diese 
eine Kontrollbeteiligung hält, so dargestellt 
werden, als gehörten sie zu einer einzigen 
wirtschaftlichen Einheit;  

 

2. bei einer Unternehmensgruppe nach § 4 
Absatz 1 Satz 2 der von der obersten Mutter-
gesellschaft nach einem anerkannten Rech-
nungslegungsstandard aufgestellte Ab-
schluss;  

 

3. der von der obersten Muttergesellschaft nach 
einem anderen zugelassenen Rechnungsle-
gungsstandard aufgestellte und mit Num-
mer 1 oder 2 vergleichbare Abschluss, sofern 
dieser zur Vermeidung erheblicher Vergleich-
barkeitseinschränkungen angepasst wurde, 
und 

 

4. wenn die oberste Muttergesellschaft keinen in 
den vorstehenden Nummern beschriebenen 
Abschluss aufstellt, der Abschluss, der nach 
einem zugelassenen Rechnungslegungsstan-
dard aufgestellt worden wäre, wenn die 
oberste Muttergesellschaft hierzu verpflichtet 
gewesen wäre; der zugelassene Rechnungsle-
gungsstandard kann entweder ein anerkannter 
Rechnungslegungsstandard oder ein anderer 
zugelassener Rechnungslegungsstandard 
sein, der zur Vermeidung erheblicher Wettbe-
werbsverzerrungen angepasst wurde. 

 

(22) Niedrig besteuerte Geschäftseinheit ist 
eine Geschäftseinheit, die in einem Niedrigsteuer-
hoheitsgebiet belegen oder staatenlos ist, in einem 
Geschäftsjahr einen Mindeststeuer-Gewinn ver-
zeichnet und in diesem Geschäftsjahr einem nach 
Teil 5 dieses Gesetzes ermittelten effektiven Steu-
ersatz unterliegt, der unter dem Mindeststeuersatz 
liegt. 

(22) u n v e r ä n d e r t  

(23) Niedrigsteuerhoheitsgebiet ist ein Steu-
erhoheitsgebiet, in dem eine multinationale Unter-
nehmensgruppe einen Mindeststeuer-Gesamtge-
winn erzielt und im betreffenden Geschäftsjahr ei-

(23) u n v e r ä n d e r t  
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nem nach Teil 5 dieses Gesetzes ermittelten effek-
tiven Steuersatz unterliegt, der unter dem Mindest-
steuersatz liegt. 

(24) Organisation ohne Erwerbszweck ist 
jede Körperschaft, Personenvereinigung oder Ver-
mögensmasse im Sinne des § 5 Absatz 1 Num-
mer 9 des Körperschaftsteuergesetzes. Eine Orga-
nisation ohne Erwerbszweck ist auch eine Einheit, 

(24) u n v e r ä n d e r t  

1. die im Belegenheitsstaat ausschließlich für re-
ligiöse, gemeinnützige, wissenschaftliche, 
künstlerische, kulturelle, sportliche, erzieheri-
sche oder andere ähnliche Zwecke oder als 
Berufsverband, Wirtschaftsverband, Handels-
kammer, Arbeitnehmerverband, Landwirt-
schaftsverband oder Gartenbauverband, Bür-
gervereinigung oder als Organisation, die aus-
schließlich der Förderung der sozialen Wohl-
fahrt dient, errichtet und betrieben wird, 

 

2. deren Einkünfte aus den vorgenannten Tätig-
keiten im Belegenheitsstaat vollständig oder 
nahezu vollständig steuerbefreit sind, 

 

3. die keine Anteilseigner oder Mitglieder hat, 
die ein eigenes Interesse an den Einkünften 
oder am Vermögen dieser Einheit haben,  

 

4. deren Einkünfte oder Vermögenswerte nicht 
an Privatpersonen oder nicht steuerbegüns-
tigte Einheiten ausgeschüttet oder zu deren 
Gunsten verwendet werden, außer dies erfolgt 
in Übereinstimmung mit einer steuerbegüns-
tigten Tätigkeit dieser Einheit oder als Zah-
lung einer angemessenen Vergütung für er-
brachte Dienstleistungen, Nutzungsüberlas-
sungen oder für erworbene Vermögenswerte, 
und 

 

5. deren Vermögenswerte bei Beendigung, Li-
quidation oder Auflösung an eine Organisa-
tion ohne Erwerbszweck oder staatliche Ein-
heit ihres Belegenheitsstaats ausgekehrt wer-
den. 

 

Die Sätze 1 und 2 gelten nicht für eine Einheit, so-
weit diese eine Handels- oder Geschäftstätigkeit 
ausübt, welche nicht unmittelbar den Zweck, für 
den sie errichtet wurde, verfolgt. 

 

(25) Passive Erträge sind die folgenden im 
Mindeststeuer-Gewinn berücksichtigten Erträge: 

(25) u n v e r ä n d e r t  

1. Dividenden oder dividendenähnliche Erträge,  

2. Zinsen oder zinsähnliche Erträge,  
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3. Mieten,   

4. Lizenzgebühren,  

5. Annuitäten oder  

6. Nettogewinne aus Vermögen, das zu unter 
den Nummern 1 bis 5 genannten Erträgen 
führt, 

 

aber nur, soweit ein gruppenzugehöriger Gesell-
schafter mit diesen Erträgen der Hinzurechnungs-
besteuerung oder aufgrund einer Eigenkapitalbe-
teiligung an einer hybriden Einheit der Besteue-
rung unterliegt.  

 

(26) Pensions-Dienstleistungseinheit ist eine 
Einheit, die ausschließlich oder fast ausschließlich 
errichtet und betrieben wird, um 

(26) Pensions-Dienstleistungseinheit ist eine 
Einheit, die ausschließlich oder fast ausschließlich 
errichtet und betrieben wird, um 

1. Finanzmittel zugunsten einer Einrichtung im 
Sinne des Absatzes 27 Satz 2 Nummer 1 an-
zulegen oder 

1. Finanzmittel zugunsten einer Einrichtung im 
Sinne des Absatzes 27 Satz 2 Nummer 1 an-
zulegen, oder 

2. Hilfs- und Nebentätigkeiten zu den regulier-
ten Tätigkeiten einer Einrichtung im Sinne 
des Absatzes 27 Satz 2 Nummer 1 auszuüben, 
vorausgesetzt, sie gehört derselben Unterneh-
mensgruppe an. 

2. u n v e r ä n d e r t  

(27) Pensionseinheit ist jede öffentlich-recht-
liche Versicherungs- und Versorgungseinrichtung 
im Sinne des § 5 Absatz 1 Nummer 8 des Körper-
schaftsteuergesetzes. Ein Pensionseinheit ist auch 
eine 

(27) u n v e r ä n d e r t  

1. Einrichtung, die errichtet und betrieben wird, 
um ausschließlich oder fast ausschließlich Al-
tersversorgungsleistungen und Zusatz- oder 
Nebenleistungen für Einzelpersonen zu ver-
walten oder zu erbringen, die als solche einer 
staatlichen Regulierung unterliegen oder de-
ren Leistungen durch nationale Vorschriften 
gesichert oder anderweitig geschützt sind und 
finanziert werden durch einen Pool von Ver-
mögenswerten, der über eine Treuhandein-
richtung oder einen Treuhänder gehalten 
wird, um die Erfüllung der entsprechenden 
Pensionsverpflichtungen im Fall der Insol-
venz der Unternehmensgruppe zu gewährleis-
ten, und 

 

2. Pensions-Dienstleistungseinheit.  

(28) Richtlinie (EU) 2022/2523 ist die Richt-
linie (EU) 2022/2523 des Rates vom 15. Dezember 

(28) u n v e r ä n d e r t  
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2022 zur Gewährleistung einer globalen Mindest-
besteuerung für multinationale Unternehmens-
gruppen und große inländische Gruppen in der 
Union (ABl. L 328 vom 22.12.2022, S. 1; ABl. L 
13 vom 16.1.2023, S. 9).  

(29) Sonstiges Ergebnis umfasst Ertrags- und 
Aufwandsposten, die gemäß dem für die Aufstel-
lung des Konzernabschlusses verwendeten zuge-
lassenen Rechnungslegungsstandard nicht erfolgs-
wirksam erfasst werden dürfen oder müssen.  

(29) u n v e r ä n d e r t  

(30) Staatliche Einheit ist jede Körperschaft, 
Personenvereinigung oder Vermögensmasse im 
Sinne des § 5 Absatz 1 Nummer 2 des Körper-
schaftsteuergesetzes. Eine staatliche Einheit ist 
auch eine Einheit, 

(30) u n v e r ä n d e r t  

1. die Teil der öffentlichen Hand ist oder sich in 
deren alleinigem Eigentum befindet, 

 

2. deren Hauptzweck die Erfüllung hoheitlicher 
Aufgaben oder die Verwaltung des Vermö-
gens der öffentlichen Hand, einschließlich der 
damit verbundenen Investitionstätigkeiten, 
ist, soweit diese keine gewerbliche Tätigkeit 
ausübt, 

 

3. die gegenüber der öffentlichen Hand berichts-
pflichtig ist und jährliche Informationsbe-
richte vorlegt und 

 

4. deren Vermögen bei Auflösung und deren Er-
träge ausschließlich der öffentlichen Hand zu-
stehen und nicht einzelnen Privatpersonen zu-
gutekommen. 

 

(31) Steuerhoheitsgebiet ist ein Gebiet, das 
fiskalisch autonom ist, unabhängig davon, ob es 
völkerrechtlich als Staat anerkannt ist. 

(31) u n v e r ä n d e r t  

(32) Eine Einheit gilt als transparente Einheit, 
soweit sie in Bezug auf ihre Erträge, Aufwendun-
gen, Gewinne oder Verluste im Steuerhoheitsge-
biet ihrer Gründung steuerlich transparent ist, es sei 
denn, sie ist in einem anderen Steuerhoheitsgebiet 
steuerlich belegen und unterliegt dort in Bezug auf 
ihre Erträge oder Gewinne einer erfassten Steuer. 
Eine transparente Einheit gilt in Bezug auf ihre Er-
träge, Aufwendungen, Gewinne oder Verluste 

(32) u n v e r ä n d e r t  

1. als steuertransparente Einheit, soweit sie im 
Belegenheitsstaat des Gesellschafters steuer-
lich transparent ist, oder  
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2. als umgekehrt hybride Einheit, soweit sie im 
Belegenheitsstaat des Gesellschafters nicht 
steuerlich transparent ist. 

 

Eine Einheit wird steuerlich transparent behandelt, 
wenn die Erträge, Aufwendungen, Gewinne oder 
Verluste dieser Einheit nach dem Recht eines Steu-
erhoheitsgebiets so behandelt werden, als seien sie 
dem unmittelbaren Gesellschafter der Einheit im 
Verhältnis zu dessen Kapitalbeteiligung an dieser 
Einheit entstanden. Es liegt eine steuertransparente 
Struktur vor, wenn eine Kapitalbeteiligung an einer 
Einheit oder einer Betriebsstätte, bei der es sich um 
eine gruppenzugehörige Geschäftseinheit handelt, 
mittelbar über eine Kette von steuertransparenten 
Geschäftseinheiten gehalten wird. Eine Einheit, die 
nicht aufgrund des Orts ihrer Geschäftsleitung, ih-
res Gründungsorts oder ähnlicher Kriterien steuer-
lich belegen ist und keiner erfassten Steuer oder 
keiner anerkannten nationalen Ergänzungssteuer-
regelung unterliegt, wird in Bezug auf ihre Erträge, 
Aufwendungen, Gewinne oder Verluste als trans-
parente Einheit und als steuertransparente Einheit 
behandelt, soweit 

 

1. ihre Gesellschafter in einem Steuerhoheitsge-
biet belegen sind, das die Einheit als steuer-
lich transparent behandelt,  

 

2. sie keine Geschäftseinrichtung im Steuerho-
heitsgebiet ihrer Gründung hat und 

 

3. die Erträge, Aufwendungen, Gewinne oder 
Verluste nicht einer Betriebsstätte zuzurech-
nen sind. 

 

Eine Einheit, die für ertragsteuerliche Zwecke im 
Belegenheitsstaat als selbstständige steuerpflich-
tige Person behandelt wird, gilt in Bezug auf ihre 
Erträge, Aufwendungen, Gewinne oder Verluste 
als hybride Einheit, soweit sie im Belegenheitsstaat 
des Gesellschafters steuerlich transparent ist. 

 

(33) Unzulässige erstattungsfähige Anrech-
nungssteuer ist jeder Steuerbetrag, bei dem es sich 
nicht um eine zulässige Anrechnungssteuer han-
delt, der von einer Geschäftseinheit noch zu ent-
richten ist oder bereits entrichtet wurde und der  

(33) u n v e r ä n d e r t  

1. dem wirtschaftlichen Eigentümer einer von 
einer solchen Geschäftseinheit ausgeschütte-
ten Dividende in Bezug auf diese Dividende 
erstattet werden kann oder vom wirtschaftli-
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chen Eigentümer auf eine andere Steuer-
schuld als die Steuerschuld in Bezug auf diese 
Dividende angerechnet werden kann oder  

2. dem ausschüttenden Unternehmen bei Aus-
schüttung einer Dividende erstattet werden 
kann. 

 

(34) Versicherungsinvestmenteinheit ist eine 
Einheit, die die Voraussetzungen nach Absatz 15 
oder Absatz 19 erfüllt, im Zusammenhang mit 
Schulden im Rahmen eines Versicherungs- oder 
Rentenversicherungsvertrags errichtet wurde und 
vollständig im Besitz eines den aufsichtsrechtli-
chen Bestimmungen des Belegenheitsstaats unter-
liegenden Versicherungsunternehmens steht. 

(34) u n v e r ä n d e r t  

(35) Zulässige Anrechnungssteuer ist eine 
von einer Geschäftseinheit zu entrichtende oder 
entrichtete erfasste Steuer, die dem wirtschaftli-
chen Eigentümer einer von dieser Geschäftseinheit 
oder vom Stammhaus ausgeschütteten Dividende 
erstattet wird oder von diesem als Gutschrift ange-
rechnet werden kann, sofern die Erstattung bezie-
hungsweise Gutschrift 

(35) Zulässige Anrechnungssteuer ist eine 
von einer Geschäftseinheit zu entrichtende oder 
entrichtete erfasste Steuer, die dem wirtschaftli-
chen Eigentümer einer von dieser Geschäftseinheit 
oder vom Stammhaus ausgeschütteten Dividende 
erstattet wird oder von diesem als Gutschrift ange-
rechnet werden kann, sofern die Erstattung bezie-
hungsweise Gutschrift 

1. von einem anderen Steuerhoheitsgebiet als 
dem Steuerhoheitsgebiet, das die erfassten 
Steuern erhoben hat, gemäß einer Regelung 
zur Anrechnung ausländischer Steuern ge-
währt wird; 

1. u n v e r ä n d e r t  

2. einem wirtschaftlichen Eigentümer der Divi-
dende gewährt wird, der einem nominalen 
Steuersatz unterliegt, welcher dem nach dem 
innerstaatlichen Recht des Steuerhoheitsge-
biets, das die erfassten Steuern bei der Ge-
schäftseinheit erhoben hat, im Rahmen der 
laufenden Besteuerung auf diese Dividende 
erhobenen Mindeststeuersatz entspricht oder 
diesen übersteigt; 

2. u n v e r ä n d e r t  

3. einem wirtschaftlichen Eigentümer der Divi-
dende gewährt wird, der eine natürliche Per-
son ist und in dem Steuerhoheitsgebiet ansäs-
sig ist, das die erfassten Steuern bei der Ge-
schäftseinheit erhoben hat, und der im Hin-
blick auf die Dividende als ordentliches Ein-
kommen der Besteuerung unterliegt oder 

3. einem wirtschaftlichen Eigentümer der Divi-
dende gewährt wird, der eine natürliche Per-
son ist und in dem Steuerhoheitsgebiet ansäs-
sig ist, das die erfassten Steuern bei der Ge-
schäftseinheit erhoben hat, und der im Hin-
blick auf die Dividende als ordentliches Ein-
kommen der Besteuerung unterliegt; oder 

4. einer staatlichen Einheit, einer internationalen 
Organisation, einer gebietsansässigen Organi-
sation ohne Erwerbszweck, einer gebietsan-
sässigen Pensionseinheit, einer gebietsansäs-

4. u n v e r ä n d e r t  
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sigen Investmenteinheit, die nicht der Unter-
nehmensgruppe angehört, oder einer gebiets-
ansässigen Lebensversicherungseinheit ge-
währt wird, sofern die Dividende im Zusam-
menhang mit Pensionseinheit-Tätigkeiten be-
zogen wird und in ähnlicher Weise besteuert 
wird wie eine von einer Pensionseinheit bezo-
gene Dividende. 

Im Sinne von Nummer 4 gilt eine Organisation 
ohne Erwerbszweck oder eine Pensionseinheit als 
in einem Steuerhoheitsgebiet gebietsansässig, 
wenn sie in diesem Steuerhoheitsgebiet gegründet 
wurde und dort verwaltet wird, und gilt eine Invest-
menteinheit als in einem Steuerhoheitsgebiet ge-
bietsansässig, wenn sie in dem Steuerhoheitsgebiet 
gegründet wurde und dort den aufsichtsrechtlichen 
Bestimmungen unterliegt. Eine Lebensversiche-
rungseinheit gilt als in dem Steuerhoheitsgebiet ge-
bietsansässig, in dem sie belegen ist. 

Im Sinne von Nummer 4 gilt eine Organisation 
ohne Erwerbszweck oder eine Pensionseinheit als 
in einem Steuerhoheitsgebiet gebietsansässig, 
wenn sie in diesem Steuerhoheitsgebiet gegründet 
wurde und dort verwaltet wird, und gilt eine Invest-
menteinheit als in einem Steuerhoheitsgebiet ge-
bietsansässig, wenn sie in dem Steuerhoheitsgebiet 
gegründet wurde und dort den aufsichtsrechtlichen 
Bestimmungen unterliegt. Eine Lebensversiche-
rungseinheit gilt als in dem Steuerhoheitsgebiet ge-
bietsansässig, in dem sie belegen ist. 

(36) Zulässiges Ausschüttungssteuersystem 
ist ein Körperschaftsteuersystem, das 

(36) u n v e r ä n d e r t  

1. eine Ertragsteuer beim Unternehmen vorsieht, 
die im Allgemeinen nur dann zu entrichten ist, 
wenn das Unternehmen Gewinne an die Ge-
sellschafter ausschüttet, eine fiktive Gewinn-
ausschüttung unterstellt wird oder wenn im 
Unternehmen bestimmte nicht geschäftsbezo-
gene Aufwendungen anfallen, 

 

2. eine Steuer mindestens in Höhe des Mindest-
steuersatzes vorsieht und 

 

3. am oder vor dem 1. Juli 2021 in Kraft getreten 
ist. 

 

(37) Zugelassener Rechnungslegungsstan-
dard sind die allgemein anerkannten Rechnungsle-
gungsgrundsätze, die von einem zugelassenen 
Standardsetzer im Belegenheitsstaat der Einheit 
genehmigt wurden. 

(37) u n v e r ä n d e r t  

(38) Zugelassener Standardsetzer ist die 
Stelle, die in einem Steuerhoheitsgebiet rechtlich 
befugt ist, Rechnungslegungsstandards für Zwecke 
der Finanzberichterstattung vorzuschreiben, fest-
zulegen oder zu genehmigen. 

(38) u n v e r ä n d e r t  
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T e i l  2  T e i l  2  

E r g ä n z u n g s s t e u e r  E r g ä n z u n g s s t e u e r  

A b s c h n i t t  1  A b s c h n i t t  1  

P r i m ä r e r g ä n z u n g s s t e u e r  P r i m ä r e r g ä n z u n g s s t e u e r  

§ 8 § 8 

Umfang der Besteuerung der Muttergesell-
schaft 

u n v e r ä n d e r t  

(1) Für eine nach § 1 steuerpflichtige 
oberste Muttergesellschaft, die selbst niedrig be-
steuert ist oder die zu einem Zeitpunkt während des 
Geschäftsjahres unmittelbar oder mittelbar eine Ei-
genkapitalbeteiligung an einer niedrig besteuerten 
Geschäftseinheit hält, entsteht ein Ergänzungssteu-
erbetrag in Höhe des ihr zuzurechnenden Anteils 
am Steuererhöhungsbetrag dieser niedrig besteuer-
ten Geschäftseinheit für das Geschäftsjahr (Primä-
rergänzungssteuerbetrag).  

 

(2) Für jede nach § 1 steuerpflichtige zwi-
schengeschaltete Muttergesellschaft, die selbst 
niedrig besteuert ist oder die zu einem Zeitpunkt 
während des Geschäftsjahres unmittelbar oder mit-
telbar eine Eigenkapitalbeteiligung an einer niedrig 
besteuerten Geschäftseinheit hält, entsteht ein Er-
gänzungssteuerbetrag in Höhe ihres Primärergän-
zungssteuerbetrags. Satz 1 gilt nicht, wenn 

 

1. die oberste Muttergesellschaft der Unterneh-
mensgruppe einer anerkannten Primärergän-
zungssteuerregelung für das Geschäftsjahr 
unterliegt oder 

 

2. eine andere zwischengeschaltete Mutterge-
sellschaft der Unternehmensgruppe einer an-
erkannten Primärergänzungssteuerregelung 
für das Geschäftsjahr unterliegt, welche un-
mittelbar oder mittelbar eine Kontrollbeteili-
gung an der zwischengeschalteten Mutterge-
sellschaft im Sinne des Satzes 1 hält. 

 

(3) Für jede nach § 1 steuerpflichtige in Tei-
leigentum stehende Muttergesellschaft, die selbst 
niedrig besteuert ist oder die zu einem Zeitpunkt 
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während des Geschäftsjahres unmittelbar oder mit-
telbar eine Eigenkapitalbeteiligung an einer niedrig 
besteuerten Geschäftseinheit hält, entsteht ein Er-
gänzungssteuerbetrag in Höhe ihres Primärergän-
zungssteuerbetrags. Satz 1 gilt nicht für Mutterge-
sellschaften, an denen eine andere in Teileigentum 
stehende Muttergesellschaft der Unternehmens-
gruppe, die einer anerkannten Primärergänzungs-
steuerregelung für das Geschäftsjahr unterliegt, un-
mittelbar oder mittelbar alle Eigenkapitalanteile 
hält. 

§ 9 § 9 

Anteil der Muttergesellschaft am Steuererhö-
hungsbetrag 

Anteil der Muttergesellschaft am Steuererhö-
hungsbetrag 

(1) Der einer Muttergesellschaft zuzurech-
nende Anteil am Steuererhöhungsbetrag einer 
niedrig besteuerten Geschäftseinheit entspricht 
dem nach Teil 5 dieses Gesetzes für diese Ge-
schäftseinheit berechneten Steuererhöhungsbetrag 
multipliziert mit der Einbeziehungsquote der Mut-
tergesellschaft für diese Geschäftseinheit für das 
betreffende Geschäftsjahr. 

(1) u n v e r ä n d e r t  

(2) Die Einbeziehungsquote wird wie folgt 
ermittelt: 

(2) u n v e r ä n d e r t  

Entwurf 

  

Beschlüsse des 7. Ausschusses 

u n v e r ä n d e r t  

Entwurf Beschlüsse des 7. Ausschusses 

In den Fällen, in denen die Muttergesellschaft die 
Primärergänzungssteuerregelung gegen sich selbst 
anwendet, beträgt die Einbeziehungsquote 
100 Prozent. 

 

(3) Der Minderungsbetrag ist der Betrag des 
Mindeststeuer-Gewinns, der nach den Grundsätzen 
des im Konzernabschluss der obersten Mutterge-
sellschaft verwendeten anerkannten Rechnungsle-
gungsstandards anderen Beteiligten zuzurechnen 

(3) Der Minderungsbetrag ist der Betrag des 
Mindeststeuer-Gewinns, der nach den Grundsätzen 
des im Konzernabschluss der obersten Mutterge-
sellschaft verwendeten anerkannten Rechnungsle-
gungsstandards anderen Beteiligten zuzurechnen 

(Mindeststeuer-Gewinn der niedrig besteuerten Geschäftseinheit −  Minderungsbetrag)
Mindeststeuer-Gewinn der niedrig besteuerten Geschäftseinheit
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wäre, wenn der Mindeststeuer-Jahresüberschuss 
oder Mindeststeuer-Jahresfehlbetrag der niedrig 
besteuerten Geschäftseinheit ihrem Mindeststeuer-
Gewinn entspräche und 

wäre, wenn der Mindeststeuer-Jahresüberschuss o-
der Mindeststeuer-Jahresfehlbetrag der niedrig be-
steuerten Geschäftseinheit ihrem Mindeststeuer-
Gewinn entspräche und 

1. die Muttergesellschaft einen Konzernab-
schluss nach diesem Rechnungslegungsstan-
dard aufzustellen hätte (hypothetischer Kon-
zernabschluss), 

1. u n v e r ä n d e r t  

2. die Muttergesellschaft über eine Kontrollbe-
teiligung an der niedrig besteuerten Ge-
schäftseinheit verfügen würde, sodass diese 
nach den allgemeinen Konsolidierungsgrund-
sätzen in den hypothetischen Konzernab-
schluss der Muttergesellschaft einbezogen 
würde, 

2. u n v e r ä n d e r t  

3. der gesamte Mindeststeuer-Gewinn der nied-
rig besteuerten Geschäftseinheit durch Ge-
schäftsvorfälle mit Personen veranlasst wäre, 
die nicht der Unternehmensgruppe angehö-
ren, und 

3. u n v e r ä n d e r t  

4. alle nicht unmittelbar oder mittelbar von der 
Muttergesellschaft gehaltenen Eigenkapital-
beteiligungen an der niedrig besteuerten Ge-
schäftseinheit von Personen gehalten werden, 
die nicht der Unternehmensgruppe angehö-
ren. 

4. u n v e r ä n d e r t  

Bei transparenten Einheiten umfasst der Mindest-
steuer-Gewinn keine Erträge, die nach § 41 
Absatz 1 einem Gesellschafter zuzurechnen sind, 
der nicht der Unternehmensgruppe angehört. 

Bei transparenten Einheiten umfasst der Mindest-
steuer-Gewinn keine Erträge, die nach 
§ 43 Absatz 1 einem Gesellschafter zuzurechnen 
sind, der nicht der Unternehmensgruppe angehört. 

§ 10 § 10 

Minderung des Primärergänzungssteuerbe-
trags 

u n v e r ä n d e r t  

Bei einer im Inland belegenen Muttergesell-
schaft, die mittelbar eine Eigenkapitalbeteiligung 
an einer niedrig besteuerten Geschäftseinheit über 
eine zwischengeschaltete Muttergesellschaft oder 
eine in Teileigentum befindliche Muttergesell-
schaft hält, die nicht von der Mindeststeuer auf-
grund von § 8 Absatz 2 Satz 2, Absatz 3 Satz 2 
oder einer entsprechenden Regelung eines anderen 
Steuerhoheitsgebiets ausgenommen ist (nachge-
ordnete Muttergesellschaft), mindert sich der Pri-
märergänzungssteuerbetrag nach § 8 um die von 
einer nachgeordneten Muttergesellschaft aufgrund 
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einer anerkannten Primärergänzungssteuerrege-
lung erhobene Steuer. Der Ermäßigungsbetrag 
nach Satz 1 entspricht höchstens dem Anteil der 
Muttergesellschaft am Steuererhöhungsbetrag der 
niedrig besteuerten Geschäftseinheit nach § 9. 

A b s c h n i t t  2  A b s c h n i t t  2  

S e k u n d ä r e r g ä n z u n g s s t e u e r  S e k u n d ä r e r g ä n z u n g s s t e u e r  

§ 11 § 11 

Umfang der Besteuerung der Geschäftseinheit u n v e r ä n d e r t  

(1) Für jede nach § 1 steuerpflichtige Ge-
schäftseinheit, ausgenommen Investmenteinhei-
ten, entsteht in Höhe des ihr für das Geschäftsjahr 
nach Satz 3 zuzurechnenden Teils des Anteils der 
Bundesrepublik Deutschland am Gesamtbetrag der 
Steuererhöhungsbeträge nach § 12 ein Ergän-
zungssteuerbetrag (Sekundärergänzungssteuerbe-
trag). Der Gesamtbetrag der Steuererhöhungsbe-
träge im Sinne des Satzes 1 entspricht der Summe 
der für alle niedrig besteuerten Geschäftseinheiten 
der Unternehmensgruppe für das Geschäftsjahr be-
rechneten Steuererhöhungsbeträge. Der der steuer-
pflichtigen Geschäftseinheit zuzurechnende Teil 
ist wie folgt zu ermitteln: 

 

Entwurf 

 

Beschlüsse des 7. Ausschusses 

u n v e r ä n d e r t  

Entwurf Beschlüsse des 7. Ausschusses 

Der für eine niedrig besteuerte Geschäftseinheit 
nach Satz 3 berechnete Steuererhöhungsbetrag ist 
um den der obersten Muttergesellschaft sowie ei-
ner nachgeordneten Muttergesellschaft zuzurech-
nenden Anteil am Steuererhöhungsbetrag im Sinne 
des § 9 dieser niedrig besteuerten Geschäftseinheit 

 

50% ×

Anzahl der Beschäftigten 
der Geschäftseinheit im Inland
Anzahl der Beschäftigten aller
Geschäftseinheiten im Inland

+ 50% ×

Gesamtwert der materiellen Vermögenswerte
der Geschäftseinheit im Inland

Gesamtwert der materiellen Vermögenswerte
aller Geschäftseinheiten im Inland
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zu reduzieren, der aufgrund einer anerkannten Pri-
märergänzungssteuerregelung erhoben wird. § 12 
gilt entsprechend. 

(2) Absatz 1 ist nicht anzuwenden, wenn 
alle die Eigenkapitalbeteiligung der obersten Mut-
tergesellschaft an dieser niedrig besteuerten Ge-
schäftseinheit vermittelnden Eigenkapitalbeteili-
gungen durch eine oder mehrere Muttergesell-
schaften gehalten werden, die für das betreffende 
Geschäftsjahr in Bezug auf diese niedrig besteuerte 
Geschäftseinheit einer anerkannten Primärergän-
zungssteuerregelung unterliegen.  

 

§ 12 § 12 

Anteil der Bundesrepublik Deutschland am 
Gesamtbetrag der Steuererhöhungsbeträge 

Anteil der Bundesrepublik Deutschland am 
Gesamtbetrag der Steuererhöhungsbeträge 

(1) Der auf die Bundesrepublik Deutschland 
entfallende Anteil am Gesamtbetrag der Steuerer-
höhungsbeträge entspricht vorbehaltlich des § 14 
dem Gesamtbetrag der Steuererhöhungsbeträge im 
Sinne des § 11 multipliziert mit der Inlandsquote. 
Die Inlandsquote ist für jedes Geschäftsjahr für die 
Unternehmensgruppe wie folgt zu ermitteln: 

(1) u n v e r ä n d e r t  

Entwurf 

 

Beschlüsse des 7. Ausschusses 

 

Entwurf Beschlüsse des 7. Ausschusses 

Für die Zwecke dieses Paragraphen gelten die fol-
genden Begriffsbestimmungen: 

 

1. „Anzahl der Beschäftigten im Inland“ ist die 
Gesamtzahl der Beschäftigten aller im Inland 
belegenen Geschäftseinheiten der Unterneh-
mensgruppe ist. 

 

50% ×

Anzahl der Beschäftigten 
im Inland

Anzahl der Beschäftigten in allen
Steuerhoheitsgebieten mit anerkannter
Sekundärergänzungssteuerregelung

+ 50% ×

Gesamtwert der materiellen Vermögenswerte
im Inland

Gesamtwert der materiellen Vermögenswerte
in allen Steuerhoheitsgebieten mit anerkannter

Sekundärergänzungssteuerregelung

 

50% ×

Anzahl der Beschäftigten 
im Inland

Anzahl der Beschäftigten in allen
Steuerhoheitsgebieten mit anerkannter
Sekundärergänzungssteuerregelung

+ 50% ×

Gesamtwert der materiellen Vermögenswerte
im Inland

Gesamtwert der materiellen Vermögenswerte
in allen Steuerhoheitsgebieten mit anerkannter

Sekundärergänzungssteuerregelung
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2. „Anzahl der Beschäftigten in allen Steuerho-
heitsgebieten mit anerkannter Sekundärergän-
zungssteuerregelung“ ist die Gesamtzahl der 
Beschäftigten aller Geschäftseinheiten der 
Unternehmensgruppe, die in einem Steuerho-
heitsgebiet belegen sind, in dem für das Ge-
schäftsjahr eine anerkannte Sekundärergän-
zungssteuerregelung anzuwenden ist. 

 

3. „Gesamtwert der materiellen Vermögens-
werte im Inland“ ist die Summe der Netto-
buchwerte der materiellen Vermögenswerte 
aller im Inland belegenen Geschäftseinheiten 
der Unternehmensgruppe. 

 

4. „Gesamtwert der materiellen Vermögens-
werte in allen Steuerhoheitsgebieten mit aner-
kannter Sekundärergänzungssteuerregelung“ 
ist die Summe der Nettobuchwerte der mate-
riellen Vermögenswerte aller Geschäftsein-
heiten der Unternehmensgruppe, die in einem 
Steuerhoheitsgebiet belegen sind, in dem für 
das Geschäftsjahr eine anerkannte Sekundä-
rergänzungssteuerregelung anzuwenden ist. 

 

(2) Die Anzahl der Beschäftigten im Sinne 
des Absatzes 1 entspricht der Gesamtzahl aller Ar-
beitnehmer auf der Basis von Vollzeitäquivalenten 
aller Geschäftseinheiten, die in dem betreffenden 
Steuerhoheitsgebiet belegen sind. Einer in einem 
Steuerhoheitsgebiet belegenen Betriebsstätte sind 
die Arbeitnehmer zuzuordnen, deren Lohnaufwand 
in der Rechnungslegung dieser Betriebsstätte im 
Sinne des § 40 Absatz 1 und 2 enthalten ist. Als 
Arbeitnehmer im Sinne der Sätze 1 und 2 gelten 
auch unabhängige Auftragnehmer, die an der ge-
wöhnlichen Geschäftstätigkeit der Geschäftsein-
heit mitwirken. Für die Zwecke dieses Absatzes 
bleiben Arbeitnehmer und unabhängige Auftrag-
nehmer von Investmenteinheiten unberücksichtigt.  

(2) Die Anzahl der Beschäftigten im Sinne 
des Absatzes 1 entspricht der Gesamtzahl aller Ar-
beitnehmer auf der Basis von Vollzeitäquivalenten 
aller Geschäftseinheiten, die in dem betreffenden 
Steuerhoheitsgebiet belegen sind. Einer in einem 
Steuerhoheitsgebiet belegenen Betriebsstätte sind 
die Arbeitnehmer zuzuordnen, deren Lohnaufwand 
in der Rechnungslegung dieser Betriebsstätte im 
Sinne des § 42 Absatz 1 und 2 enthalten ist. Als 
Arbeitnehmer im Sinne der Sätze 1 und 2 gelten 
auch unabhängige Auftragnehmer, die an der ge-
wöhnlichen Geschäftstätigkeit der Geschäftsein-
heit mitwirken. Für die Zwecke dieses Absatzes 
bleiben Arbeitnehmer und unabhängige Auftrag-
nehmer von Investmenteinheiten unberücksichtigt.  

(3) Materielle Vermögenswerte im Sinne 
des Absatzes 1 umfassen die materiellen Vermö-
genswerte des Anlage- und Umlaufvermögens, je-
doch keine Barmittel oder Barmitteläquivalente, 
immateriellen oder finanziellen Vermögenswerte, 
aller Geschäftseinheiten, die in dem betreffenden 
Steuerhoheitsgebiet belegen sind. Einer in einem 
Steuerhoheitsgebiet belegenen Betriebsstätte sind 
die materiellen Vermögenswerte zuzuordnen, die 
in der separaten Ergebnisrechnung dieser Betriebs-
stätte im Sinne des § 40 Absatz 1 und 2 enthalten 

(3) Materielle Vermögenswerte im Sinne 
des Absatzes 1 umfassen die materiellen Vermö-
genswerte des Anlage- und Umlaufvermögens, je-
doch keine Barmittel oder Barmitteläquivalente, 
immateriellen oder finanziellen Vermögenswerte, 
aller Geschäftseinheiten, die in dem betreffenden 
Steuerhoheitsgebiet belegen sind. Einer in einem 
Steuerhoheitsgebiet belegenen Betriebsstätte sind 
die materiellen Vermögenswerte zuzuordnen, die 
in der separaten Ergebnisrechnung dieser Betriebs-
stätte im Sinne des § 42 Absatz 1 und 2 enthalten 
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sind. Für die Zwecke des Absatzes 3 bleiben mate-
rielle Vermögenswerte von Investmenteinheiten 
unberücksichtigt. 

sind. Für die Zwecke des Absatzes 3 bleiben mate-
rielle Vermögenswerte von Investmenteinheiten 
unberücksichtigt. 

(4) Nettobuchwert im Sinne des Absatzes 1 
ist das arithmetische Mittel, aus den für einen ma-
teriellen Vermögenswert zu Beginn und Ende des 
Geschäftsjahres im Jahresabschluss ausgewiese-
nen Werten nach Berücksichtigung der kumulier-
ten Abschreibungen und substanzbedingten Wert-
minderungen. 

(4) u n v e r ä n d e r t  

§ 13 § 13 

Besonderheiten bei transparenten Einheiten Besonderheiten bei transparenten Einheiten 

(1) Für die Zuordnung der Beschäftigten im 
Sinne des § 12 Absatz 2 und der materiellen Ver-
mögenswerte im Sinne des § 12 Absatz 3 zu den 
Betriebsstätten einer transparenten Einheit sind die 
Grundsätze von § 41 Absatz 1 und 2 für Zwecke 
des § 12 nicht anzuwenden. 

(1) Für die Zuordnung der Beschäftigten im 
Sinne des § 12 Absatz 2 und der materiellen Ver-
mögenswerte im Sinne des § 12 Absatz 3 zu den 
Betriebsstätten einer transparenten Einheit sind die 
Grundsätze von § 43 Absatz 1 und 2 für Zwecke 
des § 12 nicht anzuwenden. 

(2) Die Beschäftigten und materiellen Ver-
mögenswerte einer transparenten Einheit, die kei-
ner Betriebsstätte zugeordnet werden können, sind 
anderen Geschäftseinheiten der Unternehmens-
gruppe zuzuordnen, die in dem Steuerhoheitsgebiet 
belegen sind, in dem die transparente Einheit ge-
gründet worden ist. Sofern auch keine Zuordnung 
zu Geschäftseinheiten nach Satz 1 erfolgen kann, 
bleiben die Beschäftigten und materiellen Vermö-
genswerte bei der Ermittlung der Inlandsquote im 
Sinne des § 12 Absatz 1 Satz 2 unberücksichtigt. 

(2) u n v e r ä n d e r t  

§ 14 § 14 

Besonderheiten bei Steuerhoheitsgebieten mit 
anerkannter Sekundärergänzungssteuerrege-

lung 

u n v e r ä n d e r t  

Bei der Ermittlung der Inlandsquote nach § 12 
Absatz 1 Satz 2 der Unternehmensgruppe für das 
betreffende Geschäftsjahr bleibt ein Steuerhoheits-
gebiet mit anerkannter Sekundärergänzungssteuer-
regelung unberücksichtigt, bis die auf dieses Steu-
erhoheitsgebiet für die betreffende Unternehmens-
gruppe für ein vorhergehendes Geschäftsjahr ent-
fallende Sekundärergänzungssteuer im gesamten 
Umfang festgesetzt worden ist. Satz 1 gilt nicht, 
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wenn infolgedessen sämtliche Steuerhoheitsge-
biete mit anerkannter Sekundärergänzungssteuer-
regelung unberücksichtigt blieben. 

T e i l  3  T e i l  3  

E r m i t t l u n g  d e s  M i n d e s t -
s t e u e r - G e w i n n s  o d e r  M i n -

d e s t s t e u e r - V e r l u s t s  

E r m i t t l u n g  d e s  M i n d e s t -
s t e u e r - G e w i n n s  o d e r  M i n -

d e s t s t e u e r - V e r l u s t s  

A b s c h n i t t  1  A b s c h n i t t  1  

G r u n d l a g e n  d e r  M i n d e s t -
s t e u e r - G e w i n n e r m i t t l u n g  

G r u n d l a g e n  d e r  M i n d e s t -
s t e u e r - G e w i n n e r m i t t l u n g  

§ 15 § 15 

Mindeststeuer-Gewinn oder Mindeststeuer-
Verlust 

u n v e r ä n d e r t  

(1) Der Mindeststeuer-Gewinn oder Min-
deststeuer-Verlust ist der für Konsolidierungszwe-
cke aus den Rechnungslegungsdaten der jeweili-
gen Geschäftseinheit abgeleitete und an konzern-
einheitliche Ansatz- und Bewertungsregeln ange-
glichene Jahresüberschuss oder Jahresfehlbetrag 
vor Konsolidierungsanpassungen und Zwischener-
gebniseliminierungen (Mindeststeuer-Jahresüber-
schuss oder Mindeststeuer-Jahresfehlbetrag), kor-
rigiert um die in § 18 bezeichneten Beträge. Aus-
wirkungen aus der Anpassung des Buchwerts von 
Vermögenswerten und Schulden bei einer Ge-
schäftseinheit, die aufgrund der Anwendung der 
Erwerbsmethode bei einem Beteiligungserwerb im 
Rahmen eines Unternehmenszusammenschlusses 
resultieren, dürfen nicht berücksichtigt werden. 
Satz 2 gilt nicht, wenn der Beteiligungserwerb vor 
dem 1. Dezember 2021 stattfand und es der Unter-
nehmensgruppe nicht möglich ist, den Mindest-
steuer-Jahresüberschuss oder Mindeststeuer-Jah-
resfehlbetrag ausgehend vom nicht angepassten 
Buchwert der beim Unternehmenszusammen-
schluss übernommenen Vermögensgegenstände 
und Schulden zu bestimmen. 

 

(2) Ist es im Einzelfall unverhältnismäßig, 
den Mindeststeuer-Jahresüberschuss oder Min-
deststeuer-Jahresfehlbetrag einer Geschäftseinheit 
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auf der Grundlage des für die Aufstellung des Kon-
zernabschlusses der obersten Muttergesellschaft 
maßgeblichen Rechnungslegungsstandards zu er-
mitteln, kann auf Antrag der berichtspflichtigen 
Geschäftseinheit der Mindeststeuer-Jahresüber-
schuss oder Mindeststeuer-Jahresfehlbetrag der 
Geschäftseinheit für das Geschäftsjahr nach ande-
ren anerkannten Rechnungslegungsstandards oder 
einem zugelassenen Rechnungslegungsstandard 
ermittelt werden, vorausgesetzt, dass 

1. der Jahresabschluss der Geschäftseinheit auf 
Grundlage dieses Rechnungslegungsstan-
dards aufgestellt wurde, 

 

2. die im Jahresabschluss enthaltenen Informati-
onen ordnungsgemäß sind und 

 

3. permanente Differenzen, sofern sie aggregiert 
mehr als 1 Million Euro betragen und aus den 
verwendeten Bilanzierungs- und Bewertungs-
vorschriften bestimmter Ertrags- oder Auf-
wandspositionen oder Transaktionen des 
Rechnungslegungsstandstandards der Ge-
schäftseinheit resultieren, so angepasst wer-
den, dass sie den Bilanzierungs- und Bewer-
tungsvorschriften der obersten Muttergesell-
schaft entsprechen. 

 

§ 16 § 16 

Betragsmäßige und fremdvergleichskonforme 
Anpassungen 

Betragsmäßige und fremdvergleichskonforme 
Anpassungen 

(1) Geschäftsvorfälle zwischen in verschie-
denen Steuerhoheitsgebieten belegenen Geschäfts-
einheiten, die in den Jahresabschlüssen der jewei-
ligen Geschäftseinheiten nicht in derselben Höhe 
erfasst sind oder nicht dem Fremdvergleichsgrund-
satz entsprechen, sind dahingehend anzupassen, 
dass sie betragsmäßig korrespondieren und dem 
Fremdvergleichsgrundsatz entsprechen. Satz 1 ist 
bei einer nur unilateralen Verrechnungspreiskor-
rektur, die die steuerpflichtigen Einkünfte einer 
Geschäftseinheit in einem Steuerhoheitsgebiet er-
höht oder verringert, 

(1) u n v e r ä n d e r t  

1. dessen nominaler Steuersatz unter dem Min-
deststeuersatz liegt oder 

 

2. welches in Bezug auf die betreffende Unter-
nehmensgruppe in den beiden der unilateralen 
Verrechnungspreiskorrektur vorangehenden 
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Geschäftsjahren ein Niedrigsteuerhoheitsge-
biet war, 

nicht anzuwenden.  

(2) Für Geschäftsvorfälle zwischen in dem-
selben Steuerhoheitsgebiet belegenen Geschäfts-
einheiten, die für Zwecke der Ermittlung des effek-
tiven Steuersatzes von der Unternehmensgruppe 
getrennt zu betrachten sind, gilt Absatz 1 entspre-
chend. Verluste aus der Veräußerung, Übertragung 
oder Überführung von Vermögenswerten zwischen 
in demselben Steuerhoheitsgebiet belegenen Ge-
schäftseinheiten, die im Mindeststeuer-Jahresüber-
schuss oder Mindeststeuer-Jahresfehlbetrag be-
rücksichtigt wurden, sind nach Fremdvergleichs-
grundsätzen anzupassen; bei der übernehmenden 
Geschäftseinheit sind die korrespondierenden Fol-
gen zu ziehen. 

(2) u n v e r ä n d e r t  

(3) Für die Anpassungen nach den 
Absätzen 1 und 2 gilt § 50 Absatz 1 und 2 entspre-
chend. 

(3) Für die Anpassungen nach den 
Absätzen 1 und 2 gilt § 52 Absatz 1 und 2 entspre-
chend. 

§ 17 § 17 

Korrespondierende Einstufung von Finanzin-
strumenten 

u n v e r ä n d e r t  

Die Einstufung eines Finanzinstruments als 
Eigenkapital oder Fremdkapital hat für den Emit-
tenten und den Inhaber einheitlich zu erfolgen. 
Weicht die Einstufung auf der Grundlage des je-
weils maßgebenden Rechnungslegungsstandards 
beim Emittenten und Inhaber voneinander ab, ist 
die Einstufung des Instruments beim Emittenten 
für den Inhaber bindend. 
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A b s c h n i t t  2  A b s c h n i t t  2  

E r m i t t l u n g s g r u n d s ä t z e  u n d  
A n p a s s u n g e n  

E r m i t t l u n g s g r u n d s ä t z e  u n d  
A n p a s s u n g e n  

Unterabschnitt 1 Unterabschnitt 1 

Allgemeine Bestimmungen Allgemeine Bestimmungen 

§ 18 § 18 

Hinzurechnungen und Kürzungen Hinzurechnungen und Kürzungen 

Der Mindeststeuer-Jahresüberschuss oder 
Mindeststeuer-Jahresfehlbetrag wird 

Der Mindeststeuer-Jahresüberschuss oder 
Mindeststeuer-Jahresfehlbetrag wird 

1. vermehrt um den positiven Saldo oder ver-
mindert um den negativen Saldo des Gesamt-
steueraufwands (§ 19), 

1. u n v e r ä n d e r t  

2. vermindert um den Dividendenkürzungsbe-
trag (§ 20), 

2. u n v e r ä n d e r t  

3. vermindert um ausgenommene Gewinne oder 
vermehrt um ausgenommene Verluste aus Ei-
genkapitalbeteiligungen (§ 21), 

3. u n v e r ä n d e r t  

4. vermehrt um Gewinne oder vermindert um 
Verluste aus der Anwendung der Neubewer-
tungsmethode auf Sachanlagen (§ 22), 

4. u n v e r ä n d e r t  

5. vermehrt um asymmetrische Fremdwäh-
rungsgewinne oder vermindert um Fremd-
währungsverluste nach § 23 Absatz 1 
Nummer 1 und 4 sowie vermindert um asym-
metrische Fremdwährungsgewinne oder ver-
mehrt um Fremdwährungsverluste nach § 23 
Absatz 1 Nummer 2 und 3, 

5. u n v e r ä n d e r t  

6. vermehrt um Aufwendungen für Beste-
chungs- und Schmiergelder und andere ille-
gale Zahlungen, 

6. u n v e r ä n d e r t  

7. vermehrt um Bußgelder und Sanktionen der 
Geschäftseinheit, die jeweils mindestens 
50 000 Euro betragen und die von einem Ge-
richt oder einer Behörde festgesetzt wurden; 
die Hinzurechnung unterbleibt, soweit mit der 
Geldbuße der wirtschaftliche Vorteil, der 
durch den Gesetzesverstoß erlangt wurde, ab-
geschöpft worden ist und zugleich die Steuern 

7. u n v e r ä n d e r t  
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vom Einkommen und Ertrag, die auf den wirt-
schaftlichen Vorteil entfallen, bei der Bemes-
sung des Vorteils nicht abgezogen worden 
sind, 

8. vermehrt oder vermindert um Korrekturbe-
träge aus Bilanzierungs- und Bewertungsfeh-
lern eines vorangegangenen Geschäftsjahres 
sowie Änderungen der Bilanzierungsvor-
schriften und Bewertungsmethoden (§ 24), 

8. u n v e r ä n d e r t  

9. vermehrt oder vermindert um den Korrektur-
posten Pensionsaufwand (§ 25), 

9. u n v e r ä n d e r t  

10. vermehrt oder vermindert um Anpassungsbe-
träge aufgrund von gruppeninternen Finanzie-
rungsvereinbarungen (§ 26) und steuerlichen 
Zulagen (§ 27), 

10. vermehrt oder vermindert um Anpassungsbe-
träge aufgrund von gruppeninternen Finanzie-
rungsvereinbarungen (§ 26), steuerlichen Zu-
lagen (§ 27 und § 28) und steuerliche Vor-
teile nach § 29, 

11. vermehrt oder vermindert um Anpassungsbe-
träge aufgrund von sektorspezifischen Ermitt-
lungsgrundsätzen (§§ 28 bis 31), 

11. vermehrt oder vermindert um Anpassungsbe-
träge aufgrund von sektorspezifischen Ermitt-
lungsgrundsätzen (§§ 30 bis 33), 

12. vermehrt oder vermindert um Anpassungsbe-
träge aufgrund der Ausübung von Wahlrech-
ten nach Abschnitt 3 (§§ 32 bis 39), 

12. vermehrt oder vermindert um Anpassungsbe-
träge aufgrund der Ausübung von Wahlrech-
ten nach Abschnitt 3 (§§ 34 bis 41), 

13. vermehrt oder vermindert um Beträge, die 
nach den §§ 40 und 41 zuzuordnen sind, 

13. vermehrt oder vermindert um Beträge, die 
nach den §§ 42 und 43 zuzuordnen sind, 

14. vermehrt um Gewinne oder vermindert um 
Verluste aus der Übertragung von Vermö-
genswerten oder Schulden (§ 64); Nummer 3 
bleibt davon unberührt, und 

14. vermehrt um Gewinne oder vermindert um 
Verluste aus der Übertragung von Vermö-
genswerten oder Schulden (§ 66); Nummer 3 
bleibt davon unberührt, und 

15. vermehrt oder vermindert um sonstige Anpas-
sungen nach den Teilen 6 und 7 (§§ 62, 63, 
65, 67 bis 72). 

15. vermehrt oder vermindert um sonstige Anpas-
sungen nach den Teilen 6 und 7 
(§§ 64, 65, 67, 69 bis 74). 

§ 19 § 19 

Gesamtsteueraufwand Gesamtsteueraufwand 

Gesamtsteueraufwand ist der positive oder 
negative Saldo aus 

Gesamtsteueraufwand ist der positive oder 
negative Saldo aus 

1. erfassten Steuern im Sinne des § 43, ein-
schließlich erfasster latenter Steuern, 

1. erfassten Steuern im Sinne des § 45, ein-
schließlich erfasster latenter Steuern, 

2. Steuern, die sich aus der Anwendung einer an-
erkannten nationalen Ergänzungssteuerrege-
lung, einer anerkannten Primärergänzungs-
steuerregelung und einer anerkannten Sekun-
därergänzungssteuerregelung ergeben sowie 

2. u n v e r ä n d e r t  
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3. unzulässigen erstattungsfähigen Anrech-
nungssteuern. 

3. u n v e r ä n d e r t  

§ 20 § 20 

Dividendenkürzungsbetrag Dividendenkürzungsbetrag 

(1) Der Dividendenkürzungsbetrag setzt 
sich zusammen aus Dividenden oder anderen Ge-
winnausschüttungen aus Eigenkapitalbeteiligun-
gen, wenn  

(1) u n v e r ä n d e r t  

1. von Geschäftseinheiten der Unternehmens-
gruppe zusammen eine Beteiligung von min-
destens 10 Prozent am Gewinn, Kapital, an 
Rücklagen oder Stimmrechten der ausschüt-
tenden Einheit zum Zeitpunkt der Ausschüt-
tung besteht (Schachtelbeteiligungen) oder  

 

2. die Eigenkapitalbeteiligungen zum Zeitpunkt 
der Ausschüttung für einen ununterbrochenen 
Zeitraum von mindestens zwölf Monaten von 
der Geschäftseinheit gehalten werden, die die 
Dividenden oder die anderen Gewinnaus-
schüttungen empfängt (Langzeitbeteiligun-
gen).  

 

(2) Absatz 1 gilt nicht für Dividenden oder 
andere Gewinnausschüttungen, wenn sie aus An-
teilen an einer Investmenteinheit stammen, für die 
das Wahlrecht im Sinne des § 72 ausgeübt worden 
ist. Bei zusammengesetzten Finanzinstrumenten 
gilt Absatz 1 nur bezogen auf den Teil der Divi-
dende oder anderen Gewinnausschüttung, der auf 
die Eigenkapitalkomponente des Instruments ent-
fällt. 

(2) Absatz 1 gilt nicht für Dividenden oder 
andere Gewinnausschüttungen, wenn sie aus An-
teilen an einer Investmenteinheit stammen, für die 
das Wahlrecht im Sinne des § 74 ausgeübt worden 
ist. Bei zusammengesetzten Finanzinstrumenten 
gilt Absatz 1 nur bezogen auf den Teil der Divi-
dende oder anderen Gewinnausschüttung, der auf 
die Eigenkapitalkomponente des Instruments ent-
fällt. 

§ 21 § 21 

Gewinne oder Verluste aus Eigenkapitalbeteili-
gungen 

u n v e r ä n d e r t  

Ausgenommene Gewinne oder Verluste aus 
Eigenkapitalbeteiligungen sind im Mindeststeuer-
Jahresüberschuss oder Mindeststeuer-Jahresfehl-
betrag enthaltene 

 

1. Gewinne und Verluste aus der Änderung des 
beizulegenden Zeitwerts und aus der Veräu-
ßerung von Schachtelbeteiligungen (§ 20 
Absatz 1 Nummer 1) sowie 

 

V
orabfassung – w

ird durch die lektorierte Fassung ersetzt



Drucksache 20/9190 (neu) – 50 – Deutscher Bundestag – 20. Wahlperiode 
 
 

Entwurf Beschlüsse des 7. Ausschusses 

2. Gewinne und Verluste in Bezug auf Eigenka-
pitalbeteiligungen, die nach der Equity-Me-
thode bilanziert werden. 

 

§ 22 § 22 

Gewinne oder Verluste aus der Anwendung 
der Neubewertungsmethode auf Sachanlagen 

u n v e r ä n d e r t  

Gewinne oder Verluste aus der Anwendung 
der Neubewertungsmethode auf Sachanlagen ent-
sprechen den Nettogewinnen oder Nettoverlusten, 
einschließlich damit im Zusammenhang stehender 
erfasster Steuern, des Geschäftsjahres aus Neube-
wertungen von Sachanlagen, deren Buchwerte 
nach den einschlägigen Bilanzierungs- und Bewer-
tungsgrundsätzen regelmäßig an den beizulegen-
den Zeitwert angepasst werden, sofern diese An-
passungen im sonstigen Ergebnis abgebildet und 
die damit im Zusammenhang stehenden Gewinne 
und Verluste anschließend nicht erfolgswirksam 
erfasst werden. 

 

§ 23 § 23 

Asymmetrische Fremdwährungsgewinne oder 
Fremdwährungsverluste 

u n v e r ä n d e r t  

(1) Asymmetrische Fremdwährungsge-
winne oder Fremdwährungsverluste entstehen auf-
grund von abweichenden funktionalen Währun-
gen, 

 

1. die bei der steuerlichen Gewinnermittlung der 
Geschäftseinheit berücksichtigt worden sind 
und auf Schwankungen des Wechselkurses 
zwischen der für Zwecke der Rechnungsle-
gung und der für steuerrechtliche Zwecke 
maßgeblichen funktionalen Währung beru-
hen; 

 

2. die bei der Ermittlung des Mindeststeuer-Jah-
resüberschusses oder Mindeststeuer-Jahres-
fehlbetrags berücksichtigt worden sind und 
auf Schwankungen zwischen dem Wechsel-
kurs der für steuerrechtliche Zwecke und der 
für Zwecke der Rechnungslegung maßgebli-
chen funktionalen Währung beruhen; 

 

3. die bei der Ermittlung des Mindeststeuer-Jah-
resüberschusses oder Mindeststeuer-Jahres-
fehlbetrags berücksichtigt worden sind und 
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auf Schwankungen zwischen dem Wechsel-
kurs der für Zwecke der Rechnungslegung 
maßgeblichen funktionalen Währung und ei-
ner dritten Währung beruhen oder 

4. die auf Schwankungen zwischen dem Wech-
selkurs der für steuerrechtliche Zwecke maß-
geblichen funktionalen Währung und einer 
dritten Währung beruhen, ungeachtet dessen, 
ob die Fremdwährungsgewinne oder Fremd-
währungsverluste aus der dritten Währung bei 
der steuerlichen Gewinnermittlung berück-
sichtigt worden sind.  

 

(2) Für Zwecke des Absatzes 1 ist die  

1. für steuerrechtliche Zwecke funktionale Wäh-
rung die Währung, die im Belegenheitsstaat 
der Geschäftseinheit bei der steuerlichen Ge-
winnermittlung und für die Ermittlung der er-
fassten Steuern maßgeblich ist; 

 

2. für Zwecke der Rechnungslegung funktionale 
Währung die Währung, die bei der Ermittlung 
des Mindeststeuer-Jahresüberschusses oder 
Mindeststeuer-Jahresfehlbetrags der Ge-
schäftseinheit verwendet wird; 

 

3. dritte Währung eine Währung, die weder in 
Nummer 1 noch in Nummer 2 genannt ist. 

 

§ 24 § 24 

Bilanzierungs- und Bewertungsfehler eines vo-
rangegangenen Geschäftsjahres; Änderungen 

der Bilanzierungsvorschriften und Bewer-
tungsmethoden 

Bilanzierungs- und Bewertungsfehler eines vo-
rangegangenen Geschäftsjahres; Änderungen 

der Bilanzierungsvorschriften und Bewer-
tungsmethoden 

(1) Änderungen des Eigenkapitals in der Bi-
lanz der Geschäftseinheit zu Beginn des Geschäfts-
jahres, die zurückzuführen sind auf 

(1) u n v e r ä n d e r t  

1. eine Korrektur eines Fehlers bei der Ermitt-
lung des Mindeststeuer-Jahresüberschusses 
oder Mindeststeuer-Jahresfehlbetrags eines 
vorangegangenen Geschäftsjahres, der sich 
auf die Höhe der im Mindeststeuer-Gewinn 
oder Mindeststeuer-Verlust erfassten Erträge 
oder Aufwendungen für dieses Geschäftsjahr 
ausgewirkt hatte, oder 

 

2. eine Änderung der Bilanzierungsvorschriften 
oder Bewertungsmethoden, die sich auf die 
Höhe der im Mindeststeuer-Gewinn oder 
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Mindeststeuer-Verlust ausgewiesenen Er-
träge oder Aufwendungen für dieses Ge-
schäftsjahr ausgewirkt hat, 

stellen Bilanzierungs- und Bewertungsfehler eines 
vorangegangenen Geschäftsjahres sowie Änderun-
gen der Bilanzierungsvorschriften und Bewer-
tungsmethoden dar. 

 

(2) § 18 Nummer 8 findet keine Anwen-
dung, soweit die Korrektur des Fehlers nach 
Absatz 1 Nummer 1 zu einer Minderung der nach 
§ 50 geschuldeten erfassten Steuern führt. 

(2) § 18 Nummer 8 findet keine Anwen-
dung, soweit die Korrektur des Fehlers nach 
Absatz 1 Nummer 1 zu einer Minderung der nach 
§ 52 geschuldeten erfassten Steuern führt. 

§ 25 § 25 

Korrekturposten Pensionsaufwand u n v e r ä n d e r t  

Korrekturposten Pensionsaufwand ist der Un-
terschiedsbetrag zwischen dem Betrag der im Min-
deststeuer-Jahresüberschuss oder Mindeststeuer-
Jahresfehlbetrag als Aufwand berücksichtigten 
Pensionsverpflichtungen und den für das Ge-
schäftsjahr an eine Pensionseinheit geleisteten Bei-
trägen. Satz 1 gilt nur für Pensionsverpflichtungen, 
die auf eine Pensionseinheit ausgelagert sind. 

 

§ 26 § 26 

Gruppeninterne Finanzierungsvereinbarungen u n v e r ä n d e r t  

(1) Aufwendungen aus gruppeninternen Fi-
nanzierungsvereinbarungen werden für Zwecke 
der Ermittlung des Mindeststeuer-Gewinns oder 
Mindeststeuer-Verlusts einer Geschäftseinheit 
nicht berücksichtigt. Dies gilt nur, wenn während 
der erwarteten Laufzeit dieser Vereinbarung nach 
vernünftigem kaufmännischem Ermessen davon 
auszugehen ist, dass die den Aufwendungen ent-
sprechenden Erträge beim hochbesteuerten Gläubi-
ger zu keiner entsprechenden Erhöhung des steuer-
lichen Gewinns führen. 

 

(2) Eine gruppeninterne Finanzierungsver-
einbarung ist jede Vereinbarung zwischen zwei 
oder mehr Geschäftseinheiten derselben Unterneh-
mensgruppe im Rahmen derer ein hochbesteuerter 
Gläubiger einer Geschäftseinheit in einem Niedrig-
steuerhoheitsgebiet unmittelbar oder mittelbar Ka-
pital überlässt. Ein hochbesteuerter Gläubiger ist 
eine Geschäftseinheit, die in keinem Niedrigsteu-
erhoheitsgebiet belegen ist. Für Zwecke der Be-
stimmung eines Niedrigsteuerhoheitsgebiets sind 
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alle Erträge oder Aufwendungen aus der gruppen-
internen Finanzierungsvereinbarung bei der Er-
mittlung des effektiven Steuersatzes dieses Steuer-
hoheitsgebiets außer Acht zu lassen. 

§ 27 § 27 

Steuerliche Zulagen Steuerliche Zulagen 

(1) Anerkannte steuerliche Zulagen sind als 
Erträge zu behandeln; eine Erfassung im Betrag der 
angepassten Steuern ist nicht zulässig. Nicht aner-
kannte steuerliche Zulagen dürfen nicht als Erträge 
behandelt werden, sie sind im Betrag der angepass-
ten Steuern zu erfassen.  

(1) Anerkannte steuerliche Zulagen sind im 
Geschäftsjahr der Erfüllung der Anspruchsvo-
raussetzung für deren Gewährung als Erträge zu 
behandeln; eine Erfassung im Betrag der angepass-
ten Steuern ist nicht zulässig. Steht eine solche Zu-
lage im Zusammenhang mit der Investition in 
einen Vermögenswert und mindert die Zulage 
die Anschaffungskosten oder Herstellungskos-
ten für Zwecke der Rechnungslegung, kann die 
Erfassung als Ertrag auf die Nutzungsdauer des 
Vermögenswerts in Übereinstimmung mit der 
bilanziellen Behandlung bei der Geschäftsein-
heit verteilt werden. Nicht anerkannte steuerliche 
Zulagen dürfen vorbehaltlich von § 28 und § 29 
nicht als Erträge behandelt werden, sie sind im Be-
trag der angepassten Steuern zu erfassen. 

(2) Anerkannte steuerliche Zulagen sind 
durch das Steuersystem gewährte Zulagen, soweit 
die jeweilige Zulage so ausgestaltet ist, dass sie in-
nerhalb von vier Jahren ab Erfüllung der An-
spruchsvoraussetzung für die Gewährung der Zu-
lage auf die Steuer angerechnet oder ausgezahlt 
wird und deren Gewährung nicht vom Bestehen ei-
ner Steuerschuld abhängt. Anerkannte steuerliche 
Zulagen umfassen keine anrechenbaren oder er-
stattungsfähigen Steuern in Bezug auf zulässige 
Anrechnungssteuern oder unzulässige erstattungs-
fähige Anrechnungssteuern. Nicht anerkannte 
steuerliche Zulagen sind Steuergutschriften, die 
keine anerkannten steuerlichen Zulagen sind, aber 
ganz oder teilweise auszahlbar sind. 

(2) u n v e r ä n d e r t  

 

§ 28 

 Marktfähige und übertragbare steuerliche Zu-
lagen 

 (1) Soweit eine nicht anerkannte steuerli-
che Zulage vorliegt, gilt § 27 Absatz 1 Satz 1 
und § 27 Absatz 1 Satz 2 entsprechend, wenn es 
sich um eine marktfähige und übertragbare 
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steuerliche Zulage handelt. Überträgt der origi-
när Anspruchsberechtigte die steuerliche Zu-
lage innerhalb der in 
Absatz 3 Satz 2 Nummer 1 genannten Frist ist 
abweichend von § 27 Absatz 1 nicht der Nenn-
wert, sondern der Veräußerungspreis als Er-
trag anzusetzen. Überträgt der originär An-
spruchsberechtigte die steuerliche Zulage nach 
Ablauf der in Absatz 3 Satz 2 Nummer 1 ge-
nannten Frist, ist im Geschäftsjahr der Über-
tragung ein Verlust in Höhe der Differenz zwi-
schen dem Nennwert der steuerlichen Zulage 
und dem Veräußerungspreis anzusetzen. Wenn 
die steuerliche Zulage ungenutzt ganz oder teil-
weise verfällt, ist ein Verlust in Höhe des Nenn-
wertes der steuerlichen Zulage im Verfallszeit-
punkt zu erfassen. 

 (2) Eine marktfähige und übertragbare 
steuerliche Zulage ist beim Übertragungsemp-
fänger in Höhe der Differenz zwischen dem 
Nennwert der steuerlichen Zulage und dem 
Kaufpreis als Ertrag anzusetzen, soweit die 
steuerliche Zulage im Geschäftsjahr zur Minde-
rung der angepassten erfassten Steuern genutzt 
wird. Wird die steuerliche Zulage weiterüber-
tragen, ist der Veräußerungsgewinn oder Ver-
äußerungsverlust im Geschäftsjahr der Über-
tragung zu erfassen. Der Veräußerungsgewinn 
oder Veräußerungsverlust entspricht dem Ver-
kaufspreis abzüglich des Kaufpreises und des 
Ertrags aus der Nutzung der steuerlichen Zu-
lage. 

 (3) Marktfähige und übertragbare steu-
erliche Zulagen sind durch das Steuersystem ge-
währte Zulagen, die im gewährenden Steuerho-
heitsgebiet zur Minderung der Steuerschuld ge-
nutzt werden können. Eine steuerliche Zulage 
gilt als übertragbar: 

 1. Beim originär Anspruchsberechtigten, 
wenn dieser die steuerliche Zulage nach 
den rechtlichen Vorgaben des gewähren-
den Steuerhoheitsgebiets in dem Ge-
schäftsjahr, in dem die Anspruchsvoraus-
setzungen erfüllt sind oder innerhalb von 
15 Monaten nach diesem Geschäftsjahr, an 
unverbundene Personen übertragen kann.  

 2. Beim Übertragungsempfänger, wenn die-
ser die steuerliche Zulage nach den rechtli-
chen Vorgaben des gewährenden Steuer-
hoheitsgebiets in dem Geschäftsjahr des 
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Erwerbs an unverbundene Personen wei-
terübertragen kann und diese Übertra-
gung keinen weitergehenden rechtlichen 
Einschränkungen unterliegt als beim origi-
när Anspruchsberechtigten. 

 Eine steuerliche Zulage gilt als marktfähig: 

 1. Beim originär Anspruchsberechtigten, 
wenn die steuerliche Zulage innerhalb der 
in  Satz 2 Nummer 1 genannten Frist an un-
verbundene Personen zu einem Preis über-
tragen wird, die  mindestens dem Marktba-
sispreis entspricht. Dies gilt entsprechend, 
sofern die steuerliche Zulage nicht oder an 
verbundene Personen übertragen wird, 
wenn vergleichbare steuerliche Zulagen in 
demselben Zeitraum zwischen unverbun-
dene Personen mindestens zum Marktba-
sispreis gehandelt werden. 

 2. Beim Übertragungsempfänger, wenn die-
ser die steuerliche Zulage von einer unver-
bundenen Person mindestens zum Markt-
basispreis erwirbt. 

 Der Marktbasispreis nach Satz 3 entspricht 80 
Prozent des Kapitalwerts der steuerlichen Zu-
lage, wobei unterstellt wird, dass:  

 1. der jährliche Zahlungsstrom unter den 
rechtlichen Vorgaben des gewährenden 
Steuerhoheitsgebiet maximal dem jedes 
Geschäftsjahr nutzbaren Betrag der steu-
erlichen Zulage entspricht und  

 2. der Diskontierungszinssatz dem Zins eines 
Schuldinstruments des die steuerliche Zu-
lage gewährenden Steuerhoheitsgebietes 
mit einer Laufzeit von maximal fünf Ge-
schäftsjahren beginnend mit dem Ge-
schäftsjahr, in dem die steuerliche Zulage 
erstmals ganz oder teilweise nutzbar ist, 
entspricht; wird die steuerliche Zulage ra-
tierlich über einen Zeitraum von weniger 
als fünf Geschäftsjahren gewährt, ist dieser 
Zeitraum bei der Bestimmung der Laufzeit 
des Schuldinstruments maßgeblich.   

 (4) Für Zwecke des Absatzes 
Absatz 3 Satz 2 Nummer 1 gelten der originär 
Anspruchsberechtigte (Übertragender) und der 
Übertragungsempfänger als verbundene Perso-
nen, wenn der eine, mittelbar oder unmittelbar, 
zu 50 Prozent wert- oder stimmrechtsmäßig an 
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dem anderen beteiligt ist oder eine andere Per-
son jeweils an dem originär Anspruchsberech-
tigten und dem Übertragungsempfänger eine 
entsprechende Beteiligung hält. Besteht eine 
Kontrollbeteiligung ist von einer Verbunden-
heit auszugehen. 

 

§ 29 

 Behandlung steuerlicher Vorteile bei Beteili-
gungen an bestimmten 

steuertransparenten Einheiten 

 (1) Bei Ausübung des Wahlrechts nach 
§ 39 sind anerkannte Steuervorteile, die dem In-
haber aus einer anerkannten Beteiligung unmit-
telbar oder mittelbar über eine steuertranspa-
rente Struktur nicht gruppenzugehöriger Ein-
heiten zufließen, bei der Ermittlung der ange-
passten erfassten Steuern des Inhabers hinzuzu-
rechnen, soweit sie die angefallenen erfassten 
Steuern vermindert haben. Anerkannte Steuer-
vorteile sind nicht anerkannte steuerliche Zula-
gen oder steuerlich verrechenbare Verluste 
durch die anerkannte Beteiligung, soweit sie 
den Investitionsbetrag nach 
Absatz 2 Nummer 1 oder 2 vermindern. Sofern 
der Investitionsbetrag gemäß Absatz 2 auf null 
vermindert ist, sind die angepassten erfassten 
Steuern um zugeflossene Beträge im Sinne des 
Absatz 2 Nummer 1 bis 4 aus der anerkannten 
Beteiligung zu kürzen. Dies gilt für die in 
Absatz 2 Nummer 3 oder 4 aufgeführten Be-
träge oder anerkannte steuerliche Zulagen nur, 
soweit diese den Gesamtbetrag der nach Satz 1 
hinzugerechneten anerkannten Steuervorteile 
insgesamt nicht übersteigen. 

 (2) Die Investition des Inhabers in eine an-
erkannte Beteiligung wird um die folgenden Be-
träge, höchstens jedoch bis auf null, vermin-
dert: 

 1. Gesamtbetrag, der über die Beteiligung zu-
gerechneten anerkannten und nicht aner-
kannten steuerlichen Zulagen, 

 2. Gesamtbetrag, der über die Beteiligung zu-
gerechneten verrechenbaren Verluste mul-
tipliziert mit dem für den Inhaber gelten-
den nominalen Steuersatz, 

V
orabfassung – w

ird durch die lektorierte Fassung ersetzt



Deutscher Bundestag – 20. Wahlperiode – 57 – Drucksache 20/9190 (neu) 
 
 

Entwurf Beschlüsse des 7. Ausschusses 

 3. Gesamtbetrag, der dem Inhaber zugeflosse-
nen Gewinnausschüttungen und Einlagen-
rückgewähr und 

 4. Gesamtbetrag, der Veräußerungserlöse aus 
der anteiligen oder vollständigen Veräuße-
rung der Beteiligung. 

 (3) Eine anerkannte Beteiligung ist eine 
Beteiligung an einer steuertransparenten Ein-
heit,  

 1. die nicht im Konzernabschluss der Unter-
nehmensgruppe des Inhabers der Beteili-
gung konsolidiert wird,  

 2. die zu erwartende Gesamtrendite aus der 
Beteiligung an der Gesellschaft zum Start-
zeitpunkt des Investments negativ ist und  

 3. ein wesentlicher Teil des Investments in 
Form von nicht anerkannten steuerlichen 
Zulagen vergütet wird. 

 Die zu erwartende Gesamtrendite entspricht 
der Summe aus den dem Inhaber durch die 
steuertransparente Einheit zufließenden aner-
kannten Steuervorteilen, Ausschüttungen und 
anerkannten steuerlichen Zulagen abzüglich 
der Investitionssumme. 

 (4) Die Anwendung des Absatzes 1 ist der 
Anwendung des § 39 auf die anerkannte Beteili-
gung vorrangig. 

Unterabschnitt 2 Unterabschnitt 2 

Sektorspezifische Gewinnermittlung Sektorspezifische Gewinnermittlung 

§ 28 § 30 

Ausnahme für Gewinne oder Verluste aus dem 
internationalen Seeverkehr 

Ausnahme für Gewinne oder Verluste aus dem 
internationalen Seeverkehr 

(1) Gewinne oder Verluste aus dem interna-
tionalen Seeverkehr, einschließlich anerkannter 
Neben- und Hilfsgeschäfte, werden bei der Ermitt-
lung des Mindeststeuer-Gewinns oder Mindest-
steuer-Verlusts nicht berücksichtigt, wenn die Ge-
schäftseinheit nachweist, dass die strategische oder 
kaufmännische Geschäftsleitung sämtlicher be-

(1) u n v e r ä n d e r t  
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troffener Seeschiffe tatsächlich von dem Steuerho-
heitsgebiet aus erfolgt, in dem die Geschäftseinheit 
belegen ist. 

(2) Absatz 1 gilt für Gewinne oder Verluste, 
die eine Geschäftseinheit aus den folgenden Tätig-
keiten erzielt: 

(2) u n v e r ä n d e r t  

1. Beförderungsleistungen auf einem Seeschiff 
im internationalen Seeverkehr,  

 

2. Beförderungsleistungen auf einem Seeschiff 
im internationalen Seeverkehr im Rahmen ei-
nes Slot-Charter-Vertrags, 

 

3. Vermietung eines für die Beförderungsleis-
tung im internationalen Seeverkehr eingesetz-
ten, vollständig ausgerüsteten und bemannten 
Seeschiffs auf Charter-Basis, 

 

4. Vermietung eines für die Beförderungsleis-
tung im internationalen Seeverkehr eingesetz-
ten Seeschiffs an eine andere Geschäftseinheit 
(Bareboat-Charter), 

 

5. Beteiligung an einem Pool, einer Betriebsge-
meinschaft oder einer internationalen Be-
triebsstelle für die Beförderungsleistung im 
internationalen Seeverkehr und 

 

6. Verkauf eines Seeschiffs, welches mindestens 
ein Jahr für die Beförderungsleistung im in-
ternationalen Seeverkehr genutzt und von der 
Geschäftseinheit gehalten wurde.  

 

Satz 1 gilt nicht für Gewinne oder Verluste, die aus 
der Beförderung auf Binnenwasserstraßen in dem-
selben Steuerhoheitsgebiet erzielt werden.  

 

(3) Neben- und Hilfsgeschäfte im Sinne die-
ses Paragraphen, wenn sie hauptsächlich im Zu-
sammenhang mit Beförderungsleistungen mit See-
schiffen im internationalen Seeverkehr stehen, sind 
die folgenden Tätigkeiten: 

(3) Neben- und Hilfsgeschäfte im Sinne die-
ses Paragraphen, wenn sie hauptsächlich im Zu-
sammenhang mit Beförderungsleistungen mit See-
schiffen im internationalen Seeverkehr stehen, sind 
die folgenden Tätigkeiten: 

1. Vermietung eines Seeschiffs an ein anderes 
Schifffahrtsunternehmen, das keine Ge-
schäftseinheit ist, für einen Zeitraum von 
nicht mehr als drei Jahren (Bareboat-Charter-
Basis), 

1. u n v e r ä n d e r t  

2. Verkauf von durch andere Schifffahrtsunter-
nehmen ausgestellten Fahrkarten für den in-
ländischen Teil einer internationalen Fahrt, 

2. u n v e r ä n d e r t  
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3. Vermietung und kurzfristige Lagerung von 
Containern, einschließlich der Kompensatio-
nen für die verspätete Rückgabe von Contai-
nern, 

3. u n v e r ä n d e r t  

4. Erbringung von Dienstleistungen für andere 
Schifffahrtsunternehmen durch Ingenieure, 
Wartungspersonal, Ladearbeiter, Bewirtungs- 
und Kundendienstpersonal und 

4. u n v e r ä n d e r t  

5. Kapitalerträge, die aus Investitionen stam-
men, die für die Ausübung für die Tätigkeit 
den Betrieb von Seeschiffen im internationa-
len Seeverkehr erforderlich sind. 

5. Kapitalerträge, die aus Investitionen stam-
men, die für die Ausübung der Tätigkeit für 
den Betrieb von Seeschiffen im internationa-
len Seeverkehr erforderlich sind. 

Tätigkeiten im Sinne des Satzes 1 einer Geschäfts-
einheit setzen auch Tätigkeiten im Sinne des 
Absatzes 2 derselben Geschäftseinheit voraus.  

Tätigkeiten im Sinne des Satzes 1 einer Geschäfts-
einheit setzen auch Tätigkeiten im Sinne des 
Absatzes 2 derselben Geschäftseinheit voraus. 

(4) Aufwendungen, die in unmittelbarem 
wirtschaftlichem Zusammenhang mit Tätigkeiten 
im Sinne des Absatzes 2 oder 3 stehen, sind direkt 
zuzuordnen. Aufwendungen, die nur in mittelba-
rem wirtschaftlichem Zusammenhang stehen, sind 
entsprechend dem Verhältnis der Umsatzerlöse der 
Geschäftseinheit aus diesen Tätigkeiten zu ihren 
Gesamtumsatzerlösen zuzuordnen. 

(4) Aufwendungen, die in unmittelbarem 
wirtschaftlichem Zusammenhang mit Tätigkeiten 
im Sinne des Absatzes 2 oder 3 stehen sind direkt 
zuzuordnen. Aufwendungen, die nur in mittelba-
rem wirtschaftlichem Zusammenhang stehen, sind 
entsprechend dem Verhältnis der Umsatzerlöse der 
Geschäftseinheit aus diesen Tätigkeiten zu ihren 
Gesamtumsatzerlösen zuzuordnen. 

(5) Die Gewinne oder Verluste im Sinne des 
Absatzes 3 sind abweichend von Absatz 1 nicht 
auszunehmen, soweit sie insgesamt den Betrag von 
50 Prozent der Gewinne oder Verluste nach 
Absatz 2 dieser Geschäftseinheiten in demselben 
Steuerhoheitsgebiet übersteigen. 

(5) u n v e r ä n d e r t  

§ 29 § 31 

Behandlung von Vergütungen auf besondere 
Instrumente bei Kreditinstituten und Versiche-

rern 

u n v e r ä n d e r t  

Aufwendungen und Erträge auf Instrumente 
des zusätzlichen Kernkapitals von Kreditinstituten 
sind bei der Berechnung des Mindeststeuer-Ge-
winns oder Mindeststeuer-Verlusts erfolgswirk-
sam zu behandeln. Ein Instrument des zusätzlichen 
Kernkapitals ist ein Instrument, das von einer Ge-
schäftseinheit gemäß den bankenaufsichtsrechtli-
chen Anforderungen emittiert wird und das in har-
tes Kernkapital umzuwandeln oder herabzuschrei-
ben ist, wenn ein in den für das Instrument ein-
schlägigen aufsichtsrechtlichen Vorgaben festge-
legtes Ereignis eintritt, und das weitere Merkmale 
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aufweist, die die Verlustabsorption erleichtern sol-
len. Satz 1 ist auf Restricted-Tier-1-Instrumente 
von Versicherern entsprechend anzuwenden. Rest-
ricted-Tier-1-Instrument ist ein Instrument, das 
von einer Geschäftseinheit gemäß den versiche-
rungsaufsichtsrechtlichen Anforderungen emittiert 
wird und das in Eigenkapital umzuwandeln oder 
herabzuschreiben ist, wenn ein in den für das In-
strument einschlägigen aufsichtsrechtlichen Vor-
gaben festgelegtes Ereignis eintritt, und das andere 
Merkmale aufweist, die die Verlustabsorption er-
leichtern sollen. 

§ 30 § 32 

Behandlung bestimmter Versicherungserträge u n v e r ä n d e r t  

(1) Erträge einer Versicherungseinheit, die 
diese aus der Weiterbelastung von Steuern erzielt 
und die vertraglich vom Versicherungsnehmer zu 
tragen sind, sind von der Berechnung des Mindest-
steuer-Gewinns oder Mindeststeuer-Verlusts aus-
zunehmen. 

 

(2) Eine Versicherungseinheit hat bei der 
Berechnung des Mindeststeuer-Gewinns oder Min-
deststeuer-Verlusts an Versicherungsnehmer ge-
zahlte Leistungen als Ertrag anzusetzen, wenn die 
den Leistungen zugrundeliegenden Erträge bei der 
Versicherungseinheit nicht im Mindeststeuer-Jah-
resüberschuss oder Mindeststeuer-Jahresfehlbetrag 
berücksichtigt sind, soweit die entsprechende Zu- 
oder Abnahme der Verbindlichkeiten gegenüber 
den Versicherungsnehmern im Mindeststeuer-Jah-
resüberschuss oder Mindeststeuer-Jahresfehlbetrag 
der Versicherungseinheit erfasst wird. 

 

§ 31 § 33 

Ausschluss von Aufwendungen bei fondsge-
bundenen Versicherungen 

u n v e r ä n d e r t  

(1) Zuführungen einer Versicherungseinheit 
zu versicherungstechnischen Rückstellungen für 
fondsgebundene Versicherungen sind nicht abzieh-
bar, soweit die Zuführungen in wirtschaftlichem 
Zusammenhang mit Erträgen stehen, die nach § 18 
Nummer 2 in Verbindung mit § 20 zu kürzen sind. 
Satz 1 gilt nicht, soweit diese Erträge die Gebühren 
für die Anlagenverwaltung abdecken.  
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(2) Zuführungen einer Versicherungseinheit 
zu versicherungstechnischen Rückstellungen für 
fondsgebundene Versicherungen sind nicht abzieh-
bar, soweit die Zuführungen in wirtschaftlichem 
Zusammenhang mit Gewinnen stehen, die nach 
§ 18 Nummer 3 in Verbindung mit § 21 zu kürzen 
sind. 

 

A b s c h n i t t  3  A b s c h n i t t  3  

W a h l r e c h t e  b e i  d e r  G e w i n n e r -
m i t t l u n g  

W a h l r e c h t e  b e i  d e r  G e w i n n e r -
m i t t l u n g  

§ 32 § 34 

Aktienbasierte Vergütungen Aktienbasierte Vergütungen 

(1) Auf Antrag der berichtspflichtigen Ge-
schäftseinheit können die von einer Geschäftsein-
heit für ein Geschäftsjahr im Mindeststeuer-Jahre-
süberschuss oder Mindeststeuer-Jahresfehlbetrag 
ausgewiesenen Aufwendungen, die für aktienba-
sierte Vergütungen geleistet wurden, durch die 
nach steuerlichen Vorschriften des Belegenheits-
staats dieser Geschäftseinheit als Betriebsausgaben 
zugelassenen aktienbasierten Vergütungen ersetzt 
werden. Wird das Wahlrecht nach Satz 1 für Ver-
gütungen ausgeübt, für die bereits in vorangegan-
genen Geschäftsjahren Aufwendungen im Min-
deststeuer-Jahresüberschuss oder Mindeststeuer-
Jahresfehlbetrag der Geschäftseinheit berücksich-
tigt worden sind, muss bei der Ermittlung des Min-
deststeuer-Gewinns oder Mindeststeuer-Verlusts 
für das Antragsjahr ein Korrekturbetrag berück-
sichtigt werden. Dieser Betrag entspricht der posi-
tiven Differenz zwischen dem Gesamtbetrag aller 
bereits abgezogenen Aufwendungen für diese Ver-
gütungen und dem Gesamtbetrag der Aufwendun-
gen, die berücksichtigt hätten werden können, 
wenn das Wahlrecht bereits für diese Geschäfts-
jahre ausgeübt worden wäre. 

(1) u n v e r ä n d e r t  

(2) Wurden Aufwendungen im Sinne des 
Absatzes 1 im Zusammenhang mit einer Aktienop-
tion abgezogen und wird diese Option nicht ausge-
übt, sind die abgezogenen Beträge dem Mindest-
steuer-Jahresüberschuss oder Mindeststeuer-Jah-
resfehlbetrag des Geschäftsjahres hinzuzurechnen, 
in dem die Aktienoption letztmalig hätte ausgeübt 
werden können. 

(2) u n v e r ä n d e r t  
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(3) Für die Ausübung des Wahlrechts nach 
Absatz 1 gilt § 75 Absatz 2; es ist einheitlich für 
alle in einem Steuerhoheitsgebiet belegenen Ge-
schäftseinheiten auszuüben. In dem Geschäftsjahr, 
in dem die Inanspruchnahme des Wahlrechts wi-
derrufen wird, muss die Geschäftseinheit die posi-
tive Differenz zwischen den nach Absatz 1 zum 
Abzug zugelassenen Betriebsausgaben und allen 
während der Inanspruchnahme dieses Wahlrechts 
entstandenen und nicht geleisteten Aufwendungen 
für aktienbasierte Vergütungen berücksichtigen. 

(3) Für die Ausübung des Wahlrechts nach 
Absatz 1 gilt § 77 Absatz 2; es ist einheitlich für 
alle in einem Steuerhoheitsgebiet belegenen Ge-
schäftseinheiten auszuüben. In dem Geschäftsjahr, 
in dem die Inanspruchnahme des Wahlrechts wi-
derrufen wird, muss die Geschäftseinheit die posi-
tive Differenz zwischen den nach Absatz 1 zum 
Abzug zugelassenen Betriebsausgaben und allen 
während der Inanspruchnahme dieses Wahlrechts 
entstandenen und nicht geleisteten Aufwendungen 
für aktienbasierte Vergütungen berücksichtigen. 

§ 33 § 35 

Anwendung der Realisationsmethode Anwendung der Realisationsmethode 

(1) Auf Antrag der berichtspflichtigen Ge-
schäftseinheit können Vermögenswerte und Schul-
den, die im Konzernabschluss zum beizulegenden 
Zeitwert erfasst oder bei denen Anpassungen auf-
grund von Wertminderungstests vorgenommen 
worden sind, bei der Ermittlung des Mindeststeuer-
Gewinns oder Mindeststeuer-Verlusts abweichend 
mit dem maßgeblichen Buchwert nach Absatz 2 
angesetzt werden (Realisationsmethode). Aufwen-
dungen und Erträge aus der Erfassung des beizule-
genden Zeitwerts oder der Anwendung des Wert-
minderungstests im Sinne des Satzes 1 sind bei der 
Ermittlung des Mindeststeuer-Gewinns oder Min-
deststeuer-Verlusts auszunehmen. 

(1) u n v e r ä n d e r t  

(2) Maßgeblicher Buchwert ist der Buch-
wert, mit dem der Vermögenswert oder die Schuld 
zu Beginn des Geschäftsjahres, für das das Wahl-
recht im Sinne des Absatzes 1 ausgeübt wird, im 
Jahresabschluss angesetzt worden ist. Bei Vermö-
genswerten und Schulden, die zu einem späteren 
Zeitpunkt erworben, hergestellt oder angefallen 
sind, sind die Anschaffungskosten, Herstellungs-
kosten oder der Vereinnahmungsbetrag maßge-
bend. 

(2) u n v e r ä n d e r t  

(3) Für die Ausübung des Wahlrechts nach 
Absatz 1 gilt § 75 Absatz 2; es ist für alle Vermö-
genswerte und Schulden aller Geschäftseinheiten, 
die in demselben Steuerhoheitsgebiet belegen sind, 
einheitlich auszuüben. Die Ausübung kann auf alle 
materiellen Vermögenswerte der Geschäftseinhei-
ten oder auf alle Investmenteinheiten beschränkt 
werden. 

(3) Für die Ausübung des Wahlrechts nach 
Absatz 1 gilt § 77 Absatz 2; es ist für alle Vermö-
genswerte und Schulden aller Geschäftseinheiten, 
die in demselben Steuerhoheitsgebiet belegen sind, 
einheitlich auszuüben. Die Ausübung kann auf alle 
materiellen Vermögenswerte der Geschäftseinhei-
ten oder auf alle Investmenteinheiten beschränkt 
werden. 
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(4) Wird das Wahlrecht nach Maßgabe des 
§ 75 Absatz 2 widerrufen, ist ein Unterschiedsbe-
trag zwischen dem beizulegenden Zeitwert, mit 
dem der Vermögenswert oder die Schuld zu Be-
ginn des Geschäftsjahres, für das der Widerruf er-
folgt, im Jahresabschluss angesetzt worden ist, und 
dem maßgeblichen Buchwert im Sinne des 
Absatzes 2 zu berücksichtigen. 

(4) Wird das Wahlrecht nach Maßgabe des 
§ 77 Absatz 2 widerrufen, ist ein Unterschiedsbe-
trag zwischen dem beizulegenden Zeitwert, mit 
dem der Vermögenswert oder die Schuld zu Be-
ginn des Geschäftsjahres, für das der Widerruf er-
folgt, im Jahresabschluss angesetzt worden ist, und 
dem maßgeblichen Buchwert im Sinne des 
Absatzes 2 zu berücksichtigen. 

§ 34 § 36 

Gewinne aus der Veräußerung von unbewegli-
chem Vermögen 

Gewinne aus der Veräußerung von unbewegli-
chem Vermögen 

(1) Auf Antrag der berichtspflichtigen Ge-
schäftseinheit kann der Nettogewinn aus der Ver-
äußerung von unbeweglichem Vermögen des Ge-
schäftsjahrs und der vier vorangegangenen Ge-
schäftsjahre (Fünfjahreszeitraum) für alle in dem-
selben Steuerhoheitsgebiet belegenen Geschäfts-
einheiten einheitlich jährlich nach Absatz 2 verteilt 
und der effektive Steuersatz nach § 55 Absatz 1 
neu berechnet werden. Nettogewinn im Sinne die-
ses Paragraphen ist der positive Saldo der Gewinne 
und Verluste aus der Veräußerung von in demsel-
ben Steuerhoheitsgebiet belegenem unbewegli-
chem Vermögen aller dort belegenen Geschäfts-
einheiten für das Geschäftsjahr. Die Sätze 1 und 2 
gelten nicht für Veräußerungsvorgänge zwischen 
Geschäftseinheiten innerhalb derselben Unterneh-
mensgruppe.  

(1) Auf Antrag der berichtspflichtigen Ge-
schäftseinheit kann der Nettogewinn aus der Ver-
äußerung von unbeweglichem Vermögen des Ge-
schäftsjahrs und der vier vorangegangenen Ge-
schäftsjahre (Fünfjahreszeitraum) für alle in dem-
selben Steuerhoheitsgebiet belegenen Geschäfts-
einheiten einheitlich jährlich nach Absatz 2 verteilt 
und der effektive Steuersatz nach § 57 Absatz 1 
neu berechnet werden. Nettogewinn im Sinne die-
ses Paragraphen ist der positive Saldo der Gewinne 
und Verluste aus der Veräußerung von in demsel-
ben Steuerhoheitsgebiet belegenem unbewegli-
chem Vermögen aller dort belegenen Geschäfts-
einheiten für das Geschäftsjahr. Die Sätze 1 und 2 
gelten nicht für Veräußerungsvorgänge zwischen 
Geschäftseinheiten innerhalb derselben Unterneh-
mensgruppe. 

(2) Der Nettogewinn im Sinne des 
Absatzes 1 ist, beginnend mit dem ersten Ge-
schäftsjahr des Fünfjahreszeitraums, in dem ein 
Nettoverlust entstanden ist (Verlustjahr), bis zur 
Höhe des Nettoverlusts zu verrechnen. Der Netto-
verlust entspricht dem negativen Saldo der Ge-
winne und Verluste aus der Veräußerung von in 
demselben Steuerhoheitsgebiet belegenem unbe-
weglichem Vermögen aller dort belegenen Ge-
schäftseinheiten für das Geschäftsjahr. 

(2) u n v e r ä n d e r t  

(3) Verbleibt nach Anwendung des 
Absatzes 2 ein Restbetrag, ist dieser gleichmäßig 
über den Fünfjahreszeitraum zu verteilen (Jahres-
betrag) und den einzelnen Geschäftseinheiten nach 
der folgenden Formel zuzuweisen:  

(3) u n v e r ä n d e r t  
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(4) War eine Geschäftseinheit, die bei der 
Ermittlung des Verhältnisses nach Absatz 3 mit 
einbezogen wurde, in einem vorangegangenen Ge-
schäftsjahr nicht in diesem Steuerhoheitsgebiet be-
legen, wird der auf diese Geschäftseinheit entfal-
lende Teil gleichmäßig auf andere in demselben 
Steuerhoheitsgebiet belegene Geschäftseinheiten 
verteilt. 

(4) u n v e r ä n d e r t  

(5) Erfasste Steuern in Bezug auf Nettoge-
winne oder Nettoverluste des Antragsjahres sind 
bei der Berechnung der angepassten erfassten Steu-
ern auszunehmen. 

(5) u n v e r ä n d e r t  

§ 35 § 37 

Konsolidierung Konsolidierung 

(1) Auf Antrag der berichtspflichtigen Ge-
schäftseinheit können Erträge, Aufwendungen, 
Gewinne oder Verluste aus Geschäftsvorfällen 
zwischen Geschäftseinheiten, die in demselben 
Steuerhoheitsgebiet belegen sind und einem ge-
meinsamen Gruppenbesteuerungssystem unterlie-
gen, nach den Konsolidierungsgrundsätzen der 
obersten Muttergesellschaft zusammengefasst 
werden.  

(1) u n v e r ä n d e r t  

(2) Für das Wahlrecht nach Absatz 1 gilt 
§ 75 Absatz 2; es ist für alle in einem Steuerho-
heitsgebiet belegenen Geschäftseinheiten einheit-
lich auszuüben. Bei Widerruf der Inanspruch-
nahme des Wahlrechts sind Anpassungen zur Ver-
hinderung einer Doppelerfassung oder Nichterfas-
sung vorzunehmen.  

(2) Für das Wahlrecht nach Absatz 1 gilt 
§ 77 Absatz 2; es ist für alle in einem Steuerho-
heitsgebiet belegenen Geschäftseinheiten einheit-
lich auszuüben. Bei Widerruf der Inanspruch-
nahme des Wahlrechts sind Anpassungen zur Ver-
hinderung einer Doppelerfassung oder Nichterfas-
sung vorzunehmen. 

Jahresbetrag ×
Nettogewinn der einzelnen Geschäftseinheit für das Antragsjahr

Nettogewinn aller Geschäftseinheiten für das Antragsjahr
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§ 36 § 38 

Steuerpflicht von Portfoliodividenden Steuerpflicht von Portfoliodividenden 

(1) Auf Antrag der berichtspflichtigen Ge-
schäftseinheit ist § 20 Absatz 1 Nummer 2 für die 
Ermittlung des Dividendenkürzungsbetrags einer 
Geschäftseinheit nicht anzuwenden. 

(1) u n v e r ä n d e r t  

(2) Für das Wahlrecht nach Absatz 1 gilt 
§ 75 Absatz 2; es ist für alle Beteiligungen einer 
Geschäftseinheit einheitlich auszuüben. 

(2) Für das Wahlrecht nach Absatz 1 gilt 
§ 77 Absatz 2; es ist für alle Beteiligungen einer 
Geschäftseinheit einheitlich auszuüben. 

§ 37 § 39 

Steuerpflicht von Gewinnen oder Verlusten bei 
Eigenkapitalbeteiligungen 

Steuerpflicht von Gewinnen oder Verlusten bei 
Eigenkapitalbeteiligungen 

(1) Auf Antrag der berichtspflichtigen Ge-
schäftseinheit ist § 21 für qualifizierte Gewinne 
oder Verluste aus Eigenkapitalbeteiligungen einer 
Geschäftseinheit nicht anzuwenden. 

(1) u n v e r ä n d e r t  

(2) Qualifizierte Gewinne oder Verluste aus 
Eigenkapitalbeteiligungen sind Gewinne oder Ver-
luste aus Schachtelbeteiligungen (§ 20 Absatz 1 
Nummer 1), die  

(2) u n v e r ä n d e r t  

1. ohne Ausübung des Wahlrechts nach 
Absatz 1 nach § 21 ausgenommen wären und 

 

2. im Steuerhoheitsgebiet der Geschäftseinheit, 
die die Eigenkapitalbeteiligung hält, steuer-
pflichtig und nicht von der Besteuerung aus-
genommen sind. Gewinne und Verluste aus 
der Änderung des beizulegenden Zeitwerts 
sind auch dann zu berücksichtigen, wenn nur 
die Veräußerung der Eigenkapitalbeteiligung 
der Besteuerung unterliegt und nur latente 
Steuern hinsichtlich der Änderung des beizu-
legenden Zeitwerts zu erfassen sind. 

 

(3) Für das Wahlrecht nach Absatz 1 gilt 
§ 75 Absatz 2; es ist für alle von Geschäftseinhei-
ten eines Steuerhoheitsgebiets gehaltenen Schach-
telbeteiligungen (§ 20 Absatz 1 Nummer 1) ein-
heitlich auszuüben. Der Widerruf der Inanspruch-
nahme des Wahlrechts ist bezogen auf Eigenkapi-
talbeteiligungen nicht möglich, bei denen es in-
folge der Ausübung des Wahlrechts zu einer Ver-
lustberücksichtigung gekommen ist. Für diese Ei-
genkapitalbeteiligungen gilt Absatz 1 ungeachtet 
des Widerrufs fort. 

(3) Für das Wahlrecht nach Absatz 1 gilt 
§ 77 Absatz 2; es ist für alle von Geschäftseinhei-
ten eines Steuerhoheitsgebiets gehaltenen Schach-
telbeteiligungen (§ 20 Absatz 1 Nummer 1) ein-
heitlich auszuüben. Der Widerruf der Inanspruch-
nahme des Wahlrechts ist bezogen auf Eigenkapi-
talbeteiligungen nicht möglich, bei denen es in-
folge der Ausübung des Wahlrechts zu einer Ver-
lustberücksichtigung gekommen ist. Für diese Ei-
genkapitalbeteiligungen gilt Absatz 1 ungeachtet 
des Widerrufs fort. 
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§ 38 § 40 

Symmetrische Behandlung qualifizierter Wäh-
rungsgewinne oder qualifizierter Währungs-
verluste bei Nettoinvestitionen in einen Ge-

schäftsbetrieb 

Symmetrische Behandlung qualifizierter Wäh-
rungsgewinne oder qualifizierter Währungs-
verluste bei Nettoinvestitionen in einen Ge-

schäftsbetrieb 

(1) Auf Antrag der berichtspflichtigen Ge-
schäftseinheit sind im Mindeststeuer-Jahresüber-
schuss oder Mindeststeuer-Jahresfehlbetrag ent-
haltene qualifizierte Währungsgewinne oder quali-
fizierte Währungsverluste einer Geschäftseinheit 
als ausgenommene Gewinne oder Verluste aus Ei-
genkapitalbeteiligungen im Sinne des § 21 zu be-
handeln. 

(1) u n v e r ä n d e r t  

(2) Qualifizierte Währungsgewinne oder 
qualifizierte Währungsverluste sind Gewinne oder 
Verluste aus Währungsumrechnungsdifferenzen, 
soweit sie 

(2) u n v e r ä n d e r t  

1. die Absicherung von Währungsrisiken in 
Schachtelbeteiligungen (§ 20 Absatz 1 
Nummer 1) betreffen, die von der Geschäfts-
einheit oder einer anderen Geschäftseinheit 
gehalten werden, 

 

2. im Konzernabschluss im sonstigen Ergebnis 
erfasst sind und 

 

3. ein Sicherungsinstrument betreffen, das nach 
einem zugelassenen Rechnungslegungsstan-
dard, der bei der Aufstellung des Konzernab-
schlusses verwandt wird, als effektive Netto-
investition in einen Geschäftsbetrieb zu beur-
teilen ist. 

 

Soweit die wirtschaftlichen und bilanziellen Fol-
gen des Sicherungsinstruments nicht von der das 
Sicherungsinstrument emittierenden Geschäftsein-
heit, sondern von der Geschäftseinheit getragen 
werden, die die betreffende Schachtelbeteiligung 
(§ 20 Absatz 1 Nummer 1) hält, ist Absatz 1 bei 
dieser und nicht beim Emittenten anzuwenden. 

 

(3) Für das Wahlrecht nach Absatz 1 gilt 
§ 75 Absatz 2; es ist für die Absicherung von Wäh-
rungsrisiken in Schachtelbeteiligungen (§ 20 
Absatz 1 Nummer 1) einer Geschäftseinheit ein-
heitlich auszuüben. 

(3) Für das Wahlrecht nach Absatz 1 gilt 
§ 77 Absatz 2; es ist für die Absicherung von Wäh-
rungsrisiken in Schachtelbeteiligungen (§ 20 Ab-
satz 1 Nummer 1) einer Geschäftseinheit einheit-
lich auszuüben. 
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§ 39 § 41 

Qualifizierte Sanierungserträge u n v e r ä n d e r t  

(1) Auf Antrag der berichtspflichtigen Ge-
schäftseinheit sind im Mindeststeuer-Jahresüber-
schuss oder Mindeststeuer-Jahresfehlbetrag ent-
haltene qualifizierte Sanierungserträge einer Ge-
schäftseinheit bei der Ermittlung des Mindest-
steuer-Gewinns oder Mindeststeuer-Verlusts aus-
zunehmen. 

 

(2) Sanierungserträge im Sinne des 
Absatzes 1 sind Erträge aus einem Schuldenerlass, 
wenn 

 

1. zum Erlasszeitpunkt über das Vermögen der 
Geschäftseinheit ein an die eingetretene Zah-
lungsunfähigkeit anknüpfendes Insolvenzver-
fahren eröffnet wurde, das der Kontrolle eines 
Gerichts oder eines anderen unabhängigen 
Justizorgans unterliegt oder nachdem ein vom 
Schuldner unabhängiger Insolvenzverwalter 
bestellt wurde, 

 

2. die Geschäftseinheit unter alleiniger Berück-
sichtigung von Verbindlichkeiten gegenüber 
nicht mit der Geschäftseinheit im Sinne des 
Artikels 5 Absatz 8 des OECD-Musterab-
kommens verbundenen Gläubigern (Dritt-
gläubiger) ohne den Erlass dieser Verbind-
lichkeiten innerhalb von zwölf Monaten zah-
lungsunfähig würde und hierzu eine begrün-
dete Prognose eines unabhängigen Experten 
vorliegt oder 

 

3. kein Fall der Nummer 1 oder 2 vorliegt und 
die Verbindlichkeiten der Geschäftseinheit 
den Zeitwert ihrer Vermögenswerte unmittel-
bar vor dem Zeitpunkt des Schuldenerlasses 
übersteigen (Überschuldung). 

 

(3) Qualifizierte Sanierungserträge im Sinne 
des Absatzes 1 sind im Fall des 

 

1. Absatzes 2 Nummer 1 sämtliche Sanierungs-
erträge, 

 

2. Absatzes 2 Nummer 2 sämtliche Sanierungs-
erträge im Zusammenhang mit Drittgläubi-
gern sowie Sanierungserträge im Zusammen-
hang mit im Sinne des Artikels 5 Absatz 8 des 
OECD-Musterabkommens verbundenen 
Gläubigern, soweit deren Sanierungsbeiträge 
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als Teil einer einheitlichen Sanierungsbemü-
hung mit den Drittgläubigern angesehen wer-
den können,  

3. Absatzes 2 Nummer 3 sämtliche Sanierungs-
erträge im Zusammenhang mit Drittgläubi-
gern, höchstens jedoch der kleinere der fol-
genden Beträge: 

 

a) Überschuldungsbetrag,   

b) Gesamtbetrag, der nach den steuerrecht-
lichen Bestimmungen des Belegenheits-
staats der Geschäftseinheit sanierungs-
bedingt untergehenden nationalen Steu-
erattributen. 

 

A b s c h n i t t  4  A b s c h n i t t  4  

A u f t e i l u n g  v o n  G e w i n n e n  u n d  
V e r l u s t e n  b e i  B e t r i e b s s t ä t t e n  
u n d  t r a n s p a r e n t e n  E i n h e i t e n  

A u f t e i l u n g  v o n  G e w i n n e n  u n d  
V e r l u s t e n  b e i  B e t r i e b s s t ä t t e n  
u n d  t r a n s p a r e n t e n  E i n h e i t e n  

§ 40 § 42 

Zuordnung von Gewinnen und Verlusten zwi-
schen Betriebsstätte und Stammhaus 

u n v e r ä n d e r t  

(1) Der Mindeststeuer-Jahresüberschuss 
oder Mindeststeuer-Jahresfehlbetrag einer Be-
triebsstätte im Sinne des § 4 Absatz 8 Nummer 1 
bis 3 ist der Betrag, der im Jahresabschluss ausge-
wiesen worden wäre, wenn die Betriebsstätte als 
ein eigenständiges und unabhängiges Unterneh-
men nach den Rechnungslegungsgrundsätzen, die 
bei der Aufstellung des Konzernabschlusses der 
Muttergesellschaft verwendet worden sind, Rech-
nung gelegt hätte. 

 

(2) Der Mindeststeuer-Jahresüberschuss 
oder Mindeststeuer-Jahresfehlbetrag nach 
Absatz 1 ist für das Geschäftsjahr so anzupassen, 
dass 

 

1. bei einer Betriebsstätte nach § 4 Absatz 8 
Nummer 1 und 2 nur die Erträge und Aufwen-
dungen berücksichtigt werden, die der Be-
triebsstätte im Fall des § 4 Absatz 8 
Nummer 1 nach den Bestimmungen eines 
Abkommens zur Vermeidung der Doppelbe-
steuerung oder im Fall des § 4 Absatz 8 
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Nummer 2 nach dem nationalen Recht des 
Belegenheitsstaats zuzuordnen sind,  

2. bei einer Betriebsstätte nach § 4 Absatz 8 
Nummer 3 nur die Erträge und Aufwendun-
gen berücksichtig werden, die dieser Be-
triebsstätte entsprechend Artikel 7 des 
OECD-Musterabkommens zugeordnet wür-
den. 

 

(3) Bei einer Betriebsstätte nach § 4 
Absatz 8 Nummer 4 gilt als Mindeststeuer-Jahres-
überschuss oder Mindeststeuer-Jahresfehlbetrag 
für das Geschäftsjahr der Teil der Einkünfte, der im 
Steuerhoheitsgebiet des Stammhauses nicht der 
Besteuerung unterliegt und Tätigkeiten außerhalb 
dieses Steuerhoheitsgebiets zuzuordnen ist. Auf-
wendungen sind dem Steuerhoheitsgebiet der Be-
triebsstätte nur zuzuordnen, soweit sie nicht bereits 
im Steuerhoheitsgebiet des Stammhauses steuer-
lich berücksichtigt worden und diesem Steuerho-
heitsgebiet keine Tätigkeiten zuzuordnen sind. 

 

(4) Der Mindeststeuer-Jahresüberschuss 
oder Mindeststeuer-Jahresfehlbetrag der Betriebs-
stätte nach den Absätzen 1 bis 3 darf bei der Er-
mittlung des Mindeststeuer-Gewinns oder Min-
deststeuer-Verlusts des Stammhauses nicht be-
rücksichtigt werden. Abweichend von Satz 1 ist 
der Mindeststeuer-Verlust einer Betriebsstätte dem 
Mindeststeuer-Gewinn oder Mindeststeuer-Ver-
lust des Stammhauses zuzurechnen, wenn dieser 
bei der Ermittlung des Gewinns des Stammhauses 
berücksichtigt wird und soweit dieser nicht mit 
steuerlichen Einkünften verrechnet wird, die im 
Steuerhoheitsgebiet des Stammhauses und der Be-
triebsstätte der Besteuerung unterliegen. Mindest-
steuer-Gewinne der Betriebsstätte in nachfolgen-
den Geschäftsjahren sind bis zur Höhe des nach 
Satz 2 zugerechneten Mindeststeuer-Verlusts dem 
Mindeststeuer-Gewinn oder Mindeststeuer-Ver-
lust des Stammhauses zuzurechnen. 

 

§ 41 § 43 

Zuordnung von Gewinnen und Verlusten bei 
transparenten Einheiten 

Zuordnung von Gewinnen und Verlusten bei 
transparenten Einheiten 

(1) Der Mindeststeuer-Jahresüberschuss 
oder Mindeststeuer-Jahresfehlbetrag einer transpa-
renten Einheit ist um den Teil zu reduzieren, der 
den Gesellschaftern zuzuordnen ist, die nicht Teil 

(1) u n v e r ä n d e r t  
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der Unternehmensgruppe sind, und die ihren Ei-
genkapitalanteil an der transparenten Einheit un-
mittelbar oder über eine steuertransparente Struk-
tur mittelbar halten. Dies gilt nicht für eine trans-
parente Einheit, die selbst oberste Muttergesell-
schaft ist oder für transparente Einheiten, soweit 
diese unmittelbar oder über eine steuertransparente 
Struktur durch eine transparente oberste Mutterge-
sellschaft gehalten werden. 

(2) Der nach Anwendung von Absatz 1 ver-
bleibende Mindeststeuer-Jahresüberschuss oder 
Mindeststeuer-Jahresfehlbetrag ist 

(2) Der nach Anwendung von Absatz 1 ver-
bleibende Mindeststeuer-Jahresüberschuss oder 
Mindeststeuer-Jahresfehlbetrag ist 

1. einer Betriebsstätte entsprechend den Grunds-
ätzen des § 40 zuzuordnen, soweit hierdurch 
die Geschäftstätigkeit der transparenten Ein-
heiten ausgeübt wird,  

1. einer Betriebsstätte entsprechend den Grunds-
ätzen des § 42 zuzuordnen, soweit hierdurch 
die Geschäftstätigkeit der transparenten Ein-
heiten ausgeübt wird, 

2. im Fall einer steuertransparenten Einheit, die 
keine oberste Muttergesellschaft ist, den 
gruppenzugehörigen Gesellschaftern entspre-
chend ihrer jeweiligen Eigenkapitalbeteili-
gung zuzuordnen, soweit nach Anwendung 
der Nummer 1 ein Betrag verbleibt, 

2. u n v e r ä n d e r t  

3. im Fall einer steuertransparenten Einheit, die 
eine oberste Muttergesellschaft ist, oder im 
Fall einer umgekehrt hybriden Einheit dieser 
selbst zuzuordnen, soweit nach Anwendung 
der Nummer 1 ein Betrag verbleibt. 

3. u n v e r ä n d e r t  

T e i l  4  T e i l  4  

E r m i t t l u n g  d e r  a n g e p a s s t e n  
e r f a s s t e n  S t e u e r n  

E r m i t t l u n g  d e r  a n g e p a s s t e n  
e r f a s s t e n  S t e u e r n  

A b s c h n i t t  1  A b s c h n i t t  1  

A l l g e m e i n e  V o r s c h r i f t e n  A l l g e m e i n e  V o r s c h r i f t e n  

§ 42 § 44 

Betrag der angepassten erfassten Steuern einer 
Geschäftseinheit 

Betrag der angepassten erfassten Steuern einer 
Geschäftseinheit 

(1) Der Betrag der angepassten erfassten 
Steuern einer Geschäftseinheit entspricht den im 
Mindeststeuer-Jahresüberschuss oder Mindest-

(1) Der Betrag der angepassten erfassten 
Steuern einer Geschäftseinheit entspricht den im 
Mindeststeuer-Jahresüberschuss oder Mindest-
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steuer-Jahresfehlbetrag im Geschäftsjahr angefal-
lenen laufenden Steuern, soweit es sich um erfasste 
Steuern handelt, angepasst um 

steuer-Jahresfehlbetrag im Geschäftsjahr angefal-
lenen laufenden Steuern, soweit es sich um erfasste 
Steuern handelt, angepasst um 

1. die Hinzurechnungen im Sinne des § 45 und 
die Kürzungen im Sinne des § 46 der erfassten 
Steuern für das Geschäftsjahr, 

1. die Hinzurechnungen im Sinne des § 47 und 
die Kürzungen im Sinne des § 48 der erfassten 
Steuern für das Geschäftsjahr, 

2. den Gesamtbetrag der angepassten latenten 
Steuern im Sinne des § 48, 

2. den Gesamtbetrag der angepassten latenten 
Steuern im Sinne des § 50, 

3. Erhöhungen oder Minderungen der im Eigen-
kapital oder im sonstigen Ergebnis berück-
sichtigten erfassten Steuern in Bezug auf Be-
standteile, die in die Berechnung des Mindest-
steuer-Gewinns oder Mindesteuer-Verlusts 
einfließen und nach dem Steuerrecht des Be-
legenheitsstaats der Geschäftseinheit der Be-
steuerung unterliegen,  

3. u n v e r ä n d e r t  

4. Steuern im Sinne des § 34 Absatz 5 und 4. Steuern im Sinne des § 36 Absatz 5 und 

5. Anpassungen nach Teil 7 (§§ 67 bis 72). 5. Anpassungen nach Teil 7 (§§ 69 bis 74). 

(2) Bei der Ermittlung des Betrags nach 
Absatz 1 darf kein Betrag erfasster Steuern mehr-
fach berücksichtigt werden. 

(2) u n v e r ä n d e r t  

§ 43 § 45 

Erfasste Steuern Erfasste Steuern 

(1) Vorbehaltlich des Absatzes 2 sind er-
fasste Steuern im Sinne dieses Gesetzes 

(1) u n v e r ä n d e r t  

1. Steuern vom Einkommen oder Ertrag der Ge-
schäftseinheit, die im Jahresabschluss der Ge-
schäftseinheit in Bezug auf ihre Erträge oder 
Gewinne oder ihren Anteil an den Erträgen 
oder Gewinnen einer anderen Geschäftsein-
heit, an der die Geschäftseinheit eine Eigen-
kapitalbeteiligung hält, ausgewiesen sind, 

 

2. Steuern auf Gewinnausschüttungen, auf als 
Gewinnausschüttungen geltende Zahlungen 
oder auf betriebsfremde Aufwendungen der 
Geschäftseinheit, die im Rahmen eines zuläs-
sigen Ausschüttungssteuersystems erhoben 
werden,  

 

3. Steuern, die anstelle einer allgemein gelten-
den Körperschaftsteuer erhoben werden, und 

 

4. Steuern, die in Bezug auf das Eigenkapital der 
Geschäftseinheit erhoben werden, einschließ-
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lich der Steuern, die sowohl auf der Grund-
lage vom Einkommen oder Ertrag als auch 
vom Eigenkapital der Geschäftseinheit erho-
ben werden. 

(2) Nicht erfasste Steuern im Sinne dieses 
Gesetzes sind 

(2) Nicht erfasste Steuern im Sinne dieses 
Gesetzes sind 

1. Steuern der Geschäftseinheit, die im Rahmen 
einer anerkannten Primärergänzungssteuerre-
gelung, einer anerkannten Sekundärergän-
zungssteuerregelung oder einer anerkannten 
nationalen Ergänzungssteuerregelung erho-
ben werden, 

1. u n v e r ä n d e r t  

2. unzulässige erstattungsfähige Anrechnungs-
steuern und 

2. u n v e r ä n d e r t  

3. Steuern einer Versicherungseinheit, die den 
nach § 30 Absatz 1 auszunehmenden Erträ-
gen entsprechen. 

3. Steuern einer Versicherungseinheit, die den 
nach § 32 Absatz 1 auszunehmenden Erträ-
gen entsprechen. 

§ 44 § 46 

Zusätzlicher Steuererhöhungsbetrag bei Min-
deststeuer-Gesamtverlust 

Zusätzlicher Steuererhöhungsbetrag bei Min-
deststeuer-Gesamtverlust 

(1) Ergibt sich für ein Geschäftsjahr für ein 
Steuerhoheitsgebiet ein Mindeststeuer-Gesamtver-
lust und beläuft sich der Gesamtbetrag der ange-
passten erfassten Steuern für dieses Steuerhoheits-
gebiet auf weniger als null und auf weniger als die 
erwarteten angepassten erfassten Steuern, werden 
die Geschäftseinheiten in diesem Steuerhoheitsge-
biet so behandelt, als hätten sie einen zusätzlichen 
Steuererhöhungsbetrag nach § 55 in Höhe der Dif-
ferenz zwischen den angepassten erfassten Steuern 
und den erwarteten angepassten erfassten Steuern. 
Mindeststeuer-Gesamtverlust ist der Unterschieds-
betrag zwischen den Mindeststeuer-Gewinnen und 
Mindeststeuer-Verlusten aller in einem Steuerho-
heitsgebiet belegenen Geschäftseinheiten, wenn 
dieser negativ oder null ist. 

(1) Ergibt sich für ein Geschäftsjahr für ein 
Steuerhoheitsgebiet ein Mindeststeuer-Gesamtver-
lust und beläuft sich der Gesamtbetrag der ange-
passten erfassten Steuern für dieses Steuerhoheits-
gebiet auf weniger als null und auf weniger als die 
erwarteten angepassten erfassten Steuern, werden 
die Geschäftseinheiten in diesem Steuerhoheitsge-
biet so behandelt, als hätten sie einen zusätzlichen 
Steuererhöhungsbetrag nach § 57 in Höhe der Dif-
ferenz zwischen den angepassten erfassten Steuern 
und den erwarteten angepassten erfassten Steuern. 
Mindeststeuer-Gesamtverlust ist der Unterschieds-
betrag zwischen den Mindeststeuer-Gewinnen und 
Mindeststeuer-Verlusten aller in einem Steuerho-
heitsgebiet belegenen Geschäftseinheiten, wenn 
dieser negativ oder null ist. 

(2) Die erwarteten angepassten erfassten 
Steuern betragen: 

(2) u n v e r ä n d e r t  

Entwurf 

 Mindeststeuer-Gesamtverlust × Mindeststeuersatz 
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(3) Auf Antrag der berichtspflichtigen Ge-
schäftseinheit ist kein zusätzlicher Steuererhö-
hungsbetrag nach Absatz 1 anzusetzen. In diesem 
Fall ist die Differenz im Sinne des Absatzes 1 in 
die folgenden Geschäftsjahre vorzutragen. Dieser 
Vortrag kürzt den Gesamtbetrag der angepassten 
erfassten Steuern in den folgenden Geschäftsjah-
ren, in denen sich ein Mindeststeuer-Gesamtge-
winn und ein positiver Betrag angepasster erfasster 
Steuern ergeben; die Kürzung erfolgt höchstens je-
doch bis auf null. Der Vortrag nach Satz 2 hat bis 
zu dessen vollständigem Verbrauch bezogen auf 
die jeweilige Unternehmensgruppe und das jewei-
lige Steuerhoheitsgebiet und ungeachtet des Ver-
bleibs einer Geschäftseinheit der Unternehmens-
gruppe in dem Steuerhoheitsgebiet zu erfolgen. 

(3) u n v e r ä n d e r t  

(4) Absatz 3 ist nicht anzuwenden, soweit 
ein fiktiver latenter Steueranspruch aufgrund eines 
Verlustrücktrags nach § 50 Absatz 3 zu erfassen 
ist. 

(4) Absatz 3 ist nicht anzuwenden, soweit 
ein fiktiver latenter Steueranspruch aufgrund eines 
Verlustrücktrags nach § 52 Absatz 3 zu erfassen 
ist. 

A b s c h n i t t  2  A b s c h n i t t  2  

A n p a s s u n g e n  d e r  e r f a s s t e n  
S t e u e r n  

A n p a s s u n g e n  d e r  e r f a s s t e n  
S t e u e r n  

§ 45 § 47 

Hinzurechnungen Hinzurechnungen 

Den bei einer Geschäftseinheit im Mindest-
steuer-Jahresüberschuss oder Mindeststeuer-Jah-
resfehlbetrag für das Geschäftsjahr erfassten Steu-
ern werden folgende Beträge hinzugerechnet: 

Den bei einer Geschäftseinheit im Mindest-
steuer-Jahresüberschuss oder Mindeststeuer-Jah-
resfehlbetrag für das Geschäftsjahr erfassten Steu-
ern werden folgende Beträge hinzugerechnet: 

1. erfasste Steuern, die bei der Ermittlung des 
Mindeststeuer-Jahresüberschusses oder Min-
deststeuer-Jahresfehlbetrags als Aufwendun-
gen im Ergebnis vor Steuern berücksichtigt 
worden sind, 

1. u n v e r ä n d e r t  

2. Beträge, die als Folge der Inanspruchnahme 
des Mindeststeuer-Verlustwahlrechts nach 
§ 49 Absatz 2 als aufgelöst gelten, 

2. Beträge, die als Folge der Inanspruchnahme 
des Mindeststeuer-Verlustwahlrechts nach 
§ 51 Absatz 2 als aufgelöst gelten, 
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3. erfasste Steuern, die im Geschäftsjahr für un-
gewisse Steuerrückstellungen entrichtet wor-
den sind, sofern die betreffenden Beträge in 
einem vorangegangenen Geschäftsjahr nach 
§ 46 Nummer 4 gekürzt worden sind, und 

3. erfasste Steuern, die im Geschäftsjahr für un-
gewisse Steuerrückstellungen entrichtet wor-
den sind, sofern die betreffenden Beträge in 
einem vorangegangenen Geschäftsjahr nach 
§ 48 Nummer 4 gekürzt worden sind, und 

4. anerkannte steuerliche Zulagen, die die ange-
fallenen laufenden Steuern, soweit es sich um 
erfasste Steuern handelt, gemindert haben.  

4. anerkannte steuerliche Zulagen sowie markt-
fähige und übertragbare steuerliche Zula-
gen, die die angefallenen laufenden Steuern, 
soweit es sich um erfasste Steuern handelt, ge-
mindert haben. 

§ 46 § 48 

Kürzungen Kürzungen 

Die bei einer Geschäftseinheit im Mindest-
steuer-Jahresüberschuss oder Mindeststeuer-Jah-
resfehlbetrag für das Geschäftsjahr erfassten Steu-
ern werden gekürzt um 

Die bei einer Geschäftseinheit im Mindest-
steuer-Jahresüberschuss oder Mindeststeuer-Jah-
resfehlbetrag für das Geschäftsjahr erfassten Steu-
ern werden gekürzt um 

1. angefallene laufende Steuern in Zusammen-
hang mit Erträgen oder Gewinnen, die nach 
den Vorschriften des Teils 3 dieses Gesetzes 
bei der Ermittlung des Mindesteuer-Gewinns 
oder Mindeststeuer-Verlusts auszunehmen 
sind oder ausgenommen werden, 

1. u n v e r ä n d e r t  

2. nicht anerkannte steuerliche Zulagen, soweit 
sie die angefallenen laufenden Steuern, so-
weit es sich um erfasste Steuern handelt, nicht 
gemindert haben, 

2. nicht anerkannte steuerliche Zulagen (ausge-
nommen solcher im Sinne des § 28), soweit 
sie die angefallenen laufenden Steuern, so-
weit es sich um erfasste Steuern handelt, nicht 
gemindert haben; dies gilt auch für 

 a) das Entgelt für die Übertragung nicht-
marktfähiger und übertragbarer steu-
erlicher Zulagen beim originär An-
spruchsberechtigten, 

 b) einen Gewinn aus der Weiterübertra-
gung sowie 

 c) die Differenz zwischen Nennwert und 
Kaufpreis beim Erwerber solcher Zu-
lagen, 

3. erstattete oder gutgeschriebene erfasste Steu-
ern, ausgenommen für anerkannte steuerliche 
Zulagen, die im Mindeststeuer-Jahresüber-
schuss oder Mindeststeuer-Jahresfehlbetrag 
nicht als Minderung des Steueraufwands be-
handelt worden sind, 

3. erstattete oder gutgeschriebene erfasste Steu-
ern, ausgenommen für anerkannte steuerliche 
Zulagen und nicht anerkannter steuerli-
cher Zulagen im Sinne des § 28, die im Min-
deststeuer-Jahresüberschuss oder Mindest-
steuer-Jahresfehlbetrag nicht als Minderung 
des Steueraufwands behandelt worden sind, 
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4. Steueraufwand für ungewisse Steuerrückstel-
lungen und 

4. u n v e r ä n d e r t  

5. Steueraufwand, der voraussichtlich nicht bin-
nen drei Jahren nach Ablauf des Geschäftsjah-
res entrichtet wird. 

5. u n v e r ä n d e r t  

§ 47 § 49 

Zurechnung erfasster Steuern zu anderen Ge-
schäftseinheiten 

Zurechnung erfasster Steuern zu anderen Ge-
schäftseinheiten 

(1) Die erfassten Steuern einer Geschäfts-
einheit im Zusammenhang mit Betriebsstätten, 
steuertransparenten Einheiten, hybriden Einheiten 
sowie Steuern aufgrund einer Hinzurechnungsbe-
steuerungsregelung und Steuern auf Ausschüttun-
gen werden wie folgt zugerechnet: 

(1) Die erfassten Steuern einer Geschäfts-
einheit im Zusammenhang mit Betriebsstätten, 
steuertransparenten Einheiten, hybriden Einheiten 
sowie Steuern aufgrund einer Hinzurechnungsbe-
steuerungsregelung und Steuern auf Ausschüttun-
gen werden wie folgt zugerechnet: 

1. Der im Jahresabschluss einer Geschäftsein-
heit enthaltene Betrag der erfassten Steuern 
auf den Mindeststeuer-Gewinn oder Mindest-
steuer-Verlust einer Betriebsstätte wird dieser 
zugerechnet. 

1. u n v e r ä n d e r t  

2. Der im Jahresabschluss einer steuertranspa-
renten Einheit enthaltene Betrag der erfassten 
Steuern auf den Mindeststeuer-Gewinn oder 
Mindeststeuer-Verlust, der nach § 41 
Absatz 2 Nummer 2 einem gruppenzugehöri-
gen Gesellschafter zugerechnet wird, wird 
diesem zugerechnet.  

2. Der im Jahresabschluss einer steuertranspa-
renten Einheit enthaltene Betrag der erfassten 
Steuern auf den Mindeststeuer-Gewinn oder 
Mindeststeuer-Verlust, der nach 
§ 43 Absatz 2 Nummer 2 einem gruppenzu-
gehörigen Gesellschafter zugerechnet wird, 
wird diesem zugerechnet. 

3. Der im Jahresabschluss eines gruppenzugehö-
rigen Gesellschafters berücksichtigte Betrag 
an erfassten Steuern aufgrund einer Hinzu-
rechnungsbesteuerung ist der Geschäftsein-
heit, deren Einkommen beim gruppenzugehö-
rigen Gesellschafter einer Hinzurechnungsbe-
steuerung unterliegt, entsprechend dem Anteil 
am hinzugerechneten Einkommen zuzurech-
nen. 

3. u n v e r ä n d e r t  

4. Der im Jahresabschluss eines gruppenzugehö-
rigen Gesellschafters berücksichtigte Betrag 
der erfassten Steuern auf den Gewinn einer 
hybriden Einheit wird dieser zugerechnet. 

4. u n v e r ä n d e r t  

5. Der im Jahresabschluss eines gruppenzugehö-
rigen unmittelbaren Gesellschafters einer Ge-
schäftseinheit enthaltene Betrag erfasster 
Steuern auf die von dieser Geschäftseinheit 

5. u n v e r ä n d e r t  
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im Geschäftsjahr vorgenommenen Ausschüt-
tungen ist der ausschüttenden Geschäftsein-
heit zuzurechnen. 

(2) Die nach Absatz 1 Nummer 3 und 4 zu-
zurechnenden erfassten Steuern bezogen auf pas-
sive Erträge sind auf den niedrigeren der beiden 
folgenden Beträge zu begrenzen: 

(2) u n v e r ä n d e r t  

1. den Betrag der erfassten Steuern bezogen auf 
diese passiven Erträge oder 

 

2. den Betrag der passiven Erträge der Ge-
schäftseinheit, die aufgrund einer Hinzurech-
nungsbesteuerungsregelung oder einer Steu-
ertransparenzregelung einzubeziehen sind, 
multipliziert mit dem Ergänzungssteuersatz 
für das Steuerhoheitsgebiet der Geschäftsein-
heit, der ohne Berücksichtigung der vom 
gruppenzugehörigen Gesellschafter der Ge-
schäftseinheit zu entrichtenden erfassten 
Steuern bestimmt wird. 

 

Die nach Satz 1 verbleibenden erfassten Steuern 
des gruppenzugehörigen Gesellschafters für pas-
sive Einkünfte sind von der Zurechnung nach 
Absatz 1 Nummer 3 und 4 auszunehmen.  

 

(3) Im Fall des § 40 Absatz 4 Satz 2 sind die 
erfassten Steuern, die im Belegenheitsstaat auf den 
Gewinn der Betriebsstätte anfallen, als erfasste 
Steuern des Stammhauses zu behandeln. Die nach 
Satz 1 zuzurechnenden erfassten Steuern dürfen 
den Betrag des Gewinns der Betriebsstätte, multi-
pliziert mit dem höchsten inländischen Steuersatz 
für reguläre Einkünfte im Belegenheitsstaat des 
Stammhauses, nicht übersteigen. 

(3) Im Fall des § 42 Absatz 4 Satz 2 sind die 
erfassten Steuern, die im Belegenheitsstaat auf den 
Gewinn der Betriebsstätte anfallen, als erfasste 
Steuern des Stammhauses zu behandeln. Die nach 
Satz 1 zuzurechnenden erfassten Steuern dürfen 
den Betrag des Gewinns der Betriebsstätte, multi-
pliziert mit dem höchsten inländischen Steuersatz 
für reguläre Einkünfte im Belegenheitsstaat des 
Stammhauses, nicht übersteigen. 

§ 48 § 50 

Gesamtbetrag der angepassten latenten Steu-
ern 

Gesamtbetrag der angepassten latenten Steu-
ern 

(1) Der Gesamtbetrag der angepassten laten-
ten Steuern für eine Geschäftseinheit für ein Ge-
schäftsjahr entspricht den im Mindeststeuer-Jahre-
süberschuss oder Mindeststeuer-Jahresfehlbetrag 
angefallenen latenten Steuern, wenn der anwend-
bare Steuersatz niedriger ist als der Mindeststeuer-
satz, und in allen anderen Fällen der unter Zugrun-
delegung des Mindeststeuersatzes neu berechneten 
latenten Steuern, die sich auf die erfassten Steuern 
für dieses Geschäftsjahr beziehen. Dabei sind die 

(1) u n v e r ä n d e r t  
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in den Absätzen 2 und 3 aufgeführten Anpassun-
gen sowie folgende Positionen ausgeschlossen: 

1. latente Steuern in Bezug auf Posten, die nach 
den Vorschriften des Teils 3 bei der Ermitt-
lung des Mindeststeuer-Gewinns oder Min-
deststeuer-Verlusts auszunehmen sind oder 
ausgenommen werden, 

 

2. latente Steuern in Bezug auf unzulässige Ab-
grenzungen im Sinne des Absatzes 6 und 
nicht geltend gemachte Abgrenzungen im 
Sinne des Absatzes 7 für das laufende Ge-
schäftsjahr, 

 

3. Auswirkungen von Ansatz- und Bewertungs-
anpassungen auf einen latenten Steueran-
spruch, 

 

4. neu bemessene latente Steuern aufgrund einer 
Änderung des geltenden inländischen Steuer-
satzes und 

 

5. latente Steuern im Zusammenhang mit der 
Entstehung und Nutzung von Steueranrech-
nungsbeträgen, es sei denn, es handelt sich um 
einen qualifizierten gebietsfremden Steueran-
rechnungsbetrag. Ein qualifizierter gebiets-
fremder Steueranrechnungsbetrag einer Ge-
schäftseinheit im Sinne dieser Vorschrift liegt 
vor, 

 

a) wenn nach dem Recht des Belegenheits-
staats der Geschäftseinheit vorgesehen 
ist, dass 

 

aa) aus dem Belegenheitsstaat stam-
mende Verluste zunächst mit ge-
bietsfremden Gewinnen verrechnet 
werden müssen, bevor eine Anrech-
nung gebietsfremder Steuern erfol-
gen kann und 

 

bb) ungenutzte gebietsfremde Steuer-
anrechnungsbeträge in nachfolgen-
den Besteuerungszeiträumen auf 
Steuern des Belegenheitsstaats in 
Bezug auf aus dem Belegenheits-
staat stammende Gewinne ange-
rechnet werden können, 

 

b) soweit die Geschäftseinheit einen aus 
dem Belegenheitsstaat stammenden 
Verlust mit einem gebietsfremden Ge-
winn verrechnet hat und 
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c) soweit der gebietsfremde Steueran-
rechnungsbetrag auf diesem gebiets-
fremden Gewinn beruht. 

 

Als qualifizierter gebietsfremder Steueran-
rechnungsbetrag ist, vorbehaltlich der weite-
ren in diesem Paragraphen geregelten Aus-
schlüsse und Anpassungen, höchstens der 
kleinere der beiden folgenden Beträge anzu-
setzen: 

 

a) Betrag, der bezogen auf den gebiets-
fremden Gewinn gezahlten gebietsfrem-
den Steuern, 

 

b) verrechneter Verlust multipliziert mit 
dem Steuersatz, der für Berechnung der 
gebietsfremden Steuer maßgebend ist. 

 

Gebietsfremde Gewinne der Geschäftseinheit 
im Sinne dieser Vorschrift sind Einkünfte auf-
grund einer Hinzurechnungsbesteuerung. 

 

(2) Der nach Anwendung des Absatzes 1 
verbleibende Gesamtbetrag der angepassten laten-
ten Steuern ist wie folgt anzupassen: 

(2) u n v e r ä n d e r t  

1. Erhöhung um den während des Geschäftsjah-
res tatsächlich angefallenen Betrag unzulässi-
ger Abgrenzungen oder nicht geltend ge-
machter Abgrenzungen für ein früheres Ge-
schäftsjahr,  

 

2. Erhöhung um eine nach Absatz 4 nachver-
steuerte latente Steuerschuld, soweit sie im 
laufenden Geschäftsjahr beglichen wurde, 
und 

 

3. Minderung um den Betrag, um den sich der 
Gesamtbetrag im Sinne des Absatzes 1 ver-
ringert hätte, wenn für einen steuerlichen Ver-
lustvortrag im laufenden Jahr ein latenter 
Steueranspruch abgegrenzt worden wäre, je-
doch hierfür die Voraussetzungen für den An-
satz nicht erfüllt waren. 

 

(3) Ein latenter Steueranspruch, der nach 
Absatz 1 zu einem unter dem Mindeststeuersatz 
liegenden Steuersatz zu erfassen ist, kann abwei-
chend von den Absätzen 1 und 2 anhand des Min-
deststeuersatzes neu berechnet werden, sofern die 
steuerpflichtige Geschäftseinheit nachweisen 
kann, dass der latente Steueranspruch auf einen 
Mindeststeuer-Verlust dieses Geschäftsjahres zu-
rückzuführen ist. Der Gesamtbetrag der angepass-
ten latenten Steuern wird um den Betrag verringert, 

(3) u n v e r ä n d e r t  
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um den sich ein latenter Steueranspruch aufgrund 
einer Neuberechnung nach Satz 1 erhöht. 

(4) Eine latente Steuerschuld, die nach 
Absatz 1 berücksichtigt worden ist, die nicht nach 
Absatz 5 von der Nachversteuerung ausgenommen 
und die nicht bis zum Ende des fünften der Berück-
sichtigung folgenden Geschäftsjahres wieder auf-
gelöst worden ist, ist nach den folgenden Bestim-
mungen nachzuversteuern (Nachversteuerungsbe-
trag): Der Nachversteuerungsbetrag des laufenden 
Geschäftsjahres ist als Minderung der erfassten 
Steuern des fünften vorangegangenen Geschäfts-
jahres zu behandeln und der effektive Steuersatz 
sowie der Steuererhöhungsbetrag dieses Ge-
schäftsjahres sind nach § 55 zu ermitteln. Der 
Nachversteuerungsbetrag des laufenden Ge-
schäftsjahres entspricht der Differenz zwischen 
dem Betrag, mit dem die latente Steuerschuld in 
den Gesamtbetrag im Sinne des Absatzes 1 im 
fünften vorangegangenen Geschäftsjahr einbezo-
gen worden ist, und dem Betrag, der nicht bis zum 
letzten Tag des laufenden Geschäftsjahres wieder 
aufgelöst worden ist. 

(4) Eine latente Steuerschuld, die nach 
Absatz 1 berücksichtigt worden ist, die nicht nach 
Absatz 5 von der Nachversteuerung ausgenommen 
und die nicht bis zum Ende des fünften der Berück-
sichtigung folgenden Geschäftsjahres wieder auf-
gelöst worden ist, ist nach den folgenden Bestim-
mungen nachzuversteuern (Nachversteuerungsbe-
trag): Der Nachversteuerungsbetrag des laufenden 
Geschäftsjahres ist als Minderung der erfassten 
Steuern des fünften vorangegangenen Geschäfts-
jahres zu behandeln und der effektive Steuersatz 
sowie der Steuererhöhungsbetrag dieses Ge-
schäftsjahres sind nach § 57 zu ermitteln. Der 
Nachversteuerungsbetrag des laufenden Ge-
schäftsjahres entspricht der Differenz zwischen 
dem Betrag, mit dem die latente Steuerschuld in 
den Gesamtbetrag im Sinne des Absatzes 1 im 
fünften vorangegangenen Geschäftsjahr einbezo-
gen worden ist, und dem Betrag, der nicht bis zum 
letzten Tag des laufenden Geschäftsjahres wieder 
aufgelöst worden ist. 

(5) Von der Nachversteuerung nach 
Absatz 4 sind latente Steuerschulden in Bezug auf 
folgende Posten ausgenommen: 

(5) Von der Nachversteuerung nach 
Absatz 4 sind latente Steuerschulden in Bezug auf 
folgende Posten ausgenommen: 

1. Abschreibungen auf materielle Vermögens-
werte, 

1. u n v e r ä n d e r t  

2. Kosten einer staatlichen Lizenz oder ähnli-
chen Regelung für die Nutzung von unbeweg-
lichem Vermögen oder natürlichen Ressour-
cen, die mit erheblichen Investitionen in ma-
terielle Vermögenswerte verbunden sind, 

2. u n v e r ä n d e r t  

3. Forschungs- und Entwicklungsaufwendun-
gen, 

3. u n v e r ä n d e r t  

4. Stilllegungs- und Sanierungsaufwendungen, 4. u n v e r ä n d e r t  

5. Zeitwertbilanzierung nicht realisierter Netto-
gewinne, sofern nicht die Realisationsme-
thode nach § 33 anzuwenden ist, 

5. Zeitwertbilanzierung nicht realisierter Netto-
gewinne, sofern nicht die Realisationsme-
thode nach § 35 anzuwenden ist, 

6. Nettowechselkursgewinne, 6. u n v e r ä n d e r t  

7. Versicherungsrückstellungen und abge-
grenzte Versicherungsvertragsabschlusskos-
ten, 

7. u n v e r ä n d e r t  

8. Gewinne aus dem Verkauf von in demselben 
Steuerhoheitsgebiet wie die Geschäftseinheit 

8. u n v e r ä n d e r t  
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belegenem Sachvermögen, die in Sachvermö-
gen in demselben Steuerhoheitsgebiet rein-
vestiert werden, und 

9. zusätzliche Beträge, die sich aus Änderungen 
von Rechnungslegungsgrundsätzen in Bezug 
auf die in den Nummern 1 bis 8 genannten 
Posten ergeben. 

9. u n v e r ä n d e r t  

(6) Unzulässige Abgrenzung bedeutet  (6) u n v e r ä n d e r t  

1. jede Veränderung des latenten Steuerauf-
wands, die mit einer Ungewissheit bezüglich 
der steuerlichen Behandlung zusammen-
hängt, sowie 

 

2. jede Veränderung des latenten Steuerauf-
wands, die mit Ausschüttungen einer Ge-
schäftseinheit zusammenhängt. 

 

(7) Nicht geltend gemachte Abgrenzung be-
deutet jede Erhöhung einer latenten Steuerschuld 
bei einer Geschäftseinheit für ein Geschäftsjahr, 
die voraussichtlich nicht innerhalb des in Absatz 4 
genannten Zeitraums wieder aufgelöst wird und die 
auf Antrag der berichtspflichtigen Geschäftseinheit 
nicht in den Gesamtbetrag der angepassten latenten 
Steuern für das betreffende Geschäftsjahr einbezo-
gen wird. 

(7) u n v e r ä n d e r t  

§ 49 § 51 

Mindeststeuer-Verlustwahlrecht Mindeststeuer-Verlustwahlrecht 

(1) Auf Antrag der berichtspflichtigen Ge-
schäftseinheit kann mit Abgabe der ersten Min-
deststeuer-Erklärung für ein Steuerhoheitsgebiet 
von der Anwendung des § 48 abgesehen werden. 
Für jedes Geschäftsjahr, in dem für ein Steuerho-
heitsgebiet ein Mindeststeuer-Verlust vorliegt, 
wird ein latenter Steueranspruch in folgender Höhe 
angesetzt: 

(1) Auf Antrag der berichtspflichtigen Ge-
schäftseinheit kann mit Abgabe des ersten Min-
deststeuer-Berichts für ein Steuerhoheitsgebiet 
von der Anwendung des § 50 abgesehen werden. 
Für jedes Geschäftsjahr, in dem für ein Steuerho-
heitsgebiet ein Mindeststeuer-Verlust vorliegt, 
wird ein latenter Steueranspruch in folgender Höhe 
angesetzt: 

Entwurf 

 

Beschlüsse des 7. Ausschusses 

u n v e r ä n d e r t  

Latenter Steueranspruch = Mindeststeuer-Gesamtverlust × Mindeststeuersatz 
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(2) Der latente Steueranspruch ist in nach-
folgende Geschäftsjahre vorzutragen und in jedem 
dieser nachfolgenden Geschäftsjahre, in denen sich 
ein Mindeststeuer-Gesamtgewinn nach Teil 5 die-
ses Gesetzes ergibt, um folgenden Betrag aufzulö-
sen, höchstens jedoch in Höhe des Betrags des la-
tenten Steueranspruchs nach Absatz 1:  

(2) u n v e r ä n d e r t  

Entwurf 

 

Beschlüsse des 7. Ausschusses 

u n v e r ä n d e r t  

Entwurf Beschlüsse des 7. Ausschusses 

(3) In dem Geschäftsjahr, in dem die Inan-
spruchnahme des Wahlrechts nach Absatz 1 wider-
rufen wird, ist der latente Steueranspruch aufzulö-
sen. Die erstmalige Anwendung des § 48 in einem 
Geschäftsjahr gilt als Widerruf nach Satz 1.  

(3) In dem Geschäftsjahr, in dem die Inan-
spruchnahme des Wahlrechts nach Absatz 1 wider-
rufen wird, ist der latente Steueranspruch aufzulö-
sen. Die erstmalige Anwendung des § 50 in einem 
Geschäftsjahr gilt als Widerruf nach Satz 1. 

(4) Absatz 1 gilt nicht für ein Steuerhoheits-
gebiet mit einem zulässigen Ausschüttungssteuer-
system. Für den Fall, dass die oberste Muttergesell-
schaft eine transparente Einheit ist, gelten Satz 1 
und die Absätze 1 bis 3 für den Mindeststeuer-Ver-
lust der transparenten Einheit, der sich nach An-
wendung des § 67 Absatz 2 ergibt, entsprechend. 
Sofern die Voraussetzungen nach § 80 oder nach 
den §§ 81 bis 84 erfüllt sind und die Unterneh-
mensgruppe den CbCR-Safe-Harbour tatsächlich 
anwendet, verschiebt sich die Anwendung des 
Mindeststeuer-Verlustwahlrechts entsprechend.  

(4) Absatz 1 gilt nicht für ein Steuerhoheits-
gebiet mit einem zulässigen Ausschüttungssteuer-
system. Für den Fall, dass die oberste Muttergesell-
schaft eine transparente Einheit ist, gelten Satz 1 
und die Absätze 1 bis 3 für den Mindeststeuer-Ver-
lust der transparenten Einheit, der sich nach An-
wendung des § 69 Absatz 2 ergibt, entsprechend. 
Sofern die Voraussetzungen nach § 83 oder nach 
den §§ 84 bis 87 erfüllt sind und die Unterneh-
mensgruppe den CbCR-Safe-Harbour tatsächlich 
anwendet, verschiebt sich die Anwendung des 
Mindeststeuer-Verlustwahlrechts entsprechend. 

§ 50 § 52 

Nachträgliche Anpassungen und Änderungen 
der erfassten Steuern 

Nachträgliche Anpassungen und Änderungen 
der erfassten Steuern 

(1) Eine im Jahresabschluss der Geschäfts-
einheit ausgewiesene Erhöhung der Steuerschuld 
vorangegangener Geschäftsjahre wird als Ände-
rung der erfassten Steuern in dem Geschäftsjahr 
behandelt, in dem die Änderung vorgenommen 
wird.  

(1) u n v e r ä n d e r t  

Auflösungsbetrag = Mindeststeuer-Gesamtgewinn × Mindeststeuersatz 
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(2) Eine im Jahresabschluss der Geschäfts-
einheit ausgewiesene Minderung der Steuerschuld 
für ein vorangegangenes Geschäftsjahr für das 
Steuerhoheitsgebiet führt zu einer Neuberechnung 
des effektiven Steuersatzes und des Steuererhö-
hungsbetrags für dieses Geschäftsjahr nach § 55 
Absatz 1. Bei der Neuberechnung nach § 55 
Absatz 1 wird von den angepassten erfassten Steu-
ern, die für ein vorangegangenes Geschäftsjahr er-
mittelt wurden, die Minderung der erfassten Steu-
ern abgezogen. Der Mindeststeuer-Gewinn für das 
Geschäftsjahr und dazwischenliegende Geschäfts-
jahre ist entsprechend anzupassen, soweit nach der 
Anwendung von Satz 2 entsprechende Folgeanpas-
sungen notwendig sind.  

(2) Eine im Jahresabschluss der Geschäfts-
einheit ausgewiesene Minderung der Steuerschuld 
für ein vorangegangenes Geschäftsjahr für das 
Steuerhoheitsgebiet führt zu einer Neuberechnung 
des effektiven Steuersatzes und des Steuererhö-
hungsbetrags für dieses Geschäftsjahr nach 
§ 57 Absatz 1. Bei der Neuberechnung nach 
§ 57 Absatz 1 wird von den angepassten erfassten 
Steuern, die für ein vorangegangenes Geschäfts-
jahr ermittelt wurden, die Minderung der erfassten 
Steuern abgezogen. Der Mindeststeuer-Gewinn für 
das Geschäftsjahr und dazwischenliegende Ge-
schäftsjahre ist entsprechend anzupassen, soweit 
nach der Anwendung von Satz 2 entsprechende 
Folgeanpassungen notwendig sind.  

(3) Absatz 2 gilt auch, soweit ein steuerli-
cher Verlust in ein früheres Geschäftsjahr zurück-
getragen wird (Verlustrücktrag). In diesem Fall ist 
für das Geschäftsjahr, in dem der steuerliche Ver-
lust entsteht, ein fiktiver latenter Steueranspruch in 
Höhe des zurückgetragenen steuerlichen Verlusts 
multipliziert mit dem für das frühere Geschäftsjahr 
anwendbaren Steuersatz, höchstens jedoch dem 
Mindeststeuersatz, im Gesamtbetrag der angepass-
ten latenten Steuern zu erfassen. Die Umkehrung 
dieses latenten Steueranspruchs ist im Gesamtbe-
trag der angepassten latenten Steuern für das Ge-
schäftsjahr zu erfassen, in das der steuerliche Ver-
lust zurückgetragen wurde. 

(3) u n v e r ä n d e r t  

(4) Abweichend von Absätzen 2 und 3 kann 
auf Antrag der berichtspflichtigen Geschäftseinheit 
für das Geschäftsjahr eine Minderung der erfassten 
Steuern als Anpassung der erfassten Steuern in 
dem Geschäftsjahr, in dem die Anpassung vorge-
nommen wird, behandelt werden, soweit die Min-
derung der erfassten Steuern insgesamt weniger als 
1 Million Euro beträgt.  

(4) u n v e r ä n d e r t  

(5) Der latente Steueraufwand aufgrund ei-
ner Absenkung des anwendbaren inländischen 
Steuersatzes ist als Anpassung der von der Ge-
schäftseinheit nach den §§ 42 und 44 bis 46 ange-
setzten Steuerschuld aus erfassten Steuern in einem 
vorangegangenen Geschäftsjahr zu behandeln, 
wenn die Absenkung zu einer Unterschreitung des 
Mindeststeuersatzes führt. Der latente Steuerauf-
wand aufgrund einer Erhöhung des anwendbaren 
inländischen Steuersatzes ist, wenn er gezahlt 
wurde, entsprechend den Absätzen 1 bis 3 als eine 
vorgenommene Anpassung der von der Geschäfts-
einheit nach den §§ 42 und 44 bis 46 angesetzten 

(5) Der latente Steueraufwand aufgrund ei-
ner Absenkung des anwendbaren inländischen 
Steuersatzes ist als Anpassung der von der Ge-
schäftseinheit nach den §§ 44 und 46 bis 48 ange-
setzten Steuerschuld aus erfassten Steuern in einem 
vorangegangenen Geschäftsjahr zu behandeln, 
wenn die Absenkung zu einer Unterschreitung des 
Mindeststeuersatzes führt. Der latente Steuerauf-
wand aufgrund einer Erhöhung des anwendbaren 
inländischen Steuersatzes ist, wenn er gezahlt 
wurde, entsprechend den Absätzen 1 bis 3 als eine 
vorgenommene Anpassung der von der Geschäfts-
einheit nach den §§ 44 und 46 bis 48 angesetzten 
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Verbindlichkeit aus erfassten Steuern in einem vo-
rangegangenen Geschäftsjahr zu behandeln, sofern 
der Steuersatz, der bei der Bildung der latenten 
Steuerschuld zu Grunde gelegt worden ist, unter 
dem Mindeststeuersatz liegt. Diese Anpassung ist 
bis zur Höhe des Betrags möglich, um den der mit 
dem Mindeststeuersatz neuberechnete latente Steu-
eraufwand angestiegen ist. 

Verbindlichkeit aus erfassten Steuern in einem vo-
rangegangenen Geschäftsjahr zu behandeln, sofern 
der Steuersatz, der bei der Bildung der latenten 
Steuerschuld zu Grunde gelegt worden ist, unter 
dem Mindeststeuersatz liegt. Diese Anpassung ist 
bis zur Höhe des Betrags möglich, um den der mit 
dem Mindeststeuersatz neuberechnete latente Steu-
eraufwand angestiegen ist. 

(6) Ist ein 1 Million Euro übersteigender Be-
trag des laufenden Steueraufwands einer Ge-
schäftseinheit, der in den angepassten erfassten 
Steuern für ein Geschäftsjahr berücksichtigt 
wurde, binnen drei Jahren nach Ablauf dieses Ge-
schäftsjahres noch nicht entrichtet worden, werden 
der effektive Steuersatz und der Steuererhöhungs-
betrag für das Geschäftsjahr, in dem der noch nicht 
entrichtete Betrag als erfasste Steuer geltend ge-
macht wurde, nach § 55 Absatz 1 neu berechnet, 
indem die noch nicht entrichteten Beträge aus den 
angepassten erfassten Steuern herausgerechnet 
werden. 

(6) Ist ein 1 Million Euro übersteigender Be-
trag des laufenden Steueraufwands einer Ge-
schäftseinheit, der in den angepassten erfassten 
Steuern für ein Geschäftsjahr berücksichtigt 
wurde, binnen drei Jahren nach Ablauf dieses Ge-
schäftsjahres noch nicht entrichtet worden, werden 
der effektive Steuersatz und der Steuererhöhungs-
betrag für das Geschäftsjahr, in dem der noch nicht 
entrichtete Betrag als erfasste Steuer geltend ge-
macht wurde, nach § 57 Absatz 1 neu berechnet, 
indem die noch nicht entrichteten Beträge aus den 
angepassten erfassten Steuern herausgerechnet 
werden. 

T e i l  5  T e i l  5  

E r m i t t l u n g  d e s  e f f e k t i v e n  
S t e u e r s a t z e s  u n d  d e s  S t e u -

e r e r h ö h u n g s b e t r a g s  

E r m i t t l u n g  d e s  e f f e k t i v e n  
S t e u e r s a t z e s  u n d  d e s  S t e u -

e r e r h ö h u n g s b e t r a g s  

A b s c h n i t t  1  A b s c h n i t t  1  

E r m i t t l u n g  d e s  e f f e k t i v e n  
S t e u e r s a t z e s  u n d  d e s  S t e u e r -

e r h ö h u n g s b e t r a g s  

E r m i t t l u n g  d e s  e f f e k t i v e n  
S t e u e r s a t z e s  u n d  d e s  S t e u e r -

e r h ö h u n g s b e t r a g s  

Unterabschnitt 1 Unterabschnitt 1 

Grundsätze und Besonderheiten Grundsätze und Besonderheiten 

§ 51 § 53 

Effektiver Steuersatz der Unternehmens-
gruppe für ein Steuerhoheitsgebiet 

u n v e r ä n d e r t  

(1) Für die Unternehmensgruppe ist der ef-
fektive Steuersatz für ein Steuerhoheitsgebiet für 
das Geschäftsjahr wie folgt zu ermitteln: 
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u n v e r ä n d e r t  

Entwurf Beschlüsse des 7. Ausschusses 

Der effektive Steuersatz ist auf vier Stellen nach 
dem Komma zu runden. Der Gesamtbetrag der an-
gepassten erfassten Steuern ist die Summe aller Be-
träge der angepassten erfassten Steuern aller in ei-
nem Steuerhoheitsgebiet belegenen Geschäftsein-
heiten. Mindeststeuer-Gesamtgewinn ist der posi-
tive Unterschiedsbetrag zwischen den Mindest-
steuer-Gewinnen und Mindeststeuer-Verlusten al-
ler in einem Steuerhoheitsgebiet belegenen Ge-
schäftseinheiten.  

 

(2) Für die Ermittlung des effektiven Steuer-
satzes nach Absatz 1 ist eine staatenlose Geschäfts-
einheit so zu behandeln, als wäre sie in einem Steu-
erhoheitsgebiet belegen, in dem sie die einzige Ge-
schäftseinheit ist.  

 

(3) Die Beträge der angepassten erfassten 
Steuern und Mindeststeuer-Gewinne oder Min-
deststeuer-Verluste von Investmenteinheiten sind 
bei der Ermittlung des effektiven Steuersatzes nach 
Absatz 1 auszunehmen. 

 

§ 52 § 54 

Mindeststeuersatz und Ermittlung des Steuer-
erhöhungsbetrags 

Mindeststeuersatz und Ermittlung des Steuer-
erhöhungsbetrags 

(1) Der Mindeststeuersatz beträgt 15 Pro-
zent. 

(1) u n v e r ä n d e r t  

(2) Der Steuererhöhungsbetrag für ein Steu-
erhoheitsgebiet ist für ein Geschäftsjahr wie folgt 
zu ermitteln: 

(2) Der Steuererhöhungsbetrag für ein Steu-
erhoheitsgebiet ist für ein Geschäftsjahr wie folgt 
zu ermitteln: 

Gesamtbetrag der angepassten erfassten Steuern 
Mindeststeuer-Gesamtgewinn  
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 Eine anerkannte nationale Ergänzungssteuer ist 
nicht nach Satz 1 zu berücksichtigen, soweit sie 
nicht erhoben oder bestritten wird. Satz 2 gilt 
nur, wenn für die Nichterhebung oder die Strei-
tigkeiten höherrangiges Recht oder eine gegen-
über dem Steuerhoheitsgebiet bestehenden Ver-
einbarung, welche die Besteuerung der betref-
fenden Unternehmensgruppe begrenzt, ursäch-
lich ist. Eine für ein Geschäftsjahr nach Satz 2 
nicht zu berücksichtigende Steuer ist für dieses 
Geschäftsjahr zu berücksichtigen, wenn die 
Steuer tatsächlich entrichtet worden und nicht 
mehr bestritten ist. 

(3) Der Ergänzungssteuersatz entspricht der 
positiven Differenz aus dem Mindeststeuersatz und 
dem effektiven Steuersatz nach § 51 Absatz 1. Der 
bereinigte Mindeststeuer-Gesamtgewinn ent-
spricht der positiven Differenz aus dem Mindest-
steuer-Gesamtgewinn für das Geschäftsjahr und 
dem substanzbasierten Freibetrag nach § 56. Über-
steigt der Ergänzungssteuersatz 15 Prozent, ist § 44 
Absatz 3 ungeachtet eines Antrags und vorbehalt-
lich des § 44 Absatz 4 auf den übersteigenden Teil 
anzuwenden. Für Zwecke der Anwendung von 
§ 44 Absatz 3 entspricht der Vortrag der Summe 
der Beträge der angepassten erfassten Steuern für 
dieses Steuerhoheitsgebiet für das Geschäftsjahr. 

(3) Der Ergänzungssteuersatz entspricht der 
positiven Differenz aus dem Mindeststeuersatz und 
dem effektiven Steuersatz nach § 53 Absatz 1. Der 
bereinigte Mindeststeuer-Gesamtgewinn ent-
spricht der positiven Differenz aus dem Mindest-
steuer-Gesamtgewinn für das Geschäftsjahr und 
dem substanzbasierten Freibetrag nach § 58. Über-
steigt der Ergänzungssteuersatz 15 Prozent, ist 
§ 46 Absatz 3 ungeachtet eines Antrags und vorbe-
haltlich des § 46 Absatz 4 auf den übersteigenden 
Teil anzuwenden. Für Zwecke der Anwendung von 
§ 46 Absatz 3 entspricht der Vortrag der Summe 
der Beträge der angepassten erfassten Steuern für 
dieses Steuerhoheitsgebiet für das Geschäftsjahr. 

(4) Vorbehaltlich des § 55 Absatz 3 wird der 
Steuererhöhungsbetrag nach Absatz 2 den in dem 
Steuerhoheitsgebiet belegenen Geschäftseinheiten, 

(4) Vorbehaltlich des § 57 Absatz 3 wird 
der Steuererhöhungsbetrag nach Absatz 2 den in 
dem Steuerhoheitsgebiet belegenen Geschäftsein-
heiten, für die im Geschäftsjahr ein Mindeststeuer-

Ergänzungssteuersatz ×  bereinigter Mindeststeuer-Gesamtgewinn
+ zusätzlicher Steuererhöhungsbetrag nach den §§ 43, 54 Absatz 1
−  anerkannte nationale Ergänzungssteuer nach den §§ 85 bis 88 

Ergänzungssteuersatz ×  bereinigter Mindeststeuer-Gesamtgewinn

+ zusätzlicher Steuererhöhungsbetrag nach §§ 46, 57 Absatz 1

− anerkannte nationale Ergänzungssteuer. 
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für die im Geschäftsjahr ein Mindeststeuer-Ge-
winn nach dem dritten Teil dieses Gesetzes ermit-
telt wurde, wie folgt zugeordnet: 

Gewinn nach dem dritten Teil dieses Gesetzes er-
mittelt wurde, wie folgt zugeordnet: 

Entwurf 

 

Beschlüsse des 7. Ausschusses 

u n v e r ä n d e r t  

Entwurf Beschlüsse des 7. Ausschusses 

Für den Fall, dass sich für das Geschäftsjahr kein 
Mindeststeuer-Gesamtgewinn ergibt und der Steu-
ererhöhungsbetrag nach Absatz 2 auf eine Neube-
rechnung nach § 55 Absatz 1 zurückzuführen ist, 
wird der Steuererhöhungsbetrag den Geschäftsein-
heiten entsprechend Satz 1 auf der Grundlage der 
Mindeststeuer-Gewinne der Geschäftsjahre zuge-
ordnet, für die die Neuberechnungen nach § 55 
Absatz 1 vorgenommen wurden. 

Für den Fall, dass sich für das Geschäftsjahr kein 
Mindeststeuer-Gesamtgewinn ergibt und der Steu-
ererhöhungsbetrag nach Absatz 2 auf eine Neube-
rechnung nach § 57 Absatz 1 zurückzuführen ist, 
wird der Steuererhöhungsbetrag den Geschäftsein-
heiten entsprechend Satz 1 auf der Grundlage der 
Mindeststeuer-Gewinne der Geschäftsjahre zuge-
ordnet, für die die Neuberechnungen nach 
§ 57 Absatz 1 vorgenommen wurden. 

§ 53 § 55 

Behandlung von in Minderheitseigentum ste-
henden Geschäftseinheiten 

Behandlung von in Minderheitseigentum ste-
henden Geschäftseinheiten 

(1) Die Ermittlung des effektiven Steuersat-
zes nach § 51 und des Steuererhöhungsbetrags 
nach § 52 ist bei in Minderheitseigentum stehen-
den Gruppen so vorzunehmen, als ob es sich bei 
dieser Gruppe um eine separate Unternehmens-
gruppe handeln würde. Die angepassten erfassten 
Steuern und die Mindeststeuer-Gewinne oder Min-
deststeuer-Verluste der in Minderheitseigentum 
stehenden Gruppen sind bei der Ermittlung des ef-
fektiven Steuersatzes und des Mindeststeuer-Ge-
samtgewinns nicht zu berücksichtigen.  

(1) Die Ermittlung des effektiven Steuersat-
zes nach § 53 und des Steuererhöhungsbetrags 
nach § 54 ist bei in Minderheitseigentum stehen-
den Gruppen so vorzunehmen, als ob es sich bei 
dieser Gruppe um eine separate Unternehmens-
gruppe handeln würde. Die angepassten erfassten 
Steuern und die Mindeststeuer-Gewinne oder Min-
deststeuer-Verluste der in Minderheitseigentum 
stehenden Gruppen sind bei der Ermittlung des ef-
fektiven Steuersatzes und des Mindeststeuer-Ge-
samtgewinns nicht zu berücksichtigen. 

(2) Die Ermittlung des effektiven Steuersat-
zes einer in Minderheitseigentum stehenden Ge-
schäftseinheit, die nicht Teil einer in Minderheits-
eigentum stehenden Gruppe ist, hat entsprechend 
Absatz 1 zu erfolgen. 

(2) u n v e r ä n d e r t  

Steuererhöhungsbetrag ×
Mindeststeuer-Gewinn der Geschäftseinheit

Summe aller Mindeststeuer-Gewinne
aller in dem Steuerhoheitsgebiet
belegenen Geschäftseinheiten 
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(3) Eine in Minderheitseigentum stehende 
Geschäftseinheit ist jede Geschäftseinheit, an der 
die oberste Muttergesellschaft unmittelbar oder 
mittelbar eine Eigenkapitalbeteiligung in Höhe von 
30 Prozent oder weniger hält. Eine in Minderheits-
eigentum stehende Muttergesellschaft ist jede in 
Minderheitseigentum stehende Geschäftseinheit, 
die mittelbar oder unmittelbar eine Kontrollbeteili-
gung an anderen in Minderheitseigentum stehen-
den Geschäftseinheiten hält, wenn nicht eine an-
dere in Minderheitseigentum stehende Geschäfts-
einheit eine mittelbare oder unmittelbare Kontroll-
beteiligung an der erstgenannten Geschäftseinheit 
hält. Eine in Minderheitseigentum stehende 
Gruppe ist eine in Minderheitseigentum stehende 
Muttergesellschaft mit allen im Minderheitseigen-
tum stehenden Geschäftseinheiten, an denen sie 
eine unmittelbare oder mittelbare Kontrollbeteili-
gung hält. 

(3) u n v e r ä n d e r t  

§ 54 § 56 

Wesentlichkeitsgrenze Wesentlichkeitsgrenze 

(1) Auf Antrag der berichtspflichtigen Ge-
schäftseinheit kann der Steuererhöhungsbetrag 
jährlich abweichend von § 52 für in demselben 
Steuerhoheitsgebiet belegene Geschäftseinheiten 
mit null angesetzt werden, wenn für das Geschäfts-
jahr und die zwei vorangegangenen Geschäftsjahre 

(1) Auf Antrag der berichtspflichtigen Ge-
schäftseinheit kann der Steuererhöhungsbetrag 
jährlich abweichend von § 54 für in demselben 
Steuerhoheitsgebiet belegene Geschäftseinheiten 
mit null angesetzt werden, wenn für das Geschäfts-
jahr und die zwei vorangegangenen Geschäftsjahre 

1. der durchschnittliche Mindeststeuer-Gesam-
tumsatz aller in dem Steuerhoheitsgebiet be-
legenen Geschäftseinheiten weniger als 10 
Millionen Euro beträgt und 

1. u n v e r ä n d e r t  

2. der durchschnittliche Mindeststeuer-Gesamt-
gewinn oder Mindeststeuer-Gesamtverlust 
weniger als 1 Million Euro beträgt. 

2. u n v e r ä n d e r t  

Für den Fall, dass in einem der zwei dem Ge-
schäftsjahr vorangegangenen Geschäftsjahre keine 
Geschäftseinheiten in dem Steuerhoheitsgebiet be-
legen waren, ist das jeweilige Geschäftsjahr bei der 
Durchschnittsbildung nach Satz 1 nicht zu berück-
sichtigen.  

Für den Fall, dass in einem der zwei dem Ge-
schäftsjahr vorangegangenen Geschäftsjahre keine 
Geschäftseinheiten in dem Steuerhoheitsgebiet be-
legen waren, ist das jeweilige Geschäftsjahr bei der 
Durchschnittsbildung nach Satz 1 nicht zu berück-
sichtigen. 

(2) Absatz 1 gilt nicht für staatenlose Ge-
schäftseinheiten oder Investmenteinheiten. 

(2) u n v e r ä n d e r t  
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(3) Bei dem durchschnittlichen Mindest-
steuer-Gesamtumsatz beziehungsweise dem 
durchschnittlichen Mindeststeuer-Gesamtgewinn 
oder Mindeststeuer-Gesamtverlust handelt es sich 
um den Durchschnitt des in diesem Steuerhoheits-
gebiet verzeichneten Mindeststeuer-Umsatzes be-
ziehungsweise des Mindeststeuer-Gewinns oder 
Mindeststeuer-Verlusts für das laufende und die 
zwei vorangegangenen Geschäftsjahre. Der Min-
deststeuer-Gesamtumsatz eines Steuerhoheitsge-
biets für ein Geschäftsjahr entspricht der Summe 
der Mindeststeuer-Umsätze aller in dem Steuerho-
heitsgebiet belegenen Geschäftseinheiten für die-
ses Geschäftsjahr unter Berücksichtigung der nach 
Teil 3 berechneten Anpassungen. 

(3) u n v e r ä n d e r t  

Unterabschnitt 2 Unterabschnitt 2 

Zusätzlicher laufender Steuererhöhungsbetrag Zusätzlicher laufender Steuererhöhungsbetrag 

§ 55 § 57 

Zusätzlicher Steuererhöhungsbetrag Zusätzlicher Steuererhöhungsbetrag 

(1) Führen § 34 Absatz 1, § 48 Absatz 4, 
§ 50 Absatz 1, 2, 4 und 6 sowie § 69 zu einer Än-
derung des effektiven Steuersatzes und des Steuer-
erhöhungsbetrags für ein vorangegangenes Ge-
schäftsjahr, 

(1) Führen § 36 Absatz 1, § 50 Absatz 4, 
§ 52 Absatz 1, 2, 4 und 6 sowie § 71 zu einer Än-
derung des effektiven Steuersatzes und des Steuer-
erhöhungsbetrags für ein vorangegangenes Ge-
schäftsjahr, 

1. werden der effektive Steuersatz und der Steu-
ererhöhungsbetrag für das vorangegangene 
Geschäftsjahr nach den Regelungen der 
§§ 51, 52 und 56 bis 60 nach Berücksichti-
gung der Anpassungen der angepassten er-
fassten Steuern und des Mindeststeuer-Ge-
winns oder Mindeststeuer-Verlusts neu be-
rechnet und  

1. werden der effektive Steuersatz und der Steu-
ererhöhungsbetrag für das vorangegangene 
Geschäftsjahr nach den Regelungen der 
§§ 53, 54 und 58 bis 62 nach Berücksichti-
gung der Anpassungen der angepassten er-
fassten Steuern und des Mindeststeuer-Ge-
winns oder Mindeststeuer-Verlusts neu be-
rechnet und 

2. wird jede sich aus einer solchen Neuberech-
nung ergebende Erhöhung für Zwecke des 
§ 52 Absatz 2 Satz 1 als zusätzlicher Steuer-
erhöhungsbetrag des laufenden Geschäftsjah-
res behandelt.  

2. wird jede sich aus einer solchen Neuberech-
nung ergebende Erhöhung für Zwecke des 
§ 54 Absatz 2 Satz 1 als zusätzlicher Steuer-
erhöhungsbetrag des laufenden Geschäftsjah-
res behandelt. 
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(2) Wenn nach Absatz 1 ein zusätzlicher 
Steuererhöhungsbetrag für das Steuerhoheitsgebiet 
für das laufende Geschäftsjahr entstanden ist und 
sich im laufenden Geschäftsjahr kein Mindest-
steuer-Gesamtgewinn ergibt, entspricht für Zwe-
cke der Anwendung von § 9 Absatz 2 der Mindest-
steuer-Gewinn jeder in dem Steuerhoheitsgebiet 
belegenen Geschäftseinheit dem nach § 52 
Absatz 4 für diese Geschäftseinheit ermittelten 
Steuererhöhungsbetrag geteilt durch den Mindest-
steuersatz nach § 52 Absatz 1. 

(2) Wenn nach Absatz 1 ein zusätzlicher 
Steuererhöhungsbetrag für das Steuerhoheitsgebiet 
für das laufende Geschäftsjahr entstanden ist und 
sich im laufenden Geschäftsjahr kein Mindest-
steuer-Gesamtgewinn ergibt, entspricht für Zwe-
cke der Anwendung von § 9 Absatz 2 der Mindest-
steuer-Gewinn jeder in dem Steuerhoheitsgebiet 
belegenen Geschäftseinheit dem nach 
§ 54 Absatz 4 für diese Geschäftseinheit ermittel-
ten Steuererhöhungsbetrag geteilt durch den Min-
deststeuersatz nach § 54 Absatz 1. 

(3) Wenn aufgrund von § 44 ein zusätzlicher 
Steuererhöhungsbetrag für das laufende Geschäfts-
jahr entstanden ist, entspricht der Mindeststeuer-
Gewinn für Zwecke der Anwendung von § 9 
Absatz 2 jeder in dem Steuerhoheitsgebiet belege-
nen Geschäftseinheit dem Ergebnis des dieser Ge-
schäftseinheit danach zuzurechnenden Ergän-
zungssteuerbetrags geteilt durch den Mindeststeu-
ersatz. Der zusätzliche Steuererhöhungsbetrag, der 
den einzelnen Geschäftseinheiten zuzurechnen ist, 
ist nur unter den Geschäftseinheiten aufzuteilen, 
für die sich ein angepasster erfasster Steuerbetrag 
ergibt, der weniger als null und weniger als der 
Mindeststeuer-Gewinn oder Mindeststeuer-Ver-
lust der betreffenden Geschäftseinheit multipliziert 
mit dem Mindeststeuersatz beträgt. Die Aufteilung 
erfolgt anteilig auf der Grundlage des folgenden 
Betrags für jede dieser Geschäftseinheiten: 

(3) Wenn aufgrund von § 46 ein zusätzlicher 
Steuererhöhungsbetrag für das laufende Geschäfts-
jahr entstanden ist, entspricht der Mindeststeuer-
Gewinn für Zwecke der Anwendung von 
§ 9 Absatz 2 jeder in dem Steuerhoheitsgebiet be-
legenen Geschäftseinheit dem Ergebnis des dieser 
Geschäftseinheit danach zuzurechnenden Ergän-
zungssteuerbetrags geteilt durch den Mindeststeu-
ersatz. Der zusätzliche Steuererhöhungsbetrag, der 
den einzelnen Geschäftseinheiten zuzurechnen ist, 
ist nur unter den Geschäftseinheiten aufzuteilen, 
für die sich ein angepasster erfasster Steuerbetrag 
ergibt, der weniger als null und weniger als der 
Mindeststeuer-Gewinn oder Mindeststeuer-Ver-
lust der betreffenden Geschäftseinheit multipliziert 
mit dem Mindeststeuersatz beträgt. Die Aufteilung 
erfolgt anteilig auf der Grundlage des folgenden 
Betrags für jede dieser Geschäftseinheiten: 

Entwurf 

 

Beschlüsse des 7. Ausschusses 

u n v e r ä n d e r t  

Entwurf Beschlüsse des 7. Ausschusses 

(4) Wird einer Geschäftseinheit ein zusätzli-
cher Steuererhöhungsbetrag für das Geschäftsjahr 
nach den Absätzen 1 bis 3 und nach § 52 Absatz 4 
Satz 1 zugerechnet, wird diese Geschäftseinheit für 
die Zwecke des Teils 2 als niedrig besteuerte Ge-
schäftseinheit behandelt. 

(4) Wird einer Geschäftseinheit ein zusätzli-
cher Steuererhöhungsbetrag für das Geschäftsjahr 
nach den Absätzen 1 bis 3 und nach 
§ 54 Absatz 4 Satz 1 zugerechnet, wird diese Ge-
schäftseinheit für die Zwecke des Teils 2 als nied-
rig besteuerte Geschäftseinheit behandelt. 

(Mindeststeuer-Gewinn oder Mindeststeuer-Verlust × Mindeststeuersatz) − angepasste erfasste Steuern 
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A b s c h n i t t  2  A b s c h n i t t  2  

S u b s t a n z b a s i e r t e r  F r e i b e t r a g  S u b s t a n z b a s i e r t e r  F r e i b e t r a g  

§ 56 § 58 

Ermittlung des substanzbasierten Freibetrags u n v e r ä n d e r t  

(1) Der substanzbasierte Freibetrag für alle 
in einem Steuerhoheitsgebiet belegenen Geschäfts-
einheiten, ausgenommen von Investmenteinheiten, 
beträgt: 

 

Entwurf 

 

Beschlüsse des 7. Ausschusses 

u n v e r ä n d e r t  

Entwurf Beschlüsse des 7. Ausschusses 

(2) Auf Antrag der berichtspflichtigen Ge-
schäftseinheit kann für jedes Geschäftsjahr auf den 
Ansatz und die Ermittlung des substanzbasierten 
Freibetrags nach Absatz 1 verzichtet werden.  

 

§ 57 § 59 

Berücksichtigungsfähige Beschäftigte und be-
rücksichtigungsfähige Lohnkosten 

Berücksichtigungsfähige Beschäftigte und be-
rücksichtigungsfähige Lohnkosten 

(1) Berücksichtigungsfähige Beschäftigte 
sind Beschäftigte, einschließlich Teilzeitbeschäf-
tigte, einer Geschäftseinheit sowie unabhängige 
Auftragnehmer, die zur regulären Geschäftstätig-
keit der Geschäftseinheit beitragen und gegenüber 
der Unternehmensgruppe in Bezug auf diese Tätig-
keit weisungsgebunden sind. 

(1) Berücksichtigungsfähige Beschäftigte 
sind 

 1. Beschäftigte, einschließlich Teilzeitbe-
schäftigte, einer Geschäftseinheit sowie un-
abhängige Auftragnehmer, die zur regulä-
ren Geschäftstätigkeit der Geschäftseinheit 

5 % × berücksichtigungsfähige Lohnkosten für berücksichtigungsfähige Beschäftigte 
+ 5 % ×  berücksichtigungsfähige materielle Vermögenswerte 
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beitragen und gegenüber der Unterneh-
mensgruppe in Bezug auf diese Tätigkeit 
weisungsgebunden sind und 

 2. ihre Tätigkeiten für die Unternehmens-
gruppe in dem Steuerhoheitsgebiet ausü-
ben. 

(2) Berücksichtigungsfähige Lohnkosten 
sind Löhne, Gehälter und andere Bezüge für Be-
schäftigte nach Absatz 1, einbehaltene Lohnsteu-
ern und Sozialversicherungsbeiträge des Arbeitge-
bers. Andere Bezüge im Sinne des Satzes 1 umfas-
sen solche, die eine unmittelbare und ausschließli-
che persönliche Vorteilszuwendung an Beschäf-
tigte nach Absatz 1 darstellen; darunter fallen 
Krankenversicherungsbeiträge sowie Renten- und 
Pensionsbeiträge des Arbeitgebers. Dabei sind fol-
gende Lohnkosten nicht zu berücksichtigen: 

(2) Berücksichtigungsfähige Lohnkosten 
sind Löhne, Gehälter und andere Bezüge für Be-
schäftigte nach Absatz 1, einbehaltene Lohnsteu-
ern und Sozialversicherungsbeiträge des Arbeitge-
bers. Andere Bezüge im Sinne des Satzes 1 umfas-
sen solche, die eine unmittelbare und ausschließli-
che persönliche Vorteilszuwendung an Beschäf-
tigte nach Absatz 1 darstellen; darunter fallen 
Krankenversicherungsbeiträge sowie Renten- und 
Pensionsbeiträge des Arbeitgebers. Dabei sind fol-
gende Lohnkosten nicht zu berücksichtigen: 

1. Lohnkosten, die als Anschaffungs- oder Her-
stellungskosten als Teil des Buchwerts be-
rücksichtigungsfähiger materieller Vermö-
genswerte aktiviert worden sind, und 

1. u n v e r ä n d e r t  

2. Lohnkosten, die den auszunehmenden Ge-
winnen oder Verlusten nach § 28 zuzuordnen 
sind. 

2. Lohnkosten, die den auszunehmenden Ge-
winnen oder Verlusten nach § 30 zuzuordnen 
sind. 

§ 58 § 60 

Berücksichtigungsfähige materielle Vermö-
genswerte 

Berücksichtigungsfähige materielle Vermö-
genswerte 

(1) Berücksichtigungsfähige materielle Ver-
mögenswerte entsprechen dem Buchwert folgen-
der im Steuerhoheitsgebiet der Geschäftseinheit 
belegener materieller Vermögenswerte: 

(1) Berücksichtigungsfähige materielle Ver-
mögenswerte entsprechen dem Buchwert folgen-
der im Steuerhoheitsgebiet der Geschäftseinheit 
belegener materieller Vermögenswerte: 

1. von Sachanlagevermögen, 1. u n v e r ä n d e r t  

2. natürlicher Ressourcen, 2. u n v e r ä n d e r t  

3. des Rechts des Leasingnehmers zur Nutzung 
eines im Steuerhoheitsgebiet der Geschäfts-
einheit belegenen materiellen Vermögens-
wertes, und 

3. u n v e r ä n d e r t  

4. einer staatlichen Lizenz oder einer ähnlichen 
staatlichen Vereinbarung zur Nutzung unbe-
weglichen Vermögens oder natürlicher Res-
sourcen, die mit erheblichen Investitionen in 
materielle Vermögenswerte einhergehen. 

4. einer staatlichen Lizenz oder einer ähnlichen 
staatliche Vereinbarung zur Nutzung unbe-
weglichen Vermögens oder natürlicher Res-
sourcen, die mit erheblichen Investitionen in 
materielle Vermögenswerte einhergehen. 
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 Materielle Vermögenswerte werden anteilig be-
rücksichtigt, soweit sie nicht mehr als 50 Pro-
zent des Geschäftsjahres im selben Steuerho-
heitsgebiet der Geschäftseinheit belegen sind. 

(2) Bei der Ermittlung der berücksichti-
gungsfähigen materiellen Vermögenswerte nach 
Absatz 1 sind nicht zu berücksichtigen: 

(2) Bei der Ermittlung der berücksichti-
gungsfähigen materiellen Vermögenswerte nach 
Absatz 1 sind nicht zu berücksichtigen: 

1. die Buchwerte der zur Veräußerung sowie zu 
Leasing- oder Investitionszwecken gehalte-
nen Vermögenswerte, einschließlich Grund 
und Boden und Gebäuden sowie  

1. die Buchwerte der zur Veräußerung sowie zu 
Finanzierungsleasing- oder Investitionszwe-
cken gehaltenen Vermögenswerte, ein-
schließlich Grund und Boden und Gebäuden 
sowie 

2. die Buchwerte materieller Vermögenswerte, 
die bei der Erzielung von Gewinnen oder Ver-
lusten nach § 28 eingesetzt werden; Buch-
werte materieller Vermögenswerte, die § 28 
Absatz 3 zugeordnet sind, werden berück-
sichtigt, soweit die mit ihnen erzielten Ge-
winne oder Verluste über die nach § 28 
Absatz 5 festgelegte Obergrenze hinausge-
hen. 

2. die Buchwerte materieller Vermögenswerte, 
die bei der Erzielung von Gewinnen oder Ver-
lusten nach § 30 eingesetzt werden; Buch-
werte materieller Vermögenswerte, die 
§ 30 Absatz 3 zugeordnet sind, werden be-
rücksichtigt, soweit die mit ihnen erzielten 
Gewinne oder Verluste über die nach 
§ 30 Absatz 5 festgelegte Obergrenze hinaus-
gehen. 

 Bei Mietleasing dürfen die Buchwerte der zu 
diesen Zwecken gehaltenen Vermögenswerte 
beim Leasinggeber berücksichtigt werden, so-
weit diese den Betrag des Nutzungsrechts des 
Leasingnehmers übersteigen. Ist der Leasing-
nehmer keine Geschäftseinheit der Unterneh-
mensgruppe, entspricht der Betrag des Nut-
zungsrechts dem nicht abgezinsten Betrag der 
im Rahmen des Leasingverhältnisses verblei-
benden Zahlungen, einschließlich etwaiger Ver-
längerungen, die bei der Bestimmung des Nut-
zungsrechts nach einem anerkannten Rech-
nungslegungsstandard berücksichtigt werden 
würde. Bei materiellen Vermögenswerten, die 
zu kurzfristigen Vermietungszwecken dienen, 
ist kein Betrag für das Nutzungsrecht des Lea-
singnehmers anzusetzen. Materielle Vermö-
genswerte dienen zu kurzfristigen Vermietungs-
zwecken, wenn diese während des Geschäftsjah-
res regelmäßig mehrmals an verschiedene Lea-
singnehmer vermietet werden, wobei die durch-
schnittliche Leasingdauer, einschließlich etwai-
ger Verlängerungen und Erweiterungen, für je-
den Leasingnehmer höchstens 30 Tage beträgt. 

(3) Für die Ermittlung der berücksichti-
gungsfähigen materiellen Vermögenswerte nach 
den Absätzen 1 und 2 ist auf die durchschnittlichen 

(3) Für die Ermittlung der berücksichti-
gungsfähigen materiellen Vermögenswerte nach 
den Absätzen 1 und 2 ist auf die durchschnittlichen 
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Buchwerte der berücksichtigungsfähigen materiel-
len Vermögenswerte am Beginn und Ende des Ge-
schäftsjahres abzustellen, wie sie im Konzernab-
schluss der obersten Muttergesellschaft ausgewie-
sen sind. 

Buchwerte der berücksichtigungsfähigen materiel-
len Vermögenswerte am Beginn und Ende des Ge-
schäftsjahres abzustellen, wie sie im Konzernab-
schluss der obersten Muttergesellschaft ausgewie-
sen sind. Für den Betrag des Nutzungsrechts des 
Leasingnehmers nach Absatz 2 Satz 2 ist auf 
den durchschnittlichen Betrag des Nutzungs-
rechts am Beginn und Ende des Geschäftsjahres 
abzustellen. 

§ 59 § 61 

Anwendung des substanzbasierten Freibetrags 
in Sonderfällen 

Anwendung des substanzbasierten Freibetrags 
in Sonderfällen 

(1) Die §§ 57 und 58 sind auf Betriebsstät-
ten entsprechend anzuwenden. Dabei richten sich 
die maßgeblichen Werte nach der Rechnungsle-
gung der Betriebsstätte nach § 40. Die berücksich-
tigungsfähigen Lohnkosten und die berücksichti-
gungsfähigen materiellen Vermögenswerte einer 
Betriebsstätte nach Satz 1 sind im gleichen Ver-
hältnis auszunehmen, zu dem die Beträge nach 
§ 40 Absatz 1 und § 67 Absatz 3 ganz oder teil-
weise bei der Ermittlung des Mindeststeuer-Jahre-
süberschusses oder Mindeststeuer-Jahresfehlbe-
trags auszunehmen sind. Die bei der Betriebstätte 
berücksichtigten Werte sind beim Stammhaus 
nicht erneut zu berücksichtigen. 

(1) Die §§ 59 und 60 sind auf Betriebsstät-
ten entsprechend anzuwenden. Dabei richten sich 
die maßgeblichen Werte nach der Rechnungsle-
gung der Betriebsstätte nach § 42. Die berücksich-
tigungsfähigen Lohnkosten und die berücksichti-
gungsfähigen materiellen Vermögenswerte einer 
Betriebsstätte nach Satz 1 sind im gleichen Ver-
hältnis auszunehmen, zu dem die Beträge nach 
§ 42 Absatz 1 und § 69 Absatz 3 ganz oder teil-
weise bei der Ermittlung des Mindeststeuer-Jahre-
süberschusses oder Mindeststeuer-Jahresfehlbe-
trags auszunehmen sind. Die bei der Betriebstätte 
berücksichtigten Werte sind beim Stammhaus 
nicht erneut zu berücksichtigen. 

(2) Die berücksichtigungsfähigen Lohnkos-
ten und berücksichtigungsfähigen materiellen Ver-
mögenswerte, die keiner Betriebsstätte nach 
Absatz 1 zuzuordnen sind, sind bei transparenten 
Einheiten wie folgt zuzuordnen: 

(2) Die berücksichtigungsfähigen Lohnkos-
ten und berücksichtigungsfähigen materiellen Ver-
mögenswerte, die keiner Betriebsstätte nach 
Absatz 1 zuzuordnen sind, sind bei transparenten 
Einheiten wie folgt zuzuordnen: 

1. sofern die Einheit keine oberste Muttergesell-
schaft ist, den gruppenzugehörigen Gesell-
schaftern entsprechend ihrer jeweiligen Ei-
genkapitalbeteiligung, vorausgesetzt, die be-
rücksichtigungsfähigen Beschäftigten und be-
rücksichtigungsfähigen materiellen Vermö-
genswerte sind im gleichen Steuerhoheitsge-
biet belegen wie die jeweiligen gruppenzuge-
hörigen Gesellschafter, 

1. u n v e r ä n d e r t  

2. sofern die Einheit oberste Muttergesellschaft 
ist, dieser Einheit, soweit die berücksichti-
gungsfähigen Beschäftigten und berücksichti-
gungsfähigen materiellen Vermögenswerte 
im gleichen Steuerhoheitsgebiet wie die 
oberste Muttergesellschaft belegen sind, ver-
mindert um den Anteil, zu dem Beträge nach 

2. sofern die Einheit oberste Muttergesellschaft 
ist, dieser Einheit, soweit die berücksichti-
gungsfähigen Beschäftigten und berücksichti-
gungsfähigen materiellen Vermögenswerte 
im gleichen Steuerhoheitsgebiet wie die 
oberste Muttergesellschaft belegen sind, ver-
mindert um den Anteil, zu dem Beträge nach 
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§ 67 bei der Ermittlung des Mindeststeuer-
Jahresüberschusses oder Mindeststeuer-Jah-
resfehlbetrags auszunehmen sind. 

§ 69 bei der Ermittlung des Mindeststeuer-
Jahresüberschusses oder Mindeststeuer-Jah-
resfehlbetrags auszunehmen sind. 

Alle berücksichtigungsfähigen Lohnkosten und be-
rücksichtigungsfähigen materiellen Vermögens-
werte, die nicht nach Satz 1 zugeordnet werden 
können, sind bei der Ermittlung des substanzba-
sierten Freibetrags nicht zu berücksichtigen. 

Alle berücksichtigungsfähigen Lohnkosten und be-
rücksichtigungsfähigen materiellen Vermögens-
werte, die nicht nach Satz 1 zugeordnet werden 
können, sind bei der Ermittlung des substanzba-
sierten Freibetrags nicht zu berücksichtigen. 

§ 60 § 62 

Ermittlung des substanzbasierten Freibetrags 
in einem Übergangszeitraum 

Ermittlung des substanzbasierten Freibetrags 
in einem Übergangszeitraum 

(1) Für die Zwecke der Anwendung der 
§§ 56 und 57 gilt anstelle des Werts von 5 Prozent 
für jedes Geschäftsjahr, das in einem der folgenden 
Kalenderjahre beginnt, folgender Wert: 

(1) Für die Zwecke der Anwendung der 
§§ 58 und 59 gilt anstelle des Werts von 5 Prozent 
für jedes Geschäftsjahr, das in einem der folgenden 
Kalenderjahre beginnt, folgender Wert: 

Entwurf 
Geschäftsjahr beginnt im Kalenderjahr Prozentsatz für § 56 

2023 10 

2024 9,8 

2025 9,6 

2026 9,4 

2027 9,2 

2028 9,0 

2029 8,2 

2030 7,4 

2031 6,6 

2032 5,8 

Beschlüsse des 7. Ausschusses 
Geschäftsjahr beginnt im Kalenderjahr Prozentsatz für § 58 

2023 10 

2024 9,8 

2025 9,6 

2026 9,4 

2027 9,2 

2028 9,0 

2029 8,2 

2030 7,4 

2031 6,6 

2032 5,8 
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(2) Für die Zwecke der Anwendung der 
§§ 56 und 58 gilt anstelle des Werts von 5 Prozent 
für jedes Geschäftsjahr, das in einem der folgenden 
Kalenderjahre beginnt, folgender Wert: 

(2) Für die Zwecke der Anwendung der 
§§ 58 und 60 gilt anstelle des Werts von 5 Prozent 
für jedes Geschäftsjahr, das in einem der folgenden 
Kalenderjahre beginnt, folgender Wert: 

Entwurf 
Geschäftsjahr beginnt im Kalenderjahr Prozentsatz für § 56 

2023 8,0 

2024 7,8 

2025 7,6 

2026 7,4 

2027 7,2 

2028 7,0 

2029 6,6 

2030 6,2 

2031 5,8 

2032 5,4 

Beschlüsse des 7. Ausschusses 
Geschäftsjahr beginnt im Kalenderjahr Prozentsatz für § 58 

2023 8,0 

2024 7,8 

2025 7,6 

2026 7,4 

2027 7,2 

2028 7,0 

2029 6,6 

2030 6,2 

2031 5,8 

2032 5,4 
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T e i l  6  T e i l  6  

U n t e r n e h m e n s u m s t r u k t u r i e -
r u n g e n  u n d  B e t e i l i g u n g s -

s t r u k t u r e n  

U n t e r n e h m e n s u m s t r u k t u r i e -
r u n g e n  u n d  B e t e i l i g u n g s -

s t r u k t u r e n  

A b s c h n i t t  1  A b s c h n i t t  1  

E r m i t t l u n g  d e r  U m s a t z g r e n z e  
i n  S o n d e r f ä l l e n  

E r m i t t l u n g  d e r  U m s a t z g r e n z e  
i n  S o n d e r f ä l l e n  

§ 61 § 63 

Anwendung der Umsatzgrenze bei Zusammen-
schluss oder Teilung  

u n v e r ä n d e r t  

(1) Haben sich zwei oder mehr Unterneh-
mensgruppen zu einer Unternehmensgruppe zu-
sammengeschlossen, gilt für Geschäftsjahre vor 
dem Zusammenschluss der Schwellenwert nach 
§ 1 Absatz 1 Satz 1 als erreicht, wenn die Summe 
der in den Konzernabschlüssen für das jeweilige 
Geschäftsjahr ausgewiesenen Umsatzerlöse 750 
Millionen Euro oder mehr beträgt. 

 

(2) Schließt sich eine Einheit, die keiner Un-
ternehmensgruppe angehört, mit einer anderen 
Einheit oder einer Unternehmensgruppe zusam-
men und hat eine oder haben beide Parteien für Ge-
schäftsjahre vor dem Zusammenschluss keinen 
Konzernabschluss aufgestellt, gilt für solche Ge-
schäftsjahre der Schwellenwert nach § 1 Absatz 1 
Satz 1 als erreicht, wenn die Summe der in den 
Konzern- und Einzelabschlüssen der Parteien für 
das jeweilige Geschäftsjahr ausgewiesenen Um-
satzerlöse 750 Millionen Euro oder mehr beträgt. 

 

(3) Teilt sich eine Unternehmensgruppe, die 
die Umsatzgrenze erfüllt, in zwei oder mehr Unter-
nehmensgruppen (Teilunternehmensgruppen), gilt 
für eine Teilunternehmensgruppe die Umsatz-
grenze für die ersten vier Geschäftsjahre, die nach 
der Teilung enden, als erfüllt, wenn sie im ersten 
Geschäftsjahr, das nach der Teilung endet, den 
Schwellenwert nach § 1 Absatz 1 Satz 1 erreicht. 
Für das zweite bis vierte Geschäftsjahr, das nach 
der Teilung endet, gilt die Umsatzgrenze als erfüllt, 
wenn sie den Schwellenwert nach § 1 Absatz 1 
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Satz 1 in mindestens zwei jener Geschäftsjahre er-
reicht.  

(4) § 1 Absatz 3 gilt für die Anwendung der 
Absätze 1 bis 3 entsprechend. 

 

(5) Zusammenschluss im Sinne der 
Absätze 1 und 2 ist jede Vereinbarung, bei der 

 

1. alle oder im Wesentlichen alle Einheiten meh-
rerer eigenständiger Unternehmensgruppen 
unter gemeinsame Kontrolle gebracht wer-
den, sodass sie eine Unternehmensgruppe im 
Sinne des § 4 Absatz 1 Satz 1 bilden, oder 

 

2. eine Einheit, die nicht Teil einer Unterneh-
mensgruppe ist, zusammen mit einer anderen 
Einheit oder einer Unternehmensgruppe unter 
gemeinsame Kontrolle gebracht wird, sodass 
sie eine neue Unternehmensgruppe im Sinne 
des § 4 Absatz 1 Satz 1 bilden. 

 

(6) Teilung im Sinne des Absatzes 3 ist jede 
Vereinbarung, nach der Einheiten einer Unterneh-
mensgruppe in mindestens zwei Unternehmens-
gruppen geteilt werden, sodass sie nicht mehr von 
derselben obersten Muttergesellschaft in den Kon-
zernabschluss einbezogen werden. 

 

A b s c h n i t t  2  A b s c h n i t t  2  

V e r ä n d e r u n g e n  d e r  U n t e r n e h -
m e n s g r u p p e  

V e r ä n d e r u n g e n  d e r  U n t e r n e h -
m e n s g r u p p e  

§ 62 § 64 

Austritt und Beitritt von Geschäftseinheiten Austritt und Beitritt von Geschäftseinheiten 

(1) Die beitretende oder austretende Ge-
schäftseinheit gilt im Geschäftsjahr des Beitritts 
oder Austritts als zu der Unternehmensgruppe zu-
gehörig, welche im Geschäftsjahr des Beitritts oder 
Austritts Vermögenswerte, Schulden, Erträge, 
Aufwendungen und Zahlungsströme der beitreten-
den oder austretenden Geschäftseinheit im Kon-
zernabschluss der obersten Muttergesellschaft er-
fasst. 

(1) u n v e r ä n d e r t  

(2) In den Fällen des Absatzes 1 gelten die 
nachfolgenden Bestimmungen:  

(2) In den Fällen des Absatzes 1 gelten die 
nachfolgenden Bestimmungen: 
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1. Der Mindeststeuer-Jahresüberschuss oder 
Mindeststeuer-Jahresfehlbetrag und die ange-
passten erfassten Steuern der beitretenden 
oder austretenden Geschäftseinheit werden 
im Geschäftsjahr des Beitritts oder Austritts 
bei der jeweiligen Unternehmensgruppe nur 
insoweit berücksichtigt, als diese im Kon-
zernabschluss der obersten Muttergesellschaft 
berücksichtigt wurden.  

1. u n v e r ä n d e r t  

2. Im Geschäftsjahr des Beitritts oder Austritts 
und in jedem nachfolgenden Geschäftsjahr 
werden der Mindeststeuer-Gewinn oder Min-
deststeuer-Verlust und die angepassten er-
fassten Steuern der beitretenden oder austre-
tenden Geschäftseinheit auf der Grundlage 
der historischen Buchwerte ihrer Vermögens-
werte und Schulden bestimmt.  

2. u n v e r ä n d e r t  

3. Im Geschäftsjahr des Beitritts oder Austritts 
werden bei der Berechnung der berücksichti-
gungsfähigen Lohnkosten (§ 57) der beitre-
tenden oder austretenden Geschäftseinheit 
nur die im Konzernabschluss der obersten 
Muttergesellschaft ausgewiesenen Lohnkos-
ten berücksichtigt.  

3. Im Geschäftsjahr des Beitritts oder Austritts 
werden bei der Berechnung der berücksichti-
gungsfähigen Lohnkosten (§ 59) der beitre-
tenden oder austretenden Geschäftseinheit 
nur die im Konzernabschluss der obersten 
Muttergesellschaft ausgewiesenen Lohnkos-
ten berücksichtigt. 

4. Bei der Berechnung der Buchwerte der be-
rücksichtigungsfähigen materiellen Vermö-
genswerte (§ 58) der beitretenden oder austre-
tenden Geschäftseinheit erfolgt für das Ge-
schäftsjahr des Beitritts oder Austritts eine 
zeitanteilige Anpassung entsprechend dem 
Zeitraum, in dem die Geschäftseinheit der je-
weiligen Unternehmensgruppe angehörte.  

4. Bei der Berechnung der Buchwerte der be-
rücksichtigungsfähigen materiellen Vermö-
genswerte (§ 60) der beitretenden oder austre-
tenden Geschäftseinheit erfolgt für das Ge-
schäftsjahr des Beitritts oder Austritts eine 
zeitanteilige Anpassung entsprechend dem 
Zeitraum, in dem die Geschäftseinheit der je-
weiligen Unternehmensgruppe angehörte. 

5. Mit Ausnahme des latenten Steueranspruchs 
aufgrund des Mindeststeuer-Verlustwahl-
rechts (§ 49) werden die aktiven und passiven 
latenten Steuern der beitretenden oder austre-
tenden Geschäftseinheit, die zwischen Unter-
nehmensgruppen übertragen werden, von der 
erwerbenden Unternehmensgruppe in der 
gleichen Weise und im gleichen Umfang be-
rücksichtigt als ob die erwerbende Unterneh-
mensgruppe diese Geschäftseinheit bereits 
zum Zeitpunkt des Entstehens dieser aktiven 
und passiven latenten Steuern beherrschte. 

5. Mit Ausnahme des latenten Steueranspruchs 
aufgrund des Mindeststeuer-Verlustwahl-
rechts (§ 51) werden die aktiven und passiven 
latenten Steuern der beitretenden oder austre-
tenden Geschäftseinheit, die zwischen Unter-
nehmensgruppen übertragen werden, von der 
erwerbenden Unternehmensgruppe in der 
gleichen Weise und im gleichen Umfang be-
rücksichtigt als ob die erwerbende Unterneh-
mensgruppe diese Geschäftseinheit bereits 
zum Zeitpunkt des Entstehens dieser aktiven 
und passiven latenten Steuern beherrschte. 

6. Passive latente Steuern der beitretenden oder 
austretenden Geschäftseinheit, die zuvor in 
den Gesamtbetrag der Anpassung der latenten 
Steuern einbezogen wurden, sind von der ver-
äußernden Unternehmensgruppe für Zwecke 

6. Passive latente Steuern der beitretenden oder 
austretenden Geschäftseinheit, die zuvor in 
den Gesamtbetrag der Anpassung der latenten 
Steuern einbezogen wurden, sind von der ver-
äußernden Unternehmensgruppe für Zwecke 
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des § 48 Absatz 4 als ausgeglichen und von 
der erwerbenden Unternehmensgruppe für 
Zwecke des § 48 Absatz 4 als im Geschäfts-
jahr des Erwerbs entstanden zu behandeln; ab-
weichend von § 48 Absatz 4 Satz 2 ist in die-
sen Fällen der Nachversteuerungsbetrag als 
Minderung der erfassten Steuern des laufen-
den Geschäftsjahres zu behandeln.  

des § 50 Absatz 4 als ausgeglichen und von 
der erwerbenden Unternehmensgruppe für 
Zwecke des § 50 Absatz 4 als im Geschäfts-
jahr des Erwerbs entstanden zu behandeln; ab-
weichend von § 50 Absatz 4 Satz 2 ist in die-
sen Fällen der Nachversteuerungsbetrag als 
Minderung der erfassten Steuern des laufen-
den Geschäftsjahres zu behandeln. 

7. Ist die beitretende oder austretende Geschäfts-
einheit eine Muttergesellschaft und im Ge-
schäftsjahr des Beitritts oder Austritts min-
destens zu zwei Unternehmensgruppen zuge-
hörig, wendet sie die Bestimmungen der Pri-
märergänzungssteuerregelung gesondert auf 
die ihr zuzurechnenden Anteile an dem Steu-
ererhöhungsbetrag für die niedrig besteuerten 
Geschäftseinheiten an, die für jede dieser Un-
ternehmensgruppen identifiziert wurden. 

7. u n v e r ä n d e r t  

(3) Für Zwecke der Absätze 1 und 2 ist eine 
beitretende Geschäftseinheit eine Geschäftseinheit, 
die infolge einer Übertragung der unmittelbaren 
oder mittelbaren Beteiligung an dieser Geschäfts-
einheit in einem Geschäftsjahr einer Unterneh-
mensgruppe angehört. Dies gilt sinngemäß, wenn 
die Geschäftseinheit selbst zur obersten Mutterge-
sellschaft einer neuen Unternehmensgruppe wird. 
Eine austretende Geschäftseinheit ist eine Ge-
schäftseinheit, die infolge einer Übertragung der 
unmittelbaren oder mittelbaren Beteiligung an die-
ser Geschäftseinheit nicht mehr einer Unterneh-
mensgruppe angehört. 

(3) u n v e r ä n d e r t  

§ 63 § 65 

Erwerb und Veräußerung von Anteilen, die als 
Übertragung oder Erwerb von Vermögenswer-

ten und Schulden gelten  

u n v e r ä n d e r t  

Die Veräußerung oder der Erwerb einer Kon-
trollbeteiligung an einer beitretenden oder austre-
tenden Geschäftseinheit gilt als Übertragung oder 
Erwerb von Vermögenswerten und Schulden, 
wenn das Steuerhoheitsgebiet, in dem die Ge-
schäftseinheit belegen ist, oder im Fall einer steu-
ertransparenten Einheit das Steuerhoheitsgebiet, in 
dem sich die Vermögenswerte befinden, den Er-
werb oder die Veräußerung dieser Kontrollbeteili-
gung in gleicher oder ähnlicher Weise behandelt 
wie den Erwerb oder die Veräußerung von Vermö-
genswerten und Schulden und den Veräußerer auf 
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der Grundlage der Differenz zwischen den steuer-
lichen Buchwerten und dem Kaufpreis für die Kon-
trollbeteiligung oder dem beizulegenden Zeitwert 
der Vermögenswerte und Schulden mit einer er-
fassten Steuer belegt. 

§ 64 § 66 

Übertragung von Vermögenswerten oder 
Schulden 

Übertragung von Vermögenswerten oder 
Schulden 

(1) Eine Geschäftseinheit, die Vermögens-
werte oder Schulden überträgt (übertragende Ge-
schäftseinheit), bezieht die Gewinne oder Verluste 
der Übertragung in die Berechnung ihres Mindest-
steuer-Gewinns oder Mindeststeuer-Verlusts ein. 
Eine Geschäftseinheit, die Vermögenswerte und 
Schulden erwirbt (übernehmende Geschäftsein-
heit), übernimmt bei der Berechnung ihres Min-
deststeuer-Gewinns oder Mindeststeuer-Verlusts 
die Buchwerte der erworbenen Vermögenswerte 
und Schulden, die auf der Grundlage der von der 
obersten Muttergesellschaft im Konzernabschluss 
angewandten Rechnungslegungsstandards ermit-
telt wurden. § 21 bleibt unberührt.  

(1) u n v e r ä n d e r t  

(2) Abweichend von Absatz 1 gilt bei der 
Übertragung oder dem Erwerb von Vermögens-
werten und Schulden im Rahmen einer Mindest-
steuer-Reorganisation, dass  

(2) u n v e r ä n d e r t  

1. bei der Berechnung des Mindeststeuer-Ge-
winns oder Mindeststeuer-Verlusts der über-
tragenden Geschäftseinheit das Ergebnis aus 
der Übertragung der Vermögenswerte und 
Schulden außer Ansatz bleibt und 

 

2. bei der Berechnung des Mindeststeuer-Ge-
winns oder Mindeststeuer-Verlusts der über-
nehmenden Geschäftseinheit die Buchwerte 
der Vermögenswerte und Schulden der über-
tragenden Geschäftseinheit zum Zeitpunkt 
der Übertragung zugrunde gelegt werden 
(Buchwertfortführung). 

 

(3) Abweichend von den Absätzen 1 und 2 
gilt bei Übertragung von Vermögenswerten und 
Schulden im Rahmen einer Mindeststeuer-Reorga-
nisation, die zu nicht begünstigten Gewinnen oder 
Verlusten bei der übertragenden Geschäftseinheit 
führt, dass 

(3) u n v e r ä n d e r t  
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1. bei der Berechnung des Mindeststeuer-Ge-
winns oder Mindeststeuer-Verlusts der über-
tragenden Geschäftseinheit ein nicht begüns-
tigter Gewinn oder Verlust aus der Übertra-
gung der Vermögenswerte und Schulden be-
rücksichtigt wird und 

 

2. bei der Berechnung des Mindeststeuer-Ge-
winns oder Mindeststeuer-Verlusts der über-
nehmenden Geschäftseinheit die Buchwerte 
der Vermögenswerte und Schulden der über-
tragenden Geschäftseinheit zum Zeitpunkt 
der Übertragung zugrunde gelegt werden, wo-
bei die Buchwerte nach den lokalen Steuer-
vorschriften für die übernehmende Geschäfts-
einheit angepasst werden, um die nicht be-
günstigten Gewinne oder Verluste entspre-
chend abzubilden.  

 

(4) Setzt eine Geschäftseinheit in ihrem Be-
legenheitsstaat aufgrund der steuerrechtlichen 
Bestimmungen Vermögenswerte und Schulden 
zum beizulegenden Zeitwert an, ist auf Antrag der 
berichtspflichtigen Geschäftseinheit 

(4) u n v e r ä n d e r t  

1. bei der Berechnung des Mindeststeuer-Ge-
winns oder Mindeststeuer-Verlusts der Ge-
schäftseinheit ein Gewinn- oder Verlustbetrag 
für jeden ihrer Vermögenswerte und jede ih-
rer Schulden einzubeziehen, der 

 

a) der Differenz zwischen dem für Rech-
nungslegungszwecke ermittelten Buch-
wert unmittelbar vor dem Datum des 
auslösenden Ereignisses für die Steuer-
anpassung (auslösendes Ereignis) und 
dem beizulegenden Zeitwert unmittelbar 
nach dem auslösenden Ereignis ent-
spricht und 

 

b) um die nicht begünstigten Gewinne oder 
Verluste gemindert oder erhöht wird, die 
in Zusammenhang mit dem auslösenden 
Ereignis entstehen,  

 

2. bei der Berechnung des Mindeststeuer-Ge-
winns oder Mindeststeuer-Verlusts für die 
nach dem auslösenden Ereignis endenden Ge-
schäftsjahre der für Rechnungslegungszwe-
cke ermittelte beizulegende Zeitwert des Ver-
mögenswerts oder der Schuld unmittelbar 
nach dem auslösenden Ereignis zu verwen-
den, 
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3. im Mindeststeuer-Gewinn oder Mindest-
steuer-Verlust der Geschäftseinheit der Ge-
samtsaldo der nach Nummer 1 ermittelten Be-
träge zu berücksichtigen, und zwar entweder 

 

a) indem im Geschäftsjahr des auslösenden 
Ereignisses der Gesamtsaldo in voller 
Höhe angesetzt wird oder 

 

b) indem im Geschäftsjahr des auslösenden 
Ereignisses und in den vier darauffol-
genden Geschäftsjahren jeweils ein 
Fünftel des Gesamtsaldos angesetzt 
wird; scheidet die Geschäftseinheit in 
diesem Zeitraum aus der Unternehmens-
gruppe aus, ist der verbleibende Betrag 
in voller Höhe im Geschäftsjahr des 
Ausscheidens anzusetzen.  

 

(5) Für Zwecke der Absätze 2, 3 und 6 ist 
eine Mindeststeuer-Reorganisation eine Umwand-
lung im Sinne des § 1 des Umwandlungsgesetzes 
oder eine Übertragung von Vermögenswerten oder 
Schulden oder ein ähnlicher Geschäftsvorfall, bei 
der oder dem 

(5) Für Zwecke der Absätze 2, 3 und 6 ist 
eine Mindeststeuer-Reorganisation eine Umwand-
lung im Sinne des § 1 des Umwandlungsgesetzes 
oder eine Übertragung von Vermögenswerten oder 
Schulden oder ein ähnlicher Geschäftsvorfall, bei 
der oder dem 

1. die Gegenleistung für die Übertragung der 
Vermögenswerte ganz oder zu einem erhebli-
chen Teil aus der Ausgabe von Kapitalantei-
len durch die erwerbende Geschäftseinheit 
oder einer ihr nahestehenden Person im Sinne 
des Artikels 5 Absatz 8 des OECD-Musterab-
kommens besteht, oder im Fall einer Liquida-
tion aus Kapitalanteilen der liquidierten Ge-
schäftseinheit oder, wenn keine Gegenleis-
tung vorliegt, die Ausgabe eines Kapitalan-
teils keine wirtschaftliche Bedeutung hätte, 
und 

1. die Gegenleistung für die Übertragung der 
Vermögenswerte ganz oder zu einem erhebli-
chen Teil aus der Ausgabe von Kapitalantei-
len durch die erwerbende Geschäftseinheit o-
der einer ihr nahestehenden Person im Sinne 
des Artikels 5 Absatz 8 des OECD-Musterab-
kommens besteht oder im Fall einer Liquida-
tion aus Kapitalanteilen der liquidierten Ge-
schäftseinheit oder, wenn keine Gegenleis-
tung vorliegt, die Ausgabe eines Kapitalan-
teils keine wirtschaftliche Bedeutung hätte, 
und 

2. der gesamte oder ein Teil des Gewinns oder 
Verlusts der übertragenden Geschäftseinheit 
aus diesen Vermögenswerten nicht besteuert 
worden ist und 

2. u n v e r ä n d e r t  

3. die steuerrechtlichen Bestimmungen des Be-
legenheitsstaats der übernehmenden Ge-
schäftseinheit verlangen, dass die überneh-
mende Geschäftseinheit die steuerpflichtigen 
Einkünfte nach der Übertragung oder dem Er-
werb auf Grundlage der steuerlichen Buch-
werte der Vermögenswerte der übertragenden 
Geschäftseinheit berechnet, angepasst um et-

3. u n v e r ä n d e r t  
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waige nicht begünstigte Gewinne oder Ver-
luste im Zusammenhang mit der Übertragung 
oder dem Erwerb. 

(6) Für Zwecke der Absätze 3 bis 5 ist ein 
nicht begünstigter Gewinn oder Verlust ein besteu-
erter Gewinn oder Verlust der übertragenden Ge-
schäftseinheit, der aus einer Mindeststeuer-Reor-
ganisation resultiert. Ist der in der Rechnungsle-
gung ausgewiesene Gewinn oder Verlust aus der 
Umstrukturierung geringer als der Gewinn oder 
Verlust nach Satz 1, ist dieser Betrag als nicht be-
günstigter Gewinn oder Verlust zu berücksichti-
gen. 

(6) u n v e r ä n d e r t  

A b s c h n i t t  3  A b s c h n i t t  3  

B e s o n d e r e  B e t e i l i g u n g s s t r u k -
t u r e n  

B e s o n d e r e  B e t e i l i g u n g s s t r u k -
t u r e n  

§ 65 § 67 

Joint Venture Joint Venture 

(1) Die Berechnung des Steuererhöhungsbe-
trags des Joint Venture und seiner Tochtergesell-
schaften erfolgt entsprechend den Teilen 3 bis 7 so-
wie den §§ 81 bis 84, als handle es sich bei den 
Tochtergesellschaften um Geschäftseinheiten einer 
selbstständigen Unternehmensgruppe und bei dem 
Joint Venture um deren oberste Muttergesellschaft. 

(1) Die Berechnung des Steuererhöhungsbe-
trags des Joint Venture und seiner Tochtergesell-
schaften erfolgt entsprechend den Teilen 3 bis 7 so-
wie den §§ 84 bis 87, als handle es sich bei den 
Tochtergesellschaften um Geschäftseinheiten einer 
selbstständigen Unternehmensgruppe und bei dem 
Joint Venture um deren oberste Muttergesellschaft. 

(2) Eine Muttergesellschaft, die unmittelbar 
oder mittelbar an einem Joint Venture oder einer 
seiner Tochtergesellschaften beteiligt ist, wendet 
die Primärergänzungssteuerregelung entsprechend 
den §§ 8 bis 10 auf den ihr zuzurechnenden Anteil 
an dem Steuererhöhungsbetrag eines Mitglieds der 
Joint-Venture-Gruppe an. 

(2) u n v e r ä n d e r t  

(3) Der Steuererhöhungsbetrag der Joint-
Venture-Gruppe wird um den jeder Muttergesell-
schaft zuzurechnenden Anteil an dem Steuererhö-
hungsbetrag für jedes Mitglied der Joint-Venture-
Gruppe gekürzt, der nach Absatz 2 einer anerkann-
ten Primärergänzungssteuerregelung unterliegt. 
Ein verbleibender Betrag ist für Zwecke der Sekun-
därergänzungssteuerregelung dem Gesamtbetrag 
der Steuererhöhungsbeträge nach § 11 Absatz 1 
Satz 2 hinzuzurechnen. Der Steuererhöhungsbe-
trag der Joint-Venture-Gruppe ist der Anteil an 

(3) u n v e r ä n d e r t  
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dem Steuererhöhungsbetrag, der der obersten Mut-
tergesellschaft in Bezug auf alle Mitglieder der 
Joint-Venture-Gruppe zuzurechnen ist.  

(4) Ein Joint Venture im Sinne dieses Geset-
zes ist vorbehaltlich des Absatzes 5 eine Einheit, 
deren Finanzergebnisse nach der Equity-Methode 
im Konzernabschluss der obersten Muttergesell-
schaft erfasst werden und wenn diese oberste Mut-
tergesellschaft unmittelbar oder mittelbar eine Ei-
genkapitalbeteiligung von mindestens 50 Prozent 
an der Einheit hält.  

(4) u n v e r ä n d e r t  

(5) Ein Joint Venture umfasst nicht (5) u n v e r ä n d e r t  

1. eine oberste Muttergesellschaft einer Unter-
nehmensgruppe, die selbst die Umsatzgrenze 
erfüllt, und ihre Tochtergesellschaften, die 
Bestandteil dieser Unternehmensgruppe sind, 

 

2. eine ausgeschlossene Einheit,  

3. eine Einheit, an der die Unternehmensgruppe 
eine unmittelbare Eigenkapitalbeteiligung 
über eine ausgeschlossene Einheit hält und 

 

a) die ausschließlich oder fast ausschließ-
lich zu Gunsten der Anleger Vermögens-
werte verwaltet oder Finanzmittel an-
legt, oder 

 

b) die ausschließlich Nebentätigkeiten zu 
den von der ausgeschlossenen Einheit 
ausgeübten Tätigkeiten ausführt, oder 

 

c) die fast ausschließlich ausgenommener 
Gewinne oder Verluste im Sinne des 
§ 18 Nummer 2 in Verbindung mit § 20 
oder des § 18 Nummer 3 in Verbindung 
mit § 21 erzielt, 

 

4. eine Einheit, die im Besitz einer Unterneh-
mensgruppe steht, die sich ausschließlich aus 
ausgeschlossenen Einheiten zusammensetzt 
oder 

 

5. eine Joint-Venture-Tochtergesellschaft.   

(6) Eine Joint-Venture-Gruppe im Sinne 
dieses Gesetzes umfasst ein Joint Venture und 
seine Tochtergesellschaften.  

(6) u n v e r ä n d e r t  

(7) Eine Joint-Venture-Tochtergesellschaft 
im Sinne dieses Gesetzes ist eine Einheit, deren 
Vermögenswerte, Schulden, Erträge, Aufwendun-
gen und Zahlungsströme nach einem anerkannten 
Rechnungslegungsstandard von einem Joint Ven-
ture in den Konzernabschluss einbezogen werden 

(7) u n v e r ä n d e r t  
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oder bei Anwendung eines anerkannten Rech-
nungslegungsstandards in den Konzernabschluss 
einbezogen werden würden. Jede Betriebsstätte ei-
nes Joint Venture oder einer Joint-Venture-Toch-
tergesellschaft wird wie eine gesonderte Joint-
Venture-Tochtergesellschaft behandelt. 

§ 66 § 68 

Unternehmensgruppen mit mehreren Mutter-
gesellschaften 

Unternehmensgruppen mit mehreren Mutter-
gesellschaften 

(1) Geschäftseinheiten und ausgeschlossene 
Einheiten von zwei oder mehr Unternehmensgrup-
pen, die zu einer Unternehmensgruppe mit mehre-
ren Muttergesellschaften gehören (Mehrmütter-
Unternehmensgruppe), gelten als Mitglieder einer 
einzigen Unternehmensgruppe. Eine Einheit nach 
Satz 1, mit Ausnahme von ausgeschlossenen Ein-
heiten, ist eine Geschäftseinheit, wenn sie von der 
Mehrmütter-Unternehmensgruppe in den Kon-
zernabschluss einbezogen oder wenn an ihr eine 
Kontrollbeteiligung von Einheiten der Mehrmüt-
ter-Unternehmensgruppe gehalten wird.  

(1) u n v e r ä n d e r t  

(2) Der Konzernabschluss einer Mehrmüt-
ter-Unternehmensgruppe ist der Konzernabschluss 
nach Absatz 8 Nummer 2 oder Absatz 9 
Nummer 5, der nach einem anerkannten Rech-
nungslegungsstandard aufgestellt wurde, welcher 
als der Rechnungslegungsstandard der obersten 
Muttergesellschaft gilt.  

(2) u n v e r ä n d e r t  

(3) Die obersten Muttergesellschaften der 
einzelnen Unternehmensgruppen, die zusammen 
die Mehrmütter-Unternehmensgruppe bilden, gel-
ten als oberste Muttergesellschaften der Mehrmüt-
ter-Unternehmensgruppe.  

(3) u n v e r ä n d e r t  

(4) Die Muttergesellschaften einer Mehr-
mütter-Unternehmensgruppe, einschließlich der 
obersten Muttergesellschaften, wenden die Primä-
rergänzungssteuerregelung entsprechend den §§ 8 
bis 10 in Bezug auf den ihnen zuzurechnenden An-
teil an dem Steuererhöhungsbetrag der niedrig be-
steuerten Geschäftseinheiten der Unternehmens-
gruppe jeweils getrennt an.  

(4) u n v e r ä n d e r t  

(5) Geschäftseinheiten einer Mehrmütter-
Unternehmensgruppe wenden die Sekundärergän-
zungssteuerregelung entsprechend den §§ 11, 12 
und 14 an und berücksichtigen dabei den Steuerer-

(5) u n v e r ä n d e r t  
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höhungsbetrag für jede niedrig besteuerte Ge-
schäftseinheit der Mehrmütter-Unternehmens-
gruppe. 

(6) Unbeschadet des § 73 Absatz 1 Satz 1 
haben die obersten Muttergesellschaften der Mehr-
mütter-Unternehmensgruppe den Mindeststeuer-
Bericht für das Geschäftsjahr dem Bundeszentral-
amt für Steuern zu übermitteln. Der Mindeststeuer-
Bericht hat Angaben zu jeder einzelnen Unterneh-
mensgruppe der Mehrmütter-Unternehmens-
gruppe zu enthalten. § 73 Absatz 2 gilt für die Ver-
pflichtung nach Satz 1 entsprechend. 

(6) Unbeschadet des § 75 Absatz 1 Satz 1 
haben die obersten Muttergesellschaften der Mehr-
mütter-Unternehmensgruppe den Mindeststeuer-
Bericht für das Geschäftsjahr dem Bundeszentral-
amt für Steuern zu übermitteln. Der Mindeststeuer-
Bericht hat Angaben zu jeder einzelnen Unterneh-
mensgruppe der Mehrmütter-Unternehmens-
gruppe zu enthalten. § 75 Absatz 2 gilt für die Ver-
pflichtung nach Satz 1 entsprechend. 

(7) Für Zwecke der Absätze 1 bis 6 umfasst 
eine Mehrmütter-Unternehmensgruppe mindes-
tens zwei Unternehmensgruppen, deren oberste 
Muttergesellschaften eine Vereinbarung getroffen 
haben, durch die eine Verbundstruktur oder eine 
Konstruktion mit zweifacher Börsennotierung ent-
steht.  

(7) u n v e r ä n d e r t  

(8) Eine Verbundstruktur ist eine Vereinba-
rung zwischen zwei oder mehr obersten Mutterge-
sellschaften selbstständiger Unternehmensgrup-
pen, die die folgenden zwei Bedingungen erfüllt: 

(8) u n v e r ä n d e r t  

1. Mindestens 50 Prozent der Eigenkapitalbetei-
ligungen an den obersten Muttergesellschaf-
ten der selbstständigen Unternehmensgrup-
pen sind aufgrund der Rechtsform, von Über-
tragungsbeschränkungen oder anderer Bedin-
gungen miteinander verbunden und können 
nicht unabhängig voneinander übertragen 
oder gehandelt werden. Im Fall einer Börsen-
notierung der verbundenen Eigenkapitalbetei-
ligungen werden diese zu einem einzigen 
Preis notiert. 

 

2. Eine der obersten Muttergesellschaften stellt 
einen Konzernabschluss auf, in dem die Ver-
mögenswerte, Schulden, Erträge, Aufwen-
dungen und Zahlungsströme aller Geschäfts-
einheiten der Unternehmensgruppen zusam-
men als die einer einzigen wirtschaftlichen 
Einheit dargestellt werden und dieser muss 
nach den aufsichtsrechtlichen Vorschriften ei-
ner externen Prüfung unterzogen werden. 

 

(9) Eine Konstruktion mit zweifacher Bör-
sennotierung ist eine Vereinbarung zwischen zwei 
oder mehr obersten Muttergesellschaften selbst-
ständiger Unternehmensgruppen, in deren Rahmen 

(9) u n v e r ä n d e r t  

V
orabfassung – w

ird durch die lektorierte Fassung ersetzt



Deutscher Bundestag – 20. Wahlperiode – 107 – Drucksache 20/9190 (neu) 
 
 

Entwurf Beschlüsse des 7. Ausschusses 

1. die obersten Muttergesellschaften vereinba-
ren, ihre Geschäftstätigkeit nur vertraglich zu-
sammenzulegen, 

 

2. die obersten Muttergesellschaften gemäß der 
vertraglichen Vereinbarung Ausschüttungen 
in Bezug auf Dividenden und im Liquida-
tionsfall nach einem im Voraus festgelegten 
Anteilsverhältnis an ihre Gesellschafter vor-
nehmen, 

 

3. ihre Tätigkeiten gemäß der vertraglichen Ver-
einbarung als die einer einzigen wirtschaftli-
chen Einheit verwaltet werden, sie aber ihre 
eigene Rechtspersönlichkeit behalten,  

 

4. die Beteiligungen an den obersten Mutterge-
sellschaften, die die Vereinbarung eingegan-
gen sind, unabhängig voneinander auf ver-
schiedenen Kapitalmärkten notiert, gehandelt 
oder übertragen werden und 

 

5. die obersten Muttergesellschaften einen Kon-
zernabschluss aufstellen, in dem die Vermö-
genswerte, Schulden, Erträge, Aufwendungen 
und Zahlungsströme aller Einheiten der Un-
ternehmensgruppen zusammen als die einer 
einzigen wirtschaftlichen Einheit dargestellt 
werden und dieser nach den aufsichtsrechtli-
chen Vorschriften einer externen Prüfung un-
terzogen werden muss. 

 

T e i l  7  T e i l  7  

B e s o n d e r h e i t e n  b e i  o b e r s -
t e n  M u t t e r g e s e l l s c h a f t e n ,  

A u s s c h ü t t u n g s s y s t e m e n  u n d  
I n v e s t m e n t e i n h e i t e n  

B e s o n d e r h e i t e n  b e i  o b e r s -
t e n  M u t t e r g e s e l l s c h a f t e n ,  

A u s s c h ü t t u n g s s y s t e m e n  u n d  
I n v e s t m e n t e i n h e i t e n  

A b s c h n i t t  1  A b s c h n i t t  1  

B e s o n d e r h e i t e n  b e i  o b e r s t e n  
M u t t e r g e s e l l s c h a f t e n  

B e s o n d e r h e i t e n  b e i  o b e r s t e n  
M u t t e r g e s e l l s c h a f t e n  

§ 67 § 69 

Transparente oberste Muttergesellschaft Transparente oberste Muttergesellschaft 

(1) Der für das Geschäftsjahr ermittelte 
Mindeststeuer-Gewinn einer transparenten Einheit, 

(1) Der für das Geschäftsjahr ermittelte 
Mindeststeuer-Gewinn einer transparenten Einheit, 
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die oberste Muttergesellschaft der Unternehmens-
gruppe ist, wird um den betragsmäßigen Anteil am 
Mindeststeuer-Gewinn gekürzt, der auf die Gesell-
schafter der Eigenkapitalbeteiligung entfällt, vo-
rausgesetzt, 

die oberste Muttergesellschaft der Unternehmens-
gruppe ist, wird um den betragsmäßigen Anteil am 
Mindeststeuer-Gewinn gekürzt, der auf die Gesell-
schafter der Eigenkapitalbeteiligung entfällt, vo-
rausgesetzt, 

1. der Gesellschafter der jeweiligen Eigenkapi-
talbeteiligung ist für einen Veranlagungszeit-
raum, der spätestens innerhalb von zwölf Mo-
naten nach dem Ende des Geschäftsjahres der 
Unternehmensgruppe endet, steuerpflichtig 
und 

1. u n v e r ä n d e r t  

a) unterliegt im Hinblick auf den vollen 
ihm zugewiesenen betragsmäßigen An-
teil einem nominalen Steuersatz, der 
mindestens dem Mindeststeuersatz ent-
spricht, oder  

 

b) nach vernünftigem kaufmännischem Er-
messen davon ausgegangen werden 
kann, dass die Summe aus den angepass-
ten erfassten Steuern der obersten Mut-
tergesellschaft und den Steuern des Ge-
sellschafters der Eigenkapitalbeteiligung 
in Bezug auf seinen betragsmäßigen An-
teil am Mindeststeuer-Gewinn (Gewinn-
anteil) mindestens dem Betrag ent-
spricht, der sich ergibt, wenn man den 
Gewinnanteil mit dem Mindeststeuer-
satz multipliziert, oder 

 

2. der Gesellschafter der jeweiligen Eigenkapi-
talbeteiligung ist eine natürliche Person und 
hält Eigenkapitalbeteiligungen, die zusam-
mengenommen einen Anspruch auf höchstens 
5 Prozent der Gewinne und Vermögenswerte 
der obersten Muttergesellschaft vermitteln o-
der 

2. u n v e r ä n d e r t  

3. der Gesellschafter der jeweiligen Eigenkapi-
talbeteiligung ist eine staatliche Einheit, eine 
internationale Organisation, eine Organisa-
tion ohne Erwerbszweck oder eine Pensions-
einheit, ist im Steuerhoheitsgebiet der obers-
ten Muttergesellschaft belegen und hält Ei-
genkapitalbeteiligungen, die zusammenge-
nommen einen Anspruch auf höchstens 5 Pro-
zent der Gewinne und Vermögenswerte der 
obersten Muttergesellschaft vermitteln. 

3. u n v e r ä n d e r t  

Eine transparente Einheit, die ihren Mindeststeuer-
Gewinn kürzt, hat den Betrag ihrer erfassten Steu-
ern in demselben Verhältnis zu kürzen. 

Eine transparente Einheit, die ihren Mindeststeuer-
Gewinn kürzt, hat den Betrag ihrer erfassten Steu-
ern, berücksichtigungsfähigen Lohnkosten für 
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berücksichtigungsfähige Beschäftigte und be-
rücksichtigungsfähigen materiellen Vermö-
genswerte in demselben Verhältnis zu kürzen. 

(2) Der in einem Geschäftsjahr ermittelte 
Mindeststeuer-Verlust einer transparenten Einheit, 
die oberste Muttergesellschaft der Unternehmens-
gruppe ist, wird um den betragsmäßigen Anteil am 
Mindeststeuer-Verlust gekürzt, der auf die jewei-
lige Eigenkapitalbeteiligung entfällt, soweit die 
Gesellschafter dieser Eigenkapitalbeteiligungen 
den jeweiligen Verlust bei der steuerlichen Ge-
winnermittlung nutzen können. 

(2) u n v e r ä n d e r t  

(3) Die Absätze 1 und 2 gelten entsprechend 
für eine Betriebsstätte, 

(3) u n v e r ä n d e r t  

1. über die eine transparente Einheit, die oberste 
Muttergesellschaft der Unternehmensgruppe 
ist, ihre Geschäftstätigkeit ganz oder teilweise 
ausübt oder  

 

2. über die die Geschäftstätigkeit einer steuer-
transparenten Einheit ganz oder teilweise aus-
geübt wird, sofern die Beteiligung der obers-
ten Muttergesellschaft an dieser Einheit un-
mittelbar oder über eine steuertransparente 
Struktur gehalten wird. 

 

§ 68 § 70 

Oberste Muttergesellschaft mit Dividendenab-
zugssystem 

Oberste Muttergesellschaft mit Dividendenab-
zugssystem 

(1) Der ermittelte Mindeststeuer-Gewinn ei-
ner obersten Muttergesellschaft, die einem Divi-
dendenabzugsregime unterliegt, wird um den Be-
trag abzugsfähiger Dividenden, der innerhalb von 
zwölf Monaten nach Ende des Geschäftsjahres aus-
geschüttet wird, höchstens jedoch in Höhe des 
Mindeststeuer-Gewinns, gekürzt, wenn 

(1) Der ermittelte Mindeststeuer-Gewinn ei-
ner obersten Muttergesellschaft, die einem Divi-
dendenabzugsregime unterliegt, wird um den Be-
trag abzugsfähiger Dividenden, der innerhalb von 
zwölf Monaten nach Ende des Geschäftsjahres aus-
geschüttet wird, höchstens jedoch in Höhe des 
Mindeststeuer-Gewinns, gekürzt, wenn 

1. die Dividende für einen Veranlagungszeit-
raum, der innerhalb von zwölf Monaten nach 
dem Ende des Geschäftsjahres der Unterneh-
mensgruppe endet, der Besteuerung beim Di-
videndenempfänger unterliegt und  

1. u n v e r ä n d e r t  

a) der Dividendenempfänger im Hinblick 
auf diese Dividende einem nominalen 
Steuersatz unterliegt, der mindestens 
dem Mindeststeuersatz entspricht, oder 

 

b) nach vernünftigem kaufmännischem Er-
messen davon ausgegangen werden 
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kann, dass die Summe aus den angepass-
ten erfassten Steuern der obersten Mut-
tergesellschaft und den Steuern, die der 
Empfänger in Bezug auf die Dividenden-
erträge gezahlt hat, mindestens dem Be-
trag entspricht, der sich ergibt, wenn 
man die Dividendenerträge mit dem 
Mindeststeuersatz multipliziert. 

Genossenschaftsdividenden einer Versor-
gungsgenossenschaft gelten dabei als der Be-
steuerung unterliegend, soweit sie Aufwen-
dungen oder Kosten senken, die bei der steu-
erlichen Gewinnermittlung des Dividenden-
empfängers abzugsfähig sind; 

 

2. der Dividendenempfänger eine natürliche 
Person ist und es sich bei der Dividende um 
eine Genossenschaftsdividende einer Versor-
gungsgenossenschaft handelt; 

2. u n v e r ä n d e r t  

3. der Dividendenempfänger eine natürliche 
Person ist, die im Steuerhoheitsgebiet der 
obersten Muttergesellschaft ansässig ist und 
Eigenkapitalbeteiligungen hält, die zusam-
mengenommen einen Anspruch auf höchstens 
5 Prozent der Gewinne und Vermögenswerte 
der obersten Muttergesellschaft vermitteln, o-
der 

3. u n v e r ä n d e r t  

4. der Dividendenempfänger eine staatliche Ein-
heit, eine internationale Organisation, eine 
Organisation ohne Erwerbszweck oder eine 
Pensionseinheit ist, bei der es sich nicht um 
eine Pensions-Dienstleistungseinheit handelt, 
und im Steuerhoheitsgebiet der obersten Mut-
tergesellschaft belegen ist. 

4. u n v e r ä n d e r t  

Eine oberste Muttergesellschaft, die ihren Mindest-
steuer-Gewinn nach Satz 1 kürzt, hat den Betrag 
ihrer erfassten Steuern in demselben Verhältnis zu 
kürzen. Dies gilt nicht für Steuern, für die der Di-
videndenabzug gewährt wurde. 

Eine oberste Muttergesellschaft, die ihren Mindest-
steuer-Gewinn nach Satz 1 kürzt, hat den Betrag 
ihrer erfassten Steuern, berücksichtigungsfähigen 
Lohnkosten für berücksichtigungsfähige Be-
schäftigte und berücksichtigungsfähigen mate-
riellen Vermögenswerte in demselben Verhältnis 
zu kürzen. Dies gilt nicht für Steuern, für die der 
Dividendenabzug gewährt wurde. 

(2) Hält die oberste Muttergesellschaft un-
mittelbar oder über eine Kette solcher Geschäfts-
einheiten, die einem Dividendenabzugsregime un-
terliegt, eine Eigenkapitalbeteiligung an einer an-
deren Geschäftseinheit, gilt Absatz 1 entsprechend 
für jede andere im Steuerhoheitsgebiet der obersten 
Muttergesellschaft belegene Geschäftseinheit, die 

(2) u n v e r ä n d e r t  
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einem Dividendenabzugsregime unterliegen, so-
weit deren Mindeststeuer-Gewinn von der obersten 
Muttergesellschaft an Empfänger weiter ausge-
schüttet wird, die die Anforderungen von Absatz 1 
erfüllen. 

(3) Genossenschaft ist eine Einheit, die Wa-
ren oder Dienstleistungen im Namen ihrer Mitglie-
der zusammen vermarktet oder erwirbt und im Be-
legenheitsstaat einer Steuerregelung unterliegt, die 
für Waren oder Dienstleistungen der Mitglieder, 
die über die Genossenschaft veräußert oder erwor-
ben werden, steuerliche Neutralität gewährleisten 
soll. 

(3) u n v e r ä n d e r t  

(4) Ein Dividendenabzugsregime ist eine 
Steuerregelung, die zu einer Besteuerung einzig 
auf Ebene der Gesellschafter einer Einheit führt, 
indem die an die Gesellschafter ausgeschütteten 
Gewinne von den Erträgen der Einheit abgezogen 
werden. Genossenschaftsdividenden werden in 
diesem Sinne als Ausschüttungen an die Mitglieder 
der Genossenschaft behandelt. Ein Dividendenab-
zugsregime schließt auch auf Genossenschaften 
anwendbare Regelungen ein, die Genossenschaf-
ten von der Besteuerung befreien. 

(4) u n v e r ä n d e r t  

(5) Abzugsfähige Dividende bedeutet in Be-
zug auf eine Geschäftseinheit, die einem Dividen-
denabzugsregime unterliegt, 

(5) u n v e r ä n d e r t  

1. eine Ausschüttung von Gewinnen an den Ge-
sellschafter einer Eigenkapitalbeteiligung, die 
von den steuerpflichtigen Erträgen der Ge-
schäftseinheit gemäß den Rechtsvorschriften 
des Belegenheitsstaats abzugsfähig ist, oder 

 

2. eine an ein Mitglied einer Genossenschaft 
ausgeschüttete Genossenschaftsdividende. 

 

A b s c h n i t t  2  A b s c h n i t t  2  

A u s s c h ü t t u n g s s y s t e m e  A u s s c h ü t t u n g s s y s t e m e  

§ 69 § 71 

Zulässige Ausschüttungssysteme Zulässige Ausschüttungssysteme 

(1) Auf Antrag der berichtspflichtigen Ge-
schäftseinheit kann bei Geschäftseinheiten, die ei-
nem zulässigen Ausschüttungssteuersystem unter-
liegen, die nach Absatz 2 ermittelte fiktive Aus-
schüttungssteuer zu den angepassten erfassten 

(1) Auf Antrag der berichtspflichtigen Ge-
schäftseinheit kann bei Geschäftseinheiten, die ei-
nem zulässigen Ausschüttungssteuersystem unter-
liegen, die nach Absatz 2 ermittelte fiktive Aus-
schüttungssteuer zu den angepassten erfassten 
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Steuern der Geschäftseinheiten für ein Geschäfts-
jahr hinzuzugerechnet werden. Für das Wahlrecht 
gilt § 75 Absatz 1; es ist einheitlich für alle in dem 
Steuerhoheitsgebiet belegenen Geschäftseinheiten 
auszuüben. 

Steuern der Geschäftseinheiten für ein Geschäfts-
jahr hinzuzugerechnet werden. Für das Wahlrecht 
gilt § 77 Absatz 1; es ist einheitlich für alle in dem 
Steuerhoheitsgebiet belegenen Geschäftseinheiten 
auszuüben. 

(2) Die fiktive Ausschüttungssteuer ent-
spricht dem niedrigeren der folgenden Beträge: 

(2) Die fiktive Ausschüttungssteuer ent-
spricht dem niedrigeren der folgenden Beträge: 

1. Betrag an angepassten erfassten Steuern, der 
notwendig ist, um den nach § 51 Absatz 1 
Satz 2 berechneten effektiven Steuersatz für 
das Steuerhoheitsgebiet für das Geschäftsjahr 
auf den Mindeststeuersatz anzuheben; 

1. Betrag an angepassten erfassten Steuern, der 
notwendig ist, um den nach 
§ 53 Absatz 1 Satz 2 berechneten effektiven 
Steuersatz für das Steuerhoheitsgebiet für das 
Geschäftsjahr auf den Mindeststeuersatz an-
zuheben; 

2. Betrag an Steuern, der fällig gewesen wäre, 
wenn die in dem Steuerhoheitsgebiet belege-
nen Geschäftseinheiten ihren gesamten Ge-
winn, der einem berücksichtigungsfähigen 
Ausschüttungssteuersystem unterliegt, in die-
sem Geschäftsjahr ausgeschüttet hätten. 

2. u n v e r ä n d e r t  

(3) Für jedes Geschäftsjahr, für das das 
Wahlrecht nach Absatz 1 ausgeübt wird, ist ein 
jährliches Nachversteuerungskonto für fiktive 
Ausschüttungen zu bilden. Es wird um die fiktive 
Ausschüttungssteuer erhöht, die nach Absatz 2 für 
das Steuerhoheitsgebiet für das Geschäftsjahr ge-
bildet wurde. Am Ende jedes Geschäftsjahres wer-
den die offenen Salden der für frühere Geschäfts-
jahre gebildeten Nachversteuerungskonten für fik-
tive Ausschüttungen in chronologischer Reihen-
folge jeweils bis zu ihrem vollen Betrag der Reihe 
nach um die folgenden Posten bis null gemindert: 

(3) u n v e r ä n d e r t  

1. die Steuern, die von den Geschäftseinheiten 
während des Geschäftsjahres in Bezug auf tat-
sächliche oder fiktive Ausschüttungen ent-
richtet wurden,  

 

2. den Betrag eines etwaigen Mindeststeuer-Ge-
samtverlusts des Steuerhoheitsgebiets multi-
pliziert mit dem Mindeststeuersatz und 

 

3. jeden etwaigen im laufenden Geschäftsjahr 
nach Absatz 4 geltend gemachten Nachver-
steuerungskontoverlustvortrag. 

 

(4) Ein Nachversteuerungskonto-Verlust-
vortrag wird für das Steuerhoheitsgebiet gebildet, 
wenn der in Absatz 3 Satz 3 Nummer 2 beschrie-
bene Betrag den offenen Saldo der Nachversteue-
rungskonten für fiktive Ausschüttungen übersteigt. 
Der Nachversteuerungskonto-Verlustvortrag ent-
spricht der Höhe dieses übersteigenden Betrags 

(4) u n v e r ä n d e r t  
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und wird in den folgenden Geschäftsjahren als 
Minderung der Nachversteuerungskonten für fik-
tive Ausschüttungen dieser Geschäftsjahre berück-
sichtigt. Wird ein solcher Betrag in einem folgen-
den Geschäftsjahr berücksichtigt, so muss der 
Nachversteuerungskonto-Verlustvortrag um die-
sen Betrag gemindert werden. 

(5) Für am letzten Tag des vierten Ge-
schäftsjahres nach dem Geschäftsjahr der Bildung 
offene Salden auf Nachversteuerungskonten wer-
den der effektive Steuersatz und der Steuererhö-
hungsbetrag für dieses Geschäftsjahr nach § 55 neu 
berechnet, indem diese Salden als Minderung der 
zuvor für dieses Jahr bestimmten angepassten er-
fassten Steuern behandelt werden. 

(5) Für am letzten Tag des vierten Ge-
schäftsjahres nach dem Geschäftsjahr der Bildung 
offene Salden auf Nachversteuerungskonten wer-
den der effektive Steuersatz und der Steuererhö-
hungsbetrag für dieses Geschäftsjahr nach § 57 neu 
berechnet, indem diese Salden als Minderung der 
zuvor für dieses Jahr bestimmten angepassten er-
fassten Steuern behandelt werden. 

(6) Steuern, die während des Geschäftsjah-
res im Zusammenhang mit tatsächlichen oder fikti-
ven Ausschüttungen entrichtet werden, werden bei 
den angepassten erfassten Steuern nicht berück-
sichtigt, soweit sie ein Nachversteuerungskonto 
nach Absatz 3 mindern. 

(6) u n v e r ä n d e r t  

(7) In dem Geschäftsjahr, in dem eine Ge-
schäftseinheit die Unternehmensgruppe verlässt 
oder im Wesentlichen alle ihre Vermögenswerte 
überträgt,  

(7) In dem Geschäftsjahr, in dem eine Ge-
schäftseinheit die Unternehmensgruppe verlässt o-
der im Wesentlichen alle ihre Vermögenswerte 
überträgt,   

1. werden der effektive Steuersatz und der Steu-
ererhöhungsbetrag für jedes vorangegangene 
Jahr, für das ein Nachversteuerungskonto 
nach Absatz 3 für fiktive Ausschüttungen ei-
nen offenen Saldo aufweist, gemäß § 55 neu 
berechnet, indem der Saldo des Nachversteu-
erungskontos als Minderung der zuvor für 
dieses Jahr ermittelten angepassten erfassten 
Steuern behandelt wird, und 

1. werden der effektive Steuersatz und der Steu-
ererhöhungsbetrag für jedes vorangegangene 
Jahr, für das ein Nachversteuerungskonto 
nach Absatz 3 für fiktive Ausschüttungen ei-
nen offenen Saldo aufweist, gemäß § 57 neu 
berechnet, indem der Saldo des Nachversteu-
erungskontos als Minderung der zuvor für 
dieses Jahr ermittelten angepassten erfassten 
Steuern behandelt wird, und 

2. wird jeder zusätzliche Steuererhöhungsbe-
trag, der sich aus einer solchen Neuberech-
nung ergibt, mit der Nachversteuerungsquote 
im Veräußerungsfall multipliziert, um den zu-
sätzlichen Steuererhöhungsbetrag im laufen-
den Jahr für die Zwecke von § 52 zu ermitteln. 

2. wird jeder zusätzliche Steuererhöhungsbe-
trag, der sich aus einer solchen Neuberech-
nung ergibt, mit der Nachversteuerungsquote 
im Veräußerungsfall multipliziert, um den zu-
sätzlichen Steuererhöhungsbetrag im laufen-
den Jahr für die Zwecke von § 54 zu ermitteln. 

(8) Die Nachversteuerungsquote im Veräu-
ßerungsfall wird für jede aus der Unternehmens-
gruppe ausscheidende Geschäftseinheit anhand der 
folgenden Formel ermittelt: 

(8) Die Nachversteuerungsquote im Veräu-
ßerungsfall wird für jede aus der Unternehmens-
gruppe ausscheidende Geschäftseinheit anhand der 
folgenden Formel ermittelt: 
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Der Mindeststeuer-Gewinn der Geschäftseinheit 
ist die Summe der Mindeststeuer-Gewinne der aus-
scheidenden Geschäftseinheit für jedes der Ge-
schäftsjahre auf die sich die Nachversteuerungs-
konten für das Steuerhoheitsgebiet beziehen. Der 
Netto-Gewinn des Steuerhoheitsgebiets ist die 
Summe der nach § 51 ermittelten Mindeststeuer-
Gesamtgewinne des Steuerhoheitsgebiets für jedes 
der Geschäftsjahre, auf die sich die Nachversteue-
rungskonten für das Steuerhoheitsgebiet beziehen. 

Der Mindeststeuer-Gewinn der Geschäftseinheit 
ist die Summe der Mindeststeuer-Gewinne der aus-
scheidenden Geschäftseinheit für jedes der Ge-
schäftsjahre auf die sich die Nachversteuerungs-
konten für das Steuerhoheitsgebiet beziehen. Der 
Netto-Gewinn des Steuerhoheitsgebiets ist die 
Summe der nach § 53 ermittelten Mindeststeuer-
Gesamtgewinne des Steuerhoheitsgebiets für jedes 
der Geschäftsjahre, auf die sich die Nachversteue-
rungskonten für das Steuerhoheitsgebiet beziehen. 

A b s c h n i t t  3  A b s c h n i t t  3  

B e s o n d e r h e i t e n  b e i  I n v e s t -
m e n t e i n h e i t e n  

B e s o n d e r h e i t e n  b e i  I n v e s t -
m e n t e i n h e i t e n  

§ 70 § 72 

Berechnung des effektiven Steuersatzes für In-
vestmenteinheiten 

Berechnung des effektiven Steuersatzes für In-
vestmenteinheiten 

(1) Abweichend von § 51 und vorbehaltlich 
des § 71 oder des § 72 wird der effektive Steuersatz 
einer Investmenteinheit, die keine steuertranspa-
rente Einheit ist, getrennt vom effektiven Steuer-
satz der Unternehmensgruppe in diesem Steuerho-
heitsgebiet wie folgt berechnet: 

(1) Abweichend von § 53 und vorbehaltlich 
des § 73 oder des § 74 wird der effektive Steuersatz 
einer Investmenteinheit, die keine steuertranspa-
rente Einheit ist, getrennt vom effektiven Steuer-
satz der Unternehmensgruppe in diesem Steuerho-
heitsgebiet wie folgt berechnet: 

Entwurf 

 

Mindeststeuer-Gewinn der Geschäftseinheit 
Netto-Gewinn des Steuerhoheitsgebiets

 

angepasste erfasste Steuern der Investmenteinheit 
der Unternehmensgruppe zuzurechnende Anteil

des
Mindeststeuer-Gewinns dieser Investmenteinheit
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u n v e r ä n d e r t  

Entwurf Beschlüsse des 7. Ausschusses 

Die angepassten erfassten Steuern einer Invest-
menteinheit entsprechen der Summe der nach den 
§§ 42 bis 46 für die Investmenteinheit ermittelten 
angepassten erfassten Steuern, die auf den der Un-
ternehmensgruppe zuzurechnenden Anteil am 
Mindeststeuer-Gewinn der Investmenteinheit ent-
fallen, und der erfassten Steuern, die der Invest-
menteinheit nach § 47 zuzurechnen sind. Die ange-
passten erfassten Steuern der Investmenteinheit 
umfassen nur die Steuern, die auf Gewinne entfal-
len, die zu dem der Unternehmensgruppe zuzu-
rechnenden Anteil am Mindeststeuer-Gewinn der 
Investmenteinheit gehören. Der der Unterneh-
mensgruppe zuzurechnende Anteil am Mindest-
steuer-Gewinn der Investmenteinheit entspricht 
dem der obersten Muttergesellschaft zuzurechnen-
den Anteil; § 9 Absatz 2 gilt entsprechend, wobei 
nur Beteiligungen berücksichtigt werden, für die 
kein Wahlrecht nach § 71 oder § 72 in Anspruch 
genommen wurde. Sind in einem Steuerhoheitsge-
biet mehr als eine Investmenteinheit belegen, so 
werden bezogen auf das Steuerhoheitsgebiet die 
angepassten erfassten Steuern und die der Unter-
nehmensgruppe zuzurechnenden Anteile am Min-
deststeuer-Gewinn oder Mindeststeuer-Verlust zu-
sammengenommen (effektiver Steuersatz aller in 
diesem Steuerhoheitsgebiet belegenen Investment-
einheiten). 

Die angepassten erfassten Steuern einer Invest-
menteinheit entsprechen der Summe der nach den 
§§ 44 bis 48 für die Investmenteinheit ermittelten 
angepassten erfassten Steuern, die auf den der Un-
ternehmensgruppe zuzurechnenden Anteil am 
Mindeststeuer-Gewinn der Investmenteinheit ent-
fallen, und der erfassten Steuern, die der Invest-
menteinheit nach § 49 zuzurechnen sind. Die ange-
passten erfassten Steuern der Investmenteinheit 
umfassen nur die Steuern, die auf Gewinne entfal-
len, die zu dem der Unternehmensgruppe zuzu-
rechnenden Anteil am Mindeststeuer-Gewinn der 
Investmenteinheit gehören. Der der Unterneh-
mensgruppe zuzurechnende Anteil am Mindest-
steuer-Gewinn der Investmenteinheit entspricht 
dem der obersten Muttergesellschaft zuzurechnen-
den Anteil; § 9 Absatz 2 gilt entsprechend, wobei 
nur Beteiligungen berücksichtigt werden, für die 
kein Wahlrecht nach § 73 oder § 74 in Anspruch 
genommen wurde. Sind in einem Steuerhoheitsge-
biet mehr als eine Investmenteinheit belegen, so 
werden bezogen auf das Steuerhoheitsgebiet die 
angepassten erfassten Steuern und die der Unter-
nehmensgruppe zuzurechnenden Anteile am Min-
deststeuer-Gewinn oder Mindeststeuer-Verlust zu-
sammengenommen (effektiver Steuersatz aller in 
diesem Steuerhoheitsgebiet belegenen Investment-
einheiten). 

(2) Der Ergänzungssteuerbetrag einer In-
vestmenteinheit entspricht dem Ergänzungssteuer-
satz der Investmenteinheit multipliziert mit dem 
Betrag, um den der der Unternehmensgruppe zuzu-
rechnende Anteil am Mindeststeuer-Gewinn der 
Investmenteinheit den substanzbasierten Freibe-
trag (§§ 56 bis 60) der Investmenteinheit über-
steigt. Der Ergänzungssteuersatz einer Investment-
einheit ist die Differenz, um die der Mindeststeuer-
satz den effektiven Steuersatz der Investmentein-
heit übersteigt. Ist in diesem Steuerhoheitsgebiet 
mehr als eine Investmenteinheit belegen, so wer-
den die der Unternehmensgruppe zuzurechnenden 
Anteile am Mindeststeuer-Gewinn der in dem 
Steuerhoheitsgebiet belegenen Investmenteinhei-
ten, die für jede dieser Investmenteinheiten ermit-
telt werden, und die für jede dieser Investmentein-
heiten ermittelten substanzbasierten Freibeträge je-
weils zusammengenommen, um den effektiven 

(2) Der Ergänzungssteuerbetrag einer In-
vestmenteinheit entspricht dem Ergänzungssteuer-
satz der Investmenteinheit multipliziert mit dem 
Betrag, um den der der Unternehmensgruppe zuzu-
rechnende Anteil am Mindeststeuer-Gewinn der 
Investmenteinheit den substanzbasierten Freibe-
trag (§§ 58 bis 62) der Investmenteinheit über-
steigt. Der Ergänzungssteuersatz einer Investment-
einheit ist die Differenz, um die der Mindeststeuer-
satz den effektiven Steuersatz der Investmentein-
heit übersteigt. Ist in diesem Steuerhoheitsgebiet 
mehr als eine Investmenteinheit belegen, so wer-
den die der Unternehmensgruppe zuzurechnenden 
Anteile am Mindeststeuer-Gewinn der in dem 
Steuerhoheitsgebiet belegenen Investmenteinhei-
ten, die für jede dieser Investmenteinheiten ermit-
telt werden, und die für jede dieser Investmentein-
heiten ermittelten substanzbasierten Freibeträge je-
weils zusammengenommen, um den effektiven 
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Steuersatz für alle in dem Steuerhoheitsgebiet be-
legenen Investmenteinheiten zu berechnen. 

Steuersatz für alle in dem Steuerhoheitsgebiet be-
legenen Investmenteinheiten zu berechnen. 

(3) Der substanzbasierte Freibetrag für eine 
Investmenteinheit wird nach den §§ 56 bis 60 un-
geachtet der Ausnahme in § 56 Absatz 1 ermittelt, 
wobei nur Lohnkosten gemäß § 57 und Vermö-
genswerte gemäß § 58 der Investmenteinheiten er-
fasst werden, die proportional zu dem der Unter-
nehmensgruppe zuzurechnenden Anteil am Min-
deststeuer-Gewinn der Investmenteinheit im Ver-
hältnis zum gesamten Mindeststeuer-Gewinn der 
Investmenteinheit gekürzt werden. 

(3) Der substanzbasierte Freibetrag für eine 
Investmenteinheit wird nach den §§ 58 bis 62 un-
geachtet der Ausnahme in § 58 Absatz 1 ermittelt, 
wobei nur Lohnkosten gemäß § 59 und Vermö-
genswerte gemäß § 60 der Investmenteinheiten er-
fasst werden, die proportional zu dem der Unter-
nehmensgruppe zuzurechnenden Anteil am Min-
deststeuer-Gewinn der Investmenteinheit im Ver-
hältnis zum gesamten Mindeststeuer-Gewinn der 
Investmenteinheit gekürzt werden. 

§ 71 § 73 

Steuertransparenzwahlrecht für Investment-
einheiten 

Steuertransparenzwahlrecht für Investment-
einheiten 

(1) Auf Antrag der berichtspflichtigen Ge-
schäftseinheit kann eine Investmenteinheit als 
steuertransparente Gesellschaft behandelt werden, 
wenn  

(1) u n v e r ä n d e r t  

1. der gruppenzugehörige Gesellschafter in sei-
nem Belegenheitsstaat zum Marktwert oder 
nach einer Regelung, die auf den jährlichen 
Änderungen des beizulegenden Zeitwerts sei-
ner Eigenkapitalbeteiligung an dieser Ge-
schäftseinheit beruht, besteuert wird und der 
für diesen Gesellschafter in Bezug auf solche 
Erträge geltende Steuersatz dem Mindeststeu-
ersatz mindestens entspricht oder 

 

2. es sich bei der Geschäftseinheit um eine regu-
lierte Versicherungseinheit auf Gegenseitig-
keit handelt.  

 

(2) Eine Geschäftseinheit, die eine Eigenka-
pitalbeteiligung an einer Investmenteinheit mittel-
bar über eine unmittelbare Eigenkapitalbeteiligung 
an einer anderen Investmenteinheit hält, gilt bezüg-
lich ihrer mittelbaren Eigenkapitalbeteiligung an 
der erstgenannten Einheit als zum Marktwert oder 
nach einer ähnlichen Regelung im Sinne des 
Absatzes 1 Nummer 1 besteuert, wenn sie bezüg-
lich ihrer unmittelbaren Eigenkapitalbeteiligung 
nach Absatz 1 Nummer 1 besteuert wird. Eine re-
gulierte Versicherungseinheit auf Gegenseitigkeit 
ist eine Einheit, die einer mit den Vorgaben des 
Versicherungsaufsichtsgesetzes vergleichbaren 

(2) u n v e r ä n d e r t  
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Versicherungsaufsicht unterliegt und die Versiche-
rungsgeschäfte ausschließlich mit ihren Gesell-
schaftern betreibt.  

(3) Für das Wahlrecht gilt § 75 Absatz 2. 
Wird die Inanspruchnahme des Wahlrechts wider-
rufen, so werden die Gewinne oder Verluste aus 
der Veräußerung eines von der Investmenteinheit 
gehaltenen Vermögenswerts oder einer von der In-
vestmenteinheit gehaltenen Schuld auf der Grund-
lage des beizulegenden Zeitwerts der Vermögens-
werte oder der Schuld zum ersten Tag des Jahres 
des Widerrufs bestimmt.  

(3) Für das Wahlrecht gilt § 77 Absatz 2. 
Wird die Inanspruchnahme des Wahlrechts wider-
rufen, so werden die Gewinne oder Verluste aus 
der Veräußerung eines von der Investmenteinheit 
gehaltenen Vermögenswerts oder einer von der In-
vestmenteinheit gehaltenen Schuld auf der Grund-
lage des beizulegenden Zeitwerts der Vermögens-
werte oder der Schuld zum ersten Tag des Jahres 
des Widerrufs bestimmt. 

§ 72 § 74 

Wahlrecht für steuerpflichtige Ausschüttungen 
von Investmenteinheiten 

Wahlrecht für steuerpflichtige Ausschüttungen 
von Investmenteinheiten 

(1) Auf Antrag der berichtspflichtigen Ge-
schäftseinheit können gruppenzugehörige Gesell-
schafter, die keine Investmenteinheiten sind, die 
steuerpflichtigen Ausschüttungen ihrer Eigenkapi-
talbeteiligungen an Investmenteinheiten nach Ab-
satz 2 behandeln, wenn nach vernünftiger kauf-
männischer Beurteilung davon auszugehen ist, 
dass der Gesellschafter für diese einem Steuersatz 
unterliegt, der dem Mindeststeuersatz entspricht 
oder diesen übersteigt. 

(1) u n v e r ä n d e r t  

(2) Wird das Wahlrecht nach Absatz 1 aus-
geübt, 

(2) Wird das Wahlrecht nach Absatz 1 aus-
geübt, 

1. werden Ausschüttungen und fiktive Aus-
schüttungen des Mindeststeuer-Gewinns der 
Investmenteinheit in den Mindeststeuer-Ge-
winn des Gesellschafters einbezogen, der die 
Ausschüttung erhalten hat, 

1. u n v e r ä n d e r t  

2. wird der im Inland anrechenbare Steuerauf-
schlag in den Mindeststeuer-Gewinn und die 
angepassten erfassten Steuern des gruppenzu-
gehörigen Gesellschafters einbezogen, der die 
Ausschüttung erhalten hat,  

2. u n v e r ä n d e r t  

3. wird der proportionale Anteil des Gesell-
schafters am nicht ausgeschütteten Mindest-
steuer-Gesamtgewinn der Investmenteinheit 
für das Bezugsjahr als Mindeststeuer-Gewinn 
der Investmenteinheit für das Geschäftsjahr 
behandelt und wird das Ergebnis der Multipli-
kation des Mindeststeuersatzes mit diesem 
Mindeststeuer-Gewinn für die Zwecke des 
Teils 2 als Ergänzungssteuerbetrag einer 

3. u n v e r ä n d e r t  
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niedrig besteuerten Geschäftseinheit in die-
sem Geschäftsjahr behandelt und 

4. werden der Mindeststeuer-Gewinn oder Min-
deststeuer-Verlust der Investmenteinheit für 
das Geschäftsjahr und die gegebenenfalls auf 
diesen Gewinn entfallenden angepassten er-
fassten Steuern bei allen Berechnungen des 
effektiven Steuersatzes nach Teil 5 und des 
§ 70 Absatz 1 und 2 ausgenommen, sofern 
Nummer 2 nichts anderes vorsieht. 

4. werden der Mindeststeuer-Gewinn oder Min-
deststeuer-Verlust der Investmenteinheit für 
das Geschäftsjahr und die gegebenenfalls auf 
diesen Gewinn entfallenden angepassten er-
fassten Steuern bei allen Berechnungen des 
effektiven Steuersatzes nach Teil 5 und des 
§ 72 Absatz 1 und 2 ausgenommen, sofern 
Nummer 2 nichts anderes vorsieht. 

(3) Ein nicht ausgeschütteter Mindeststeuer-
Gesamtgewinn für das Bezugsjahr ist nicht um 
Ausschüttungen oder fiktive Ausschüttungen zu 
kürzen, wenn diese Ausschüttungen oder fiktiven 
Ausschüttungen den nicht ausgeschütteten Min-
deststeuer-Gesamtgewinn eines früheren Bezugs-
jahres gemindert haben. Für Zwecke der Berech-
nung des nicht ausgeschütteten Mindeststeuer-Ge-
samtgewinns wird ein Mindeststeuer-Verlust inso-
weit gekürzt, wie er den nicht ausgeschütteten 
Mindeststeuer-Gesamtgewinn am Ende eines vo-
rangegangenen Geschäftsjahres gemindert hat. 
Wenn ein Mindeststeuer-Verlust für ein Geschäfts-
jahr bis zum Ende des letzten Bezugszeitraums, der 
dieses Geschäftsjahr umfasst, nicht auf null ge-
kürzt wurde, erfolgt für den Restbetrag ein Invest-
mentverlustvortrag, der in den folgenden Ge-
schäftsjahren auf dieselbe Weise verrechnet wird 
wie ein Mindeststeuer-Verlust.  

(3) u n v e r ä n d e r t  

(4) Der nicht ausgeschüttete Mindeststeuer-
Gesamtgewinn für ein Geschäftsjahr ist der Min-
deststeuer-Gewinn der Investmenteinheit für das 
untersuchte Geschäftsjahr, sofern ein solcher vor-
liegt, der um folgende Beträge bis null gekürzt 
wird: 

(4) u n v e r ä n d e r t  

1. erfasste Steuern der Investmenteinheit,  

2. Ausschüttungen und fiktive Ausschüttungen 
im Bezugszeitraum, ausgenommen an Invest-
menteinheiten, 

 

3. im Bezugszeitraum entstehende Mindest-
steuer-Verluste und  

 

4. Investmentverlustvorträge.   

(5) Für die Zwecke der Absätze 1 bis 4 gel-
ten folgende Begriffsbestimmungen: 

(5) u n v e r ä n d e r t  

1. Bezugsjahr ist das dritte Jahr vor dem Ge-
schäftsjahr. 
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2. Bezugszeitraum ist der Zeitraum, der mit dem 
ersten Tag des Bezugsjahres beginnt und mit 
dem letzten Tag des Geschäftsjahres endet, in 
dem die Eigenkapitalbeteiligung von einer der 
Unternehmensgruppe angehörenden Einheit 
gehalten wurde. 

 

3. Eine fiktive Ausschüttung liegt vor, wenn 
eine unmittelbare oder mittelbare Eigenkapi-
talbeteiligung an der Investmenteinheit an 
eine nicht der Unternehmensgruppe angehö-
rende Einheit übertragen wird; die Höhe die-
ser fiktiven Ausschüttung entspricht dem pro-
portionalen Anteil des nicht ausgeschütteten 
Mindeststeuer-Gesamtgewinns, der im Zeit-
punkt der Übertragung auf diese Eigenkapi-
talbeteiligung entfällt und der ohne Berück-
sichtigung der fiktiven Ausschüttung ermittelt 
wird. 

 

4. Der im Inland anrechenbare Steueraufschlag 
ist der Betrag der von der Investmenteinheit 
zu entrichtenden erfassten Steuern, der auf die 
Steuerverbindlichkeiten des gruppenzugehö-
rigen Gesellschafters, die im Zusammenhang 
mit einer Ausschüttung der Investmenteinheit 
entstehen, angerechnet werden kann. 

 

(6) Für das Wahlrecht nach Absatz 1 gilt 
§ 75 Absatz 2. Wird die Inanspruchnahme des 
Wahlrechts widerrufen, so wird der proportionale 
Anteil des gruppenzugehörigen Gesellschafters am 
nicht ausgeschütteten Mindeststeuer-Gesamtge-
winn der Investmenteinheit für das untersuchte 
Jahr am Ende des Geschäftsjahres vor dem Jahr des 
Widerrufs als Mindeststeuer-Gewinn der Invest-
menteinheit für das Jahr des Widerrufs behandelt 
und das Ergebnis der Multiplikation des Mindest-
steuersatzes mit diesem Mindeststeuer-Gewinn 
wird im Jahr des Widerrufs als Ergänzungssteuer-
betrag einer niedrig besteuerten Geschäftseinheit 
für die Zwecke des Teils 2 behandelt. 

(6) Für das Wahlrecht nach Absatz 1 gilt 
§ 77 Absatz 2. Wird die Inanspruchnahme des 
Wahlrechts widerrufen, so wird der proportionale 
Anteil des gruppenzugehörigen Gesellschafters am 
nicht ausgeschütteten Mindeststeuer-Gesamtge-
winn der Investmenteinheit für das untersuchte 
Jahr am Ende des Geschäftsjahres vor dem Jahr des 
Widerrufs als Mindeststeuer-Gewinn der Invest-
menteinheit für das Jahr des Widerrufs behandelt 
und das Ergebnis der Multiplikation des Mindest-
steuersatzes mit diesem Mindeststeuer-Gewinn 
wird im Jahr des Widerrufs als Ergänzungssteuer-
betrag einer niedrig besteuerten Geschäftseinheit 
für die Zwecke des Teils 2 behandelt. 
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T e i l  8  T e i l  8  

A d m i n i s t r a t i o n  A d m i n i s t r a t i o n  

A b s c h n i t t  1  A b s c h n i t t  1  

M i n d e s t s t e u e r - B e r i c h t  M i n d e s t s t e u e r - B e r i c h t  

§ 73 § 75 

Abgabeverpflichtung Abgabeverpflichtung 

(1) Jede nach § 1 Absatz 1 Satz 1 oder 
Absatz 2 steuerpflichtige Geschäftseinheit hat den 
Mindeststeuer-Bericht für das Geschäftsjahr dem 
Bundeszentralamt für Steuern nach Maßgabe des 
Absatzes 3 sowie des § 74 zu übermitteln. Bei 
mehreren nach § 1 steuerpflichtigen Geschäftsein-
heiten einer Unternehmensgruppe, kann eine dieser 
Geschäftseinheiten im Auftrag der übrigen Ge-
schäftseinheiten den Mindeststeuer-Bericht über-
mitteln. Konnte eine Geschäftseinheit davon aus-
gehen, dass eine andere im Auftrag der übrigen Ge-
schäftseinheiten den Mindeststeuer-Bericht frist-
gerecht übermittelt, und stellt sich heraus, dass kein 
Mindeststeuer-Bericht abgegeben worden ist, so 
hat sie ihre Pflichten nach Satz 1 innerhalb eines 
Monats nachdem sie Kenntnis von der Nichtüber-
mittlung erlangt hat, zu erfüllen. 

(1) Jede nach 
§ 1 Absatz 1 Satz 1 oder Absatz 2 steuerpflichtige 
Geschäftseinheit hat den Mindeststeuer-Bericht für 
das Geschäftsjahr dem Bundeszentralamt für Steu-
ern nach Maßgabe des Absatzes 3 sowie des § 76 
zu übermitteln. Bei mehreren nach § 1 steuer-
pflichtigen Geschäftseinheiten einer Unterneh-
mensgruppe, kann eine dieser Geschäftseinheiten 
im Auftrag der übrigen Geschäftseinheiten den 
Mindeststeuer-Bericht übermitteln. Konnte eine 
Geschäftseinheit davon ausgehen, dass eine andere 
im Auftrag der übrigen Geschäftseinheiten den 
Mindeststeuer-Bericht fristgerecht übermittelt, und 
stellt sich heraus, dass kein Mindeststeuer-Bericht 
abgegeben worden ist, so hat sie ihre Pflichten nach 
Satz 1 innerhalb eines Monats nachdem sie Kennt-
nis von der Nichtübermittlung erlangt hat, zu erfül-
len. 

(2) Die Verpflichtung nach Absatz 1 Satz 1 
entfällt, wenn 

(2) u n v e r ä n d e r t  

1. der Mindeststeuer-Bericht von der obersten 
Muttergesellschaft oder einer von ihr zur 
Übermittlung beauftragten Geschäftseinheit 
in ihrem jeweiligen Belegenheitsstaat abgege-
ben wurde und 

 

2. eine wirksame völkerrechtliche Vereinbarung 
besteht, die für das Geschäftsjahr einen auto-
matischen Austausch von Mindeststeuer-Be-
richten durch den jeweiligen Belegenheits-
staat mit der zuständigen Behörde der Bun-
desrepublik Deutschland vorsieht.  

 

Absatz 1 Satz 3 gilt entsprechend.   
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(3) Die Übermittlung des Mindeststeuer-Be-
richts an das Bundeszentralamt für Steuern hat spä-
testens 15 Monate nach Ablauf des Geschäftsjahres 
zu erfolgen. Abweichend von Satz 1 hat die Über-
mittlung spätestens 18 Monate nach Ablauf des 
Geschäftsjahres zu erfolgen, für das erstmals für 
die Unternehmensgruppe ein Mindeststeuer-Be-
richt zu erstellen ist. Die Übermittlung hat über die 
amtlich bestimmte Schnittstelle elektronisch zu er-
folgen. Den für die elektronische Übermittlung 
amtlich vorgeschriebenen Datensatz gibt das Bun-
desministerium der Finanzen im Bundessteuerblatt 
bekannt. 

(3) u n v e r ä n d e r t  

(4) Das Bundeszentralamt für Steuern über-
mittelt die Mindeststeuer-Berichte an das jeweils 
zuständige Finanzamt. Enthält ein Mindeststeuer-
Bericht Angaben im Sinne des § 74 für ein Steuer-
hoheitsgebiet, übermittelt das Bundeszentralamt 
für Steuern der zuständigen Behörde dieses Steuer-
hoheitsgebiets den ihm nach Absatz 1 übermittel-
ten Mindeststeuer-Bericht, wenn die Bundesrepub-
lik Deutschland und dieses Steuerhoheitsgebiet 
aufgrund einer innerstaatlichen anwendbaren völ-
kerrechtlichen Vereinbarung zum gegenseitigen 
automatischen Austausch von Informationen zu 
Mindeststeuer-Berichten zwischen ihren zuständi-
gen Behörden verpflichtet sind (Vertragsstaat). 
Das Bundeszentralamt für Steuern nimmt die Min-
deststeuer-Berichte entgegen, die ihm von den in 
Satz 2 genannten Vertragsstaaten übermittelt wor-
den sind. Das Bundeszentralamt für Steuern kann 
die Mindeststeuer-Berichte im Rahmen der ihm ge-
setzlich übertragenen Aufgaben auswerten. Das 
Bundeszentralamt für Steuern speichert die Min-
deststeuer-Berichte und löscht sie mit Ablauf des 
15. Jahres, das dem Jahr der Übermittlung folgt. 
§ 88a der Abgabenordnung ist zu beachten. 

(4) Das Bundeszentralamt für Steuern über-
mittelt die Mindeststeuer-Berichte an das jeweils 
zuständige Finanzamt. Enthält ein Mindeststeuer-
Bericht Angaben im Sinne des § 76 für ein Steuer-
hoheitsgebiet, übermittelt das Bundeszentralamt 
für Steuern der zuständigen Behörde dieses Steuer-
hoheitsgebiets den ihm nach Absatz 1 übermittel-
ten Mindeststeuer-Bericht, wenn die Bundesrepub-
lik Deutschland und dieses Steuerhoheitsgebiet 
aufgrund einer innerstaatlichen anwendbaren völ-
kerrechtlichen Vereinbarung zum gegenseitigen 
automatischen Austausch von Informationen zu 
Mindeststeuer-Berichten zwischen ihren zuständi-
gen Behörden verpflichtet sind (Vertragsstaat). 
Das Bundeszentralamt für Steuern nimmt die Min-
deststeuer-Berichte entgegen, die ihm von den in 
Satz 2 genannten Vertragsstaaten übermittelt wor-
den sind. Das Bundeszentralamt für Steuern kann 
die Mindeststeuer-Berichte im Rahmen der ihm ge-
setzlich übertragenen Aufgaben auswerten. Das 
Bundeszentralamt für Steuern speichert die Min-
deststeuer-Berichte und löscht sie mit Ablauf des 
15. Jahres, das dem Jahr der Übermittlung folgt. § 
88a der Abgabenordnung ist zu beachten. 

§ 74 § 76 

Inhalt des Mindeststeuer-Berichts Inhalt des Mindeststeuer-Berichts 

In dem Mindeststeuer-Bericht sind anzuge-
ben: 

In dem Mindeststeuer-Bericht sind anzuge-
ben: 

1. eine nach Steuerhoheitsgebieten gegliederte 
Auflistung aller Geschäftseinheiten, deren 
Steuernummern sowie deren Qualifikation im 
Sinne dieser Regelungen,  

1. u n v e r ä n d e r t  
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2. eine Übersicht über die Konzernstruktur der 
Unternehmensgruppe, insbesondere der Kon-
trollbeteiligungen an Geschäftseinheiten, die 
von anderen Geschäftseinheiten gehalten 
werden, 

2. u n v e r ä n d e r t  

3. die notwendigen Angaben zur Berechnung 3. u n v e r ä n d e r t  

a) des effektiven Steuersatzes für jedes 
Steuerhoheitsgebiet und der Steuererhö-
hungsbeträge für jede Geschäftseinheit 
(Teil 5), 

 

b) der Steuererhöhungsbeträge eines Mit-
glieds einer Joint-Venture-Gruppe, 

 

c) der Primärergänzungssteuerbeträge für 
jedes Steuerhoheitsgebiet sowie der nach 
der Sekundärergänzungssteuerregelung 
den einzelnen Steuerhoheitsgebieten zu-
zurechnenden Anteile am Gesamtbetrag 
der Steuererhöhungsbeträge (Teil 2), 

 

4. eine Auflistung der nach § 75 Absatz 1 Satz 1 
und Absatz 2 Satz 1 ausgeübten Wahlrechte. 

4. eine Auflistung der nach § 77 Absatz 1 Satz 1 
und Absatz 2 Satz 1 ausgeübten Wahlrechte. 

A b s c h n i t t  2  A b s c h n i t t  2  

W a h l r e c h t e  W a h l r e c h t e  

§ 75 § 77 

Wahlrechte Wahlrechte 

(1) Die Ausübung der in § 34 Absatz 1, § 48 
Absatz 7, § 50 Absatz 4, § 54 Absatz 1, § 56 
Absatz 2 und § 69 Absatz 1 genannten Wahlrechte 
bindet jeweils für ein Geschäftsjahr. Die Bindung 
verlängert sich automatisch, sofern die berichts-
pflichtige Geschäftseinheit die Inanspruchnahme 
des Wahlrechts nicht mit Wirkung zum Ende des 
Geschäftsjahres widerruft. 

(1) Die Ausübung der in § 36 Absatz 1, 
§ 50 Absatz 7, § 52 Absatz 4, § 56 Absatz 1, 
§ 58 Absatz 2 und § 71 Absatz 1 genannten Wahl-
rechte bindet jeweils für ein Geschäftsjahr. Die 
Bindung verlängert sich automatisch, sofern die 
berichtspflichtige Geschäftseinheit die Inanspruch-
nahme des Wahlrechts nicht mit Wirkung zum 
Ende des Geschäftsjahres widerruft. 

(2) Die Ausübung der in § 5 Absatz 3, § 32 
Absatz 1, § 33 Absatz 1, § 35 Absatz 1, § 36 
Absatz 1, § 37 Absatz 1, § 38 Absatz 1, § 71 
Absatz 1 und § 72 Absatz 1 genannten Wahlrechte 
bindet jeweils für fünf Geschäftsjahre, beginnend 
in dem Geschäftsjahr, in dem das Wahlrecht in An-
spruch genommen wird. Die Bindung verlängert 
sich automatisch für weitere fünf Jahre, sofern die 
berichtspflichtige Geschäftseinheit die Inanspruch-
nahme des Wahlrechts nicht mit Wirkung zum 

(2) Die Ausübung der in § 5 Absatz 3, 
§ 34 Absatz 1, § 35 Absatz 1, § 37 Absatz 1, 
§ 38 Absatz 1, § 39 Absatz 1, § 40 Absatz 1, 
§ 73 Absatz 1 und § 74 Absatz 1 genannten Wahl-
rechte bindet jeweils für fünf Geschäftsjahre, be-
ginnend in dem Geschäftsjahr, in dem das Wahl-
recht in Anspruch genommen wird. Die Bindung 
verlängert sich automatisch für weitere fünf Jahre, 
sofern die berichtspflichtige Geschäftseinheit die 
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Ende des Fünfjahreszeitraums widerruft. Der Wi-
derruf bindet für fünf Geschäftsjahre, beginnend 
mit dem Geschäftsjahr, das auf das Ende des Fünf-
jahreszeitraums folgt, für das das Wahlrecht nach 
Satz 1 letztmals in Anspruch genommen wurde. 

Inanspruchnahme des Wahlrechts nicht mit Wir-
kung zum Ende des Fünfjahreszeitraums widerruft. 
Der Widerruf bindet für fünf Geschäftsjahre, be-
ginnend mit dem Geschäftsjahr, das auf das Ende 
des Fünfjahreszeitraums folgt, für das das Wahl-
recht nach Satz 1 letztmals in Anspruch genommen 
wurde. 

(3) Die Inanspruchnahme der in den 
Absätzen 1 und 2 genannten Wahlrechte ist durch 
die berichtspflichtige Geschäftseinheit gegenüber 
der zuständigen Behörde des Steuerhoheitsgebiets 
zu erklären, in dem die berichtspflichtige Ge-
schäftseinheit belegen ist. 

(3) u n v e r ä n d e r t  

A b s c h n i t t  3  A b s c h n i t t  3  

S a f e - H a r b o u r - R e g e l u n g e n  S a f e - H a r b o u r - R e g e l u n g e n  

Unterabschnitt 1 Unterabschnitt 1 

Allgemeines Allgemeines 

§ 76 § 78 

Überprüfung der Anspruchsberechtigung Überprüfung der Anspruchsberechtigung 

(1) Die Safe-Harbour-Regelungen, die nach 
den §§ 77, 78 und 81 bis 84 für ein Steuerhoheits-
gebiet (Safe-Harbour-Steuerhoheitsgebiet) in An-
spruch genommen werden können, gelten nicht in 
den Fällen, in denen 

(1) Die Safe-Harbour-Regelungen, die nach 
den §§ 79 bis 81 und 84 bis 87 und 89 für ein 
Steuerhoheitsgebiet (Safe-Harbour-Steuerhoheits-
gebiet) in Anspruch genommen werden können, 
gelten nicht in den Fällen, in denen 

1. eine Mindeststeuer nach § 2 entstehen könnte, 
wenn der für das Safe-Harbour-Steuerho-
heitsgebiet berechnete effektive Steuersatz 
unter dem Mindeststeuersatz läge,  

1. u n v e r ä n d e r t  

2. die steuerpflichtigen Geschäftseinheiten in-
nerhalb von 36 Monaten nach Übermittlung 
des Mindeststeuer-Berichts durch die zustän-
dige Finanzbehörde unter Angabe von beson-
deren Gründen zum Nachweis der Anspruchs-
berechtigung aufgefordert werden und 

2. u n v e r ä n d e r t  

3. die steuerpflichtigen Geschäftseinheiten die 
Anspruchsberechtigung nicht innerhalb von 
sechs Monaten nach der Aufforderung nach-
weisen. 

3. u n v e r ä n d e r t  
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(2) Werden der zuständigen Behörde die 
Gründe, welche die Anspruchsberechtigung der 
betreffenden Safe-Harbour-Regelung wesentlich 
beeinträchtigt haben können, erst nach Eingang des 
Mindeststeuer-Berichts bei der zuständigen Be-
hörde bekannt, beginnt die Frist nach Absatz 1 
Nummer 2 erst ab diesem Zeitpunkt zu laufen. 

(2) u n v e r ä n d e r t  

 

Unterabschnitt 2 

 Safe Harbour für vereinfachte Berechnungen 

 

§ 79 

 Vereinfachte Berechnungen 

 (1) Auf Antrag der berichtspflichtigen 
Geschäftseinheit wird der Steuererhöhungsbe-
trag für Zwecke des § 54, ausgenommen soweit 
zusätzlicher Steuererhöhungsbetrag entsteht, 
auf der Grundlage zugelassener vereinfachter 
Berechnungen bei Erfüllung einer der folgen-
den Tests für eine Unternehmensgruppe auf 
null reduziert: 

 1. der für das jeweilige Steuerhoheitsgebiet 
nach den vereinfachten Berechnungen er-
mittelte Mindeststeuer-Gewinn ist gleich o-
der geringer als der substanzbasierte Frei-
betrag nach §§ 58 bis 62 (Routinegewinn-
Test); 

 2. im jeweiligen Steuerhoheitsgebiet betragen 
nach den vereinfachten Berechnungen der 
durchschnittliche Mindeststeuer-Gesam-
tumsatz weniger als 10 Millionen Euro und 
der durchschnittliche Mindeststeuer-Ge-
samtgewinn weniger als 1 Million Euro Ge-
winn oder es liegt ein Mindeststeuer-Ge-
samtverlust vor, berechnet jeweils nach 
den Grundsätzen des § 56 (Wesentlich-
keitsgrenze-Test); 

 3. der für das jeweilige Steuerhoheitsgebiet 
nach dach den vereinfachten Berechnun-
gen § 53 Absatz 1 ermittelte effektive Steu-
ersatz entspricht mindestens dem Mindest-
steuersatz (Effektivsteuersatz-Test). 

 (2) Zugelassene vereinfachte Berechnun-
gen sind die in diesem Unterabschnitt enthalte-
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nen alternativen Berechnungsgrundlagen be-
treffend den Mindeststeuer-Umsatz, den Min-
desteuer-Gewinn und der angepassten erfassten 
Steuern. 

 

§ 80 

 Wahlrecht für vereinfachte Ausgangsgrößen 
bei unwesentlichen Geschäftseinheiten 

 (1) Auf Antrag der berichtspflichtigen 
Geschäftseinheit können für die Anwendung 
des § 79 bei unwesentlichen Geschäftseinheiten 
vereinfachte Ausgangsgrößen für den Mindest-
steuer-Umsatz, den Mindeststeuer-Gewinn und 
den Betrag der angepassten erfassten Steuern 
zugrunde gelegt werden. Unwesentliche Ge-
schäftseinheiten sind Geschäftseinheiten einer 
Unternehmensgruppe, die aufgrund von We-
sentlichkeitserwägungen für das Geschäftsjahr 
nicht in einen durch einen externen Prüfer tes-
tierten Konzernabschluss einbezogen worden 
sind. 

 (2) Für Zwecke des Absatzes 1 entspre-
chen 

 1. der Mindeststeuer-Umsatz sowie der Min-
deststeuer-Gewinn dem im länderbezoge-
nen Bericht der Geschäftseinheit ausgewie-
senen Umsatz, gekürzt um Gewinnaus-
schüttungen anderer Geschäftseinheiten 
der Unternehmensgruppe und der im sons-
tigen Ergebnis erfassten Umsätze und Er-
träge, und 

 2. der Betrag der angepassten erfassten Steu-
ern den im länderbezogenen Bericht der 
Geschäftseinheit ausgewiesenen für dieses 
Geschäftsjahr gezahlten und zurückge-
stellten Ertragsteuern. Darunter fallen 
keine Erträge oder Aufwendungen aus der 
Bildung oder Auflösung aktiver und passi-
ver latenter Steuern, Aufwendungen aus 
der Bildung von ungewissen Steuerrück-
stellungen sowie sonstigen periodenfrem-
den Steueraufwands- oder Steuerertrags-
positionen.  

 (3) Absatz 1 ist nicht auf unwesentliche 
Geschäftseinheiten mit Umsätzen von über 50 
Millionen Euro anwendbar, wenn die Daten aus 
dem länderbezogenen Bericht nicht aus einem 
Einzelabschuss stammen, der auf Basis eines 
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anerkannten Rechnungslegungsstandards 
(§ 7 Absatz 4) oder eines zugelassenen Rech-
nungslegungsstandards (§ 7 Absatz 37) aufge-
stellt worden ist. 

Unterabschnitt 2 Unterabschnitt 3 

Safe-Harbour-Regelung bei anerkannter nationa-
ler Ergänzungssteuer 

Safe-Harbour-Regelung bei anerkannter nationa-
ler Ergänzungssteuer 

§ 77 § 81 

Anerkannte nationale Ergänzungssteuer Safe-Harbour bei anerkannter nationaler Er-
gänzungssteuer 

Auf Antrag der berichtspflichtigen Geschäfts-
einheit wird der Steuererhöhungsbetrag im Sinne 
des § 52 Absatz 2 für ein Steuerhoheitsgebiet auf 
null reduziert, wenn für das betreffende Geschäfts-
jahr eine anerkannte nationale Ergänzungssteuer 
(§ 7 Absatz 2) in Übereinstimmung mit einem an-
erkannten Rechnungslegungsstandard der obers-
ten Muttergesellschaft oder auf Grundlage der in-
ternationalen Rechnungslegungsstandards erho-
ben wird. 

(1) Auf Antrag der berichtspflichtigen Ge-
schäftseinheit wird der Steuererhöhungsbetrag be-
zogen auf einen Teil der Unternehmensgruppe 
für Zwecke des § 54 auf null reduziert, wenn in 
dem Steuerhoheitsgebiet für das betreffende Ge-
schäftsjahr eine anerkannte nationale Ergänzungs-
steuer (§ 7 Absatz 2) in Übereinstimmung mit dem 
Ergänzungssteuer-Rechnungslegungsstandard, 
dem Ergänzungssteuer-Konsistenzstandard 
und dem Ergänzungssteuer-Administrations-
standard erhoben wird. Der Antrag nach Satz 1 
ist für jeden Teil der Unternehmensgruppe, für 
den eine separate Ermittlung des effektiven 
Steuersatzes vorzunehmen ist, gesondert zu stel-
len. Der Antrag nach Satz 1 ist nicht zulässig, 
wenn: 

 1. nach dem Recht des jeweiligen Steuerho-
heitsgebiets gegründete transparente Ein-
heiten für Zwecke der anerkannten natio-
nalen Ergänzungssteuer keiner mit § 1 in 
Verbindung mit § 90 vergleichbaren Steu-
erpflicht unterliegen oder die anerkannte 
nationale Ergänzungssteuer von diese Ein-
heiten nicht unmittelbar erhoben wird; 
letztgenanntes gilt nicht, wenn in einem sol-
chen Fall nach dem Recht des Steuerho-
heitsgebiets eine mit § 3 Absatz 6 ver-
gleichbare Ausgleichsverpflichtung be-
steht, 

 2. in dem jeweiligen Steuerhoheitsgebiet bele-
gene Investmenteinheiten keiner mit § 1 in 
Verbindung mit § 90 vergleichbaren Steu-
erpflicht unterliegen, 
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 3. für die Unternehmensgruppe in dem jewei-
ligen Steuerhoheitsgebiet eine mit § 83 ver-
gleichbare Steuerbefreiung für die aner-
kannte nationale Ergänzungssteuer be-
steht, 

 4. die anerkannte nationale Ergänzungs-
steuer für Joint Ventures, Joint-Venture-
Tochtergesellschaften oder Betriebsstätten 
eines Joint Venture oder einer Joint-Ven-
ture-Tochtergesellschaft nicht unmittelbar 
von diesen erhoben wird; dies gilt nicht, 
wenn in einem solchen Fall nach dem Recht 
des Steuerhoheitsgebiets eine mit 
§ 3 Absatz 6 vergleichbare Ausgleichsver-
pflichtung besteht, oder 

 5. für die Unternehmensgruppe die aner-
kannte nationale Ergänzungssteuer ganz o-
der teilweise nicht nach 
§ 54 Absatz 2 Satz 2 zu berücksichtigen 
wäre. 

 Der Ausschluss von dem Safe-Harbour nach 
Satz 3 gilt im Fall der 

 1. Nummer 1 für das jeweilige Steuerhoheits-
gebiet, wenn eine nach dem Recht des Steu-
erhoheitsgebiets gegründete transparente 
Einheit oberste Muttergesellschaft oder 
eine transparente Einheit ist, die einer Pri-
märergänzungssteuerregelung unterliegt; 
andernfalls betrifft der Ausschluss nur die 
jeweiligen transparenten Einheiten, 

 2. Nummer 2 für die jeweiligen Investment-
einheiten, 

 3. Nummer 3 für das jeweilige Steuerhoheits-
gebiet, 

 4. Nummer 4 für die jeweiligen Joint Ven-
tures, Joint-Venture-Tochtergesellschaften 
oder Betriebsstätten eines Joint Venture o-
der einer Joint-Venture-Tochtergesell-
schaft und 

 5. Nummer 5 für das jeweilige Steuerhoheits-
gebiet. 

 (2) Eine anerkannte nationale Ergän-
zungssteuer wird in Übereinstimmung mit dem 
Ergänzungssteuer-Rechnungslegungsstandard 
erhoben, wenn die Ergänzungssteuer auf der 
Grundlage einer mit § 15 vergleichbaren aus-
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ländischen Regelung ermittelt wird. Abwei-
chend von § 15 ist dabei die Verwendung eines 
lokalen Rechnungslegungsstandards nur zuläs-
sig, wenn die folgenden Voraussetzungen erfüllt 
sind: 

 1. Sämtliche in dem betreffenden Steuerho-
heitsgebiet belegenen Geschäftseinheiten 
stellen auf der Grundlage desselben loka-
len Rechnungslegungsstandards einen Jah-
resabschluss (Einzelabschluss) auf den 
Stichtag des Konzernabschlusses der 
obersten Muttergesellschaft auf; die Kon-
solidierung einer Geschäftseinheit in einen 
auf den Stichtag des Konzernabschlusses 
der obersten Muttergesellschaft nach dem 
lokalen Rechnungslegungsstandard aufge-
stellten Konzernabschluss steht der Auf-
stellung eines Einzelabschlusses gleich. 

 2. Die in Nummer 1 genannten Abschlüsse  

 a) sind nach dem lokalen Gesellschafts-
recht oder Steuerrecht verpflichtend 
aufzubewahren oder zu verwenden o-
der 

 b) unterliegen einer Abschlussprüfung 
durch einen Abschlussprüfer im Sinne 
des § 319 des Handelsgesetzbuchs o-
der einer vergleichbaren ausländi-
schen Regelung. 

 3. Als lokaler Rechnungslegungsstandard 
darf nur ein anerkannter Rechnungsle-
gungsstandard oder ein zugelassener Rech-
nungslegungsstandard, der zur Vermei-
dung erheblicher Vergleichbarkeitsein-
schränkungen angepasst wurde, verwendet 
werden. Die Verwendung des lokalen 
Rechnungslegungsstandards muss einheit-
lich und konsistent durch die ausländische 
Rechtsordnung für alle Unternehmens-
gruppen vorgegeben sein. Ein Wahlrecht 
zur Verwendung des lokalen Rechnungsle-
gungsstandards ist nicht zulässig. 

 (3) Eine anerkannte nationale Ergän-
zungssteuer wird in Übereinstimmung mit dem 
Ergänzungssteuer-Konsistenzstandard erho-
ben, wenn die nationale Ergänzungssteuer ent-
sprechend dem dritten bis neunten Teil dieses 
Gesetzes sowie entsprechend § 92 und § 93 er-
hoben wird. Abweichend von Satz 1 ist der Er-
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gänzungssteuer-Konsistenzstandard  auch er-
füllt, wenn die anerkannte nationale Ergän-
zungssteuer: 

 1. keinen oder einen niedrigeren Substanz-
freibetrag als § 58 und § 62 vorsieht, 

 2. keine oder eine geringere Wesentlichkeits-
grenze als § 56 vorsieht oder 

 3. einen höheren Mindeststeuersatz als 
§ 54 Absatz 1 vorsieht. 

 (4) Eine anerkannte nationale Ergän-
zungssteuer wird in Übereinstimmung mit dem 
Ergänzungssteuer-Administrationsstandard er-
hoben, wenn die Besteuerung der jeweiligen an-
erkannten nationalen Ergänzungssteuer auf der 
Grundlage eines mit § 76 vergleichbaren Be-
richtsstandards erfolgt. 

Unterabschnitt 3 Unterabschnitt 3 

Vereinfachung für unwesentliche Geschäftseinhei-
ten 

entfällt 

§ 78 

 

Wahlrecht für vereinfachte Ausgangsgrößen bei  
unwesentlichen Geschäftseinheiten 

 

(1) Auf Antrag der berichtspflichtigen Ge-
schäftseinheit kann bei unwesentlichen Geschäfts-
einheiten eine vereinfachte Ausgangsgröße für den 
Mindeststeuer-Umsatz, den Mindeststeuer-Gewinn 
und den Betrag der angepassten erfassten Steuern 
zugrunde gelegt werden. Unwesentliche Ge-
schäftseinheiten sind Geschäftseinheiten einer Un-
ternehmensgruppe, die aufgrund von Wesentlich-
keitserwägungen für das Geschäftsjahr nicht in ei-
nen durch einen externen Prüfer testierten Kon-
zernabschluss einbezogen worden sind. 

 

(2) Für Zwecke des Absatzes 1 entsprechen  

1. der Mindeststeuer-Umsatz sowie der Min-
deststeuer-Gewinn dem im länderbezogenen 
Bericht der Geschäftseinheit ausgewiesenen 
Umsatz, gekürzt um Gewinnausschüttungen 
anderer Geschäftseinheiten der Unterneh-
mensgruppe und der im sonstigen Ergebnis 
erfassten Umsätze und Erträge, und 
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2. der Betrag der angepassten erfassten Steuern 
den im länderbezogenen Bericht der Ge-
schäftseinheit ausgewiesenen für dieses Ge-
schäftsjahr gezahlten und zurückgestellten 
Ertragsteuern. Darunter fallen keine Erträge 
oder Aufwendungen aus der Bildung oder 
Auflösung aktiver und passiver latenter Steu-
ern, Aufwendungen aus der Bildung von un-
gewissen Steuerrückstellungen sowie sonsti-
gen periodenfremden Steueraufwands- oder 
Steuerertragspositionen.  

 

(3) Absatz 1 ist nicht auf unwesentliche Ge-
schäftseinheiten mit Umsätzen von über 50 Millio-
nen Euro anwendbar, wenn die Daten aus dem län-
derbezogenen Bericht nicht aus einem Einzelab-
schuss stammen, der auf Basis eines anerkannten 
Rechnungslegungsstandards (§ 7 Absatz 4) oder 
eines zugelassenen Rechnungslegungsstandards 
(§ 7 Absatz 37) aufgestellt worden ist. 

 

T e i l  9  T e i l  9  

Ü b e r g a n g s r e g e l u n g e n   Ü b e r g a n g s r e g e l u n g e n   

A b s c h n i t t  1  A b s c h n i t t  1  

E r s t m a l i g e  S t e u e r p f l i c h t  E r s t m a l i g e  S t e u e r p f l i c h t  

§ 79 § 82 

Steuerattribute des Übergangsjahres Steuerattribute des Übergangsjahres 

(1) Bei der Bestimmung des effektiven 
Steuersatzes eines Steuerhoheitsgebiets in einem 
Übergangsjahr und den darauffolgenden Jahren be-
rücksichtigt die Unternehmensgruppe alle zu Be-
ginn des Übergangsjahres in den Abschlüssen aller 
Geschäftseinheiten in dem Steuerhoheitsgebiet für 
das Übergangsjahr erfassten oder ausgewiesenen 
aktiven und passiven latenten Steuern. Solche akti-
ven und passiven latenten Steuern müssen zum 
Mindeststeuersatz oder zu dem im Steuerhoheits-
gebiet geltenden Steuersatz berücksichtigt werden, 
je nachdem, welcher der beiden Sätze niedriger ist. 
Aktive latente Steuern, die zu einem unter dem 
Mindeststeuersatz liegenden Satz erfasst wurden, 
können zum Mindeststeuersatz berücksichtigt wer-
den, wenn der Steuerpflichtige nachweisen kann, 

(1) u n v e r ä n d e r t  
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dass der betreffende latente Steueranspruch einem 
Mindeststeuer-Verlust zuzuschreiben ist. Aktive 
latente Steuern, die zu einem über dem Mindest-
steuersatz liegenden Satz erfasst wurden und die 
Nutzung von Steueranrechnungsbeträgen betref-
fen, sind nur in Höhe des Verhältnisses vom Min-
deststeuersatz zu dem im Steuerhoheitsgebiet gel-
tenden Steuersatz zu berücksichtigen. Bei einer 
späteren Steuersatzänderung ist der nach Satz 4 be-
rücksichtigungsfähige Betrag bezogen auf den 
noch ausstehenden Betrag entsprechend anzupas-
sen. Für die Zwecke der Anwendung dieses Absat-
zes werden die Auswirkungen von Ansatz- und Be-
wertungsanpassungen auf einen latenten Steueran-
spruch nicht berücksichtigt. 

(2) Aktive latente Steuern, die sich aus Pos-
ten ergeben, welche von der Berechnung des Min-
deststeuer-Gewinns oder Mindeststeuer-Verlusts 
nach Teil 3 ausgenommen sind, sind von der Be-
rechnung nach Absatz 1 ausgenommen, wenn 
diese latenten Steueransprüche durch einen Ge-
schäftsvorfall entstehen, der nach dem 30. Novem-
ber 2021 stattfindet. 

(2) u n v e r ä n d e r t  

(3) Bei Übertragungen von Vermögenswer-
ten zwischen Geschäftseinheiten, die nach dem 30. 
November 2021 und vor Beginn eines Übergangs-
jahres stattfinden, beruht der Ansatz der erworbe-
nen Vermögenswerte (mit Ausnahme von Vorrä-
ten) auf dem von der veräußernden Geschäftsein-
heit ausgewiesenen Buchwert der übertragenen 
Vermögenswerte im Zeitpunkt der Veräußerung. 
Die aktiven und passiven latenten Steuern sind auf 
dieser Grundlage und unter Außerachtlassung der 
aktiven und passiven latenten Steuern, die aus der 
Übertragung resultieren, zu ermitteln. Abweichend 
von Satz 2 kann auf Antrag der berichtspflichtigen 
Geschäftseinheit von der erwerbenden Geschäfts-
einheit ein latenter Steueranspruch auf Grundlage 
der von der veräußernden Geschäftseinheit auf den 
Veräußerungsgewinn gezahlten erfassten Steuern 
ermittelt werden; dieser darf die positive Differenz 
zwischen dem steuerlichen Buchwert des Vermö-
genswerts bei der erwerbenden Geschäftseinheit 
und dem nach Satz 1 anzusetzenden Wert multipli-
ziert mit dem Mindeststeuersatz nicht übersteigen 
(Kappungsbetrag). Für die Ermittlung der auf den 
Veräußerungsgewinn gezahlten erfassten Steuern 
im Sinne des Satzes 3 ist § 47 entsprechend anzu-
wenden und sind aktive latente Steuern der veräu-
ßernden Geschäftseinheit zu berücksichtigen, die 
bei entsprechender Anwendung des Absatzes 1 

(3) Bei Übertragungen von Vermögenswer-
ten zwischen Geschäftseinheiten, die nach dem 30. 
November 2021 und vor Beginn eines Übergangs-
jahres stattfinden, beruht der Ansatz der erworbe-
nen Vermögenswerte (mit Ausnahme von Vorrä-
ten) auf dem von der veräußernden Geschäftsein-
heit ausgewiesenen Buchwert der übertragenen 
Vermögenswerte im Zeitpunkt der Veräußerung. 
Die aktiven und passiven latenten Steuern sind auf 
dieser Grundlage und unter Außerachtlassung der 
aktiven und passiven latenten Steuern, die aus der 
Übertragung resultieren, zu ermitteln. Abweichend 
von Satz 2 kann auf Antrag der berichtspflichtigen 
Geschäftseinheit von der erwerbenden Geschäfts-
einheit ein latenter Steueranspruch auf Grundlage 
der von der veräußernden Geschäftseinheit auf den 
Veräußerungsgewinn gezahlten erfassten Steuern 
ermittelt werden; dieser darf die positive Differenz 
zwischen dem steuerlichen Buchwert des Vermö-
genswerts bei der erwerbenden Geschäftseinheit 
und dem nach Satz 1 anzusetzenden Wert multipli-
ziert mit dem Mindeststeuersatz nicht übersteigen 
(Kappungsbetrag). Für die Ermittlung der auf den 
Veräußerungsgewinn gezahlten erfassten Steuern 
im Sinne des Satzes 3 ist § 49 entsprechend anzu-
wenden und sind aktive latente Steuern der veräu-
ßernden Geschäftseinheit zu berücksichtigen, die 
bei entsprechender Anwendung des Absatzes 1 
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hätten berücksichtigt werden können, wäre der 
Veräußerungsgewinn bei ihr nicht in die steuerli-
che Bemessungsgrundlage einbezogen worden. 
Der nach den Sätzen 3 und 4 ermittelte Steueran-
spruch wirkt sich im Jahr der Bildung nicht auf die 
angepassten erfassten Steuern der erwerbenden 
Geschäftseinheit aus und ist entsprechend der Wer-
tentwicklung des Buchwerts fortzuschreiben. Ab-
weichend von den Sätzen 1 und 2 kann auf Antrag 
der berichtspflichtigen Geschäftseinheit die erwer-
bende Geschäftseinheit ihren Buchwert beibehal-
ten, wenn sie bei Anwendung der Sätze 3 bis 5 ei-
nen latenten Steueranspruch in Höhe des Kap-
pungsbetrags beanspruchen könnte. Für Zwecke 
dieses Absatzes gelten als Übertragung von Ver-
mögenswerten zwischen Geschäftseinheiten auch 
Geschäftsvorfälle, die ungeachtet ihrer Form und 
ungeachtet des Umstands, ob sie zwischen ver-
schiedenen Geschäftseinheiten oder innerhalb der 
Geschäftseinheit stattfinden, als mit einer Übertra-
gung von Vermögenswerten vergleichbar angese-
hen werden. Dies ist insbesondere der Fall, wenn 
sich der Buchwert eines Vermögenswerts aufgrund 
des Geschäftsvorfalls erhöht (zum Beispiel Finan-
zierungsleasing). Dabei ist allein die Erhöhung des 
steuerlichen Buchwerts ausreichend (zum Beispiel 
bei Sitzverlegung). 

hätten berücksichtigt werden können, wäre der 
Veräußerungsgewinn bei ihr nicht in die steuerli-
che Bemessungsgrundlage einbezogen worden. 
Der nach den Sätzen 3 und 4 ermittelte Steueran-
spruch wirkt sich im Jahr der Bildung nicht auf die 
angepassten erfassten Steuern der erwerbenden 
Geschäftseinheit aus und ist entsprechend der Wer-
tentwicklung des Buchwerts fortzuschreiben. Ab-
weichend von den Sätzen 1 und 2 kann auf Antrag 
der berichtspflichtigen Geschäftseinheit die erwer-
bende Geschäftseinheit ihren Buchwert beibehal-
ten, wenn sie bei Anwendung der Sätze 3 bis 5 ei-
nen latenten Steueranspruch in Höhe des Kap-
pungsbetrags beanspruchen könnte. Für Zwecke 
dieses Absatzes gelten als Übertragung von Ver-
mögenswerten zwischen Geschäftseinheiten auch 
Geschäftsvorfälle, die ungeachtet ihrer Form und 
ungeachtet des Umstands, ob sie zwischen ver-
schiedenen Geschäftseinheiten oder innerhalb der 
Geschäftseinheit stattfinden, als mit einer Übertra-
gung von Vermögenswerten vergleichbar angese-
hen werden. Dies ist insbesondere der Fall, wenn 
sich der Buchwert eines Vermögenswerts aufgrund 
des Geschäftsvorfalls erhöht (zum Beispiel Finan-
zierungsleasing). Dabei ist allein die Erhöhung des 
steuerlichen Buchwerts ausreichend (zum Beispiel 
bei Sitzverlegung). 

(4) Übergangsjahr im Sinne dieser Vor-
schrift bedeutet für ein Steuerhoheitsgebiet das 
erste Geschäftsjahr, in dem die Unternehmens-
gruppe in Bezug zu diesem Steuerhoheitsgebiet in 
den Anwendungsbereich dieses Gesetzes oder ei-
ner ausländischen Vorschrift, die den Vorschriften 
der Richtlinie (EU) 2022/2523 entspricht, fällt. So-
fern die Voraussetzungen nach § 80 oder nach den 
§§ 81 bis 84 erfüllt sind und die Unternehmens-
gruppe den CbCR-Safe-Harbour in Bezug auf ein 
Steuerhoheitsgebiet tatsächlich anwendet, ver-
schiebt sich das Übergangsjahr entsprechend. 

(4) Übergangsjahr im Sinne dieser Vor-
schrift bedeutet für ein Steuerhoheitsgebiet das 
erste Geschäftsjahr, in dem die Unternehmens-
gruppe in Bezug zu diesem Steuerhoheitsgebiet in 
den Anwendungsbereich dieses Gesetzes oder ei-
ner ausländischen Vorschrift, die den Vorschriften 
der Richtlinie (EU) 2022/2523 entspricht, fällt. So-
fern die Voraussetzungen nach § 83 oder nach den 
§§ 84 bis 87 erfüllt sind und die Unternehmens-
gruppe den CbCR-Safe-Harbour in Bezug auf ein 
Steuerhoheitsgebiet tatsächlich anwendet, ver-
schiebt sich das Übergangsjahr entsprechend. 
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A b s c h n i t t  2  A b s c h n i t t  2  

U n t e r g e o r d n e t e  i n t e r n a t i o n a l e  
T ä t i g k e i t  

U n t e r g e o r d n e t e  i n t e r n a t i o n a l e  
T ä t i g k e i t  

§ 80 § 83 

Übergangsregelung bei untergeordneter inter-
nationaler Tätigkeit 

u n v e r ä n d e r t  

(1) Unternehmensgruppen werden in den 
ersten fünf Jahren bei untergeordneter internatio-
naler Tätigkeit von der Mindeststeuer (§ 2) befreit. 
Satz 1 gilt nicht für einen Primärergänzungssteuer-
betrag, soweit dieser auf einem von einer ausländi-
schen niedrig besteuerten Geschäftseinheit zuzu-
rechnenden Steuererhöhungsbetrag beruht. 

 

(2) Eine untergeordnete internationale Tä-
tigkeit einer Unternehmensgruppe liegt für ein Ge-
schäftsjahr vor, wenn 

 

1. sie über Geschäftseinheiten in höchstens 
sechs Steuerhoheitsgebieten verfügt und 

 

2. der Gesamtwert der materiellen Vermögens-
werte aller Geschäftseinheiten, die in allen 
Steuerhoheitsgebieten außerhalb des Refe-
renzsteuerhoheitsgebiets belegen sind, 50 
Millionen Euro nicht übersteigt. 

 

(3) Das Referenzsteuerhoheitsgebiet einer 
Unternehmensgruppe ist das Steuerhoheitsgebiet, 
in dem die Unternehmensgruppe für das Geschäfts-
jahr, in dem sie erstmals in den Anwendungsbe-
reich dieses Gesetzes fällt, den höchsten Gesamt-
wert an materiellen Vermögenswerten ausweist. 
Der Gesamtwert der materiellen Vermögenswerte 
in einem Steuerhoheitsgebiet ist die Summe des 
Nettobuchwerts aller materiellen Vermögenswerte 
aller in diesem Steuerhoheitsgebiet belegenen Ge-
schäftseinheiten der Unternehmensgruppe. 

 

(4) Der in Absatz 1 genannte Zeitraum von 
fünf Jahren beginnt für die Primärergänzungssteu-
erregelung (§§ 8 bis 10) am 31. Dezember 2023, 
für die Sekundärergänzungssteuerregelung (§§ 11 
bis 14) am 31. Dezember 2024. In den Fällen, in 
denen die Unternehmensgruppe erst nach den vor-
genannten Zeitpunkten in den Anwendungsbereich 
dieses Gesetzes oder einer ausländischen Vor-
schrift, die den Vorschriften der Richtlinie (EU) 
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2022/2523 entspricht, fällt, beginnt der Zeitraum 
von fünf Jahren mit diesem Zeitpunkt. 

A b s c h n i t t  3  A b s c h n i t t  3  

Z e i t l i c h  b e f r i s t e t e  Ü b e r -
g a n g s r e g e l u n g e n  

Z e i t l i c h  b e f r i s t e t e  Ü b e r -
g a n g s r e g e l u n g e n  

§ 81 § 84 

Verwendung länderbezogener Berichte multi-
nationaler Unternehmensgruppen (CbCR-

Safe-Harbour) 

Verwendung länderbezogener Berichte multi-
nationaler Unternehmensgruppen (CbCR-

Safe-Harbour) 

(1) Auf Antrag der berichtspflichtigen Ge-
schäftseinheit wird der Steuererhöhungsbetrag 
(§ 52), einschließlich des zusätzlichen Steuererhö-
hungsbetrags (§ 55), in den Geschäftsjahren, die 
am oder vor dem 31. Dezember 2026 beginnen und 
vor dem 1. Juli 2028 enden (Übergangszeit), für ein 
Steuerhoheitsgebiet für das Geschäftsjahr mit null 
angesetzt, wenn die Unternehmensgruppe 

(1) Auf Antrag der berichtspflichtigen Ge-
schäftseinheit wird der Steuererhöhungsbetrag 
(§ 54), einschließlich des zusätzlichen Steuererhö-
hungsbetrags (§ 57), in den Geschäftsjahren, die 
am oder vor dem 31. Dezember 2026 beginnen und 
vor dem 1. Juli 2028 enden (Übergangszeit), für ein 
Steuerhoheitsgebiet für das Geschäftsjahr mit null 
angesetzt, wenn die Unternehmensgruppe 

1. in diesem Steuerhoheitsgebiet unter Einbezie-
hung der zum Verkauf stehenden Einheiten 
(§ 4 Absatz 1 Satz 1 Nummer 2) weniger als 
10 Millionen Euro Umsatzerlöse und weniger 
als 1 Million Euro Gewinn oder Verlust vor 
Steuern in ihrem qualifizierten länderbezoge-
nen Bericht ausweist oder 

1. u n v e r ä n d e r t  

2. einem vereinfacht berechneten effektiven 
Steuersatz (§ 84 Nummer 6) für dieses Steu-
erhoheitsgebiet unterliegt, wenn dieser min-
destens dem Übergangssteuersatz entspricht, 
oder 

2. einem vereinfacht berechneten effektiven 
Steuersatz (§ 87 Nummer 6) für dieses Steu-
erhoheitsgebiet unterliegt, wenn dieser min-
destens dem Übergangssteuersatz entspricht, 
oder 

3. einen Gewinn oder Verlust vor Steuern im 
qualifizierten länderbezogenen Bericht aus-
weist, der gleich oder geringer als der sub-
stanzbasierte Freibetrag (§§ 56 bis 60) ist. 
Dabei sind nur solche Geschäftseinheiten zu 
berücksichtigen, die nach den Regelungen des 
länderbezogenen Berichts in diesem Steuer-
hoheitsgebiet belegen sind. Einheiten, die 
zum Verkauf stehen (§ 4 Absatz 1 Satz 1 
Nummer 2), oder ausgeschlossene Einheiten 
(§ 5) sind nicht zu berücksichtigen.  

3. einen Gewinn oder Verlust vor Steuern im 
qualifizierten länderbezogenen Bericht aus-
weist, der gleich oder geringer als der sub-
stanzbasierte Freibetrag (§§ 58 bis 62) ist. 
Dabei sind nur solche Geschäftseinheiten zu 
berücksichtigen, die nach den Regelungen des 
länderbezogenen Berichts in diesem Steuer-
hoheitsgebiet belegen sind. Einheiten, die 
zum Verkauf stehen (§ 4 Absatz 1 Satz 1 
Nummer 2), oder ausgeschlossene Einheiten 
(§ 5) sind nicht zu berücksichtigen. 

(2) Auf Geschäftseinheiten, die für Zwecke 
des länderbezogenen Berichts und dieses Gesetzes 

(2) u n v e r ä n d e r t  

V
orabfassung – w

ird durch die lektorierte Fassung ersetzt



Deutscher Bundestag – 20. Wahlperiode – 135 – Drucksache 20/9190 (neu) 
 
 

Entwurf Beschlüsse des 7. Ausschusses 

in zwei unterschiedlichen Steuerhoheitsgebieten 
belegen sind, findet Absatz 1 keine Anwendung.  

(3) Stellt die Unternehmensgruppe für ein 
Geschäftsjahr keinen Antrag nach Absatz 1 oder 
erfüllt sie für ein Geschäftsjahr nicht die Voraus-
setzungen nach Absatz 1, ist sie für alle folgenden 
Geschäftsjahre von der Anwendung des Absatzes 1 
ausgeschlossen. Dies gilt nicht, wenn in dem be-
treffenden Steuerhoheitsgebiet im vorherigen Ge-
schäftsjahr keine Geschäftseinheit der Unterneh-
mensgruppe belegen war. Wird nachträglich fest-
gestellt, dass die Voraussetzungen nach Absatz 1 
nicht erfüllt waren, entfällt die Anwendung des 
Absatzes 1 für dieses sowie die folgenden Ge-
schäftsjahre rückwirkend. 

(3) u n v e r ä n d e r t  

§ 82 § 85 

Besonderheiten bei bestimmten Einheiten Besonderheiten bei bestimmten Einheiten 

(1) Für § 81 sind Joint Ventures und Joint-
Venture-Tochtergesellschaften (§ 65) als Ge-
schäftseinheiten einer eigenständigen Unterneh-
mensgruppe zu behandeln. Für den Gewinn oder 
Verlust vor Steuern, die Umsatzerlöse sowie die 
vereinfacht erfassten Steuern ist der qualifizierte 
Konzernabschluss maßgeblich. 

(1) Für § 84 sind Joint Ventures und Joint-
Venture-Tochtergesellschaften (§ 67) als Ge-
schäftseinheiten einer eigenständigen Unterneh-
mensgruppe zu behandeln. Für den Gewinn oder 
Verlust vor Steuern, die Umsatzerlöse sowie die 
vereinfacht erfassten Steuern ist der qualifizierte 
Konzernabschluss maßgeblich. 

(2) § 81 gilt nicht für den Belegenheitsstaat 
der obersten Muttergesellschaft, wenn es sich bei 
dieser um eine transparente Einheit (§ 7 Absatz 32) 
handelt. Dies gilt nicht, wenn alle an der obersten 
Muttergesellschaft gehaltenen Eigenkapitalbeteili-
gungen von qualifizierten Gesellschaftern gehalten 
werden.  

(2) § 84 gilt nicht für den Belegenheitsstaat 
der obersten Muttergesellschaft, wenn es sich bei 
dieser um eine transparente Einheit (§ 7 Absatz 32) 
handelt. Dies gilt nicht, wenn alle an der obersten 
Muttergesellschaft gehaltenen Eigenkapitalbeteili-
gungen von qualifizierten Gesellschaftern gehalten 
werden. 

(3) Wenn es sich bei der obersten Mutterge-
sellschaft um eine transparente Einheit (§ 7 
Absatz 32) handelt oder diese einem Dividenden-
abzugsregime (§ 68) unterliegt, werden der Ge-
winn oder Verlust vor Steuern sowie die dazugehö-
rigen Steuern, die den Eigenkapitalbeteiligungen 
der qualifizierten Gesellschafter zuzurechnen sind, 
entsprechend den §§ 67 und 68 gekürzt.  

(3) Wenn es sich bei der obersten Mutterge-
sellschaft um eine transparente Einheit (§ 7 Ab-
satz 32) handelt oder diese einem Dividendenab-
zugsregime (§ 70) unterliegt, werden der Gewinn 
oder Verlust vor Steuern sowie die dazugehörigen 
Steuern, die den Eigenkapitalbeteiligungen der 
qualifizierten Gesellschafter zuzurechnen sind, 
entsprechend den §§ 69 und 70 gekürzt. 

(4) § 81 gilt für Investmenteinheiten nur, 
wenn sie keines der Wahlrechte nach den §§ 71 
und 72 in Anspruch genommen haben und deren 
gruppenzugehörige Gesellschafter in demselben 
Steuerhoheitsgebiet belegen sind. Dabei erfolgt ab-
weichend von § 70 keine von der Unternehmens-
gruppe getrennte Berechnung. Der Belegenheits-

(4) § 84 gilt für Investmenteinheiten nur, 
wenn sie keines der Wahlrechte nach den 
§§ 73 und 74 in Anspruch genommen haben und 
deren gruppenzugehörige Gesellschafter in dem-
selben Steuerhoheitsgebiet belegen sind. Dabei er-
folgt abweichend von § 72 keine von der Unterneh-
mensgruppe getrennte Berechnung. Der Belegen-
heitsstaat bestimmt sich nach den Regelungen des 
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staat bestimmt sich nach den Regelungen des län-
derbezogenen Berichts. Sollte eine Investmentein-
heit eines der Wahlrechte nach den §§ 71 und 72 in 
Anspruch genommen haben, kann dessen ungeach-
tet im Belegenheitsstaat der Investmenteinheit so-
wie des gruppenzugehörigen Gesellschafters für 
alle übrigen Geschäftseinheiten § 81 in Anspruch 
genommen werden. Die Umsatzerlöse und der Ge-
winn oder Verlust vor Steuern sowie die dazugehö-
rigen Steuern der Investmenteinheit sind dann in 
den Steuerhoheitsgebieten der gruppenzugehöri-
gen Gesellschafter entsprechend den Eigenkapital-
beteiligungen auszuweisen. Für die Zwecke dieses 
Absatzes ist auch eine Versicherungsinvestment-
einheit eine Investmenteinheit. 

länderbezogenen Berichts. Sollte eine Investment-
einheit eines der Wahlrechte nach den 
§§ 73 und 74 in Anspruch genommen haben, kann 
dessen ungeachtet im Belegenheitsstaat der Invest-
menteinheit sowie des gruppenzugehörigen Gesell-
schafters für alle übrigen Geschäftseinheiten § 84 
in Anspruch genommen werden. Die Umsatzerlöse 
und der Gewinn oder Verlust vor Steuern sowie die 
dazugehörigen Steuern der Investmenteinheit sind 
dann in den Steuerhoheitsgebieten der gruppenzu-
gehörigen Gesellschafter entsprechend den Eigen-
kapitalbeteiligungen auszuweisen. Für die Zwecke 
dieses Absatzes ist auch eine Versicherungsinvest-
menteinheit eine Investmenteinheit. 

§ 83 § 86 

Ausschluss von bestimmten Geschäftseinhei-
ten, Unternehmensgruppen oder Steuerho-

heitsgebieten 

Ausschluss von bestimmten Geschäftseinhei-
ten, Unternehmensgruppen oder Steuerho-

heitsgebieten 

Die folgenden Geschäftseinheiten, Unterneh-
mensgruppen oder Steuerhoheitsgebiete sind von 
der Anwendung des CbCR-Safe-Harbour ausge-
schlossen: 

Die folgenden Geschäftseinheiten, Unterneh-
mensgruppen oder Steuerhoheitsgebiete sind von 
der Anwendung des CbCR-Safe-Harbour ausge-
schlossen: 

1. staatenlose Geschäftseinheiten, 1. u n v e r ä n d e r t  

2. Mehrmütter-Unternehmensgruppen, für die 
kein gemeinsamer qualifizierter länderbezo-
gener Bericht abgegeben wird, 

2. u n v e r ä n d e r t  

3. Steuerhoheitsgebiete, in denen Geschäftsein-
heiten belegen sind, die einem zulässigen 
Ausschüttungssystem unterliegen und für die 
ein Antrag nach § 69 gestellt wurde. 

3. Steuerhoheitsgebiete, in denen Geschäftsein-
heiten belegen sind, die einem zulässigen 
Ausschüttungssystem unterliegen und für die 
ein Antrag nach § 71 gestellt wurde. 

§ 84 § 87 

Definitionen für den CbCR-Safe-Harbour Definitionen für den CbCR-Safe-Harbour 

Soweit nichts anderes bestimmt ist, gelten für 
die Anwendung der §§ 81 bis 83 die folgenden De-
finitionen: 

Soweit nichts anderes bestimmt ist, gelten für 
die Anwendung der §§ 84 bis 86 die folgenden De-
finitionen: 

1. Ein länderbezogener Bericht (§ 138a der Ab-
gabenordnung) ist qualifiziert, wenn dieser 
mit einem qualifizierten Konzernabschluss 
erstellt wurde. Ein qualifizierter Konzernab-
schluss ist einer der folgenden Abschlüsse: 

1. u n v e r ä n d e r t  
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a) die für Konsolidierungszwecke an kon-
zerneinheitliche Ansatz- und Bewer-
tungsregeln angeglichenen Jahresab-
schlüsse der Geschäftseinheiten vor 
Konsolidierungsanpassungen und Zwi-
schenergebniseliminierungen und ohne 
Anpassungen im Sinne des § 15 
Absatz 1 Satz 2, sofern diese nach § 15 
Absatz 1 Satz 3 nicht zulässig sind, oder 

 

b) die Jahresabschlüsse der Geschäftsein-
heiten, sofern diese nach einem aner-
kannten Rechnungslegungsstandard (§ 7 
Absatz 4) oder einem zugelassenen 
Rechnungslegungsstandard (§ 7 
Absatz 37) aufgestellt werden und die in 
diesen Abschlüssen enthaltenen Infor-
mationen auf der Grundlage dieses 
Rechnungslegungsstandards fortgeführt 
werden und verlässlich sind, oder 

 

c) im Fall einer Geschäftseinheit, die allein 
aus Gründen der Größe oder der Wesent-
lichkeit nicht in den Konzernabschluss 
der Unternehmensgruppe einbezogen 
wird (§ 4 Absatz 1 Satz 1 Nummer 2), 
der Jahresabschluss, der für die Erstel-
lung des länderbezogenen Berichts der 
Unternehmensgruppe verwendet wird.  

 

2. Die Umsatzerlöse entsprechen der Summe 
aus den Umsatzerlösen und sonstigen Erträ-
gen, wie sie im qualifizierten länderbezoge-
nen Bericht ausgewiesen sind. 

2. u n v e r ä n d e r t  

3. Die vereinfacht erfassten Steuern entsprechen 
dem im qualifizierten Konzernabschluss der 
Unternehmensgruppe ausgewiesenen Ertrag-
steueraufwand, nach Bereinigung aller nicht 
erfasster Steuern und ungewisser Steuerrück-
stellungen. 

3. u n v e r ä n d e r t  

4. Der Gewinn oder Verlust vor Steuern ist das 
Jahresergebnis vor Steuern, wie es im qualifi-
zierten länderbezogenen Bericht ausgewiesen 
ist, erhöht um einen nicht realisierten Netto-
verlust aus der Bewertung zum beizulegenden 
Zeitwert. 

4. u n v e r ä n d e r t  

5. Ein nicht realisierter Nettoverlust aus der Be-
wertung zum beizulegenden Zeitwert ist die 
Summe aller Verluste, verringert um etwaige 
Gewinne, die auf einer Änderung des beizule-
genden Zeitwerts von Eigenkapitalbeteiligun-
gen im Sinne des § 20 Absatz 1 Nummer 1 

5. u n v e r ä n d e r t  
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beruhen. Dies gilt nur, wenn der Verlust 50 
Millionen Euro für ein Steuerhoheitsgebiet 
übersteigt.  

6. Der vereinfacht berechnete effektive Steuer-
satz für ein Steuerhoheitsgebiet wird wie folgt 
berechnet: 

6. u n v e r ä n d e r t  

Entwurf 

 

Beschlüsse des 7. Ausschusses 

u n v e r ä n d e r t  

Entwurf Beschlüsse des 7. Ausschusses 

7. Der Übergangssteuersatz beträgt für die Ge-
schäftsjahre, die in den Jahren 2023 und 2024 
beginnen 15 Prozent, für in 2025 beginnende 
16 Prozent und für im Jahr 2026 beginnende 
17 Prozent.  

7. Der Übergangssteuersatz beträgt für die Ge-
schäftsjahre, die in den Jahren 2023 und 2024 
beginnen 15 Prozent, für im Jahr 2025 begin-
nende 16 Prozent und für in 2026 beginnende 
17 Prozent. 

8. Qualifizierte Gesellschafter einer obersten 
Muttergesellschaft, die eine transparente Ein-
heit ist, sind die in § 67 Absatz 1 Satz 1 
Nummer 1 bis 3 genannten. Qualifizierte Ge-
sellschafter einer obersten Muttergesellschaft, 
die einem Dividendenabzugsregime unterlie-
gen, sind die in § 68 Absatz 1 Satz 1 
Nummer 1 bis 3 genannten. 

8. Qualifizierte Gesellschafter einer obersten 
Muttergesellschaft, die eine transparente Ein-
heit ist, sind die in § 69 Absatz 1 Satz 1 
Nummer 1 bis 3 genannten. Qualifizierte Ge-
sellschafter einer obersten Muttergesellschaft, 
die einem Dividendenabzugsregime unterlie-
gen, sind die in § 70 Absatz 1 Satz 
1  Nummer 1 bis 3 genannten. 

§ 85 § 88 

Übergangsregelungen bei gemischter Hinzu-
rechnungsbesteuerung 

Übergangsregelungen bei gemischter Hinzu-
rechnungsbesteuerung 

(1) Für Geschäftsjahre, die am oder vor dem 
31. Dezember 2025 beginnen, nicht mehr aber für 
Geschäftsjahre, die nach dem 30. Juni 2027 enden, 
ist die Zurechnung des im Jahresabschluss eines 
gruppenzugehörigen Gesellschafters berücksich-
tigten Betrags an erfassten Steuern zu den jeweili-
gen Geschäftseinheiten, deren Einkommen beim 
gruppenzugehörigen Gesellschafter einer gemisch-
ten Hinzurechnungsbesteuerung unterliegt, abwei-
chend von § 47 Absatz 1 Nummer 3 und Absatz 2 
nach folgender Formel vorzunehmen: 

(1) Für Geschäftsjahre, die am oder vor dem 
31. Dezember 2025 beginnen, nicht mehr aber für 
Geschäftsjahre, die nach dem 30. Juni 2027 enden, 
ist die Zurechnung des im Jahresabschluss eines 
gruppenzugehörigen Gesellschafters berücksich-
tigten Betrags an erfassten Steuern zu den jeweili-
gen Geschäftseinheiten, deren Einkommen beim 
gruppenzugehörigen Gesellschafter einer gemisch-
ten Hinzurechnungsbesteuerung unterliegt, abwei-
chend von § 49 Absatz 1 Nummer 3 und Absatz 2 
nach folgender Formel vorzunehmen: 

Vereinfachte erfasste Steuern
Gewinn oder Verlust vor Steuern
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u n v e r ä n d e r t  

Entwurf Beschlüsse des 7. Ausschusses 

Eine gemischte Hinzurechnungsbesteuerung ist 
eine Form der Hinzurechnungsbesteuerung im 
Sinne des § 7 Absatz 14, bei der Gewinne, Verluste 
sowie anrechenbare Steuern aller ausländischen 
Einheiten für Zwecke der Berechnung des Hinzu-
rechnungsbetrags des unmittelbar oder mittelbar 
beteiligten Gesellschafters dieser ausländischen 
Einheiten aggregiert betrachtet werden und der 
Hinzurechnungsbetrag einem anwendbaren Steu-
ersatz unterhalb von 15 Prozent unterliegt. Der an-
wendbare Steuersatz entspricht dem Steuersatz, bei 
dem unter Anrechnung ausländischer Steuern 
keine Steuer auf den Hinzurechnungsbetrag mehr 
verbleibt. 

Eine gemischte Hinzurechnungsbesteuerung ist 
eine Form der Hinzurechnungsbesteuerung im 
Sinne des § 7 Absatz 14, bei der Gewinne, Ver-
luste sowie anrechenbare Steuern aller ausländi-
schen Einheiten für Zwecke der Berechnung des 
Hinzurechnungsbetrags des unmittelbar oder mit-
telbar beteiligten Gesellschafters dieser ausländi-
schen Einheiten aggregiert betrachtet werden und 
der Hinzurechnungsbetrag einem anwendbaren 
Steuersatz unterhalb von 15 Prozent unterliegt. Der 
anwendbare Steuersatz entspricht dem Steuersatz, 
bei dem unter Anrechnung ausländischer Steuern 
keine Steuer auf den Hinzurechnungsbetrag mehr 
verbleibt. 

(2) Der Zurechnungsschlüssel nach 
Absatz 1 ermittelt sich wie folgt: 

(2) Der Zurechnungsschlüssel nach 
Absatz 1 ermittelt sich wie folgt: 

Entwurf 

 

Beschlüsse des 7. Ausschusses 

u n v e r ä n d e r t  

Entwurf Beschlüsse des 7. Ausschusses 

Dabei entspricht das zuzurechnende Einkommen 
der Einheit dem betragsmäßigen Anteil des betei-
ligten Gesellschafters an dem Einkommen der aus-
ländischen Einheit. Der effektive Steuersatz ent-
spricht dem nach § 51 Absatz 1 ermittelten effekti-
ven Steuersatz ohne Berücksichtigung von Steuern 
auf Hinzurechnungsbeträge. Entspricht der effek-

Dabei entspricht das zuzurechnende Einkommen 
der Einheit dem betragsmäßigen Anteil des betei-
ligten Gesellschafters an dem Einkommen der aus-
ländischen Einheit. Der effektive Steuersatz ent-
spricht dem nach § 53 Absatz 1 ermittelten effekti-
ven Steuersatz ohne Berücksichtigung von Steuern 
auf Hinzurechnungsbeträge. Entspricht der effek-

Zurechnungsschlüssel 
Summe alle Zurechnungsschlüssel

× zuzurechnende Steuern  

Zuzurechnendes Einkommen der ausländischen Geschäftseinheit 
x (anwendbarer Steuersatz − effektiver Steuersatz)  
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tive Steuersatz mindestens dem anwendbaren Steu-
ersatz, beträgt der Zurechnungsschlüssel nach 
Absatz 1 null. Steuern aufgrund einer anerkannten 
nationalen Ergänzungssteuer sind bei der Berech-
nung des effektiven Steuersatzes zu berücksichti-
gen, soweit diese im Rahmen der gemischten Hin-
zurechnungsbesteuerung nach der gleichen Maß-
gabe wie alle anderen erfassten Steuern anrechen-
bar sind. 

tive Steuersatz mindestens dem anwendbaren Steu-
ersatz, beträgt der Zurechnungsschlüssel nach 
Absatz 1 null. Steuern aufgrund einer anerkannten 
nationalen Ergänzungssteuer sind bei der Berech-
nung des effektiven Steuersatzes zu berücksichti-
gen, soweit diese im Rahmen der gemischten Hin-
zurechnungsbesteuerung nach der gleichen Maß-
gabe wie alle anderen erfassten Steuern anrechen-
bar sind. 

(3) Findet die gemischte Hinzurechnungs-
besteuerung auch auf Einheiten Anwendung, die 
keine Geschäftseinheiten im Sinne dieses Gesetzes 
sind, ist für die Anwendung des Absatzes 1 inso-
weit ebenfalls eine Zurechnung zu diesen Einhei-
ten vorzunehmen. 

(3) u n v e r ä n d e r t  

 

§ 89 

 Sekundärergänzungssteuerbetrag-Safe-Har-
bour 

 (1) Auf Antrag der berichtspflichtigen 
Geschäftseinheit wird für die Berechnung der 
Sekundärergänzungssteuer der Steuererhö-
hungsbetrag für Zwecke des § 54 für den Bele-
genheitsstaat der obersten Muttergesellschaft 
auf null reduziert, wenn der kombinierte nomi-
nelle Körperschaftsteuersatz in diesem Steuer-
hoheitsgebiet im jeweiligen Geschäftsjahr min-
destens 20 Prozent beträgt. Satz 1 gilt für Ge-
schäftsjahre, die nicht mehr als zwölf Monate 
umfassen und am oder vor dem 31. Dezember 
2025 beginnen und vor dem 31. Dezember 2026 
enden. 

 (2) Wird der Antrag nach Absatz 1 ge-
stellt, ist die Unternehmensgruppe für dieses 
Steuerhoheitsgebiet für alle den Geschäftsjah-
ren im Sinne des Absatz 1 Satz 2 folgenden Ge-
schäftsjahren von der Anwendung des 
§ 84 Absatz 1 ausgeschlossen. 
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T e i l  1 0  T e i l  1 0  

N a t i o n a l e  E r g ä n z u n g s -
s t e u e r  

N a t i o n a l e  E r g ä n z u n g s -
s t e u e r  

A b s c h n i t t  1  A b s c h n i t t  1  

A l l g e m e i n e s  A l l g e m e i n e s  

§ 86 § 90 

Umfang der Besteuerung der Geschäftseinheit Umfang der Besteuerung der Geschäftseinheit 

(1) Für jede nach § 1 steuerpflichtige Ge-
schäftseinheit entsteht in Höhe des für die Bundes-
republik Deutschland ermittelten und ihr nach § 52 
Absatz 4 oder § 55 zugeordneten Steuererhöhungs-
betrags für das Geschäftsjahr ein Ergänzungssteu-
erbetrag (nationaler Ergänzungssteuerbetrag). 

(1) Für jede nach § 1 steuerpflichtige Ge-
schäftseinheit entsteht in Höhe des für die Bundes-
republik Deutschland ermittelten und ihr nach 
§ 54 Absatz 4 oder § 57 zugeordneten Steuererhö-
hungsbetrags für das Geschäftsjahr ein Ergän-
zungssteuerbetrag (nationaler Ergänzungssteuer-
betrag). 

(2) Absatz 1 gilt entsprechend für im Inland 
belegene Joint Ventures, Joint-Venture-Tochterge-
sellschaften und Betriebsstätten eines Joint Ven-
ture oder einer Joint-Venture-Tochtergesellschaft. 
Für Zwecke des Satzes 1 erfolgt keine Begrenzung 
des Steuererhöhungsbetrags auf den der Mutterge-
sellschaft zuzurechnenden Anteil am Steuererhö-
hungsbetrag des Joint Venture oder eines Mitglieds 
der Joint-Venture-Gruppe entsprechend § 65 
Absatz 2. 

(2) Absatz 1 gilt entsprechend für im Inland 
belegene Joint Ventures, Joint-Venture-Tochterge-
sellschaften und Betriebsstätten eines Joint Ven-
ture oder einer Joint-Venture-Tochtergesellschaft. 
Für Zwecke des Satzes 1 erfolgt keine Begrenzung 
des Steuererhöhungsbetrags auf den der Mutterge-
sellschaft zuzurechnenden Anteil am Steuererhö-
hungsbetrag des Joint Venture oder eines Mitglieds 
der Joint-Venture-Gruppe entsprechend 
§ 67 Absatz 2. 

(3) Soweit in diesem Teil nichts anderes be-
stimmt ist, gelten für die Besteuerung nach den 
Absätzen 1 und 2 die Teile 3 bis 9 dieses Gesetzes 
entsprechend. 

(3) u n v e r ä n d e r t  
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A b s c h n i t t  2  A b s c h n i t t  2  

B e s o n d e r h e i t e n  B e s o n d e r h e i t e n  

§ 87 § 91 

Steuererhöhungsbeträge staatenloser Ge-
schäftseinheiten 

Steuererhöhungsbeträge staatenloser Ge-
schäftseinheiten 

Für Zwecke der nationalen Ergänzungssteuer-
regelung sind staatenlose Geschäftseinheiten, Joint 
Ventures und Joint-Venture-Tochtergesellschaften 
dem Steuerhoheitsgebiet zuzuordnen, in dem sie 
gegründet worden sind. Staatenlose Betriebsstätten 
einer Geschäftseinheit oder eines Joint Venture 
oder einer Joint-Venture-Tochtergesellschaft (§ 6 
Absatz 3 Nummer 4) sind dem Steuerhoheitsgebiet 
zuzuordnen, in dem die entsprechenden Tätigkei-
ten ausgeübt werden. Auf diese Geschäftseinheiten 
ist § 51 Absatz 2 entsprechend anzuwenden. 

Für Zwecke der nationalen Ergänzungssteuer-
regelung sind staatenlose Geschäftseinheiten, Joint 
Ventures und Joint-Venture-Tochtergesellschaften 
dem Steuerhoheitsgebiet zuzuordnen, in dem sie 
gegründet worden sind. Staatenlose Betriebsstätten 
einer Geschäftseinheit oder eines Joint Venture o-
der einer Joint-Venture-Tochtergesellschaft 
(§ 6 Absatz 3 Nummer 4) sind dem Steuerhoheits-
gebiet zuzuordnen, in dem die entsprechenden Tä-
tigkeiten ausgeübt werden. Auf diese Geschäfts-
einheiten ist § 53 Absatz 2 entsprechend anzuwen-
den. 

§ 88 § 92 

Grenzüberschreitende Zurechnung erfasster 
Steuern 

Grenzüberschreitende Zurechnung erfasster 
Steuern 

§ 47 ist mit der Maßgabe anzuwenden, dass 
erfasste ausländische Steuern keinem nach § 1 
Steuerpflichtigen zugerechnet werden dürfen, der 
der nationalen Ergänzungssteuerregelung unter-
liegt. 

§ 49 ist mit der Maßgabe anzuwenden, dass 
erfasste ausländische Steuern keinem nach § 1 
Steuerpflichtigen zugerechnet werden dürfen, der 
der nationalen Ergänzungssteuerregelung unter-
liegt. 

§ 89 § 93 

Nichtberücksichtigung der nationalen Ergän-
zungssteuer 

Nichtberücksichtigung der nationalen Ergän-
zungssteuer 

§ 52 ist mit der Maßgabe anzuwenden, dass 
die nationale Ergänzungssteuerregelung für Zwe-
cke der Ermittlung des Steuererhöhungsbetrags un-
berücksichtigt bleibt. 

§ 54 ist mit der Maßgabe anzuwenden, dass 
die nationale Ergänzungssteuerregelung für Zwe-
cke der Ermittlung des Steuererhöhungsbetrags un-
berücksichtigt bleibt. 
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T e i l  1 1  T e i l  1 1  

B e s t e u e r u n g s v e r f a h r e n  u n d  
s o n s t i g e  B e s t i m m u n g e n  

B e s t e u e r u n g s v e r f a h r e n  u n d  
s o n s t i g e  B e s t i m m u n g e n  

A b s c h n i t t  1  A b s c h n i t t  1  

B e s t e u e r u n g s v e r f a h r e n  B e s t e u e r u n g s v e r f a h r e n  

§ 90 § 94 

Entstehung der Mindeststeuer und Besteue-
rungszeitraum 

u n v e r ä n d e r t  

Die Mindeststeuer (§ 2) für ein Geschäftsjahr 
entsteht mit Ablauf des Kalenderjahres, in dem das 
Geschäftsjahr endet. Besteuerungszeitraum ist das 
Kalenderjahr. 

 

§ 91 § 95 

Steuererklärungspflicht, Steuerentrichtungs-
pflicht 

Steuererklärungspflicht, Steuerentrichtungs-
pflicht 

(1) Die nach § 1 Steuerpflichtigen haben für 
das Kalenderjahr eine Steuererklärung abzugeben 
und darin die Steuer selbst zu berechnen. Die Steu-
ererklärung ist nach amtlich vorgeschriebenem Da-
tensatz elektronisch über die amtliche bestimmte 
Schnittstelle elektronisch mitzuteilen. Die Steuer 
ist einen Monat nach Abgabe der Steuererklärung 
fällig und bis dahin zu entrichten. Wird die Min-
deststeuer abweichend von der Steueranmeldung 
höher festgesetzt, ist der Unterschiedsbetrag einen 
Monat nach Bekanntgabe des Steuerbescheids fäl-
lig und bis dahin zu entrichten. Wird die Mindest-
steuer aufgrund unterbliebener Abgabe einer Steu-
eranmeldung festgesetzt, ist die Mindeststeuer ei-
nen Monat nach der Bekanntgabe des Steuerbe-
scheids fällig und bis dahin zu entrichten. Im Fall 
des § 3 hat der für diesen Besteuerungszeitraum 
maßgebliche Gruppenträger die Steuererklärung 
nach Satz 1 abzugeben; im Übrigen gelten die 
Sätze 1 bis 5 entsprechend. Alle Geschäftseinhei-
ten sowie Joint Venture und Joint-Venture-Toch-
tergesellschaften sind dem Steuererklärungspflich-

(1) Die nach § 1 Steuerpflichtigen haben für 
das Kalenderjahr eine Steuererklärung abzugeben 
und darin die Steuer selbst zu berechnen. Die Steu-
ererklärung ist als Steueranmeldung nach amtlich 
vorgeschriebenem Datensatz elektronisch über die 
amtliche bestimmte Schnittstelle zu übermitteln. 
Die Steuer ist einen Monat nach Abgabe der Steu-
ererklärung fällig und bis dahin zu entrichten. Wird 
die Mindeststeuer abweichend von der Steueran-
meldung höher festgesetzt, ist der Unterschiedsbe-
trag einen Monat nach Bekanntgabe des Steuerbe-
scheids fällig und bis dahin zu entrichten. Wird die 
Mindeststeuer aufgrund unterbliebener Abgabe ei-
ner Steueranmeldung festgesetzt, ist die Mindest-
steuer einen Monat nach der Bekanntgabe des 
Steuerbescheids fällig und bis dahin zu entrichten. 
Im Fall des § 3 hat der für diesen Besteuerungszeit-
raum maßgebliche Gruppenträger die Steuererklä-
rung nach Satz 1 abzugeben; im Übrigen gelten die 
Sätze 1 bis 5 entsprechend. Alle Geschäftseinhei-
ten sowie Joint Venture und Joint-Venture-Toch-
tergesellschaften sind dem Steuererklärungspflich-
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tigen gegenüber zur Erteilung der Auskünfte ver-
pflichtet, die dieser zur Erstellung der Steuererklä-
rung benötigt.  

tigen gegenüber zur Erteilung der Auskünfte ver-
pflichtet, die dieser zur Erstellung der Steuererklä-
rung benötigt. 

(2) Die Frist zur Abgabe der Steuererklä-
rung endet nicht vor Ablauf der Frist nach § 73 
Absatz 3. Enden mehrere Geschäftsjahre in einem 
Kalenderjahr, ist das letzte dieser Geschäftsjahre 
maßgebend. 

(2) Die Frist zur Abgabe der Steuererklä-
rung endet nicht vor Ablauf der Frist nach 
§ 75 Absatz 3. Enden mehrere Geschäftsjahre in 
einem Kalenderjahr, ist das letzte dieser Geschäfts-
jahre maßgebend. 

§ 92 § 96 

Zuständigkeit u n v e r ä n d e r t  

(1) Für die Besteuerung nach diesem Gesetz 
ist das Finanzamt zuständig, das für die Besteue-
rung nach dem Einkommen zuständig ist. Im Fall 
des § 3 ist das für die Besteuerung des Einkom-
mens des Gruppenträgers zuständige Finanzamt 
zuständig. Ist der Steuerpflichtige eine transparente 
Einheit, ist das Finanzamt zuständig, das für die ge-
sonderte und einheitliche Feststellung der Ein-
künfte dieser Einheit zuständig ist. 

 

(2) Abweichende landesrechtliche Regelun-
gen nach Maßgabe des § 17 Absatz 2 Satz 3 des Fi-
nanzverwaltungsgesetzes bleiben unberührt. 

 

 

§ 97 

 Währungsumrechnungen 

 (1) Wird der Konzernabschluss nicht in 
Euro aufgestellt, sind die auf Euro lautenden 
Beträge in § 1 Absatz 1, § 7 Absatz 10, 
§ 15 Absatz 2 Nummer 3, § 18 Nummer 7, 
§ 52 Absatz 4 und 6, § 56 Absatz 1, 
§ 80 Absatz 3, § 83 Absatz 2 Nummer 2, 
§ 84 Absatz 1 Nummer 1 und § 87 Nummer 5 
zum Devisenkurs der Europäischen Zentral-
bank des letzten Monats des Kalenderjahres 
umzurechnen, das dem Beginn des  Geschäfts-
jahres vorangeht.  

 (2) Wird der Steuererhöhungsbetrag für 
den Besteuerungszeitraum nicht in Euro ermit-
telt, ist er zum Devisenkurs der Europäischen 
Zentralbank des letzten Monats des Geschäfts-
jahres, das im Besteuerungszeitraum endet, in 
Euro umzurechnen. 
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A b s c h n i t t  2  A b s c h n i t t  2  

B u ß g e l d v o r s c h r i f t e n ,  E r m ä c h -
t i g u n g e n  u n d  A n w e n d u n g s v o r -

s c h r i f t e n  

B u ß g e l d v o r s c h r i f t e n ,  E r m ä c h -
t i g u n g e n  u n d  A n w e n d u n g s v o r -

s c h r i f t e n  

§ 93 § 98 

Bußgeldvorschriften Bußgeldvorschriften 

(1) Ordnungswidrig handelt, wer vorsätzlich 
oder leichtfertig entgegen § 73 Absatz 1 Satz 1 
oder Satz 3 in Verbindung mit § 73 Absatz 3 Satz 1 
bis 3 und § 74 den Mindeststeuer-Bericht nicht, 
nicht richtig, nicht vollständig, nicht in der vorge-
schriebenen Weise oder nicht rechtzeitig übermit-
telt. 

(1) Ordnungswidrig handelt, wer vorsätzlich 
oder leichtfertig entgegen § 75 Absatz 1 Satz 1 o-
der Satz 3 in Verbindung mit 
§ 75 Absatz 3 Satz 1 bis 3 und § 76 den Mindest-
steuer-Bericht nicht, nicht richtig, nicht vollstän-
dig, nicht in der vorgeschriebenen Weise oder nicht 
rechtzeitig übermittelt. 

(2) Die Ordnungswidrigkeit kann mit einer 
Geldbuße bis zu 30 000 Euro geahndet werden. 

(2) u n v e r ä n d e r t  

(3) Verwaltungsbehörde im Sinne des § 36 
Absatz 1 Nummer 1 des Gesetzes über Ordnungs-
widrigkeiten ist das Bundeszentralamt für Steuern. 

(3) u n v e r ä n d e r t  

(4) Für das Bußgeldverfahren gilt § 410 Ab-
satz 1 Nummer 2 bis 12 der Abgabenordnung ent-
sprechend. 

(4) u n v e r ä n d e r t  

§ 94 § 99 

Ermächtigungen Ermächtigungen 

(1) Das Bundesministerium der Finanzen 
wird ermächtigt, den Wortlaut dieses Gesetzes in 
der jeweils geltenden Fassung mit neuem Datum, 
unter neuer Überschrift und in neuer Paragraphen-
folge bekannt zu machen und dabei Unstimmigkei-
ten des Wortlauts zu beseitigen. 

(1) u n v e r ä n d e r t  

(2) Das Bundesministerium der Finanzen 
wird ermächtigt, die Kommission entsprechend 
Artikel 11 Absatz 4 der Richtlinie (EU) 2022/2523 
zu unterrichten. 

(2) u n v e r ä n d e r t  

 (3) Das Bundesministerium der Finanzen 
wird ermächtigt, mit Zustimmung des Bundes-
rates Vorschriften durch Rechtsverordnung 
zum Umfang, zur näheren Ausgestaltung und 
zum Informationsaustausch betreffend des 
Mindeststeuer-Berichts (§ 76) zu erlassen. 
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 (4) Der Steuererhöhungsbetrag einer Un-
ternehmensgruppe oder eines Teils der Unter-
nehmensgruppe wird für Zwecke des § 52 mit 
null angesetzt, wenn für das betreffende Ge-
schäftsjahr und das betreffende Steuerhoheits-
gebiet die Voraussetzungen des Artikels 32 der 
Richtlinie (EU) 2022/2523 erfüllt sind und die 
berichtspflichtige Geschäftseinheit für einen 
Safe Harbour optiert hat. Das Bundesministe-
rium der Finanzen wird zur Gewährleistung ei-
ner einheitlichen Rechtsanwendung ermächtigt, 
mit Zustimmung des Bundesrates Vorschriften 
durch Rechtsverordnung zu den Voraussetzun-
gen und zum Umfang der Rechtsfolge (gesamte 
Unternehmensgruppe oder Teil der Unterneh-
mensgruppe) der Safe-Harbour, die die Voraus-
setzungen des Artikels 32 der Richtlinie (EU) 
2022/2523 erfüllen, zu erlassen. 

§ 95 § 100 

Auswirkung auf die Abkommensberechtigung u n v e r ä n d e r t  

Die Besteuerung nach diesem Gesetz oder 
nach einer ausländischen Vorschrift, die den Vor-
schriften der Richtlinie (EU) 2022/2523 entspricht, 
begründet keine Berechtigung zur Anwendung ei-
nes Abkommens zur Vermeidung der Doppelbe-
steuerung. 

 

§ 96 § 101 

Anwendungsvorschriften Anwendungsvorschriften 

(1) Diese Fassung des Gesetzes gilt, sofern 
im Folgenden nichts anderes bestimmt ist, erstmals 
für Geschäftsjahre, die nach dem 30. Dezember 
2023 beginnen. 

(1) u n v e r ä n d e r t  

(2) § 11 ist erstmals auf Geschäftsjahre an-
zuwenden, die nach dem 30. Dezember 2024 be-
ginnen. Satz 1 gilt nicht für Unternehmensgruppen, 
deren oberste Muttergesellschaften in Mitglied-
staaten der Europäischen Union belegen sind, die 
die Option nach Artikel 50 Absatz 1 der Richtlinie 
(EU) 2022/2523 ausgeübt haben.  

(2) u n v e r ä n d e r t  

(3) Für die Übergangszeit (§ 81 Absatz 1) 
findet § 93 Absatz 1 keine Anwendung, wenn 
nachgewiesen wird, dass angemessene Maßnah-
men ergriffen wurden, die eine nicht rechtzeitige 
oder nicht in vorgeschriebener Weise oder eine 

(3) Für die Übergangszeit (§ 84 Absatz 1) 
findet § 98 Absatz 1 keine Anwendung, wenn 
nachgewiesen wird, dass angemessene Maßnah-
men ergriffen wurden, die eine nicht rechtzeitige 
oder nicht in vorgeschriebener Weise oder eine 
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nicht richtige oder nicht vollständige (§ 93 
Absatz 1) Übermittlung rechtfertigen. 

nicht richtige oder nicht vollständige (§ 98 Ab-
satz 1) Übermittlung rechtfertigen. 

Artikel 2 Artikel 2 

Änderung der Abgabenordnung Änderung der Abgabenordnung 

In § 152 Absatz 3 Nummer 4 der Abgaben-
ordnung in der Fassung der Bekanntmachung vom 
1. Oktober 2002 (BGBl. I S. 3866; 2003 I S. 61), 
die zuletzt durch Artikel 4 des Gesetzes vom 20. 
Dezember 2022 (BGBl. I S. 2730) geändert wor-
den ist, werden die Wörter „sowie bei jährlich ab-
zugebenden Versicherungsteuer- und Feuerschutz-
steueranmeldungen“ durch die Wörter „, bei jähr-
lich abzugebenden Versicherungsteuer- und Feuer-
schutzsteueranmeldungen sowie bei Erklärungen 
nach § 91 des Mindeststeuergesetzes“ ersetzt. 

In § 152 Absatz 3 Nummer 4 der Abgaben-
ordnung in der Fassung der Bekanntmachung vom 
1. Oktober 2002 (BGBl. I S. 3866; 2003 I S. 61), 
die zuletzt durch Artikel 4 des Gesetzes vom 20. 
Dezember 2022 (BGBl. I S. 2730) geändert wor-
den ist, werden die Wörter „sowie bei jährlich ab-
zugebenden Versicherungsteuer- und Feuerschutz-
steueranmeldungen“ durch die Wörter „, bei jähr-
lich abzugebenden Versicherungsteuer- und Feuer-
schutzsteueranmeldungen sowie bei Erklärungen 
nach § 95 des Mindeststeuergesetzes“ ersetzt. 

Artikel 3 Artikel 3 

Änderung des Finanzverwaltungsgesetzes Änderung des Finanzverwaltungsgesetzes 

§ 5 Absatz 1 Satz 1 Nummer 5h des Finanz-
verwaltungsgesetzes in der Fassung der Bekannt-
machung vom 4. April 2006 (BGBl. I S. 846, 
1202), das zuletzt durch Artikel 7 des Gesetzes 
vom 20. Dezember 2022 (BGBl. I S. 2730) geän-
dert worden ist, wird durch die folgenden Num-
mern 5h und 5i ersetzt: 

§ 5 Absatz 1 Satz 1 Nummer 5h des Finanz-
verwaltungsgesetzes in der Fassung der Bekannt-
machung vom 4. April 2006 (BGBl. I S. 846, 
1202), das zuletzt durch Artikel 7 des Gesetzes 
vom 20. Dezember 2022 (BGBl. I S. 2730) geän-
dert worden ist, wird durch die folgenden Num-
mern 5h und 5i ersetzt: 

„5h. „5h. 

a) die Entgegennahme der Mindeststeuer-
Berichte nach § 73 des Mindeststeuer-
gesetzes und ihre Weiterleitung an die 
jeweils zuständige Landesfinanzbe-
hörde, 

a) die Entgegennahme der Mindeststeuer-
Berichte nach § 75 des Mindeststeuer-
gesetzes und ihre Weiterleitung an die 
jeweils zuständige Landesfinanzbe-
hörde, 

b) die Entgegennahme der Meldungen 
nach § 3 Absatz 4 des Mindeststeuerge-
setzes sowie 

b) die Entgegennahme der Meldungen 
nach § 3 Absatz 4 des Mindeststeuerge-
setzes und Weiterleitung an die je-
weils zuständige Länderfinanzbe-
hörde sowie 

c) die Durchführung von Bußgeldverfah-
ren nach § 93 des Mindeststeuergeset-
zes; 

c) die Durchführung von Bußgeldverfah-
ren nach § 98 des Mindeststeuergeset-
zes; 

5i. die Auswertung der Informationen nach den 
Nummern 5c bis 5h im Rahmen der dem 

5i. u n v e r ä n d e r t  
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Bundeszentralamt für Steuern gesetzlich 
übertragenen Aufgaben; Auswertungen der 
Informationen nach den Nummern 5c bis 5h 
durch die jeweils zuständige Landesfinanz-
behörde bleiben hiervon unberührt;“. 

Artikel 4 Artikel 4 

Änderung des Einkommensteuergesetzes u n v e r ä n d e r t  

Das Einkommensteuergesetz in der Fassung 
der Bekanntmachung vom 8. Oktober 2009 
(BGBl. I S. 3366, 3862), das zuletzt durch Arti-
kel 8 Absatz 3 des Gesetzes vom 20. Dezember 
2022 (BGBl. I S. 2730) geändert worden ist, wird 
wie folgt geändert: 

 

1. § 4j wird wie folgt geändert:  

a) In Absatz 2 Satz 1 wird die Angabe 
„25 Prozent“ durch die Angabe „15 Pro-
zent“ ersetzt. 

 

b) Absatz 3 Satz 2 wird wie folgt gefasst:  

„Der nicht abziehbare Teil ist dabei wie 
folgt zu ermitteln:“ 

 

Entwurf 

 

Beschlüsse des 7. Ausschusses 

u n v e r ä n d e r t  

Entwurf Beschlüsse des 7. Ausschusses 

2. Dem § 52 Absatz 8b wird folgender Satz an-
gefügt: 

 

„§ 4j Absatz 2 Satz 1 und Absatz 3 Satz 2 in 
der Fassung des Artikels 4 des Gesetzes vom 
… (BGBl. I S. …) [einsetzen: Ausfertigungs-
datum und Seitenzahl der Verkündung des 
vorliegenden Änderungsgesetzes] sind erst-
mals für Aufwendungen anzuwenden, die 
nach dem 31. Dezember 2023 entstehen.“ 
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Artikel 5 Artikel 5 

Änderung des Außensteuergesetzes u n v e r ä n d e r t  

Das Außensteuergesetz vom 8. September 
1972 (BGBl. I S. 1713), das zuletzt durch Arti-
kel 13 des Gesetzes vom 16. Dezember 2022 
(BGBl. I S. 2294) geändert worden ist, wird wie 
folgt geändert: 

 

1. § 6 Absatz 5 wird wie folgt geändert:  

a) In Satz 1 wird das Wort „Vordruck“ 
durch die Wörter „Datensatz über die 
amtlich bestimmte Schnittstelle elektro-
nisch“ ersetzt. 

 

b) In Satz 2 werden die Wörter „; sie ist 
vom Steuerpflichtigen eigenhändig zu 
unterschreiben“ gestrichen.  

 

c) In Satz 3 wird das Wort „schriftlich“ 
durch die Wörter „nach amtlich vorge-
schriebenem Datensatz über die amtlich 
bestimmte Schnittstelle elektronisch“ er-
setzt.  

 

d) Folgender Satz wird angefügt:  

„Auf Antrag kann die Finanzbehörde zur 
Vermeidung unbilliger Härten auf eine 
elektronische Übermittlung verzichten; 
in diesem Fall ist die Mitteilung nach 
amtlich vorgeschriebenem Vordruck ab-
zugeben und vom Steuerpflichtigen ei-
genhändig zu unterschreiben.“ 

 

2. In § 8 Absatz 5 Satz 1 und 3 wird jeweils die 
Angabe „25 Prozent“ durch die Angabe „15 
Prozent“ ersetzt. 

 

3. § 18 Absatz 3 wird wie folgt geändert:  

a) In den Sätzen 1 und 2 wird jeweils das 
Wort „Vordruck“ durch die Wörter „Da-
tensatz über die amtlich bestimmte 
Schnittstelle elektronisch“ ersetzt. 

 

b) Satz 6 wird wie folgt gefasst:   

„Auf Antrag kann die Finanzbehörde zur 
Vermeidung unbilliger Härten auf eine 
elektronische Übermittlung verzichten; 
in diesem Fall sind die Erklärung sowie 
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die Anzeige nach amtlich vorgeschriebe-
nem Vordruck abzugeben und vom Steu-
erpflichtigen eigenhändig zu unter-
schreiben.“ 

4. § 21 wird wie folgt geändert:  

a) Absatz 3 Satz 2 wird wie folgt gefasst:  

„Abweichend von Satz 1 sind  

1. Minderungen des Vermögenszu-
wachses im Sinne des § 6 Absatz 6 
in der am 30. Juni 2021 geltenden 
Fassung auf Veräußerungen nach 
dem 24. März 2021 nicht mehr zu 
berücksichtigen und 

 

2. Stundungen nach § 6 Absatz 4 oder 
5 in einer bis zum 30. Juni 2021 
geltenden Fassung auch zu wider-
rufen, soweit Gewinnausschüttun-
gen erfolgen oder eine Einlagen-
rückgewähr erfolgt und soweit de-
ren gemeiner Wert insgesamt mehr 
als ein Viertel des gemeinen Werts 
zum Zeitpunkt der Verwirklichung 
des Tatbestands im Sinne des Sat-
zes 1 beträgt; § 6 Absatz 7 Satz 1 
und 2 in der am 30. Juni 2021 gel-
tenden Fassung ist entsprechend 
anzuwenden. Dies gilt nur für Ge-
winnausschüttungen oder eine Ein-
lagenrückgewähr, die nach dem … 
[einsetzen: Tag des Kabinettsbe-
schlusses des vorliegenden Ände-
rungsgesetzes] erfolgen.“ 

 

b) Die folgenden Absätze 6 und 7 werden 
angefügt: 

 

„(6) § 8 Absatz 5 in der am … [ein-
setzen: Tag nach der Verkündung des 
vorliegenden Änderungsgesetzes] gel-
tenden Fassung ist erstmals anzuwenden 
für die Einkommen- und Körperschafts-
teuer für den Veranlagungszeitraum, für 
den Zwischeneinkünfte hinzuzurechnen 
sind, die in einem Wirtschaftsjahr der 
Zwischengesellschaft oder der Betriebs-
stätte entstanden sind, das nach dem 31. 
Dezember 2023 endet. 

 

(7) § 6 Absatz 5 in der am … [ein-
setzen: Tag nach der Verkündung des 
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vorliegenden Änderungsgesetzes] gel-
tenden Fassung ist erstmals für den Ver-
anlagungszeitraum 2025 anzuwenden. 
§ 18 Absatz 3 in der am … [einsetzen: 
Tag nach der Verkündung des vorliegen-
den Änderungsgesetzes] geltenden Fas-
sung ist erstmals anzuwenden für die 
Einkommen- und Körperschaftsteuer für 
den Veranlagungszeitraum, für den Zwi-
scheneinkünfte hinzuzurechnen sind, die 
in einem Wirtschaftsjahr der Zwischen-
gesellschaft oder der Betriebsstätte ent-
standen sind, das nach dem 31. Dezem-
ber 2024 endet.“ 

Artikel 6 Artikel 6 

Änderung des Umwandlungssteuergesetzes Änderung des Umwandlungssteuergesetzes 

In § 27 Absatz 3 Nummer 3 Satz 2 Buchstabe 
a zweiter Halbsatz des Umwandlungssteuergeset-
zes vom 7. Dezember 2006 (BGBl. I S. 2782, 
2791), das zuletzt durch Artikel 11 des Gesetzes 
vom 16. Dezember 2022 (BGBl. I S. 2294) geän-
dert worden ist, werden die Wörter „§ 6 Absatz 6 
und 7 des Außensteuergesetzes ist“ durch die Wör-
ter „§ 6 Absatz 6 und 7 und § 21 Absatz 3 Satz 2 
des Außensteuergesetzes sind“ ersetzt. 

In § 27 Absatz 3 Nummer 3 Satz 2 Buchstabe 
a zweiter Halbsatz des Umwandlungssteuergeset-
zes vom 7. Dezember 2006 (BGBl. I S. 2782, 
2791), das zuletzt durch Artikel 11 des Gesetzes 
vom 16. Dezember 2022 (BGBl. I S. 2294) geän-
dert worden ist, werden die Wörter „§ 6 Absatz 6 
und 7 des Außensteuergesetzes in der am 30. Juni 
2021 geltenden Fassung ist“ durch die Wörter 
„§ 6 Absatz 6 und 7 des Außensteuergesetzes in 
der bis zum 30. Juni 2021 geltenden Fassung und 
§ 21 Absatz 3 Satz 2 des Außensteuergesetzes 
sind“ ersetzt. 

Artikel 7 Artikel 7 

Änderung des Handelsgesetzbuchs Änderung des Handelsgesetzbuchs 

Das Handelsgesetzbuch in der im Bundesge-
setzblatt Teil III, Gliederungsnummer 4100-1, ver-
öffentlichten bereinigten Fassung, das zuletzt 
durch … geändert worden ist, wird wie folgt geän-
dert:  

Das Handelsgesetzbuch in der im Bundesge-
setzblatt Teil III, Gliederungsnummer 4100-1, ver-
öffentlichten bereinigten Fassung, das zuletzt 
durch … geändert worden ist, wird wie folgt geän-
dert:  

1. Dem § 274 Absatz 1 wird folgender Satz an-
gefügt: 

1. Dem § 274 wird folgender Absatz 3 ange-
fügt: 

„Bei dem Ansatz latenter Steuern nach Satz 1 
oder Satz 2 sind Differenzen aus der Anwen-
dung folgender Gesetze nicht zu berücksichti-
gen:  

„(3) Bei dem Ansatz und der Bewertung 
latenter Steuern sind Differenzen aus der An-
wendung folgender Gesetze nicht zu berück-
sichtigen:  
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1. des Mindeststeuergesetzes und 1. u n v e r ä n d e r t  

2. eines ausländischen Mindeststeuergeset-
zes, das der Umsetzung der Richtlinie 
(EU) 2022/2523 des Rates vom 15. De-
zember 2022 zur Gewährleistung einer 
globalen Mindestbesteuerung für multi-
nationale Unternehmensgruppen und 
große inländische Gruppen in der Union 
(ABl. L 328 vom 22.12.2022, S. 1; L 13 
vom 16.1.2023, S. 9) oder der dieser 
Richtlinie zugrundeliegenden Muster-
vorschriften der Organisation für wirt-
schaftliche Zusammenarbeit und Ent-
wicklung für eine globale Mindestbe-
steuerung dient.“ 

2. u n v e r ä n d e r t  

2. Nach § 285 Nummer 30 wird folgende Num-
mer 30a eingefügt: 

2. Nach § 285 Nummer 30 wird folgende Num-
mer 30a eingefügt: 

„30a. der tatsächliche Steueraufwand oder 
Steuerertrag, der sich nach dem Min-
deststeuergesetz und ausländischen 
Mindeststeuergesetzen nach § 274 Ab-
satz 1 Satz 5 Nummer 2 für das Ge-
schäftsjahr ergibt, sowie eine Erläute-
rung etwaiger Auswirkungen der An-
wendung des Mindeststeuergesetzes 
und ausländischer Mindeststeuerge-
setze nach § 274 Absatz 1 Satz 5 Num-
mer 2 auf die Kapitalgesellschaft;“. 

„30a. der tatsächliche Steueraufwand oder 
Steuerertrag, der sich nach dem Min-
deststeuergesetz und ausländischen 
Mindeststeuergesetzen nach § 274 Ab-
satz 3 Nummer 2 für das Geschäftsjahr 
ergibt, oder, wenn diese Gesetze noch 
nicht in Kraft getreten sind, eine Er-
läuterung, welche Auswirkungen auf 
die Kapitalgesellschaft bei der Anwen-
dung dieser Gesetze zu erwarten 
sind;“. 

3. In § 288 Absatz 1 Nummer 1 wird die Angabe 
„30“ durch die Angabe „30a“ ersetzt. 

3. u n v e r ä n d e r t  

4. In § 306 Satz 5 wird die Angabe „Abs. 2“ 
durch die Wörter „Absatz 1 Satz 5 und Ab-
satz 2“ ersetzt. 

4. In § 306 Satz 5 wird die Angabe „Abs. 2“ 
durch die Wörter „Absatz 2 und 3“ ersetzt. 

5. Nach § 314 Absatz 1 Nummer 22 wird fol-
gende Nummer 22a eingefügt: 

5. Nach § 314 Absatz 1 Nummer 22 wird fol-
gende Nummer 22a eingefügt: 

„22a. der tatsächliche Steueraufwand oder 
Steuerertrag, der sich nach dem Min-
deststeuergesetz und ausländischen 
Mindeststeuergesetzen nach § 274 Ab-
satz 1 Satz 5 Nummer 2 für das Ge-
schäftsjahr ergibt, sowie eine Erläute-
rung etwaiger Auswirkungen der An-
wendung des Mindeststeuergesetzes 
und ausländischer Mindeststeuerge-
setze nach § 274 Absatz 1 Satz 5 Num-
mer 2 auf den Konzern;“. 

„22a. der tatsächliche Steueraufwand oder 
Steuerertrag, der sich nach dem Min-
deststeuergesetz und ausländischen 
Mindeststeuergesetzen nach § 274 Ab-
satz 3 Nummer 2 für das Geschäftsjahr 
ergibt, oder, wenn diese Gesetze noch 
nicht in Kraft getreten sind, eine Er-
läuterung, welche Auswirkungen auf 
den Konzern bei der Anwendung die-
ser Gesetze zu erwarten sind;“. 
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Artikel 8 Artikel 8 

Änderung des Einführungsgesetzes zum 
Handelsgesetzbuch 

Änderung des Einführungsgesetzes zum 
Handelsgesetzbuch 

Dem Einführungsgesetz zum Handelsgesetz-
buch in der im Bundesgesetzblatt Teil III, Gliede-
rungsnummer 4101-1, veröffentlichten bereinigten 
Fassung, das zuletzt durch … geändert worden ist, 
wird folgender … [einsetzen: nächster bei der Ver-
kündung freier Abschnitt mit Zählbezeichnung] 
Abschnitt angefügt: 

Dem Einführungsgesetz zum Handelsgesetz-
buch in der im Bundesgesetzblatt Teil III, Gliede-
rungsnummer 4101-1, veröffentlichten bereinigten 
Fassung, das zuletzt durch … geändert worden ist, 
wird folgender … [einsetzen: nächster bei der Ver-
kündung freier Abschnitt mit Zählbezeichnung] 
Abschnitt angefügt: 

„… [einsetzen: nächster bei der Verkündung 
freier Abschnitt mit Zählbezeichnung] Abschnitt 

„… [einsetzen: nächster bei der Verkündung 
freier Abschnitt mit Zählbezeichnung] Abschnitt 

Übergangsvorschrift zum Gesetz zur Umsetzung 
der Richtlinie (EU) 2022/2523 des Rates zur Ge-
währleistung einer globalen Mindestbesteuerung 

und weiterer Begleitmaßnahmen 

Übergangsvorschrift zum Mindestbesteuerungs-
richtlinie-Umsetzungsgesetz 

Artikel … [einsetzen: nächster bei der Verkün-
dung freier Artikel mit Zählbezeichnung] 

Artikel … [einsetzen: nächster bei der Verkün-
dung freier Artikel mit Zählbezeichnung] 

§ 285 Nummer 30a und § 314 Absatz 1 Num-
mer 22a des Handelsgesetzbuchs in der ab dem … 
[einsetzen: Datum des Tages nach der Verkün-
dung] geltenden Fassung sind erstmals auf Jahres- 
und Konzernabschlüsse für ein nach dem 30. De-
zember 2023 endendes Geschäftsjahr anzuwen-
den.“ 

(1) § 285 Nummer 30a, § 288 Absatz 1 
Nummer 1 und § 314 Absatz 1 Nummer 22a des 
Handelsgesetzbuchs in der ab dem … [einsetzen: 
Datum des Tages des Inkrafttretens dieses Geset-
zes nach Artikel …] geltenden Fassung sind erst-
mals auf Jahres- und Konzernabschlüsse für ein 
nach dem 30. Dezember 2023 endendes Geschäfts-
jahr anzuwenden. 

 (2) § 274 Absatz 3 und § 306 Satz 5 des 
Handelsgesetzbuchs in der ab dem … [einset-
zen: Datum des Tages nach der Verkündung] gel-
tenden Fassung sind erstmals auf Jahres- und 
Konzernabschlüsse für ein nach dem … [einset-
zen: Datum des Tages nach der Verkündung] en-
dendes Geschäftsjahr anzuwenden. § 274 Ab-
satz 3 und § 306 Satz 5 des Handelsgesetzbuchs 
in der ab dem … [einsetzen: Datum des Tages 
nach der Verkündung] geltenden Fassung dür-
fen bereits auf Jahres- und Konzernabschlüsse 
für ein nach dem 31. Dezember 2022 endendes 
Geschäftsjahr angewendet werden, sofern die 
Jahres- und Konzernabschlüsse bis zum Ablauf 
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des …  [einsetzen: Datum des Tages nach der 
Verkündung] noch nicht festgestellt beziehungs-
weise gebilligt wurden und Angaben nach § 285 
Nummer 30a und § 314 Absatz 1 Nummer 22a 
des Handelsgesetzbuchs in der ab dem … [ein-
setzen: Datum des Tages des Inkrafttretens dieses 
Gesetzes nach Artikel …] geltenden Fassung ge-
macht werden.“ 

Artikel 9 Artikel 9 

Inkrafttreten Inkrafttreten 

Dieses Gesetz tritt am Tag nach der Verkün-
dung in Kraft. 

Dieses Gesetz tritt am Tag nach der Verkün-
dung in Kraft. 
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Bericht der Abgeordneten Parsa Marvi und Fritz Güntzler 

A. Allgemeiner Teil 

I. Überweisung 

Der Deutsche Bundestag hat den Gesetzentwurf auf Drucksache 20/8668 in seiner 127. Sitzung am 11. Oktober 
2023 dem Finanzausschuss zur federführenden Beratung sowie dem Haushaltsausschuss und dem Wirtschafts-
ausschuss zur Mitberatung überwiesen. Der Haushaltsausschuss ist darüber hinaus nach § 96 GO-BT beteiligt. 

II. Wesentlicher Inhalt der Vorlage 

Nach Jahren intensiver Arbeiten und Verhandlungen zur Anpassung der internationalen Steuerregeln an die An-
forderungen des 21. Jahrhunderts hat das Inclusive Framework on BEPS der OECD und der G20 am 8. Oktober 
2021 die Erklärung über eine Zwei-Säulen-Lösung für die steuerlichen Herausforderungen der Digitalisierung der 
Wirtschaft verabschiedet. Damit haben sich 136 Staaten und Gebiete, die zusammen mehr als 90 Prozent des 
weltweiten BIP ausmachen, auf das neue Zwei-Säulen-Modell für die internationale Besteuerung verständigt. 

Ziel des vorliegenden Gesetzentwurfs der Bundesregierung ist die Umsetzung zentraler Elemente der internatio-
nalen Vereinbarungen zur Säule 2 der sog. Zwei-Säulen-Lösung und die Umsetzung weiterer Begleitmaßnahmen. 
Die in der internationalen Vereinbarung enthaltenen Nachversteuerungsregelungen sollen eine globale effektive 
Mindestbesteuerung sicherstellen, schädlichem Steuerwettbewerb und aggressiven Steuergestaltungen entgegen-
wirken und damit zur Förderung der Steuergerechtigkeit und Wettbewerbsgleichheit beitragen. 

Parallel zu den internationalen Arbeiten wurde auch auf EU-Ebene intensiv über die Einführung einer effektiven 
Mindestbesteuerung diskutiert. Die Europäische Kommission kündigte am 18. Mai 2021 an, einen Richtlinien-
entwurf zur Umsetzung der Global Anti-Base Erosion Rules (GloBE)-Mustervorschriften zu erarbeiten. Dieser 
wurde am 22. Dezember 2021 vorgelegt. Nach intensiven Beratungen in den zuständigen Ratsgremien wurde die 
Richtlinie einstimmig angenommen und im Amtsblatt der EU veröffentlicht (Richtlinie (EU) 2022/2523 des Rates 
vom 15. Dezember 2022 zur Gewährleistung einer globalen Mindestbesteuerung für multinationale Unterneh-
mensgruppen und große inländische Gruppen in der Union, ABl. L 328 vom 22.12.2022, S. 1, berichtigt in ABl. 
L 13 vom 16.1.2023, S. 9; Mindestbesteuerungsrichtlinie – MinBestRL). Die EU-Mitgliedstaaten sind verpflich-
tet, die MinBestRL bis zum 31. Dezember 2023 in nationales Recht umzusetzen. 

Der vorliegende Gesetzentwurf dient der Umsetzung der MinBestRL und der damit im Zusammenhang stehenden 
Begleitmaßnahmen. Der Gesetzesentwurf berücksichtigt neben den GloBE-Mustervorschriften auch den dazuge-
hörenden Kommentar sowie die weiteren internationalen Arbeiten im Rahmen des GloBE Implementation Frame-
work, insbesondere die Regelungen für sog. „Safe Harbours“.  

Mit der nationalen Umsetzung der MinBestRL implementiert Deutschland zentrale Elemente der internationalen 
Vereinbarungen zur Säule 2 als Teil der sog. Zwei-Säulen-Lösung. Die darin enthaltenen Nachversteuerungsre-
gelungen sollen eine effektive Mindestbesteuerung sicherstellen, schädlichem Steuerwettbewerb und aggressiven 
Steuergestaltungen entgegenwirken und damit zur Förderung der Steuergerechtigkeit und Wettbewerbsgleichheit 
beitragen. 

Damit im Zusammenhang stehen einige Begleitmaßnahmen, die ebenfalls mit dem Gesetzentwurf umgesetzt wer-
den sollen. Dazu gehört die Absenkung der Niedrigsteuergrenze sowohl bei der Hinzurechnungsbesteuerung als 
auch der Lizenzschranke. Dadurch wird ein Gleichlauf zwischen Hinzurechnungsbesteuerung, Lizenzschranke 
und globaler effektiver Mindestbesteuerung mit Blick auf die Besteuerung ausländischer Tätigkeiten hergestellt. 
Die Begleitmaßnahmen haben außerdem das Ziel des Abbaus von Steuerbürokratie. 
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III. Öffentliche Anhörung 

Der Finanzausschuss hat in seiner 63. Sitzung am 16. Oktober 2023 eine öffentliche Anhörung zu dem Gesetz-
entwurf durchgeführt. Folgende Einzelsachverständige, Verbände und Institutionen hatten Gelegenheit zur Stel-
lungnahme: 

1. Altenburg, Dr. Nadia, Flick Gocke Schaumburg, Rechtsanwälte Wirtschaftsprüfer Steuerberater Partner-
schaft mbB (Vorschlag: CDU/CSU) 

2. Deutsche Industrie- und Handelskammer (Vorschlag: FDP) 

3. Deutscher Gewerkschaftsbund (Vorschlag: BÜNDINIS 90/DIE GRÜNEN) 

4. Englisch, Prof. Dr. Joachim, Universität Münster (Vorschlag: SPD) 

5. Institut der Wirtschaftsprüfer in Deutschland e.V. (Vorschlag: CDU/CSU) 

6. Nolte, Dirk, Ernst & Young GmbH Wirtschaftsprüfungsgesellschaft (Vorschlag: CDU/CSU) 

7. Pross, Dr. Achim, Organisation for Economic Co-operation and Development (OECD) (Vorschlag: SPD) 

8. Schanz, Prof. Dr. Deborah, Ludwig-Maximilians-Universität München (Vorschlag: FDP) 

9. Verein zur Förderung der Steuergerechtigkeit e.V. (Vorschlag: BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN) 

Das Ergebnis der öffentlichen Anhörung ist in die Ausschussberatungen eingegangen. Das Protokoll einschließ-
lich der eingereichten schriftlichen Stellungnahmen ist der Öffentlichkeit zugänglich. 

IV. Stellungnahmen der mitberatenden Ausschüsse 

Der Haushaltsausschuss hat den Gesetzentwurf in seiner 64. Sitzung am 8. November 2023 beraten und emp-
fiehlt mit den Stimmen der Fraktionen SPD, CDU/CSU, BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN und FDP gegen die Stim-
men der Fraktionen AfD und DIE LINKE. Annahme in geänderter Fassung. 

Der Wirtschaftsausschuss hat den Gesetzentwurf in seiner 59. Sitzung am 8. November 2023 beraten und emp-
fiehlt mit den Stimmen der Fraktionen SPD, CDU/CSU, BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN und FDP gegen die Stim-
men der Fraktionen AfD und DIE LINKE. Annahme in geänderter Fassung. 

Der Parlamentarische Beirat für nachhaltige Entwicklung hat sich im Rahmen seines Auftrags zur Überprü-
fung von Gesetzentwürfen und Verordnungen der Bundesregierung auf Vereinbarkeit mit der nationalen Nach-
haltigkeitsstrategie am 6. September 2023 mit dem Gesetzentwurf befasst. Eine Nachhaltigkeitsrelevanz des Ge-
setzentwurfes sei gegeben. Die Darstellung der Nachhaltigkeitsprüfung sei plausibel. Eine Prüfbitte sei daher 
nicht erforderlich. 

V. Beratungsverlauf und Beratungsergebnisse im federführenden Ausschuss 

Der Finanzausschuss hat den Gesetzentwurf auf Drucksache 20/8668 in seiner 61. Sitzung am 11. Oktober 2023 
erstmalig beraten und die Durchführung einer öffentlichen Anhörung beschlossen. Nach der Anhörung am 
16. Oktober 2023 hat der Finanzausschuss die Beratung des Gesetzentwurfs in seiner 64. Sitzung am 18. Oktober 
2023 fortgesetzt und in seiner 67. Sitzung am 8. November 2023 abgeschlossen. 

Der Finanzausschuss empfiehlt mit den Stimmen der Fraktionen SPD, CDU/CSU, BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN 
und FDP gegen die Stimmen der Fraktionen AfD und DIE LINKE. Annahme des Gesetzentwurfs auf Drucksache 
20/8668 in geänderter Fassung. 

Die Koalitionsfraktionen SPD, BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN und FDP bezeichneten die Einigung von 136 
Staaten bei der OECD auf eine Mindestbesteuerungsregelung als historisch. Eine so weitreichende internationale 
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Einigung sei in der heutigen Zeit, die von internationalen Konflikten geprägt sei, ein ermutigendes Zeichen. Sie 
begrüßten, dass auch die Fraktion der CDU/CSU dem vorliegenden Gesetzentwurf zustimmen könne. 

Der vorliegende Gesetzentwurf zur nationalen Umsetzung der Säule 2 der OECD-Lösung, der globalen Mindest-
besteuerung, sei gelungen. Die Koalition habe eine bürokratiearme Umsetzung nahe an der EU-Richtlinie ange-
strebt und dieses Ziel erreicht. Dort, wo das deutsche Steuerecht Besonderheiten zeige, habe man entsprechende 
Begleitmaßnahmen auf den Weg gebracht. Dabei seien die nun vorgesehenen Regelungen bei der Lizenzschranke 
und der Hinzurechnungsbesteuerung ein Kompromiss auf Grundlage des Kabinettsbeschlusses, hinter dem die 
Koalitionsfraktionen geschlossen stünden. 

Mit dem vorliegenden Gesetzentwurf gehe Deutschland voran und sorge für mehr internationale Steuergerechtig-
keit. Dies werde in absehbarer Zeit zur Nachahmung der Umsetzung von Säule 2 in anderen Regionen der Welt 
führen und sei ein Erfolg für die Bundesregierung unter Bundeskanzler Olaf Scholz, die auch innerhalb der EU 
habe Widerstände überwinden müssen. Die nun eingeführte Mindestbesteuerung sei nicht der Schlusspunkt, son-
dern ein Etappenerfolg auf dem Weg zu mehr globaler Steuergerechtigkeit. Dabei gehe es nicht primär um die 
Generierung zusätzlicher Staatseinnahmen, die Unternehmen zusätzlich belasteten, sondern um die Umsetzung 
einer internationalen Vereinbarung zur Bekämpfung aggressiver Steuergestaltung und von schädlichem Steuer-
wettbewerb. Es sei wichtig, dass sich daran möglichst viele Staaten beteiligten. 

Im Gesetzgebungsprozess sei die Frage der Umsetzbarkeit einer Mindestbesteuerung intensiv diskutiert worden. 
Bundesregierung und Koalitionsfraktionen hätten dafür Sorge getragen, dass die Regelungen anwendbar seien 
und Verfahrenserleichterungen wie die Safe Harbour-Vereinfachungen umgesetzt. Das Bundesministerium der 
Finanzen habe mit vielen Vorarbeiten zur Handhabbarkeit der Mindestbesteuerung in Deutschland beigetragen. 
Die betroffenen Großunternehmen würden mit dem vorliegenden Gesetzentwurf nicht überfordert. Das Gesetz 
zur Mindestbesteuerung müsse zu gegebener Zeit evaluiert werden. Seine Verabschiedung werde gute Startvo-
raussetzungen auf dem Weg zu mehr Steuergerechtigkeit schaffen. 

Die Fraktion der CDU/CSU*) bezeichnete die Verständigung von 136 Staaten auf eine Mindestbesteuerungsre-
gelung im Rahmen der OECD als außerordentlich. Sie begrüßte die damit einhergehende Zielsetzung, die auch 
dem vorliegenden Gesetzentwurf zugrunde liege: Das Vorgehen gegen schädlichen Steuerwettbewerb und ag-
gressive Steuergestaltung. Gleichzeitig seien nicht jeder Steuerwettbewerb schädlich und nicht-aggressive Steu-
ergestaltung ein normaler Vorgang. 

Die Fraktion der CDU/CSU hegte Bedenken in Bezug auf die Verfassungsmäßigkeit der Verordnungsermächti-
gung in § 99 des Mindeststeuergesetzes. Sie berge ein Risiko für die Umsetzung der globalen Mindestbesteuerung 
in Deutschland, da eine rechtliche Überprüfung dieser Regelung möglicherweise einen Verfassungsverstoß of-
fenbaren könnte. Es stelle sich die Frage, ob der in § 99 vorgesehene Mechanismus, mit dem Veränderungen auf 
OECD-Ebene unter Bezug auf Artikel 32 der EU-Richtlinie per Verordnung in das deutsche Recht überführt 
werden sollten, rechtssicher sei. Der Weg einer ordentlichen Gesetzgebung wäre angemessener. Die Frage eines 
Safe Harbour sei keine reine Verwaltungsregelung, sondern betreffe materielles Steuerrecht. Wenn dieses auf 
dem Verordnungswege geändert werde, beschneide man dem Deutschen Bundestag ein Stück seiner wesentlichen 
Rechte. 

Grundsätzlich müsse darüber nachgedacht werden, wie legitim es sei, wenn eine internationale Organisation, wie 
die OECD, Besteuerungsregeln konzipiere und diese über eine EU-Richtlinie in deutsches Recht umgesetzt wür-
den. Dies gelte insbesondere, da die EU in Fragen der direkten Besteuerung eigentlich keine Gesetzgebungskom-
petenz innehabe. Der deutsche Gesetzgeber hätte aufgrund der Guidelines der OECD auch ohne den Zwischen-
schritt der EU-Richtlinie tätig werden können. 

Der vorliegende Gesetzentwurf führe nun durch die Umsetzung der EU-Richtlinie die Mindestbesteuerung aus 
Säule 2 der OECD-Lösung ein. Der so genannte BEPS-Prozess reiche zurück in das Jahr 2013, als auf OECD-
Ebene 15 Aktionspunkte gegen Gewinnverlagerung und Gewinnkürzung entwickelt worden seien. Der erste Ak-
tionspunkt habe die Besteuerung der digitalen Wirtschaft in den Fokus genommen und zu keinem umsetzbaren 
Ergebnis geführt. Mittlerweile liege die 2-Säulen Lösung der OECD vor. Eine Operationalisierung von Säule 1 
stehe noch aus. 

                                                        
*) Der Berichterstatter der Fraktion der CDU/CSU, Abg. Fritz Güntzler, verwies gemäß § 49 Abgeordnetengesetz auf seine Tätig-

keit als Steuerberater. 
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Die Mindeststeuer der Säule 2 verursache mit dem vorliegenden Gesetzentwurf einen hohen Bürokratieaufwand. 
Es sei wohl aber fast unmöglich, eine entsprechende Regelung bürokratiearm zu entwerfen. Immerhin betreffe 
die Regelung nur Unternehmen ab einem Jahresumsatz von 750 Millionen Euro. Doch auch für diese Unterneh-
men und für die Verwaltung seien die Erklärung und Erhebung einer primären, sekundären und nationalen Ergän-
zungssteuer eine große Herausforderung. Es handle sich um ein hochkomplexes System. 

Das Bundesministerium der Finanzen sei angesichts der Komplexität der Mindestbesteuerung richtig vorgegan-
gen, indem es zunächst einen Diskussionsentwurf vorgelegt habe, der mit den Verbänden und mit den politischen 
Akteuren beraten worden sei. Über den Zwischenschritt eines Referentenentwurfs sei dann der vorliegende Re-
gierungsentwurf entstanden. Es sei zu erwarten, dass zukünftig Anpassungen bei der Mindestbesteuerung vorge-
nommen werden müssten, da im vorliegenden Gesetzentwurf nicht alle Aspekte ausreichend klar geregelt worden 
seien. 

Die Fraktion der CDU/CSU hätte begrüßt, wenn bei den Begleitmaßnahmen zur Mindestbesteuerung alle Punkte 
des Referentenentwurfs in der Endfassung des Gesetzentwurfs erhalten geblieben wären. Statt der Abschaffung 
der Lizenzschranke sei in diesem Bereich nun eine Absenkung der Niedrigsteuergrenze auf 15 Prozent erfolgt, 
was immerhin in die richtige Richtung weise. Auch sei vorgesehen gewesen, den Fehler der Großen Koalition, 
die Hinzurechnungsbeträge bei der Außensteuer der Gewerbesteuer zu unterwerfen, zu korrigieren. Dieser sinn-
volle Vorschlag sei im politischen Prozess der Ampelkoalition ebenfalls untergegangen. Trotzdem begrüße man 
ausdrücklich, dass die Niedrigsteuergrenze auch im Außensteuergesetz auf 15 Prozent abgesenkt werde. Dies sei 
angesichts einer globalen Mindeststeuer von 15 Prozent auch zwingend logisch. Die alte Niedrigsteuergrenze im 
Außensteuergesetz von 25 Prozent liege über dem Durchschnitt der Unternehmenssteuersätze in der EU (ohne 
Deutschland), der 21 Prozent betrage. Ein Festhalten an der alten Grenze hätte bedeutet, dass Deutschland von 
vermeintlichen Niedrigsteuerländern umgeben gewesen wäre. 

Die Fraktion der CDU/CSU verwies auf ihren vorliegenden Entschließungsantrag. Insbesondere eine Verständi-
gung mit den USA sei von zentraler Bedeutung. Das Zusammenwirken der in den USA bestehenden Hinzurech-
nungsbesteuerung mit den Regeln der globalen Mindeststeuer müsse noch ausgearbeitet werden. Auch China 
müsste bei einer endgültigen Lösung einbezogen werden. Die Fraktion der CDU/CSU rege eine „White List“ an, 
mit der einzelne Länder auf Basis ihrer steuerlichen Gegebenheiten als unbedenklich eingestuft werden könnten. 
Außerdem bitte man das Bundesministerium der Finanzen, auf die die Finanzverwaltungen der Länder einzuwir-
ken, damit sie in der Einführungsphase der Mindestbesteuerung keine Bußgelder und steuerlichen Nebenleistun-
gen festlege, wenn ein Steuerpflichtiger angemessene Maßnahmen zur Erfüllung seiner Steuerpflicht ergriffen 
habe. Außerdem solle die Bundesregierung die nationale Umsetzung der Mindeststeuer parallel zur OECD- oder 
der EU-Evaluierung ebenfalls auswerten. 

Die Fraktion der AfD betonte ihre Ablehnung des vorliegenden Gesetzentwurfs. Nach Meinung von Experten 
und Sachverständigen verursache die Regelung einen hohen Bürokratieaufwand und schränke die deutsche Wett-
bewerbsfähigkeit weiter ein. Die USA würden die OECD-Regelung nicht umsetzen. 

Das Mindeststeuergesetz habe über 100 Paragraphen, die in das deutsche Steuerrecht eingriffen. In diesem Zu-
sammenhang von einer bürokratiearmen Umsetzung zu sprechen, könne nur ironisch gemeint sein. Die Regelung 
werde zu umfangreichen Steuerkonflikten zwischen den Staaten führen. Gleichzeitig habe das ifo-Institut darge-
legt, dass für Deutschland nur sehr wenige zusätzliche Steuereinnahmen zu erwarten seien. Auch das Ziel, zu 
einer Verbesserung der internationalen Wettbewerbsbedingungen beizutragen, werde verfehlt. Die Niedrigsteu-
erländer würden in Reaktion auf die Mindestbesteuerung ihre eigenen Steuersätze anheben und gleichzeitig die 
Belastung der Unternehmen auf andere Art senken. Dafür gebe es Wege, die verschleiert werden könnten. Daher 
sei es ein leeres Versprechen, dass die internationalen Großkonzerne auf der ganzen Welt zukünftig mindestens 
15 Prozent Steuern auf ihre Gewinne zahlen würden. Gleichzeitig werde ein immenser Bürokratieaufwand verur-
sacht. 

Der vorliegende Entschließungsantrag der Fraktion der CDU/CSU enthalte Vorschläge, die zwar wohl durchdacht 
seien, aber zu einer weiteren Verkomplizierung der Mindestbesteuerung beitragen würden. In der Welt der Praxis 
und der Fachleute sei der vorliegende Gesetzentwurf schlichtweg abzulehnen. Dieser Einschätzung folge die 
Fraktion der AfD. 
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Die Fraktion DIE LINKE. betonte, sie fordere seit Jahren die Einführung einer globalen Mindestbesteuerung – 
aber nicht so, wie sie im vorliegenden Gesetzentwurf umgesetzt werde. Denn hier werde die Einführung der glo-
balen Mindestbesteuerung vor allem als Vehikel benutzt, um andere bewährte Maßnahmen zur Bekämpfung der 
Steuervermeidung auszuhöhlen. Beschönigend als „Begleitmaßnahmen“ bezeichnet, werde die Gelegenheit er-
griffen, gleichzeitig sowohl bei der Hinzurechnungsbesteuerung als auch bei der Lizenzschranke die Niedrigsteu-
ergrenze von bisher 25 auf 15 Prozent zu senken. Auf diese Weise könne die effektive Steuerbelastung multina-
tionaler Konzerne weiterhin niedrig gehalten oder sogar gesenkt werden. Die Fraktion DIE LINKE. lehne den 
Gesetzentwurf daher ab und könne nicht nachvollziehen, wenn SPD und BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN ihn als 
historischen Meilenstein bezeichneten. 

Insbesondere der Mindeststeuersatz von 15 Prozent sei viel zu niedrig, da er auf dem Niveau von Steueroasen wie 
Irland, Singapur oder der Schweiz liege. Der zu niedrig angesetzte Mindeststeuersatz führe auch dazu, dass der 
Wettbewerb um die niedrigste Unternehmensbesteuerung weitergehe. Der Verein zur Förderung der Steuerge-
rechtigkeit sowie der DGB hätten dies in der öffentlichen Anhörung zu Gesetzentwurf belegt. 

Insgesamt sei es daher nicht verwunderlich, dass mit dem Gesetzentwurf nur geringe Steuermehreinnahmen in 
Höhe von 20 Millionen Euro pro Jahr verbunden seien. Und dies auch nur nach Schätzung der Bundesregierung. 
Gleichzeitig gehe der Gesetzentwurf zu Lasten der Kommunen, denn für sie werde die Einführung der globalen 
Mindestbesteuerung zum Verlustgeschäft. 

 

Vom Ausschuss angenommene Änderungsanträge 

Die vom Ausschuss angenommenen Änderungen am Gesetzentwurf auf Drucksache 20/8668 sind aus der Zusam-
menstellung in der Beschlussempfehlung des Finanzausschusses ersichtlich. Die Begründungen der Änderungen 
finden sich in diesem Bericht unter „B. Besonderer Teil“. Die Koalitionsfraktionen brachten insgesamt fünf Än-
derungsanträge ein. 

 

Voten der Fraktionen: 

 

Änderungsantrag 1 der Koalitionsfraktionen (Ergänzung des Mindeststeuergesetzes) 

 

Zustimmung: SPD, CDU/CSU, B90/GR, FDP, AfD 

Ablehnung: - 

Enthaltung: DIE LINKE. 

 

Änderungsantrag 2 der Koalitionsfraktionen (Verspätungszuschlag) 

 

Zustimmung: SPD, CDU/CSU, B90/GR, FDP, AfD, DIE LINKE. 

Ablehnung: - 

Enthaltung: - 

 

Änderungsantrag 3 der Koalitionsfraktionen (Gruppenträgermeldung) 

 

Zustimmung: SPD, CDU/CSU, B90/GR, FDP, AfD, DIE LINKE. 

Ablehnung: - 
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Enthaltung: - 

 

Änderungsantrag 4 der Koalitionsfraktionen (Stundungsmodalitäten) 

 

Zustimmung: SPD, CDU/CSU, B90/GR, FDP, AfD, DIE LINKE. 

Ablehnung: - 

Enthaltung: - 

 

Änderungsantrag 5 der Koalitionsfraktionen (Handelsgesetzbuch) 

 

Zustimmung: SPD, CDU/CSU, B90/GR, FDP, AfD, DIE LINKE. 

Ablehnung: - 

Enthaltung: - 

 

 

Vom Ausschuss abgelehnter Entschließungsantrag 

 

Die Fraktion der CDU/CSU brachte folgenden Entschließungsantrag zum Gesetzentwurf ein: 

 

„In die Beschlussempfehlung des Finanzausschusses zum Gesetzentwurf der Bundesregierung auf Drucksache 
20/8668 ist folgende Ausschlussentschließung aufzunehmen: 

 

Der Bundestag wolle beschließen: 

 

I. Der Deutsche Bundestag stellt fest: 

 

Im Jahr 2013 haben die OECD und die G20-Länder einen ehrgeizigen 15-Punkte-Aktionsplan zur Bekämpfung 
von Gewinnverkürzung und Gewinnverlagerung (BEPS - Base Erosion and Profit Shifting) verabschiedet. Infol-
gedessen unterzeichnete Bundesfinanzminister Dr. Wolfgang Schäuble im Jahr 2017 in Paris einen völkerrecht-
lichen Vertrag, der die zentralen Empfehlungen des BEPS-Projekts in bestehenden Doppelbesteuerungsabkom-
men umsetzte. 

Im Rahmen dieses Projekts wurde im Jahr 2019 unter dem ersten Aktionspunkt ein Projekt aus zwei Säulen auf 
den Weg gebracht, um die internationalen Steuerregeln weiterzuentwickeln. Die Einführung der Mindestbesteu-
erung erfolgt im Rahmen der Säule 2 des BEPS-Projekts und markiert einen signifikanten Schritt in Richtung 
Steuergerechtigkeit und zur Bekämpfung schädlichen Steuerwettbewerbs.  

Wir unterstützen dieses Projekt. Mit dem Ziel eines weltweiten Mindestniveaus von 15 % zielt die Mindestbesteu-
erung darauf ab, den schädlichen Steuerwettbewerb zu bekämpfen und der sogenannten aggressiven Steuerpla-
nung einen Riegel vorzuschieben. Der damalige Finanzminister Scholz versprach damals, dass mit Einführung 
der Mindestbesteuerung alle Steueroasen ausgetrocknet werden. 
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Der vorgelegte Gesetzentwurf der Bundesregierung Scholz enttäuscht dabei. Die Sachverständigenanhörung 
ergab, dass die ersten Steueroasen schon Umgehungsmaßnahmen auf den Weg bringen und schädlicher Steuer-
wettbewerb auch weiterhin stattfinden wird. Deshalb überrascht es auch wenig, dass mit dem vermeintlichen 
Austrockenen aller Steueroasen es gerade mal zu 20 Mio. Euro Steuermehrreinnahmen in Deutschland kommt. 
2012 warnte die EU-Kommission von Steuerausfällen für Deutschland von 160 Mrd. Euro pro Jahr 
(https://www.deutschlandfunk.de/luxemburg-leaks-viel-professionellere-art-des-steuerbetrugs-100.html).  

Obwohl Bundesfinanzminister Lindner eine weitestmöglich bürokratiearme Umsetzung versprach, ist der Auf-
wand in den Unternehmen im Vergleich zum tatsächlichen Mehrwert bereits jetzt zu hoch. Es liegt im Interesse 
aller Beteiligten – Steuerpflichtiger wie Finanzverwaltung -, dass die Umsetzung dieser Maßnahme so bürokra-
tiearm wie möglich erfolgt. In diesem Zusammenhang stellen wir jedoch fest, dass die Bundesregierung nicht alle 
verfügbaren Möglichkeiten genutzt hat, um eine bürokratiearme Umsetzung sicherzustellen. Klare Regelungen 
für aktive latente Steuern, die Anerkennung von Wesentlichkeitsgrenzen in testierten Abschlüssen, Regelungen für 
deutsche Besonderheiten wie der transparenten Besteuerung von Personengesellschaften und ihrer Sonderbe-
triebsvermögen oder der Besteuerung kommunaler Unternehmen und ihrer Betriebe gewerblicher Art, die Besei-
tigung verfahrensrechtlicher Unklarheiten und die Berücksichtigung von Gruppenbesteuerungs-systemen sind 
Beispiele für Bereiche, in denen weiterer Handlungsbedarf besteht, um sicherzustellen, dass die Mindestbesteue-
rung effektiv und rechtssicher umgesetzt wird, ohne die Unternehmen unnötig zu belasten. 

 

II. Der Deutsche Bundestag fordert die Bundesregierung auf, 

 

1. sich dafür einzusetzen, dass sich möglichst viele Länder, insbesondere die Vereinigten Staaten von Amerika, 
an dem Projekt beteiligen, 

2. auf europäischer Ebene eine „White List“ einzuführen, sodass einzelne Länder auf Basis ihrer steuerlichen 
Gegebenheiten als unbedenklich eingestuft werden können, 

3. schnellstmöglich die technischen Anforderungen für die Datenübermittlung der Besteuerungsgrundlagen 
klarzustellen, 

4. die Möglichkeit der Safe Harbor Regelungen der OECD (Vereinfachungsregelungen) auch bei künftigen 
Anpassungen umfassend und dauerhaft in das nationale Recht zu übernehmen,  

5. auf die Finanzverwaltung der Länder einzuwirken, sodass sie in der Einführungsphase der Mindestbesteue-
rung keine Bußgelder und steuerlichen Nebenleistungen (z. B. Verspätungszuschlägen), wie in der Administ-
rative Guidance der OECD empfohlen, sowohl bezüglich des Mindeststeuer-Berichts, als auch der Mindest-
steuererklärung festsetzen sollte, wenn ein Steuerpflichtiger nach Treu und Glauben angemessene Maßnah-
men zur Erfüllung der steuerlichen Pflichten ergriffen hat, 

6. die nationale Umsetzung der Mindeststeuer im Zeitpunkt der OECD- oder der EU-Evaluierung auch auszu-
werten, um die Zielerreichung der Maßnahme und Verhältnismäßigkeit von Kosten sowie Nutzen zu über-
wachen und ggf. Anpassungen im Rahmen der nationalen Gestaltungsspielräume vorzunehmen und 

7. wie im Referentenentwurf vorgesehen, die Gewerbesteuerpflicht auf Hinzurechnungsbeträge nach dem Au-
ßensteuergesetz so anzupassen, dass die verfassungsrechtlichen Zweifel behoben und der Gleichlauf zwi-
schen Hinzurechnungsbesteuerung und globaler effektiver Mindestbesteuerung hergestellt wird.“ 

 

Voten der Fraktionen: 

 

Zustimmung: CDU/CSU 

Ablehnung: SPD, B90/GR, FDP  

Enthaltung: AfD, DIE LINKE. 
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B. Besonderer Teil 
Zu Artikel 1 (Gesetz zur Gewährleistung einer globalen Mindestbesteuerung für Unternehmensgruppen) 

Inhaltsübersicht 

Die Inhaltsübersicht wird aufgrund der Einfügung neuer Paragraphen und der Umbenennung von Unterabschnit-
ten redaktionell angepasst. 

Zu Teil 1 (Allgemeine Vorschriften) 

Zu Abschnitt 1 (Anwendungsbereich) 

Zu § 1 (Steuerpflicht) 

Zu Absatz 1 

Redaktionelle Änderung des Verweises aufgrund der Einfügung neuer Paragraphen. 

Zu Absatz 2 

Redaktionelle Änderung des Verweises aufgrund der Einfügung neuer Paragraphen. 

Zu § 2 (Umfang der Besteuerung) 

Redaktionelle Änderung des Verweises aufgrund der Einfügung neuer Paragraphen. 

Zu § 3 (Mindeststeuergruppe) 

Zu Absatz 2 

Redaktionelle Änderung des Verweises aufgrund der Einfügung neuer Paragraphen. 

Zu Absatz 4 (Satz 4 – neu –) 

§ 3 Absatz 4 Satz 4 – neu – stellt klar, dass die den Gruppenträger betreffenden Informationen vom Bundeszent-
ralamt für Steuern, den jeweiligen zuständigen Finanzbehörden der Länder zuzuleiten ist. 

Zu § 5 (Ausgeschlossene Einheiten) 

Zu Absatz 3 

Redaktionelle Änderung des Verweises aufgrund der Einfügung neuer Paragraphen. 

Zu § 6 (Belegenheit von Einheiten und Betriebsstätten) 

Zu Absatz 4 Nummer 2 

Redaktionelle Änderung des Verweises aufgrund der Einfügung neuer Paragraphen. 

Zu Abschnitt 2 (Begriffsbestimmungen) 

Zu § 7 (Begriffsbestimmungen) 

Zu Absatz 7 

Redaktionelle Änderung des Verweises aufgrund der Einfügung neuer Paragraphen. 

Zu Teil 2 (Ergänzungssteuer) 

Zu Abschnitt 1 (Primärergänzungssteuer) 

Zu § 9 (Anteil der Muttergesellschaft am Steuererhöhungsbetrag) 

Zu Absatz 3 

Redaktionelle Änderung des Verweises aufgrund der Einfügung neuer Paragraphen. 
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Zu Abschnitt 2 (Sekundärergänzungssteuer) 

Zu § 12 (Anteil der Bundesrepublik Deutschland am Gesamtbetrag der Steuererhöhungsbeträge) 

Zu Absatz 2 

Redaktionelle Änderung des Verweises aufgrund der Einfügung neuer Paragraphen. 

Zu Absatz 3 

Redaktionelle Änderung des Verweises aufgrund der Einfügung neuer Paragraphen. 

Zu § 13 (Besonderheiten bei transparenten Einheiten) 

Zu Absatz 1 

Redaktionelle Änderung des Verweises aufgrund der Einfügung neuer Paragraphen. 

Zu Teil 3 (Ermittlung des Mindeststeuer - Gewinns oder Mindeststeuer - Verlusts) 

Zu Abschnitt 1 (Grundlagen der Mindeststeuer-Gewinnermittlung) 

Zu § 16 (Betragsmäßige und fremdvergleichskonforme Anpassungen) 

Zu Absatz 3 

Redaktionelle Änderung des Verweises aufgrund der Einfügung neuer Paragraphen. 

Zu Abschnitt 2 (Ermittlungsgrundsätze und Anpassungen) 

Zu Unterabschnitt 1 (Allgemeine Bestimmungen) 

Zu § 18 (Hinzurechnungen und Kürzungen) 

Zu Nummer 10 

Redaktionelle Änderung des Verweises aufgrund der Einfügung neuer Paragraphen. 

Zu Nummer 11 

Redaktionelle Änderung des Verweises aufgrund der Einfügung neuer Paragraphen. 

Zu Nummer 12 

Redaktionelle Änderung des Verweises aufgrund der Einfügung neuer Paragraphen. 

Zu Nummer 13 

Redaktionelle Änderung des Verweises aufgrund der Einfügung neuer Paragraphen. 

Zu Nummer 14 

Redaktionelle Änderung des Verweises aufgrund der Einfügung neuer Paragraphen. 

Zu Nummer 15 

Redaktionelle Änderung des Verweises aufgrund der Einfügung neuer Paragraphen. 

Zu § 19 (Gesamtsteueraufwand) 

Zu Nummer 1 

Redaktionelle Änderung des Verweises aufgrund der Einfügung neuer Paragraphen. 

Zu § 20 (Dividendenkürzungsbetrag) 

Zu Absatz 2 

Redaktionelle Änderung des Verweises aufgrund der Einfügung neuer Paragraphen. 

Zu § 24 (Bilanzierungs- und Bewertungsfehler eines vorangegangenen Geschäftsjahres; Änderungen der Bilan-
zierungsvorschriften und Bewertungsmethoden) 
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Zu Absatz 2 

Redaktionelle Änderung des Verweises aufgrund der Einfügung neuer Paragraphen. 

Zu § 27 (Steuerliche Zulagen) 

Zu Absatz 1 

Die Änderungen in Absatz 1 setzen Punkt 2 der vom Inclusive Framework on BEPS am 13. Juli 2023 angenom-
menen Verwaltungsleitlinien zur Administration der GloBE-Mustervorschriften in Bezug auf die zeitliche Erfas-
sung anerkannter steuerlicher Zulagen als Einnahmen für Zwecke der Mindeststeuer-Gewinnermittlung um. 

Zu § 28 (Marktfähige und übertragbare steuerliche Zulagen – neu –) 

§ 28 setzt Punkt 2 der vom Inclusive Framework on BEPS am 13. Juli 2023 angenommenen Verwaltungsleitlinien 
zur Administration der GloBE-Mustervorschriften in Bezug auf die marktfähigen und übertragbaren steuerlichen 
Zulagen um. Für diese gelten die gleichen Grundsätze, wie für die anerkannten steuerlichen Zulagen nach § 27. 

Zu § 29 (Behandlung steuerlicher Vorteile bei Beteiligungen an bestimmten steuertransparenten Einheiten) 

§ 29 setzt Punkt 2.9. der vom Inclusive Framework on BEPS am 1. Februar 2023 sowie Punkt 2 der vom Inclusive 
Framework on BEPS am 13. Juli 2023 angenommenen Verwaltungsleitlinien zur Administration der GloBE-
Mustervorschriften in Bezug auf steuerliche Zulagen um, die mittelbar über Beteiligungen an steuertransparenten 
Einheiten bezogen werden. Für die Anwendung dieser Regelung ist unter anderem die Ausübung des Wahlrechts 
nach § 39 erforderlich. 

Zu Unterabschnitt 2 (Sektorspezifische Gewinnermittlung) 

Zu Abschnitt 3 (Wahlrechte bei der Gewinnermittlung) 

Zu § 34 (Aktienbasierte Vergütungen) 

Zu Absatz 3 

Redaktionelle Änderung des Verweises aufgrund der Einfügung neuer Paragraphen. 

Zu § 35 (Anwendung der Realisationsmethode) 

Zu Absatz 3 

Redaktionelle Änderung des Verweises aufgrund der Einfügung neuer Paragraphen. 

Zu Absatz 4 

Redaktionelle Änderung des Verweises aufgrund der Einfügung neuer Paragraphen. 

Zu § 36 (Gewinne aus der Veräußerung von unbeweglichem Vermögen) 

Zu Absatz 1 

Redaktionelle Änderung des Verweises aufgrund der Einfügung neuer Paragraphen. 

Zu § 37 (Konsolidierung) 

Zu Absatz 2 

Redaktionelle Änderung des Verweises aufgrund der Einfügung neuer Paragraphen. 

Zu § 38 (Steuerpflicht von Portfoliodividenden) 

Zu Absatz 2 

Redaktionelle Änderung des Verweises aufgrund der Einfügung neuer Paragraphen. 

Zu § 39 (Steuerpflicht von Gewinnen oder Verlusten bei Eigenkapitalbeteiligungen) 

Zu Absatz 3 

Redaktionelle Änderung des Verweises aufgrund der Einfügung neuer Paragraphen. 
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Zu § 40 (Symmetrische Behandlung qualifizierter Währungsgewinne oder qualifizierter  

Währungsverluste bei Nettoinvestitionen in einen Geschäftsbetrieb) 

Zu Absatz 3 

Redaktionelle Änderung des Verweises aufgrund der Einfügung neuer Paragraphen. 

Zu Abschnitt 4 (Aufteilung von Gewinnen und Verlusten bei Betriebsstätten und transparenten Einheiten) 

Zu § 43 (Zuordnung von Gewinnen und Verlusten bei transparenten Einheiten) 

Zu Absatz 2 

Zu Nummer 1 

Redaktionelle Änderung des Verweises aufgrund der Einfügung neuer Paragraphen. 

Zu Teil 4 (Ermittlung der angepassten erfassten Steuern) 

Zu Abschnitt 1 (Allgemeine Vorschriften) 

Zu § 44 (Betrag der angepassten erfassten Steuern einer Geschäftseinheit) 

Zu Absatz 1 

Zu Nummer 1 

Redaktionelle Änderung des Verweises aufgrund der Einfügung neuer Paragraphen. 

Zu Nummer 2 

Redaktionelle Änderung des Verweises aufgrund der Einfügung neuer Paragraphen. 

Zu Nummer 4 

Redaktionelle Änderung des Verweises aufgrund der Einfügung neuer Paragraphen. 

Zu Nummer 5 

Redaktionelle Änderung des Verweises aufgrund der Einfügung neuer Paragraphen. 

Zu § 45 (Erfasste Steuern) 

Zu Absatz 2 

Zu Nummer 3 

Redaktionelle Änderung des Verweises aufgrund der Einfügung neuer Paragraphen. 

Zu § 46 (Zusätzlicher Steuererhöhungsbetrag bei Mindeststeuer-Gesamtverlust) 

Zu Absatz 1 

Redaktionelle Änderung des Verweises aufgrund der Einfügung neuer Paragraphen. 

Zu Absatz 4 

Redaktionelle Änderung des Verweises aufgrund der Einfügung neuer Paragraphen. 

Zu Abschnitt 2 (Anpassungen der erfassten Steuern) 

Zu § 47 (Hinzurechnungen) 

Zu Nummer 2 

Redaktionelle Änderung des Verweises aufgrund der Einfügung neuer Paragraphen. 

Zu Nummer 3 

Redaktionelle Änderung des Verweises aufgrund der Einfügung neuer Paragraphen. 
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Zu Nummer 4 

Folgeanpassung aufgrund der Umsetzung von Punkt 2 der vom Inclusive Framework on BEPS am 13. Juli 2023 
angenommenen Verwaltungsleitlinien zur Administration der GloBE-Mustervorschriften in Bezug auf die markt-
fähigen und übertragbaren steuerlichen Zulagen in § 28 – neu –. 

Zu § 48 (Kürzungen) 

Zu Nummer 2 

Folgeanpassung aufgrund der Umsetzung von Punkt 2 der vom Inclusive Framework on BEPS am 13. Juli 2023 
angenommenen Verwaltungsleitlinien zur Administration der GloBE-Mustervorschriften in Bezug auf die nicht-
marktfähige und übertragbare steuerlichen Zulagen in § 28 – neu –. 

Zu Nummer 3 

Folgeanpassung aufgrund der Umsetzung von Punkt 2 der vom Inclusive Framework on BEPS am 13. Juli 2023 
angenommenen Verwaltungsleitlinien zur Administration der GloBE-Mustervorschriften in Bezug auf die nicht-
marktfähige und übertragbare steuerlichen Zulagen in § 28 – neu –. 

Zu § 49 (Zurechnung erfasster Steuern zu anderen Geschäftseinheiten) 

Zu Absatz 1 

Zu Nummer 2 

Redaktionelle Änderung des Verweises aufgrund der Einfügung neuer Paragraphen. 

Zu Absatz 3 

Redaktionelle Änderung des Verweises aufgrund der Einfügung neuer Paragraphen. 

Zu § 50 (Gesamtbetrag der angepassten latenten Steuern) 

Zu Absatz 4 

Redaktionelle Änderung des Verweises aufgrund der Einfügung neuer Paragraphen. 

Zu Absatz 5 

Zu Nummer 5 

Redaktionelle Änderung des Verweises aufgrund der Einfügung neuer Paragraphen. 

Zu § 51 (Mindeststeuer-Verlustwahlrecht) 

Zu Absatz 1 

Es erfolgt eine Korrektur dahingehen, dass das Mindeststeuer-Verlustwahlrecht mit der Abgabe des ersten Min-
deststeuer-Berichts und nicht der Mindeststeuer-Erklärung abzugeben ist. Zudem erfolgt eine redaktionelle Än-
derung des Verweises aufgrund der Einfügung neuer Paragraphen. 

Zu Absatz 3 

Redaktionelle Änderung des Verweises aufgrund der Einfügung neuer Paragraphen. 

Zu Absatz 4 

Redaktionelle Änderung der Verweise aufgrund der Einfügung neuer Paragraphen. 

Zu § 52 (Nachträgliche Anpassungen und Änderungen der erfassten Steuern) 

Zu Absatz 2 

Redaktionelle Änderung des Verweises aufgrund der Einfügung neuer Paragraphen. 

Zu Absatz 5 

Redaktionelle Änderung der Verweise aufgrund der Einfügung neuer Paragraphen. 
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Zu Absatz 6 

Redaktionelle Änderung des Verweises aufgrund der Einfügung neuer Paragraphen. 

Zu Teil 5 (Ermittlung des effektiven Steuersatzes und des Steuererhöhungsbetrags) 

Zu Abschnitt 1 (Ermittlung des effektiven Steuersatzes und des Steuererhöhungsbetrags) 

Zu Unterabschnitt 1 (Grundsätze und Besonderheiten) 

Zu § 54 (Mindeststeuersatz und Ermittlung des Steuererhöhungsbetrags) 

Zu Absatz 2 

Durch die Löschung des Verweises in der Formel in Satz 1 wird klargestellt, dass auch eine nach ausländischem 
Recht erhobene anerkannte nationale Ergänzungssteuer angerechnet wird. 

Der neue Satz 2 setzt Punkt 4 der vom Inclusive Framework on BEPS am 13. Juli 2023 angenommenen Verwal-
tungsleitlinien zur Administration der GloBE-Mustervorschriften in Bezug auf anerkannte nationale Ergänzungs-
steuern um, die zum Beispiel aufgrund von sogenannten Investitionsschutzabkommen nicht erhoben oder von der 
Unternehmensgruppe auf der Grundlage solcher Abkommen bestritten werden. 

Zu Absatz 3 

Redaktionelle Änderung der Verweise aufgrund der Einfügung neuer Paragraphen. 

Zu Absatz 4 

Redaktionelle Änderung des Verweises aufgrund der Einfügung neuer Paragraphen. 

Zu § 55 (Behandlung von in Minderheitseigentum stehenden Geschäftseinheiten) 

Zu Absatz 1 

Redaktionelle Änderung der Verweise aufgrund der Einfügung neuer Paragraphen. 

Zu § 56 (Wesentlichkeitsgrenze) 

Zu Absatz 1 

Redaktionelle Änderung des Verweises aufgrund der Einfügung neuer Paragraphen. 

Zu Unterabschnitt 2 (Zusätzlicher laufender Steuererhöhungsbetrag) 

Zu § 57 (Zusätzlicher Steuererhöhungsbetrag) 

Zu Absatz 1 

Redaktionelle Änderung der Verweise aufgrund der Einfügung neuer Paragraphen. 

Zu Absatz 2 

Redaktionelle Änderung des Verweises aufgrund der Einfügung neuer Paragraphen. 

Zu Absatz 3 

Redaktionelle Änderung des Verweises aufgrund der Einfügung neuer Paragraphen. 

Zu Absatz 4 

Redaktionelle Änderung des Verweises aufgrund der Einfügung neuer Paragraphen. 

Zu Abschnitt 2 (Substanzbasierter Freibetrag) 

Zu § 59 (Berücksichtigungsfähige Beschäftigte und berücksichtigungsfähige Lohnkosten) 

Zu Absatz 1 

Mit Absatz 1 Nummer 2 – neu – wird klargestellt, dass die Beschäftigten ihre Tätigkeit in dem entsprechenden 
Steuerhoheitsgebiet ausüben müssen. 
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Zu Absatz 2 

Zu Nummer 2 

Redaktionelle Änderung des Verweises aufgrund der Einfügung neuer Paragraphen. 

Zu Absatz 3 – neu –  

Absatz 3 – neu – setzt Punkt 3 der vom Inclusive Framework on BEPS am 13. Juli 2023 angenommenen Verwal-
tungsleitlinien zur Administration der GloBE-Mustervorschriften in Bezug auf mobile Beschäftigte um. Im Um-
kehrschluss ergibt sich hieraus, dass Beschäftigte, die ihre Tätigkeit zu mehr als 50% in einem Steuerhoheitsgebiet 
ausüben, in vollem Umfang zu berücksichtigen sind. Eine anteilige Berücksichtigung nach Absatz 3 in einem 
anderen Steuerhoheitsgebiet ist dann unzulässig. 

Zu § 60 (Berücksichtigungsfähige materielle Vermögenswerte) 

Zu Absatz 1 

Satz 2 – neu – setzt Punkt 3 der vom Inclusive Framework on BEPS am 13. Juli 2023 angenommenen Verwal-
tungsleitlinien zur Administration der GloBE-Mustervorschriften in Bezug auf mobile Vermögenswerte um. Im 
Umkehrschluss ergibt sich hieraus, dass Vermögenswerte, die zu mehr als 50% in einem Steuerhoheitsgebiet 
genutzt werden, in vollem Umfang zu berücksichtigen sind. Eine anteilige Berücksichtigung nach Satz 2 in einem 
anderen Steuerhoheitsgebiet ist dann unzulässig. 

Zu Absatz 2 

Die Änderungen zum Finanzierungsleasing und Mietleasing setzen Punkt 3 der vom Inclusive Framework on 
BEPS am 13. Juli 2023 angenommenen Verwaltungsleitlinien zur Administration der GloBE-Mustervorschriften 
um. 

Zudem erfolgt eine redaktionelle Änderung des Verweises aufgrund der Einfügung neuer Paragraphen. 

Zu Absatz 3 

Die Änderung setzt Punkt 3 der vom Inclusive Framework on BEPS am 13. Juli 2023 angenommenen Verwal-
tungsleitlinien zur Administration der GloBE-Mustervorschriften um. 

Zu § 61 (Anwendung des substanzbasierten Freibetrags in Sonderfällen) 

Zu Absatz 1 

Redaktionelle Änderung der Verweise aufgrund der Einfügung neuer Paragraphen. 

Zu Absatz 2 

Zu Nummer 2 

Redaktionelle Änderung des Verweises aufgrund der Einfügung neuer Paragraphen. 

Zu § 62 (Ermittlung des substanzbasierten Freibetrags in einem Übergangszeitraum) 

Zu Absatz 1 

Redaktionelle Änderung der Verweise aufgrund der Einfügung neuer Paragraphen. 

Zu Absatz 2 

Redaktionelle Änderung des Verweises aufgrund der Einfügung neuer Paragraphen. 

Zu Teil 6 (Unternehmensumstrukturierungen und Beteiligungsstrukturen) 

Zu Abschnitt 1 (Ermittlung der Umsatzgrenze in Sonderfällen) 

Zu Abschnitt 2 (Veränderungen der Unternehmensgruppe) 

Zu § 64 (Austritt und Beitritt von Geschäftseinheiten) 

Zu Absatz 2 
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Zu Nummer 3 

Redaktionelle Änderung des Verweises aufgrund der Einfügung neuer Paragraphen. 

Zu Nummer 4 

Redaktionelle Änderung des Verweises aufgrund der Einfügung neuer Paragraphen. 

Zu Nummer 5 

Redaktionelle Änderung des Verweises aufgrund der Einfügung neuer Paragraphen. 

Zu Nummer 6 

Redaktionelle Änderung der Verweise aufgrund der Einfügung neuer Paragraphen. 

Zu Abschnitt 3 (Besondere Beteiligungsstrukturen) 

Zu § 67 (Joint Venture) 

Zu Absatz 1 

Redaktionelle Änderung der Verweise aufgrund der Einfügung neuer Paragraphen. 

Zu § 68 (Unternehmensgruppen mit mehreren Muttergesellschaften) 

Zu Absatz 6 

Redaktionelle Änderung der Verweise aufgrund der Einfügung neuer Paragraphen. 

Zu Teil 7 (Besonderheiten bei obersten Muttergesellschaften, Ausschüttungssystemen und Investmentein-
heiten) 

Zu Abschnitt 1 (Besonderheiten bei obersten Muttergesellschaften) 

Zu § 69 (Transparente oberste Muttergesellschaft) 

Zu Absatz 1 

Die Änderung stellt entsprechend Punkt 3 der vom Inclusive Framework on BEPS am 13. Juli 2023 angenomme-
nen Verwaltungsleitlinien zur Administration der GloBE-Mustervorschriften klar, dass eine anteilige Kürzung 
beim Substanzfreibetrag zu erfolgen hat. 

Zu § 70 (Oberste Muttergesellschaft mit Dividendenabzugssystem) 

Zu Absatz 1 

Die Änderung setzt Punkt 3 der vom Inclusive Framework on BEPS am 13. Juli 2023 angenommenen Verwal-
tungsleitlinien zur Administration der GloBE-Mustervorschriften in Bezug auf diese obersten Muttergesellschaf-
ten um. 

Zu Abschnitt 2 (Ausschüttungssysteme) 

Zu § 71 (Zulässige Ausschüttungssysteme) 

Zu Absatz 1 

Redaktionelle Änderung des Verweises aufgrund der Einfügung neuer Paragraphen. 

Zu Absatz 2 

Zu Nummer 1 

Redaktionelle Änderung des Verweises aufgrund der Einfügung neuer Paragraphen. 

Zu Absatz 5 

Redaktionelle Änderung des Verweises aufgrund der Einfügung neuer Paragraphen. 

Zu Absatz 7 
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Zu Nummer 1 

Redaktionelle Änderung des Verweises aufgrund der Einfügung neuer Paragraphen. 

Zu Nummer 2 

Redaktionelle Änderung des Verweises aufgrund der Einfügung neuer Paragraphen. 

Zu Absatz 8 

Redaktionelle Änderung des Verweises aufgrund der Einfügung neuer Paragraphen. 

Zu Abschnitt 3 (Besonderheiten bei Investmenteinheiten) 

Zu § 72 (Berechnung des effektiven Steuersatzes für Investmenteinheiten) 

Zu Absatz 1 

Redaktionelle Änderung der Verweise aufgrund der Einfügung neuer Paragraphen. 

Zu Absatz 2 

Redaktionelle Änderung der Verweise aufgrund der Einfügung neuer Paragraphen. 

Zu Absatz 3 

Redaktionelle Änderung der Verweise aufgrund der Einfügung neuer Paragraphen. 

Zu § 73 (Steuertransparenzwahlrecht für Investmenteinheiten) 

Zu Absatz 3 

Redaktionelle Änderung des Verweises aufgrund der Einfügung neuer Paragraphen. 

Zu § 74 (Wahlrecht für steuerpflichtige Ausschüttungen von Investmenteinheiten) 

Zu Absatz 2 

Zu Nummer 4 

Redaktionelle Änderung des Verweises aufgrund der Einfügung neuer Paragraphen. 

Zu Absatz 6 

Redaktionelle Änderung des Verweises aufgrund der Einfügung neuer Paragraphen. 

Zu Teil 8 (Administration) 

Zu Abschnitt 1 (Mindeststeuer-Bericht) 

Zu § 75 (Abgabeverpflichtung) 

Zu Absatz 1 

Redaktionelle Änderung des Verweises aufgrund der Einfügung neuer Paragraphen. 

Zu Absatz 4 

Redaktionelle Änderung des Verweises aufgrund der Einfügung neuer Paragraphen. 

Zu § 76 (Inhalt des Mindeststeuer-Berichts) 

Zu Nummer 4 

Redaktionelle Änderung des Verweises aufgrund der Einfügung neuer Paragraphen. 

Zu Abschnitt 2 (Wahlrechte) 

Zu § 77 (Wahlrechte) 

Zu Absatz 1 
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Redaktionelle Änderung der Verweise aufgrund der Einfügung neuer Paragraphen. 

Zu Absatz 2 

Redaktionelle Änderung der Verweise aufgrund der Einfügung neuer Paragraphen. 

Zu Abschnitt 3 (Safe-Harbour-Regelungen) 

Zu Unterabschnitt 1 (Allgemeines) 

Zu § 78 (Überprüfung der Anspruchsberechtigung) 

Zu Absatz 1 

Redaktionelle Änderung des Verweises aufgrund der Einfügung neuer Paragraphen. 

Zu Unterabschnitt 2 (Safe Harbour für vereinfachte Berechnungen) 

Umbenennung des Unterabschnitts aufgrund der Aufnahme des permanenten Safe-Harbours-Regelungswerk aus 
Punkt 2 der vom Inclusive Framework on BEPS am 15. Dezember 2022 angenommenen Verwaltungsleitlinien 
zur Administration der GloBE-Mustervorschriften. 

Zu § 79 – neu – (Vereinfachte Berechnungen)  

§ 79 – neu – setzt Punkt 2 der vom Inclusive Framework on BEPS am 15. Dezember 2022 angenommenen Ver-
waltungsleitlinien zur Administration der GloBE-Mustervorschriften um. 

Zu § 80 (Wahlrecht für vereinfachte Ausgangsgrößen bei  

unwesentlichen Geschäftseinheiten) 

§ 80 setzt Punkt 2 der vom Inclusive Framework on BEPS am 15. Dezember 2022 angenommenen Verwaltungs-
leitlinien zur Administration der GloBE-Mustervorschriften um. Die vereinfachten Ausgangsgrößen bei den un-
wesentlichen Geschäftseinheiten können nur für Zwecke der vereinfachten Berechnungen nach § 79 verwandt 
werden. 

Zu Unterabschnitt 3 (Safe-Harbour-Regelung bei anerkannter nationaler Ergänzungsteuer) 

Zu § 81 – neu – (Safe-Harbour bei anerkannter nationaler Ergänzungssteuer) 

§ 81 – neu – setzt Punkt 5.1 der vom Inclusive Framework on BEPS am 13. Juli 2023 angenommenen Verwal-
tungsleitlinien zur Administration der GloBE-Mustervorschriften in Bezug auf den Safe-Harbour bei anerkannter 
nationaler Ergänzungssteuer um. Der vom Inclusive Framework on BEPS vereinbarte Safe-Harbour konkretisiert 
den Safe-Harbour nach Artikel 11 der Richtlinie (EU) 2022/2523. 

Zu Teil 9 (Übergangsregelungen) 

Zu Abschnitt 1 (Erstmalige Steuerpflicht) 

Zu § 82 (Steuerattribute des Übergangsjahres) 

Zu Absatz 3 

Redaktionelle Änderung des Verweises aufgrund der Einfügung neuer Paragraphen. 

Zu Absatz 4 

Redaktionelle Änderung der Verweise aufgrund der Einfügung neuer Paragraphen. 

Zu Abschnitt 2 (Untergeordnete internationale Tätigkeit) 

Zu Abschnitt 3 (Zeitlich befristete Übergangsregelungen) 

Zu § 84 (Verwendung länderbezogener Berichte multinationaler Unternehmensgruppen (CbCR-Safe-Harbour)) 

Zu Absatz 1 

Redaktionelle Änderung der Verweise aufgrund der Einfügung neuer Paragraphen. 
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Zu § 85 (Besonderheiten bei bestimmten Einheiten) 

Zu Absatz 1 

Redaktionelle Änderung der Verweise aufgrund der Einfügung neuer Paragraphen. 

Zu Absatz 2 

Redaktionelle Änderung des Verweises aufgrund der Einfügung neuer Paragraphen. 

Zu Absatz 3 

Redaktionelle Änderung der Verweise aufgrund der Einfügung neuer Paragraphen. 

Zu Absatz 4 

Redaktionelle Änderung der Verweise aufgrund der Einfügung neuer Paragraphen. 

Zu § 86 (Ausschluss von bestimmten Geschäftseinheiten, Unternehmensgruppen  

oder Steuerhoheitsgebieten) 

Zu Nummer 3 

Redaktionelle Änderung des Verweises aufgrund der Einfügung neuer Paragraphen. 

Zu § 87 (Definitionen für den CbCR-Safe-Harbour) 

Redaktionelle Änderung der Verweise aufgrund der Einfügung neuer Paragraphen. 

Zu § 88 (Übergangsregelungen bei gemischter Hinzurechnungsbesteuerung) 

Zu Absatz 1 

Redaktionelle Änderung des Verweises aufgrund der Einfügung neuer Paragraphen. 

Zu Absatz 2 

Redaktionelle Änderung des Verweises aufgrund der Einfügung neuer Paragraphen. 

Zu § 89 – neu – (Sekundärergänzungssteuerbetrag-Safe-Harbour) 

§ 89 – neu – setzt Punkt 5.2 der vom Inclusive Framework on BEPS am 13. Juli 2023 angenommenen Verwal-
tungsleitlinien zur Administration der GloBE-Mustervorschriften in Bezug auf den Safe-Harbour bei anerkannter 
nationaler Ergänzungssteuer um. 

Zu Teil 10 (Nationale Ergänzungssteuer) 

Zu Abschnitt 1 (Allgemeines) 

Zu § 90 (Umfang der Besteuerung der Geschäftseinheit) 

Zu Absatz 1 

Redaktionelle Änderung der Verweise aufgrund der Einfügung neuer Paragraphen. 

Zu Absatz 2 

Redaktionelle Änderung des Verweises aufgrund der Einfügung neuer Paragraphen. 

Zu Abschnitt 2 (Besonderheiten) 

Zu § 91 (Steuererhöhungsbeträge staatenloser Geschäftseinheiten) 

Redaktionelle Änderung des Verweises aufgrund der Einfügung neuer Paragraphen. 

Zu § 92 (Grenzüberschreitende Zurechnung erfasster Steuern) 

Redaktionelle Änderung des Verweises aufgrund der Einfügung neuer Paragraphen. 

Zu § 93 (Nichtberücksichtigung der nationalen Ergänzungssteuer) 
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Redaktionelle Änderung des Verweises aufgrund der Einfügung neuer Paragraphen. 

Zu Teil 11 (Besteuerungsverfahren und sonstige  

Bestimmungen) 

Zu Abschnitt 1 (Besteuerungsverfahren) 

Zu § 95 (Steuererklärungspflicht, Steuerentrichtungspflicht) 

Zu Absatz 1 

In Absatz 1 wird klargestellt, dass es sich bei der Steuererklärung um eine Steueranmeldung handelt. 

Zu Absatz 2 

Redaktionelle Änderung des Verweises aufgrund der Einfügung neuer Paragraphen. 

Zu § 97 – neu – (Währungsumrechnungen) 

§ 97 – neu – setzt Punkt 1 der vom Inclusive Framework on BEPS am 13. Juli 2023 angenommenen Verwaltungs-
leitlinien zur Administration der GloBE-Mustervorschriften in Bezug auf Währungsumrechnungen um. 

Zu Abschnitt 2 (Bußgeldvorschriften, Ermächtigungen und Anwendungsvorschriften) 

Zu § 98 (Bußgeldvorschriften) 

Zu Absatz 1 

Redaktionelle Änderung der Verweise aufgrund der Einfügung neuer Paragraphen. 

Zu § 99 (Ermächtigungen) 

Zu Absatz 3 – neu – 

Absatz 3 – neu – sieht eine Ermächtigung für eine Rechtsverordnung des Bundesministeriums der Finanzen zu 
Umfang, nähere Ausgestaltung und zum Informationsaustausch des Mindeststeuer-Berichts vor. Damit kann eine 
rechtssichere Umsetzung der vom Inclusive Framework on BEPS am 13. Juli 2023 angenommenen Verwaltungs-
leitlinien zur Administration der GloBE-Mustervorschriften in Bezug auf den Mindeststeuer-Bericht mittels einer 
Rechtsverordnung erfolgen. 

Zu Absatz 4 

Absatz 4 – neu – sieht eine mit Artikel 32 der Richtlinie (EU) 2022/2523 vergleichbare Öffnungsklausel für 
weitere Safe-Harbour-Regelungen vor. Damit eine einheitliche Rechtsanwendung gewährleistet ist, geht das Ge-
setz in Absatz 4 Satz 2 davon aus, dass grundsätzlich eine Präzisierung in einer Rechtsverordnung notwendig und 
zielführend ist. Damit kann eine rechtssichere Umsetzung zukünftig vom Inclusive Framework on BEPS ange-
nommener Verwaltungsleitlinien zur Administration der GloBE-Mustervorschriften in Bezug auf Safe-Harbour 
auch mittels einer Rechtsverordnung erfolgen 

Zu § 101 (Anwendungsvorschriften) 

Zu Absatz 3 

Redaktionelle Änderung der Verweise aufgrund der Einfügung neuer Paragraphen. 

 

Zu Artikel 2 (Änderung der Abgabenordung) 

§ 152 Absatz 3 Nummer 4 

Es handelt sich um eine Folgeänderung durch Neufassung des Artikel 1 dieses Gesetzes. 

 

Zu Artikel 3 (Änderung des Finanzverwaltungsgesetzes) 

§ 5 Absatz 1 Satz 1 Nummer 5h – neu – 
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Die Ergänzung der Weiterleitung der Gruppenträgermeldung ist die Umsetzung des Beschlusses des Bundesrates. 
Bei den übrigen Änderungen handelt es sich um Folgeänderungen durch Neufassung des Artikel 1 dieses Geset-
zes. 

 

Zu Artikel 6 (Änderung des Umwandlungssteuergesetzes) 

§ 27 Absatz 3 Nummer 3 Satz 2 Buchstabe a zweiter Halbsatz  

Laut Gesetzesbegründung stellt die entsprechende Anwendung des § 21 Absatz 3 AStG sicher, dass die Änderun-
gen der Stundungsmodalitäten des § 6 Absatz 5 AStG a. F., die durch die Sonderregelungen in § 21 Absatz 3 
AStG erfolgen, auch bei den einbringungsgeborenen Anteilen gelten. Dieses Ziel wird jedoch nur erreicht, indem 
auf die in Artikel 5 Nummer 4 Buchstabe a des vorliegenden Gesetzentwurfs enthaltene geänderte Fassung des 
§ 21 Absatz 3 Satz 2 des Außensteuergesetzes Bezug genommen wird. Durch die geänderte Verweisung wird dies 
klargestellt. 

 

Zu Artikel 7 (Änderung des Handelsgesetzbuchs) 

§ 274 Absatz 3 – neu – 

Durch die Neufassung wird klargestellt, dass Differenzen aus der Anwendung des Mindeststeuergesetzes und 
ausländischer Mindeststeuergesetze nicht nur bei dem erstmaligen Ansatz latenter Steuern, sondern auch bei der 
Bewertung bereits gebildeter latenter Steuern nicht berücksichtigt werden dürfen. 

§ 285 Nummer 3a – neu –  

Die Neufassung dient der Klarstellung, dass – in Anlehnung an IAS 12.88C – die Pflicht zur Erläuterung der 
Auswirkungen des Mindeststeuergesetzes oder ausländischer Mindeststeuergesetze auf die Kapitalgesellschaft 
nicht kumulativ zu der Pflicht hinzutritt, Angaben zu dem tatsächlichen Steueraufwand oder Steuerertrag zu ma-
chen. Der tatsächliche Steueraufwand oder Steuerertrag ist ab dem Zeitpunkt des Inkrafttretens des betreffenden 
Mindeststeuergesetzes beziehungsweise der ausländischen Mindeststeuergesetze anzugeben. Bis zum Inkrafttre-
ten dieser Gesetze sind die zu erwartenden Auswirkungen bei der Anwendung dieser Gesetze auf die Kapitalge-
sellschaft zu erläutern. 

§ 306 Satz 5 – neu – 

In § 306 Satz 5 soll auf § 274 Absatz 3 HGB verwiesen werden, um die für Kapitalgesellschaften getroffene Re-
gelung für die Konzernrechnungslegung entsprechend zur Anwendung zu bringen. 

§ 314 Absatz 1 Nummer 22a – neu –  

Zur Erläuterung wird auf die Ausführungen § 285 Nummer 3a – neu – Bezug genommen, die für den Konzern 
entsprechend gelten. 

 

Zu Artikel 8 (Änderung des Einführungsgesetzes zum Handelsgesetzbuch) 

Die Einführungsbestimmung wird insgesamt neu gefasst. Es wird klargestellt, dass die verpflichtende Ausnahme 
von dem Ansatz und der Bewertung latenter Steuern in § 274 Absatz 3 HGB-E, auch in Verbindung mit § 306 
Satz 5 HGB-E, mit dem Inkrafttreten dieses Gesetzes wirksam wird und mithin für alle nach diesem Datum en-
denden Geschäftsjahre zu berücksichtigen ist (Stichtagsprinzip). Für Jahresabschlüsse von Geschäftsjahren, die 
vor dem Datum des Inkrafttretens, aber nach dem 31. Dezember 2022 enden und die bei Inkrafttreten dieses 
Gesetzes noch offen (also weder festgestellt beziehungsweise gebilligt wurden) darf von der Ausnahme Gebrauch 
gemacht werden. Dies gilt jedoch nur dann, wenn für diese Geschäftsjahre zugleich Angaben nach § 285 Num-
mer 30a HGB-E (sofern nicht die Erleichterung von § 288 Absatz 1 Nummer 1 HGB-E Anwendung findet) und 
§ 314 Absatz 1 Nummer 22a HGB-E gemacht werden. 
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Berlin, den 8. November 2023 

Parsa Marvi 
Berichterstatter 

Fritz Güntzler 
Berichterstatter 
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